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V O R W O R T

Die nachstehenden Ausführungen sind einer allgemein ver

ständlichen Vorlesung entwachsen, die im W intersemester 1928/29 

für Hörer aller Fakultäten an der Münchener Universität gehalten 

wurde. Auch bei verschiedenen anderen Anlässen wurde das 

eine oder andere Them a als Vortrag verwendet.

Die Broschüre soll keine wissenschaftliche Darlegung aller 

praktischen Einzelheiten und theoretischen Erklärungsmöglich

keiten geben. Auch auf Literaturhinweise sei verzichtet. Im 

Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre kann die ein

schlägige Literatur unter den entsprechenden Stichworten ge

funden werden.

Die zehn Kapitel sollen den Geist zeigen, der Mensch und 

Arbeit heute in der W irtschaft erfüllt, wie er ist und wie er 

werden kann. Für und W ider wird sich den gebrachten D ar

stellungen entgegenhalten lassen, alle werden jedoch mit mir 

einig sein, den Menschen wieder im Mittelpunkt auch des wirt

schaftlichen Geschehens sehen zu wollen.

B u c h  e c k  (bei München), im Juli 1929.

Der Verfasser.
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K apitalism us und M am m onism us.
Sch lag  a u f  Sch lag  und S ch lag  a u f  Sch lag  und S ch lag  a u f  Sch lag  un d  Sch lag  a u f  Sch lag . 
G r if f  um  G r if f  un d  G r if f  um  G r if f  und G r if f  um G r if f  u n d  G r if f  um G r if f .
S c h r itt  um S c h r itt  un d  S c h r itt  um S c h r itt  un d  S c h r it t  um  S c h r it t  un d  S c h r itt  um  S c h r itt. 
Z ug  um Z ug  un d  Z ug  um  Z ug  u n d  Z ug  um  Z ug  un d  Z ug i m  Z ug.
S c h r itt  um  S c h r itt  un d  S c h r itt  um  S c h r it t  un d  S c h r itt  um  S c h r it t  u n d  S c h r it t  um  S ch ritt. 
G r if f  um  G r if f  un d  G r if f  um  G r if f  un d  G r if f  um  G r if f  u n d  G r if f  um  G r if f .
Sch lag a u f  S ch lag  un d  S ch lag  a u f  S ch lag  un d  S ch lag  a u f  Sch lag  un d  Sch lag  a u f  Sch lag .

J e d e n  T ag  —  g le ich e T a t  ohne S i n n  .

W a h n s in n s ta t!
Leo Grob.

*  *
*

So läßt die G egenw art  einen jungen Arbeiterdichter die moderne Arbeit 
erschauernd fühlen. «Stimmen aus dem Rhythmus der Arbeit», so ist der Sang 
überschrieben, der sehnsuchtsvoll die Seele der Arbeit suchen will.

Die Entseelung der modernen Arbeit und des gesamten Wirtschaftslebens ist 
Ta tsache : von dem einen begrüßt,  von dem ändern bedauert! Diese ganze W irt
schaftseinste llung der G egenw art  ist eine Folge der materialistischen Philosophie, 
die das vergangene Jahrhundert zum großen Teil erfüllt hat. Solange der letzte 
Sinn jeden menschlichen T uns und Denkens im Diesseits gesucht und erklärt wird, 
kann jedoch keine Umstellung erwartet,  kein neuer Sinn der modernen Arbeit und 
der W irtschaft gefunden werden!

Die naturnotwendige Entwicklung materialistischen Denkens auf dem Gebiete 
des W irtschaftslebens wird noch lange nicht in ihrer letzten Ursache erkannt! Be
fr iedigung fehlt, eine Lösung wird notwendig empfunden. Daher wird mit Schlag
worten gearbeitet, um eine Scheinlösung vorzutäuschen, ja um damit die breiten 
Massen bew ußt irrezuführen, da die materialistische W eltanschauung  nicht aufge
geben werden will.

So kam das Schlagwort vom Kapitalismus auf. Dieser sei schuld an der 
Disharmonie der Gegenwart . Falsches und Richtiges wird unterschoben, jeder stellt 
sich seinen eigenen Begriff und W unsch vor: damit ents teht erst recht der W irrw arr  
im Streit der hadernden Meinungen. Zwei verschiedene Vorgänge im vergangenen 
Jahrhundert werden irrtümlich miteinander vermengt, die in ihrer Art nichts mitein
ander zu tun haben. Die eine zeigte ich bereits: die materialistische S trömung 
unserer Philosophie, die wohl an den Lehrkanzeln unserer Hochschulen wieder 
überwunden ist, jedoch in ihren v/eit verästelten Ausläufern im Volksdenken noch 
ihre unheilvolle W irkung ausübt.

Die zweite Erscheinung ist der Siegeszug der Technik in den vergangenen 
Jahrzehnten. Der technische Fortschritt zauberte Maschinen hervor, die das Viel
fache der Menschenarbeit leisten konnten, ja sogar  oftmals genauer und sicherer 
arbeiten. W er damals den Ü bergang zum Maschinenbetrieb versäum t hatte, konnte 
die weitere moderne W irtschaftsentwicklung nicht mehr mitmachen. Nur wenige 
Gewerbezweige, die besonders auf menschliche Arbeitsleistung angewiesen sind, 
wie beispielsweise das Kunstgewerbe, konnten sich bedingterweise dieser Weiter
entwicklung entziehen. Der Ü bergang vom Gewerbebetrieb zum Fabrikunternehmen 
ist die äußere  Gestaltung dieser technischen Umwälzung der Wirtschaft.
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N icht jeder kann jedoch selbst genügend M ittel besitzen, um die technischen 
N euerungen für seinen Betrieb d ienstbar zu m achen. B esonders in der G egenw art 
ist dies unmöglich, die so rasches technisches V orw ärtsdrängen  und so große 
K apitalkom plexe kennt. E rinnert sei an das Problem  der Rationalisierung, das den 
europäischen W irtschaften  nach dem Kriege urplötzlich gegenübergetreten  w ar.

Um mit der vorw ärtsd rängenden  Entw icklung leistungsfähig zu bleiben, m uß 
für neue technische E inrichtungen Frem dkapital aufgenom m en w erden. Solches 
ist aber nur gegen Zinsleistung erhältlich. D arüber zu streiten, ob Zinseinnehm en 
recht oder unrecht sei, ist w irklich m üßig. Die Entw icklung der Zeit läß t sich nicht 
zurückschrauben. Jedes U nternehm en, das irgendw ie m it Kapital au sgerüste t ist, 
m uß daher bestreb t sein, soviel an E rtrag  herauszuw irtschaften , daß  diese Ver
zinsung des gesam ten Kapitals, des Frem d- und des E igenkapitals, möglich ist. 
Sonst w ürde sich das betreffende U nternehm en selbst die Quelle abgraben , aus 
der es gespeist w ird. D as R entabilitätsstreben der m odernen W irtschaft ist eine 
notw endige Folgerung aus der technischen A ussta ttung  unserer B etriebe, die nur 
m it K apitalinvestierungen vorgenom m en und durchgehalten  w erden kann.

Diese B edeutung des K apitals für die P roduktion hat auch die S tellung der 
m enschlichen A rbeit im W irtschaftsprozeß  verschoben. E instens die ausschließliche 
P roduktionsgestaltung , tr itt heute zu der H andarbeit des M enschen die M aschinen
arbeit des Kapitals. Ja, dessen L eistungsfähigkeit ist vielfach deutlicher sichtbar, 
wie die des M enschen. D as N ebeneinanderarbeiten von M ensch und Kapital ist 
die Folge und das Kennzeichen der technischen U m w älzung des vergangenen 
Jahrhunderts , die sinngem äß als K a p i t a l i s m u s  bezeichnet w erden m uß. Da
gegen aus irgendw elchen M entalitätsgründen anzukäm pfen, ist unnötig und unsinnig.

Unheilvoll w ird aber die V erquickung der beiden gezeigten Erscheinungen: Die 
technische E ntw icklung zur kapitalistischen W irtschaftsform  w ird von der m a
terialistischen W eltanschauung  erfaßt. W er gegen diese unheimlichen Folgerungen 
aus der V erquickung der beiden für sich getrenn t zu betrach tenden  E rscheinungen 
ankäm pft, aber selbst in seinem letzten G rundzug M aterialist ist, m uß die T a t
sachen verkennen und sich auf einen falschen Boden stellen. Als M aterialist kann 
er nur die kapitalistische Entw icklung deutlich sehen, die V erbindung m it der 
m aterialistischen W eltanschauung  fühlt er nicht. D aher heiß t er fälschlicherw eise 
die Folgerung aus beider V ereinigung ebenfalls K apitalismus.

W as ist aber zunächst die B edeutung der Technik! Die G egenw art gibt bereits 
w ieder verschüch tert die richtige A ntw ort: Technik ist doch eine V erbindung von 
Energie und M aterie. So en tstand  sie, so m uß sie bew erte t w erden. L osgelöst 
vom m aterialistischen Denken ist die T echnik som it eine L eistung des G eistes 
für den Geist! W as ist an diesem Satze falsch, w as w iderspricht dem Ew igkeits
denken? Kann nicht jeder technische F ortsch ritt als go ttgew ollter Zweck für die 
A usgestaltung des Erdenlebens der M enschheit angesehen w erden?

Doch diese reine D arstellung der T echnik und der kapitalistischen W irtschaft 
ist getrüb t, ge trüb t vom M aterialism us! Die K apitalanlage m uß verzinst w erden. 
Die technischen N euerungen sind für den M aterialisten aber plötzlich nicht m ehr 
dazu bestim m t, D ienerinnen der M enschheit zu sein, sondern, um m öglichst viel 
H öchstverdienste zu erzeugen. Die D ienste an der M enschheit w andeln sich in 
D ienste am Zins. Die Freude an der A rbeit ist nicht m ehr Selbstzw eck, sondern 
nur noch Freude am Geldverdienen. D er M aterialism us der philosophischen W elt
erklärung ist som it zum M aterialism us der Lebens- und A rbeitauffassung gew orden: 
M a m m o n i s m u s .  Ein W ort, das schon seit einiger Zeit bew uß t als G egensatz 
zum K apitalism us gebrauch t w ird. Kapitalism us ist seinem W esen nach eine go tt
gew ollte Fortentw icklung des w irtschaftlichen M enschenlebens, M am m onism us ist 
seine m aterialistische H erabw ürdigung, ein stüm perhaftes M enschenw erk.

Diese V erschiebung der Begriffe und die falsche D enkeinstellung der G egen
w art läß t die G eistesverw irrung entstehen, die so bedauerlich ist; läß t auch eine 
Form des W irtschaftslebens und des W irtschaftskam pfes w ach w erden, welche die
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Arbeit des Arbeitnehmers und Arbeitgebers zum Frondienst des Götzen Mammon 
macht. Noch nie ist der grauenhafte Tanz um das goldene Kalb so schauderhaft 
gewesen, wie in der Gegenwart. Alles ist dem Vampir W eltkapital versklavt, eine 
Geistesrichtung hat die Menschheit umfangen, der sie sich nur schwer zu entziehen 
vermag.

Das Geld und sein Erwerb stehen heute im Mittelpunkt des Menschenlebens, 
nicht nur des Wirtschaftslebens. Arbeitnehmer u n d  Arbeitgeber sind diesem 
mammonistischen Hasten und Jagen verfallen. Jede Gewerkschaft und jeder Arbeit
nehmer, der selbst materialistisch und damit auch mammonistisch denkt, hat somit 
das Recht verloren, irgendwie das Mammonsuchen in den Kreisen der W irtschaft 
zu verdammen. Falsch ist daher der Kampf der Gegenwart, den so viele Organi
sationen der Arbeitnehmer gegen den «Kapitalismus» führen, wie sie in ihrer ver
fehlten Geisteseinstellung die Verquickung von Materialismus und Kapitalismus 
bezeichnen. Kampf muß vielmehr dem Mammonismus angesagt werden, dem 
Mammonismus in den Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, in der ge
samten Menschheit.

Den Kapitalinvestierungen der Gegenwart haftet ein Nachteil an. Sie sind 
eine gleichbleibende Last für das Unternehmen, in guten und in schlechten Zeiten. 
Wenn im Mittelalter W irtschaftsdepressionen eingetreten waren, dann wurde ins
gesamt von allen Betroffenen weniger gearbeitet und weniger verdient. Diese Er
scheinung darf zwar nicht als allgemeine Tatsache beurteilt werden, doch w ar 
sie die hauptsächlichste Pufferwirkung, die damals zu finden war. In der Gegenwart 
ist in wirtschaftsschwachen Zeiten eine Verminderung des in den Betrieben in
vestierten Kapitals nicht möglich, es muß auch weiterhin verzinst werden. Zum 
Ausgleich des Konjunkturverlaufs bleibt nur die Menschenarbeit übrig. Diese T at
sache ist eine Zwangsentwicklung aus dem Kapitalismus. Sie braucht noch nicht 
drückend zu sein. Die Gemeinschaftssorge kann dem Einzelnen helfen. Diese 
Zwangsentwicklung in wirtschaftsschwachen Zeiten wird jedoch zur schmerzhaften 
Last durch die mammonistische Einstellung: Kapital vor Menschenarbeit. Das 
Kapital wird gepflegt und betreut, seine Bedeutung überschätzt, die Menschenarbeit 
dagegen als «Zutat» zur Maschine gewertet. Zins und Ertrag werden vor den 
Menschen gestellt, auch in Zeiten schlechter W irtschaftsentwicklung. Diese drückt 
daher vor allem den nur auf seine Arbeitskraft angewiesenen Menschen, bewirkt 
die ganze Härte der modernen Wirtschaftsform.

Das Zinsdenken des materialistischen Unternehmers der Gegenwart bringt 
noch eine weitere bedauerliche Geistesverwirrung hervor. Alles, was sich im Unter
nehmen zuträgt, wird im Zusammenhang mit dem Ertrag beurteilt. Ist dieser doch 
selbst zum herrischen M aßstab für alles geworden, was die Gegenwart mit ihrer 
mammonistischen Brille betrachtet. Ist dann verwunderlich, wenn auch die mensch
liche Arbeit unter diese Perspektive kommt? Nicht mehr die Arbeitsleistung des 
Menschen wird bewertet, sondern der Aufwand, der zum Erzielen dieser Menschen
leistung im Betrieb gebracht werden muß: der Lohn, das Gehalt. Diese stellen 
sich verdunkelnd vor den Menschen. Lohn und Gehalt sind die Gegenpole der 
Menschenleistung, sind aber auch Kosten des Betriebes, wie das Material, das der 
Mensch durch die Maschine zum fertigen Produkt formen läßt. Das Kapital wird 
bei dieser materialistischen Einstellung dann zur eigentlichen Produktionsursache, 
Lohn und Material sind die Kostenfaktoren, welche das Produkt aufbauen. Welch 
entwürdigendes Schicksal haben somit durch die materialistische Geisteseinstellung 
der Mensch und seine Arbeitsleistung erlitten!

Die Menschenarbeit ist heute Objekt der W irtschaft, anstatt ihr Subjekt zu 
sein. Als Objekt wird sie in allem bewertet, vielleicht bereits ganz unbewußt. 
Die modernen Rationalisierungsbestrebungen fassen die Menschenarbeit genau so 
an, wie sonstige W irtschaftseinrichtungen. Die Psychologie wird zur Psychotechnik! 
Die Menschenarbeit wird schematisch untersucht, gemessen und zerlegt. Erst die 
allerletzte Zeit kann das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, wieder zu er-
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kennen, die G eisteseinstellung des M enschen beachten  zu m üssen. M ensch und 
A rbeitsleistung können nicht ge trenn t w erden. Die Psychotechnik  der G egenw art 
ha t die g roße Aufgabe, w ieder den G eist im M enschen als A rbeitsglied der W irt
schaft zu suchen und zu w ürdigen. W enn ich als Beispiel zwei am erikanische 
W irtschaftsextrem e bringen soll: D er Taylorism us hat durch den Fordism us ab ge
löst zu w erden! An Stelle einer typisierten  H öchstleistung hat die gute D urch
schnittsleistung zur Norm zu w erden, die der m enschlichen Individualität in seiner 
A rbeitsleistung w ieder freien Spielraum  gibt, daher auch den persönlichen Ehrgeiz 
neu beleben kann.

Doch nicht nur in den A rbeitgeberkreisen findet sich der M am m onism us! 
G enau so stark  in den A rbeitnehm erkreisen! W elchem  A rbeiter, A ngestellten oder 
B eam ten ist heute nicht sein Einkom men, m ag es Lohn oder G ehalt heißen, 
M aßstab  seiner A rbeitsleistung und seiner A rbeitsstellung! Bei wem ist heute die 
Höhe seines E inkom m ens nicht sogar M aßstab  für das E inschätzen seiner gesell
schaftlichen Stellung! H at sich also der M am m onism us nicht bereits in säm tlichen 
Zw eigen unseres G esellschaftslebens eingenistet?

Lohn und G ehalt sind A rbeitsm aßstab  gew orden! Viele behaupten , dies sei 
eine Folge der E instellung des A rbeitgebers, den Lohn als K ostenfaktor seines 
B etriebes zu betrachten . Ich m öchte jedoch sagen, dies ist eine Folge des m a
terialistischen D enkens überhaupt, das sich die M enschheit angew öhnt hat. Die 
G egenw art leb t in einer D enksphäre, der sich niem and so leicht entziehen kann, 
ließ ein W irtschaftsgebäude entstehen, das scheinbar für Ew igkeiten bestim m t ist. 
Dies ist die T rag ik  der G egenw art: Die M enschen sind freiwillig oder unfreiwillig 
Sklaven ihres eigenen m aterialistischen W ollens gew orden!

W elche Eltern können z. B. heute noch ihren Kindern einen Beruf w ählen lassen, 
ohne R ücksicht nehm en zu m üssen auf die spätere  «Existenz», das zukünftige 
Einkom m en! Die W ahl einer Lehrstelle w ird genau so von der V erdienstm öglichkeit 
beeinflußt, wie die W ahl des H ochschulstudenten bei Beginn seiner Studien. Aber! 
O hne Einkom men läß t sich nicht leben, je günstiger das Einkom men, desto an
genehm er das m oderne Leben, desto «geachteter» die gesellschaftliche Stellung! 
W ie rasch  en tpupp t sich aus der N otw endigkeit das Blendw erk! Und M am m onism us 
in R einkultur ist, w enn der junge M ensch nach seiner Schulzeit von den Eltern 
als ungelern ter A rbeiter in die Fabrik geschickt w ird, um rasch Geld zu verdienen. 
A usnahm en der N ot und des Z w anges bestehen, aber doch ist in vielen Fällen, 
auch dann, w enn vielleicht N ot als S elbsttäuschung  vorgeschützt w ird, nur m am - 
m onistische G eldsucht der eigentliche Trieb. Und M am m onism us im Extrem  ist 
auch, w enn der A kadem iker g laubt, infolge seiner höheren Einkünfte m ehr zu sein, 
wie der H andarbeiter, der Penäler glaubt, w egen seiner bunten M ütze, die er tragen  
darf, weil seine E ltern das Geld für sein Studium  bezahlen können, besser zu sein, 
wie der Lehrling in der Fabrik oder der Knecht auf dem Lande!

W ie schw er w ird doch in der G egenw art, erzw ungenes und freiw illiges m a
terialistisches Denken zu unterscheiden! W ie oft liegt freiw illiger M aterialism us 
vor, und w ir täuschen  uns und andere m it der A usrede des Z w anges! W ie viel 
schw ieriger ist im W irtschaftsleben, das heute doch vollständig auf der m aterialisti
schen G eisteseinstellung au fgebau t ist, K apitalism us und M am m onism us zu unter
scheiden! W ie oft ließe sich eine kapitalistische H andlung rechtfertigen, wie oft 
w ird sie aber durch eine Kleinigkeit, vielleicht unbem erkt vom H andelnden, in 
eine m am m onistische M aßnahm e um gew andelt.

D ieses Schicksal erleidet auch die m enschliche Arbeit! N ach den G esetzen des 
K apitalism us stehen sich M enschenarbeit und K apitalarbeit g leichberechtig t neben
einander. Ideologie w äre, w ieder ausschließlich von M enschenarbeit im m odernen 
W irtschaftsleben sprechen zu wollen! Die M aschine läß t sich nicht m ehr missen, 
ihr Fehlen w ürde sogar eine V erschlechterung unserer Lebensbedingungen be
deuten! Doch m uß die m am m onistische E instellung gebrochen w erden, welche die 
M enschenarbeit h in ter die M aschinenarbeit, h in ter das Kapital in den W irtschafts-



plan einreiht. Dem K apitalism us und dem R entabilitätsstreben der G egenw art 
en tsprich t vielmehr, die M enschenarbeit so rgsam er wie bisher zu pflegen und zu 
um sorgen, um dadurch eine w eitere L eistungssteigerung zu erreichen. W enn die 
A rbeitsfreude w ächst, dann w ird die A rbeitsleistung größer, dann auch der E rtrag  
des U nternehm ens. Die A rbeitsfreude kann aber nur angefacht w erden, wenn 
A rbeitgeber und A rbeitnehm er w ieder die m enschliche A rbeitskraft mit dem Subjekt 
«M ensch» und nicht m ehr m it dem O bjekt «Lohn» in V erbindung bringen.

Hier begehen die A rbeitnehm er einen verhängisvollen Fehler. Durch ihre vom 
M aterialism us bedingte Selbsttäuschung  und falsche E instellung zu der ta tsäch 
lichen U rsache allen Übels en ts teh t jene furchtbare soziale Kluft, die heute als 
gegebene T atsache  bedauerlicherw eise so ruhig hingenom m en wird. A rbeitgeber 
und A rbeitnehm er, A kadem iker und A rbeiter erscheinen uns heute als S tände, die 
sich kram pfhaft von einander abschließen. Aus den S tänden w erden Klassen, die 
sich nicht m ehr verstehen wollen und können. Die Folge für das G esellschaftsleben, 
das doch eine Einheit sein sollte, ein Geselligkeitsleben, ist dann der verderbliche 
K lassengegensatz. An die Stelle des V erstehens und G em einschaftsfühlens tritt das 
M ißtrauen und die persönliche A bneigung. D araus erg ib t sich eine w eitere falsche 
Folgerung aus A rbeit und E instellung zum V erdienst!

D er A rbeiter und A ngestellte sieht nur zu oft in m am m onistischer V erblendung 
nur noch im Lohn oder G ehalt die T riebfeder für seine A rbeitsleistung. W elche 
W under bew irkt doch heute ein reichlich bem essenes Trinkgeld, oder w elch sonst 
verschlossene T üren  lassen sich durch das verderbliche Mittel der B estechungs
gelder öffnen! Ob diese «Bezahlungsform » in ihrer nackten A rt genannt w ird, 
oder in gesellschaftlich angenehm eren Form en verbräm t w ird, ist gleichgültig. Wie 
viel angenehm er klingt doch «G esellschaftsessen», «Studienreise» usw.

Die andere Folge dieser m odernen M enscheneinstellung zur A rbeit ist der 
«Glaube», die Höhe der A rbeitsleistung ausschließlich durch die Art der Bezahlung 
ausgleichen zu m üssen. Die G egenw art bew eist bedauerlicherw eise, daß  nur durch 
die K oppelung von Lohn und G ehalt m it der L eistung diese gesteigert w erden
kann. D er Akkordlohn ist genau so auf die L eistungsvergü tung  eingestellt, wie die
L eistungszulage des A ngestellten oder die T antiem e des D irektors. Aus dem zuvor 
erw ähnten  gesellschaftlichen M ißverstehen ist die G egenw art aber gew öhnt, diese 
an sich gleichen E inrichtungen verschieden zu w erten, die heute als T atsache  so 
lange hingenom m en w erden m üssen, bis das m aterialistische E rw erbs- und A rbeits
denken überw unden ist.

D er A rbeiter sieht im A kkordlohn die Peitsche, die ihn zur lustlosen T ätigkeit
zw ingt. U m gekehrt w ird der A kkordlohn vielfach von A rbeitgeberseite bew ußt
in diesem Sinne betrach tet! Zum Teil auch nicht mit U nrecht! W ie viele A rbeiter 
leisten heute nur dann noch wirklich vollw ertige Arbeit, w enn das Kontrollm ittel 
des A kkord- oder Präm ienlohnes hinter ihnen steht! Sind nicht in vielen Fällen 
die Klagen über die U nw irksam keit des reinen Zeitlohnes berechtig t! W elchen 
Einfluß h a t doch tatsächlich  das L ohnsystem  eines Betriebes. Bei den A rbeitern 
w ird som it ganz deutlich der Z usam m enhang zw ischen Einkom m enshöhe und 
A rbeitswille sichtbar! Erfreuliche A usnahm en bestätigen nur die R egelerscheinungen 
der G egenw art.

Die L eitung eines U nternehm ens, die auf T antiem e gestellten D irektoren und 
Prokuristen , oder der persönliche U nternehm er, sie alle sehen jedoch nicht, daß 
bei ihnen derselbe Anreiz zur H öchstleistung vorhanden ist. Hier erscheint alles 
aus der W irtschaftsordnung  natu rgem äß  entw ickelt, als selbstverständlich, als frei
willige Einrichtung. In diesen Kreisen w ird kein Z w ang em pfunden! ln W irklich
keit besteh t in der A usw irkung kein U nterschied! Da kein Z w ang em pfunden 
w ird, glauben diese «führenden» W irtschaftskreise aus reiner A rbeitsfreude zu 
arbeiten. G ewiß ist erfreulicherw eise auch diese Freude am Erfolg und an der 
Leistung für die G esam theit vielfach zu finden. A ber sehr oft besteh t doch die
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sogenannte  A rbeitsfreude in nichts anderem , als im m am m onistischen S treben nach 
hoher Rente, nach klingendem  V erdienst, nach gesellschaftlicher A nerkennung!

W ährend som it die A rbeitgeberkreise keinen Z w ang zur eigenen Arbeit fühlen, 
vielm ehr eine Freude am «Erfolg» empfinden, sehen sie, wie dem A rbeiter durch 
ein Lohnsystem  m ühsam  eine volle A rbeitsleistung abgerungen  w erden m uß. D araus 
m uß unbedingt eine en tgegengesetzte  E inschätzung der A rbeitsleistung und des 
A rbeitsw illens entspringen. D er A rbeiter w ird zum arbeitsunlustigen, nur mit Lohn
zw ang  zu bändigenden A rbeitnehm er herabgew ürd ig t, der nicht verglichen w erden 
kann m it dem arbeitsfreudigen A rbeitgeber. A rbeiter und A ngestellte geben nur 
zu oft selbst Beweise für diese im w esentlichen so falsche Ansicht. Ist dann ver
w underlich, w enn der A rbeitgeber den A rbeitnehm er nicht als gleichberechtigten 
M itarbeiter am U nternehm ungsw erk betrach ten  will? Eine kleine V erschiebung 
im m am m onistischen D enkprozeß, und w elch verderbliche W irkung auf die Gesell
schaftsordnung! Haben aber an dieser verderblichen E rscheinung nicht beide Teile 
das gleiche M aß an Schuld zu tragen?

Diese T atsachen  m üssen erkannt sein, um für die Zukunft eine Ä nderung des 
unnatürlichen und ungesunden Z ustandes zu erstreben. Keine plötzliche U m stellung 
von heute auf m orgen, sondern ein langsam es Ringen um eine B esserung und eine 
R ückkehr zur natürlich gegebenen O rdnung des reinen kapitalistischen W irtschafts
lebens im D ienste der natürlichen und auch der übernatürlichen W irtschaftsethik.

Die E instellung zur W irtschaft und zur A rbeit m uß w ieder losgeschält w erden 
vom m aterialistischen Denken. D er M am m onism us m uß w ieder die gesunde W irt
schaftss truk tu r des K apitalism us freigeben. W ie im gesam ten W irtschaftsleben 
der «D ienst am Kunden» im m er m ehr in den V ordergrund geschoben w ird, so 
m uß dieser D ienst am Kunden in Zukunft erw eitert w erden zum «D ienst an der 
M enschheit». Auch der A rbeitsprozeß m uß w ieder auf den M enschen zugeschnitten 
w erden, die R ationalisierung der A rbeit nicht nur die technische Zergliederung 
und V erfeinerung der A rbeitsleistung, sondern auch psychologisch die Persönlichkeit 
des A rbeiters und A ngestellten erfassen.

Diese G eisteserneuerung im W irtschaftsleben ist ohne K apitalaufw and m ög
lich, auch in Zeiten trüber Z ukunftsaussicht durchführbar. N otw endig ist nur, daß  
der M ensch genau so hoch eingeschätzt w ird, wie das Kapital, daß  die Erkenntnis 
durchdringt, beide bedürfen zum Erreichen einer H öchstleistung im Betrieb der
selben sorgsam en Pflege. Dies ist keine Ideologie, sondern reale W irklichkeit, die 
jeder in die T a t um setzen kann, w enn er will, A rbeitnehm er genau so wie A rbeit
geber. V orhandensein m uß der Wille, loszukom m en vom M aterialism us und vom 
M am m onism us und das gesam te Leben, also auch das W irtschaftsleben w ieder in 
eine weite g roße W eltordnung  einzugliedern. W er dies nicht will, und dies sei 
auch besonders den in B etrach t kom m enden Kreisen der A rbeitnehm erschaft gesag t, 
ha t kein Recht, gegen den derzeitigen M am m onism us Sturm  zu laufen. D ieser 
bedeute t brutale G ew alt des S tärkeren im Interesse des nackten W irtschafts
egoism us. D ieser S tärkere w ird s te ts  das Kapital und die L eitung der U nter
nehm ungen sein, das zeig t auch das Beispiel R ußlands. D er Sow ietarbeiter ist 
nicht zufriedener und besser gestellt, wie der A rbeiter in einem kapitalistischen 
Betrieb. Auch dort arbeite t das Kapital im U nternehm en, das m am m onistische Ge
w innstreben des Einzelnen ist nicht behoben. Die Reibereien zw ischen der L eitung 
des W erkes oder des W irtscha ftsstaa tes und der arbeitenden M enge bestehen fort. 
N icht das V erhältnis zw ischen A rbeitgeber und A rbeitnehm er ist zu ändern, dieses 
w ird s te ts  bestehen bleiben, sondern das m aterialistische und m am m onistische 
Denken beider Teile!

G elingt dies, dann w ird auch eine neue G eisteseinstellung des M enschen zur 
A rbeit und zur W irtschaft gefunden. D er M ensch w ird wohl seines Einkom m ens 
willen arbeiten , er w ird aber auch w ieder aus P flichtbew ußtsein  und Freude in 
V eran tw ortung  vor der M enschheit und vor der Ew igkeit arbeiten. D as Kapital 
mit seinen technischen B etriebseinrichtungen w ird ihm dann w ieder Zw eck sein,
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Dienerin des Menschen sein, nicht wie heute, sein Tyrann. Der Mensch wird wieder 
der Mittelpunkt des Lebens sein und seine alte Rangstellung auch in der neuen 
kapitalistischen Wirtschaftsform zurückerlangt haben. Dann wird auch die Arbeit, 
trotz ihres einförmigen Rhythmus der neuzeitlichen Arbeitszerlegung und Glie
derung wieder ihren Sinn erhalten haben, Gemeinschaftsdienst in Gott zu sein.

Dann gilt auch, wie Leo Grob seine «Stimmen aus dem Rhythmus der Arbeit» 
durchgerungen und sieghaft enden läßt, deren grauenhaft mutloses Beginnen wir 
zunächst vernommen hatten:

Ja , Du b ist es G o tt! Du b ist der große W ille, nur Du kannst der H errscher sein, der 
allen D ingen den W eg bestim m t.
Du b ist es wohl auch, der mich an diesen F ia ts hier g este llt. Du g ib s t m ir diesen  
W irkungskreis. E in  K reu z is t  es auf meinen Schultern.
Doch hast nicht auch Du ein K reu z getragen? Ja , Du hast ein K reu z getragen. Du, 
der große K errscher  —  D u G o t t  —  Du tru gst das K reu z der ganzen W elt au f Deinen  
Schultern und hast es getragen  bis zum Ende, bis zum Sieg.
S i e g !  S i e g !  S i ä g !
Ja , Du allein b ist der Sieger, der ewige Sieger, und nur in D ir allein kann der Mensch 
zum Sieg gelangen, zum Sieg über das Leben.
A u f denn m it D ir,  —  zu D ir!
Schlag auf Schlag und Schlag a u f Schlag u/nd Schlag au f Schlag und Schlag auf Schlag. 
G riff  um G riff  und G riff  um G r iff  und G riff  um G riff und G r iff  um G riff.
Sch ritt um Sch ritt und Sch ritt um S chritt und S ch ritt um Sch ritt und S ch ritt um Schritt. 
Zug um Zug und Zug um Zug und Zug um Zug und Zug um Zug.
S ch ritt um S ch ritt und S ch ritt um S ch ritt und S ch ritt um Schritt und Sch ritt um Schritt. 
G riff  um G riff  und G r iff  um G r iff  und G riff  um G riff und G r iff  um Gri f f .
Schlag aiof Schlag und Schlag a u f Schlag und Schlag au f Schlag und Schlag au f Schlag.

Jeden Tag  —  gleiche T at und größere T at  —  und so durch Dich in D ir zum Sieg.' 
S i e g !  S i e g !  S i e g !
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A rbeitsfreude und A rbeitsfriede.
Daß uns die beseelte A rbeit verloren ist, ist die größte N ot unserer Zeit. Der «Beruf» 
ist längst den meisten Geschäft, Lebensfristung geworden.
Die wenigsten wissen sich innerlich berufen zu dem, was sie treiben. Die A rbeit er
wächst nicht aus dem Kern des Wesens, sondern wird von außen auf geswungen.
So ist man um des Geldes willen angelcettet an die einmal übernommene Arbeit, die 
nun Tceinen inneren Lohn in sich trägt und ohne Arbeitsfreudigkeit ist.

Dr. Martin Le inert.

Die Freude zur eigenen Arbeit ist die innerste Voraussetzung einer jeden 
Berufsethik. Berufen ist ein jeder von uns zu einer Teilleistung an der gesamten 
Menschheitsarbeit,  m ag  dieser Anteil groß oder klein sein. Ein jeder träg t dasselbe 
M aß von Verantwortung für seinen Beitrag zum W eltengeschehen vor der Ge
meinschaft, in der er lebt, und vor der Ewigkeit.

Wie kann aber heute diese innerste Verantwortung, die Freude am eigenen 
Schaffen bei der gegenwärtigen Arbeitsform gefunden w erden? Hat sich nicht der 
Materialismus auch in die Arbeitsauffassung zersetzend eingefressen? Unter der 
Diesseitseinstellung des mammonistischen Wirtschafts- und Berufsdenkens ist die 
gesamte Menschenarbeit isoliert worden. Kein Zusam m enhang mit dem innersten 
Zweck des W eltendaseins wird mehr gesehen. Beruf und Arbeit sind nur dazu 
da, ein möglichst hohes oder auch bequemes Einkommen zu besitzen. Gewiß, diese 
Notwendigkeit , für den Lebensunterhalt in möglichst ausreichendem Maß zu sorgen, 
ist auch ein sittliches Gebot! Es m uß getragen sein von der Verantwortung für 
unser kommendes Geschlecht. Jedoch darf das Verdienststreben nicht der Haupt
zweck, die alleinige Triebfeder für unsere Arbeit sein. Sonst sind v/ir Sklaven des 
Mammonismus. Eine solche Geisteseinstellung finden wir aber heute nicht nur bei 
den kärglich verdienenden Handarbeitern, bei denen die materielle Not dieses ver- 
materialisierte Denken noch einigermaßen entschuldigen läßt. Diese Einstellung 
findet sich auch bei den sogenannten  höheren Berufen. Wie manche Rechtsanwälte 
oder Ärzte, wie manche akademische Beamte und Lehrer unterscheiden sich in 
ihrer Arbeitsfreude in nichts vom ungelernten Arbeiter. Beiden ist ihre Arbeit eine 
notwendige, vielleicht sogar  unwillkommene Pflichterfüllung, die zu den Lasten 
des Lebens gehört. Mit einer solchen Geisteseinstellung zur eigenen Berufsarbeit 
kann allerdings keine Arbeitsfreude verbunden sein.

Verderblich ist, daß  diese Einstellung bereits drohend an den Wurzeln unserer 
Gesellschaft, an den Wurzeln unseres gesamten Zusammenlebens nagt. W er freud
los seine Arbeit verrichtet, wird nie zufrieden sein. W enn ganze Volkskreise diese 
Freudlosigkeit an ihre Arbeitsstätte tragen, dann kann keine gesunde Arbeitsleistung 
und Arbeitsbefriedigung erwachsen. Vielmehr reckt dräuend die Geisteseinstellung 
vom Sklaventum und von unterdrückten Menschenrechten ihr Haupt. Und leben 
ganze Generationen in dieser Einstellung, dann m uß die ethische und die moralische 
W ertung  solcher Menschen sinken, dann wird in einem gedrückten Geistesniveau 
der kommenden Geschlechter das furchtbare Erbe zu finden sein.

So ents tand bereits das Proletariat der Handarbeiter. So ents teht heute das 
Proletariat der Geistesarbeiter. Proletarier ist heute nicht, w er keinen oder nur 
geringen Besitz hat. Proletarier möchte ich jeden nennen, der in seiner Arbeit 
keine Wurzeln schlagen konnte, der voll von Mißmut seine acht Stunden tägliche 
Arbeit abdient und T ag  für T ag  voll Sehnsucht das Ende seiner Arbeit herbeisehnt. 
Freudlos ist dieses Vegetieren und zv/ingt zu einem Doppelleben: Der Mensch
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w ährend seiner Arbeitszeit ist nicht, oder möchte es nicht sein, der Mensch seiner 
Freizeit. Wie rasch ist aber aus einer solchen Parallele der Gegensatz  geworden! 
Diese Freudlosigkeit führt den Menschen nur zu bald zur Berufslosigkeit. Sein 
«Beruf» ist nicht mehr der ihm zugewiesene Arbeitsanteil am Menschheitswerk 
seines Geschlechtes.  Seine Arbeit ist nur eine Zufallstätte des Geldverdienens. Zu
fall der Arbeitsvermittlung, Zufall der Lebensausbildung! Und so wird der Beruf
lose auch standlos, er fühlt keinen Zusam m enhang  mit Seinesgleichen, außer  den 
Gleichgesinnten in derselben bedrückten Lage. Auf der einen Seite der Klassen
kampfgedanke, auf der anderen extremen Seite das Kastengefühl so mancher 
Akademiker. Beide erwuchsen aus dem Verlust der Erkenntnis,  daß  jede Arbeits
leistung, sie m ag  groß oder klein in den Augen der Menschen erscheinen, nur ein 
Baustein am unendlichen W eltenwerk ist. Und der Standlose wird dann so leicht 
gesetzeslos! W er in seinem langen Leben keine Möglichkeit sieht, seine materielle 
Lage zu verbessern, wird dann plötzlich die bestehende Ordnung seinen eigensten 
Interessen entgegengesetz t finden, eine Ordnung, die nach seiner Meinung nur 
dazu da ist, um seine Stellung in der Gesellschaft nieder zu halten und um sein 
Leben für andere auszunützen.

Dies ist die bedauerliche Lage, in die uns der Materialismus, das mammo- 
nistische W irtschafts- und Berufsdenken getr ieben hat. Keine Ethik der Arbeits
freude, nur ein dumpfes Brüten des unbefriedigten Menschenherzens, ln dieser 
Geisteseinstellung ähnelt der Mensch tatsächlich der Maschine. Er kann nicht mehr 
selbsterlebend sein W erk beginnen und vollenden. So trennt sich W erk tag  von 
Sonntag, Arbeitszeit von Freizeit, bis dann später alles in ein graues Nichts ver
sinkt. Vergessen ist, daß  beide Teile zusammengehören. Ora et labora, bete und 
arbeite; getrennt hat es keinen Sinn! Nur ein betrüblicher Zusam m enhang ist noch 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu finden. Die w ährend der Arbeit unbefriedigt 
gelassenen Menschenrechte werden in der Freizeit lärmend gesucht. Aber gesucht 
mit solchen Mitteln, die sich der Mensch w ährend  seiner bedrückten Arbeitszeit 
geschaffen hat! Der Materialismus beherrscht auch die Freizeit. Äußere Einstellung 
des Genusses und des Scheines sollen das ersetzen, w as  der Mensch in seiner 
ständig unbefriedigten Arbeitsstimmung nicht mehr finden kann. Auch die Freizeit 
ist eine Schale ohne Kern, die keine wirkliche Befriedigung gewährt. Da die Freizeit 
nicht mehr im Zusam m enhang  mit der Arbeitsleistung vom modernen Menschen 
gesehen werden will, so vergiß t er nur zu leicht, daß  die Freizeit zur Erholung 
des müden Körpers und auch des müden Geistes dienen soll, um am nächsten 
Arbeitsmorgen gestärkt die volle Arbeitskraft neu einsetzen zu können. Die Freizeit 
bringt daher nur so oft eine weitere Erschlaffung für Geist und Körper. Der Kneipen
hocker gibt dasselbe Beispiel wie der Sportfex, die beide erst nach ihrer Freizeit 
die notwendige Erholung murrend suchen. Arbeit und Freizeit werden Gegensatz!

Das ist auch die Ursache, w arum  es uns heute an wirklich großen Persön
lichkeiten, an Führernaturen fehlt. Diese Disharmonie kann keine Einheit schaffen! 
Der große Führer b raucht aber eine restlose Energie- und Denkkonzentration, die 
in ihrer Fülle nur aus einer Einheit erwachsen kann: Arbeit und Erholung, beide 
aufeinander eingestimmt in der V erantw ortung vor Gott und den Menschen. Und 
diese Energie- und Denkkonzentration ist bei jedem kleinsten Teil unseres Schaffens 
notwendig, an der W erks ta t tbank  genau so, wie am Schreibtisch, in der Arbeits
s t immung genau so, wie zu Hause im Kreise der Familie. Nur dann wird eine volle 
Leistung erreicht, zu der ein jeder von uns nach der W eltordnung verpflichtet ist.

Wie kann aber ein A usweg aus der gegenw ärtigen W irtschaft- und Arbeits
auffassung gefunden w erden? Kann überhaupt vom modernen Menschen verlangt 
werden, in seiner Arbeit wieder seinen Lebenszweck zu erblicken? Laufendes Band 
in der W erks ta t t  und Arbeitsfreude? Sind dies alles nicht unüberbrückbare Gegen
sätze? Gewiß, unsere augenblickliche Geisteseinstellung wird keine Lösung finden 
können, sie faß t  ja  die Arbeit nur als Mittel des E rw erbes auf. Das Problem der 
Lösung ist aber so wichtig, d aß  vorausschauende Zukunftsarbeit schon heute not-
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w endig wird. W ir m üssen bereits je tz t beginnen, unsere G eisteseinstellung zu er
neuern, E rst w enn der M am m onism us der W irtschaft, der M aterialism us unserer 
A rbeitsauffassung gew ichen, und P latz fü r die zw eckbestim m te E ingliederung einer 
jeden einzelnen M enschenarbeit in das gesam te M enschheitsw erk geschaffen ist, 
dann kann letzten Endes eine wirkliche U m kehr stattfinden.

Den ersten  Schritt m uß ste ts  der M ächtigere tun. D as ist in der gegenw ärtigen  
W irtschaftsordnung  der A rbeitgeber. Keine falsche M enschenfreundlichkeit und 
kein falsches träum erisches Sehnen soll uns leiten und der W irtschaft Zwecke 
aufzw ingen, die ihr frem d sind. D as U nternehm en und die W irtschaft sind nicht 
dazu da, U nterricht in W eltanschauung an A rbeiter und A ngestellte zu erteilen. 
Sie können aber, und dieses Können ist bereits heute gegeben, eine neue A rbeits
stim m ung schaffen, aus der die neue G eisteseinstellung einer erlebten W elt
anschauung em porw achsen soll und wird. N otw endig ist nur eines, w as jedoch 
so leicht gew ährt w erden kann: Die A chtung vor der Persönlichkeit des N ächsten. 
Und dieser N ächste ha t seine ganze Persönlichkeit w ieder so zu w ecken, daß  man 
A chtung vor ihm haben kann. Dies ist des R ätsels Lösung, kann sie nicht auch 
heute bereits gesucht w erden? Auch in dem H eute der G eldknappheit und der 
w irtschaftlichen Sorgen von A rbeitgeber und A rbeitnehm er!

Der A rbeitgeber darf seine U ntergebenen nicht m ehr beherrschen, er m uß sie 
führen. N icht m ehr die to te M aterie der Lohnsum m e darf im P rodukt der M enschen
arbeit erblickt w erden, sondern die L eistung der M itarbeiter, angefangen vom ein
fachsten A rbeiter bis zum leitenden A ngestellten. Eine A rbeitsauffassung, die w ir 
heute bereits bei einer Reihe unserer g roßen W irtschaftsführer kennen. W ir m üssen 
bedenken, daß  auch der durch einen T arifvertrag  zugesicherte Lohn, oder das 
A nbringen w eitgehender E inrichtungen zum V erhüten von Unfällen, noch lange nicht 
ausreichten, um die V ertrauensbasis für das ehrliche Z usam m enarbeiten zw ischen 
L eitung und M itarbeiter zu schaffen. Dies ist das erste! Und das zw eite: Der 
Arbeiter, der A ngestellte darf nicht als A ngehöriger eines anderen G esellschafts
standes angesehen w erden. H eute will doch der leitende A ngestellte nicht m ehr 
den A ngestellten, dieser nicht m ehr den M eister, dieser nicht m ehr den V orarbeiter, 
ja  dieser nicht m ehr den A rbeiter als g leichberechtig t anerkennen. W ährend der 
A rbeit ist eine H ierarchie und die freudige U nterordnung notw endig, außerhalb  
der A rbeit sind w ir alle aber gleiche M enschen. N ur so kann das Gefühl gem ein
sam er Zusam m engehörigkeit aus A rbeit und gem einsam er V eran tw ortung  erw achsen.

Zw eifach m uß die Sorge des A rbeitgebers um seine M itarbeiter sein: um 
dessen Person und um dessen Familie. Sorgen darf aber nicht m it Bezahlen ver
w echselt w erden, wie es nur zu oft heute üblich ist. Auch w enn der Lohn und 
die verschiedenen Spezialleistungen bezahlt sind, dann ist die Pflicht dem Mit
m enschen gegenüber noch nicht erfüllt. M aterialism us! M am m onism us! Die Sorge 
um den M enschen Arbeiter, m uß beim M enschen beginnen. D ieser steh t im M ittel
punkt des sorgenden D enkens, nicht der Lohn oder Gehalt.

Die Sorge um den M enschen beginnt mit dem psychologischen V erständnis 
seiner Persönlichkeit und mit der Pflicht, seine A rbeitskraft zu erhalten und aus
zugestalten. Eine Pflicht, die jeder an sich selbst und an seinen M itm enschen zu 
erfüllen hat! Bei einer solchen G eisteshaltung läß t sich nicht m ehr zw ischen 
A rbeitgeber und A rbeitnehm er unterscheiden! D as Sorgen um den M enschen 
A rbeiter heiß t aber nicht, seine A rbeitsleistung nicht m ehr w erten  zu wollen. Nach 
wie vor w ird es gute und schlechte Arbeit geben, die auch im Betrieb entsprechend 
zu w ürdigen ist. A ber diese W ürdigung  der A rbeitsleistung m uß schärfer beton t 
w erden, wie jetzt. Heute spiegelt sich der W ert der A rbeitsleistung, w enn es gut 
geht, im höheren A kkordverdienst oder in einer L eistungszulage für den A ngestellten. 
Dies ist w ieder das blasse, schattenhafte  W irtschaftsdenken: A rbeit =  Lohn.

Die W ürdigung  der A rbeitsleistung hat vor allem einen persönlichen T on zu 
enthalten. Ein belohnendes und anerkennendes W ort zur rechten  Zeit und rechten 
W eise sporn t oft s tä rker zu erhöhter Leistung, wie einige M ark m ehr W ochen-
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verdienst. D as G egenteil darf allerdings auch nicht vorherrschen : D as Belohnen 
einer besonderen Leistung, z. B. das hervorragende V erhalten w ährend  eines Fabrik
brandes durch ein A nerkennungsschreiben. Eine solche platonische und außerdem  
unpersönliche A nerkennung ist genau so w irkungslos, wie eine ausschließliche 
m aterielle Belohnung. Beides m uß für unser m odernes Empfinden verein t sein. 
Zu der m ateriellen Belohnung, ohne die w ir uns heute —  vielleicht bedauerlicher
w eise —  irgend eine hervorragende L eistungssteigerung  nicht m ehr denken können, 
m uß die persönliche A nerkennung in feiner, abgestim m ter Form treten. Noch m ehr! 
Die A nerkennung der L eistung m uß auch im V ertrauen des V orgesetzten w urzeln. 
Die Selbständigkeit in der A rbeitsausführung w ird verg rößert, die V ertan tw ortung  
für die persönliche A rbeitsleistung erhöht, aber auch die entscheidende V erant
w ortung, nicht nur eine Scheinverantw ortung! D am it w ächst von selbst das Ver
trauen  und das Selbstbew ußtsein  des A rbeitenden, beim A rbeiter genau so wie 
beim A ngestellten. Und dam it m ehrt sich die A rbeitsfreude und die A rbeitsleistung.

W ie w ichtig  ist die M öglichkeit, im eigenen Betrieb vorw ärts kom m en zu 
können. In der deutschen W irtschaft ist besonders auf diesem  G ebiet so m anches 
noch zu verbessern. W ie schw er ist es doch heute einem vo rw ärtsstrebenden  
A rbeiter oder A ngestellten, im eigenen Betrieb voran zu kom m en! N ur durch 
öfteres W echseln der A rbeitsstä tte  kann er dies erreichen. D am it ist es ihm aber 
unmöglich gem acht, mit seiner A rbeitsstätte  auch persönlich zu verw achsen. W ie 
verb itternd  w irkt es, w enn eine freigew ordene V orrückungsstelle m it einem von 
ausw ärts H erangeholten bese tz t w ird, an s ta tt die T üchtigen  des eigenen W erkes 
auszuw ählen. Kein schem atisches A ufrücken nach dem B erufsalter, sondern  ein 
A ufrücken nach der Leistung! Allerdings, P ro tek tionsw irtschaft m uß ebenfalls aus
geschlossen w erden. N ur w enn jeder, auch der einfache A rbeiter das B ew ußtsein 
hat, durch seine T üchtigkeit vo rw ärts kom m en zu können, w ird von A nfang an 
seine E nergie gesteigert, w erden Führernaturen  entw ickelt, Führernaturen , die genau 
so in der W erkstä tte  un ter den A rbeitern gebrauch t w erden, wie in den leitenden 
Stellen der D irektoren und A ufsichtsratsvorsitzenden.

D am it ist bereits die dritte  A ufgabe des A rbeitgebers gezeigt, für die Person 
seiner M itarbeiter, losgelöst von m aterieller B elohnung, zu sorgen. Einem jeden 
A rbeiter und A ngestellten m uß an seinem A rbeitsplatz ein Ziel gese tz t sein; ein 
Ziel, das die A rbeitskraft und die A rbeitsfreude des einzelnen ers t voll zum Aus
w irken kom m en läßt. D er einzelne m uß seinen W ert erkennen, e r darf nicht m ehr 
wie heute ein b loßes Schattengebilde im G roßbetrieb  sein; sein einziges Ziel, der 
G elderw erb, weil er kein anderes sich setzen kann und gesetzt bekom m t. Die 
A rbeitsgliederung unserer m odernen B etriebe ist so groß, daß  für jeden A rbeiter 
das Ziel seines A rbeitens bestim m t w erden kann. W ird die V eran tw ortung  für eine 
bestim m te A rbeit lebendig gefühlt, w ird die Persönlichkeit des A rbeitenden vom 
V orgesetzten  beachtet, dann kann die A rbeitsfreude des einzelnen w ieder erw achen. 
So w ird der Arbeitsw ille und der A rbeitsentschluß gestäh lt und geübt. Dies ist 
die richtige G eistesauffassung, das Geistesfeld, aus dem die ganze Persönlichkeit 
em porw ächst. Da w ir heute vergessen haben, dieses G eistesfeld der E nergie
anspannung  des gesam ten M enschen zu betreuen, deshalb können sich in der 
m odernen Zeit so w enige w irkliche, ganze Führernaturen  entw ickeln.

Zu dieser Sorge des A rbeitgebers für die Person seiner M itarbeiter m uß sich 
die Sorge um den E rhalt und die E ntw icklung der A rbeitskraft gesellen. W enn der 
M ensch im A rbeiter und A ngestellten beach te t w ird, dann ist von vorneherein die 
psychologisch günstige S tim m ung geschaffen, aus der sich die A rbeitskraft und die 
A rbeitsleistung von selbst steigern  läß t und auch auf das kom m ende G eschlecht 
übertragen  wird. D as erste ist: Die geistige E instellung, gew eckt vom V orgesetzten 
und der von ihm geschaffenen A rbeitsgesinnung, w eitergeb ildet durch Arbeitswille 
und A rbeitsfreude der M itarbeiter unserer W irtschaft. Die Keimzelle für das lebende 
und das kom m ende G eschlecht!
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Aber auch die m aterielle A usw irkung der Sorge um die E rhaltung und Steige
rung  der A rbeitskraft ist von B edeutung. Die B ezahlung der Arbeit im Lohn und 
im G ehalt ist so w ichtig, ihre W irkung so bekannt, daß darüber nicht viel gesag t zu 
sein braucht. Die B ezahlung hat ausschließlich der Leistung der A rbeitenden an
g ep aß t zu sein, um eben ein Teilglied ihrer A nerkennung sein zu können. Die 
Höhe des Lohnes und G ehaltes ha t aber auch ein solches M indesteinkom m en zu 
sichern, daß  die A rbeitsfreude nicht gedrückt w ird, daß  gleichzeitig die Sorge um 
die Familie und die A usbildung der Kinder nicht das A rbeitsin teresse erstickt. 
A ndererseits m uß der A rbeitende beachten, daß  seine Einkom m enshöhe abhäng t 
vom E rtrag  seines U nternehm ens.

Neben Lohn und G ehalt w irken auf die E rhaltung  und S teigerung der A rbeits
kraft die Sozialeinrichtungen des S taates und der U nternehm ungen ein, wie K ranken
kassen, Invaliden- und A ngestelltenversicherung, K antinen, E rholungsheim e usw. 
D urch alle diese M aßnahm en soll die physische aber auch die geistige A rbeitskraft 
des einzelnen gestärk t w erden. Die M öglichkeit bew eisen uns w iederum  so m anche 
große deutsche W erke. Auch die A rbeitshygiene sei in diesem Z usam m enhang 
erw ähnt und ihre W ichtigkeit betont. Reinlichkeit und Sauberkeit der A rbeitsräum e 
und A rbeitsbedingungen steigern  die A rbeitsleistung. Vorteile haben nicht nur die 
A rbeitnehm er, genau so die A rbeitgeber.

Die Sorge um die Familien seiner M itarbeiter ist das letzte, w as auf dem ver
an tw ortungsbew ußten  A rbeitgeber lastet. Auch da m öchte ich nicht falsch ver
standen w erden. D as U nternehm en ist nicht dazu da, A ufgaben zu erfüllen, die der 
G esellschaft und dem S taate  zufallen. Eine Bezahlung, abgestu ft nach dem Familien
stand , ist m it der reinen L eistungsvergütung  des Lohnes und G ehaltes nicht zu 
vereinbaren. D er S taa t ha t hier durch A usbau seiner Steuern, durch Zusichern 
ausreichender und gesunder W ohngelegenheiten usw. entsprechende Sorge zu tragen. 
Aufgabe der Betriebe ist, dem A rbeitnehm er seine Fam iliensorgen w eitgehendst 
abzunehm en. W ie soll ein A rbeiter seine volle A rbeitskraft in den D ienst des 
W erkes stellen können, w enn er zu H ause eine kranke Frau liegen w eiß, w enn er 
für den m orgigen T ag  das G espenst der Not drohen sieht! Eine gerechte Be
zahlung, die S icherung der Familie durch Sozialeinrichtungen des B etriebes und 
des S taates geben die notw endige E ntlastung. Und w as außerdem  sehr w ichtig ist 
und doch heute m eistens vergessen  w ird: das persönliche Interesse des V orge
setzten, m ag dies nur der V orarbeiter oder W erkm eister sein, für die Familien 
der M itarbeiter! Mit einem G lückw unschschreiben anläßlich der V erehelichung, oder 
der K ranzspende bei einem Todesfall ist es noch nicht getan. D as persönliche 
Interesse für Frau und Kinder der M itarbeiter läß t das V ertrauen erw ecken, wirklich 
in einer U m gebung zu arbeiten, die nicht nur die A rbeitsleistung, sondern auch 
den M enschen, der diese A rbeitsleistung als sein geistiges und körperliches P rodukt 
hervorbringt, zu w ürdigen w eiß.

Aber nicht nur der A rbeitgeber, auch der A rbeitnehm er h a t R ücksicht zu 
nehm en auf die Persönlichkeit seiner M itarbeiter. Für ihn gilt ein D oppeltes: Er 
m uß seinem V orgesetzten gegenüber, aber auch gegenüber dem, der neben ihm 
in der W erksta tt oder im K ontor schafft, das volle V ertrauen auf dessen ehrlichen 
W illen entgegenbringen. W ie oft fehlt es hier gerade, allerdings zum Teil auch 
verschuldet durch das V erhalten des N ebenm enschen.

D as V ertrauen zur Leitung und zum V orgesetzten  kann nicht erzw ungen 
w erden. Es will gesät und liebevoll gepflegt sein. Es dürfen keine E nttäuschungen  
grundsätzlicher Art entstehen. Jeder A rbeitnehm er w ird sich gerne auch einem 
jüngern  V orgesetzten unterordnen, w enn er dessen äußerste  Pflichterfüllung, dessen 
Sachkenntnis und G erechtigkeit achten m uß. A ufgabe des V orgesetzten  ist, eine 
entsprechende Persönlichkeit zu sein. Solange allerdings die P ro tek tionsw irtschaft 
oftm als w eniger geeignete V orgesetzte schafft, solange kann dieses V ertrauen keine 
allgemeine und unbedingte V oraussetzung sein. Sie w ird sich s te ts  nur an der 
Persönlichkeit des V orgesetzten entw ickeln. W ir finden aber heute bedauerlicher-
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w eise oft von A nfang an ein gew isses M ißtrauen, eine V oreingenom m enheit gegen 
jeden neuen V orgesetzten, auch w enn m an ihn noch nicht kennt. Und dieses 
M ißtrauen bildet dann oft das g roße Hindernis, das so äußers t schw er beseitig t 
w erden kann. D as M ißtrauen ist erw achsen aus den oft trüben  Erfahrungen, die 
m aterialisierte A rbeitsauffassung und -beherrschung  m it sich brachten . D ieses 
M ißtrauen ist ein Hindernis, das oft m it dem besten  W illen nicht h inw eggeräum t 
w erden kann. D azu gehört nicht nur der Wille des V orgesetzten, sondern außerdem  
ein feines psychologisches Einfühlen in die D enkw eise des U ntergebenen, das aber 
heute nur so selten zu finden ist. Schuld daran ist w ieder die V erflachung unserer 
A rbeitsauffassung, die keine Zeit haben will, sich m it den M itarbeitern als Mit
m enschen zu beschäftigen.

D as heiß t aber nicht, daß  keine A rbeitsdisziplin verlangt w erden darf, daß der 
A rbeitnehm er keine Arbeitsdisziplin anerkennen soll. Eine scharfe Selbstdisziplin 
und die von allen, von V orgesetzten  und U ntergebenen geübte G em einschafts
disziplin ist der beste Boden, für ein gegenseitiges, vertrauensvolles Z usam m en
arbeiten. Dann v e rträg t auch der U ntergebene einen gerechten  T adel, w enn er 
w eiß, daß  dieser nicht ausgesprochen  w ird, um die Herrlichkeit des V orgesetzten 
zeigen zu können.

Dieses V ertrauensverhältn is, diese A chtung vor der A rbeitsleistung und der 
A rbeitsveran tw ortung  des N ächsten m uß aber nicht nur zw ischen A rbeitnehm er
schaft und W erkleitung bestehen, noch viel no tw endiger ist es zw ischen A rbeiter 
und V orarbeiter, zw ischen A rbeiter und W erkm eister, zw ischen A rbeiter und An
gestellten, zw ischen A ngestellten und Bureauleiter. Doch auf diesem G ebiet zeigt 
sich so k raß  der hohle M aterialism us unserer m odernen A rbeitsauffassung. Sobald 
jem and die nächste Sprosse der B erufs- und G esellschaftsleiter erklom m en hat, 
und m ag sie noch so tief unten sein und nur mit Krücken erhum pelt, dann ist 
jeder persönliche Z usam m enhang m it den früheren G leichgestellten vergessen. W ie 
aber soll sich das V erhältnis zw ischen A rbeitnehm er und A rbeitgeber vertrauensvoll 
gestalten  können, w enn die A rbeitnehm er un ter sich in ihren einzelnen V erant
w ortungsstufen  dies nicht fertig  bringen wollen!

Auch hier g ibt es ein psychologisch sehr w irksam es und doch so einfach 
anzuw endendes Mittel. W ir m üssen lernen, auch an unserer A rbeitsstä tte  w ieder 
ein persönliches Interesse an unseren M itarbeitern zu finden. W elchen Klang hat 
doch der in so vielen B etrieben herrschende «D ienstton»! N icht Schlosser und 
Schreiner, B uchhalter und K alkulator sind w ir in unserer A rbeitszeit allein, sondern 
dazu vor allem auch M enschen. D as soll aber w iederum  nicht heißen, daß  nun 
die A rbeitszeit mit P rivatgesprächen  über Sonntagsbelustigung , M ode, K unst und 
Bildung ausgefüllt w erden soll. Aber vor und nach der A rbeitszeit und w ährend 
der P ausen gibt es genügend Zeit, auch den M enschen in seinem N ebenm enschen 
zu entdecken, w enn man will. Auf solche W eise verliert das A rbeitsverhältnis seine 
unpersönliche Steifheit, die heute so m anche F rostigkeit und Unliebe erzeugt. An
s ta tt  des Fachsim pelns und der Z otengespräche wollen w ir Fragen anschneiden, 
die den M itm enschen in seinem Innern berühren, und das V ertrauensverhältn is 
w ird ganz anders! W ie leicht ist dann, w enn diese V ertrauensstim m ung w ieder 
erzeugt ist, durch den persönlichen, reinen und lauteren G eisteseinfluß eines wirklich 
führenden M enschen auch die geistigen und seelischen Interessen des M itm enschen 
zu heben und zu veredeln!

W ir sehen, es g ib t eine Reihe psychologischer Mittel, um auch bei den be
d rängten  W irtschaftsverhältn issen  der G egenw art eine zufriedene A rbeitsstim m ung 
zu wecken. N ur der Wille der M enschen ist dazu notw endig, vom m aterialistischen 
Denken abzulassen, die A rbeit w ieder als ein G em eingut der G esam theit und als 
gem einsam e V erantw ortung vor dem ew igen W eltengeschehen zu betrachten .

Die Schlußfolgerungen für das B etriebsleben sind leicht zu ziehen. Zudem  
geben eine Reihe einzelner Beispiele deutlich den W eg an, der beschritten  w erden 
kann und beschritten  w erden m uß. N otw endig  ist nur das zielbew ußte Einstellen
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aller einzelnen auf den großen  G esam tzw eck: Die A rbeitsfreude in jedem  M enschen 
zu w ecken und zu heben.

Als erstes sei die B etriebsversam m lung erw ähnt. G ew iß w eiß auch ich von 
der M ißstim m ung und den unangenehm en Erfahrungen, die diesem W orte  anhaften, 
besonders, w enn m an an die Jahre 1922, 1923 usw. denkt. Doch hat die B etriebs
versam m lung einen ganz anderen  Zweck, als Streitigkeiten zw ischen A rbeitnehm er 
und A rbeitgeber durch die M acht der M asse zu dem onstrieren. A ufgabe einer von 
der B etriebsleitung regelm äßig  einzuberufenden B etriebsversam m lung ist vielmehr, 
die M itarbeiter über die R ichtung des A rbeitens im U nternehm en aufzuklären. Es 
sind keine V ollversam m lungen säm tlicher B elegschaftsangehörigen notw endig. Teil
versam m lungen der einzelnen W erkstätten , oder der verschiedenen A rbeiter- und 
A ngestelltengruppen können an ihre Stelle treten . In solchen V ersam m lungen sollen 
den A rbeitern und A ngestellten die Fortschritte  der eigenen W erkverfahren und 
der technischen Einrichtungen näher gebrach t w erden. Neu einzuführende A rbeits
m ethoden sind zu erläutern, darüber hinaus können die allgem einen W irtschafts
verhältnisse des U nternehm ens, die Z usam m enhänge m it dem Volks- und w elt
w irtschaftlichen G eschehen begründet w erden. Dem A rbeiter und A ngestellten 
soll die M öglichkeit geboten  sein, sich über B etriebsverhältnisse zu unterrichten, 
die nicht nur das U nternehm en, sondern durch dieses auch unm ittelbar ihn selbst 
berühren.

Der E inw and, das Interesse für solche B etriebsversam m lungen sei nicht vor
handen, ist nicht stichhaltig. G ew iß, w enn von der bisherigen A rbeitseinstellung 
aus ohne Ü berleitung sofort durch solche aufklärende B etriebsversam m lungen ein 
durchsch lagender Erfolg e rw arte t w erden w ürde, dann w ären sicherlich für die 
ersten  V ersuche M ißerfolge zu verzeichnen. An solche neuen G edanken, wie sie 
einer derartigen  aufklärenden B etriebsversam m lung innew ohnen, m uß m an sich 
e rs t vorsichtig  und langsam  gew öhnen. Z unächst m uß das s te ts  vorhandene M iß
trauen  der B elegschaft zerstreu t w erden. Alles, w as auch nur den A nschein er
w ecken könnte, auf S tim m ungsfang berechnet zu sein, ist zu verm eiden. D er Be
such der B etriebsversam m lung m uß volständig  freiw illig sein, durch die Aus
gesta ltung  ist dafür zu sorgen, daß  das Interesse an den V eranstaltungen im m er 
w eitere Kreise zieht.

W eniger Schw ierigkeiten bereiten W erkfeste, die ebenfalls dazu dienen, den 
Z usam m enhang zw ischen A rbeit und A rbeitsstätte  zu befestigen. Anlässe sind 
zahlreich zu finden: A rbeitsabschluß, A rbeitsjubiläen, Ende der L ehrzeit usw. 
Die H ebebaum feier bei einem N eubau, die Schiffstaufe sind beredte Zeichen dafür, 
daß  dieser G edanke früher viel lebendiger w ar, als heute. L eitung und M itarbeiter 
w erden durch solche W erkfeste enger zusam m engebrach t und gleichsam  auf einen 
neutralen Boden gestellt. V erhältnism äßig leicht ist, bei solchen A nlässen persön
liche A nknüpfungspunkte zu finden. Aber auch Einzelfälle, wie Jubiläum , Lehrzeit
ende usw. können einen engeren Kreis der M itarbeiter m it der L eitung zusam m en
führen und dam it den persönlichen K ontakt verengen. Schon m anches deutsche 
U nternehm en h a t fü r solche W erkfeste gleichsam  seine eigene Form gefunden.

N ahe liegt, solch geselliges Zusam m ensein in eine dauernde Form überzuführen. 
G esellschaftliche V eranstaltungen der verschiedensten  Art sind bekannt. W erk
o rchester schaffen leicht ein persönliches Zusam m enleben, W erksportvereine, W ett
spiele usw . lassen den M enschen m it seiner A rbeitsstä tte  auch außerhalb  seines 
ursprünglichen A ufgabenkreises zusam m enw achsen. Die Anlage eigener Sportplätze 
durch das U nternehm en, einheitliche Sportbekleidung sind w irksam e psychologische 
M ittel, diesen Z usam m enhang auch äußerlich zu bekunden. D er Förderung  der 
W erkgeselligkeit dienen auch die W ochenendbestrebungen , die je tz t ebenfalls in 
D eutschland von den großen U nternehm ungen gefördert w erden. So m ancher 
G roßbetrieb  h a t sein eigenes W ochenend- oder Erholungsheim , in dem die A rbeits
nehm erschaft nicht nur ihren Urlaub, sondern auch S am stag  und Sonntag  zubringen 
kann. U nter der W oche sind so m anche K lubabende der A ngestellten, aber auch
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der A rbeiter zu finden, um die Geselligkeit zu heben und die M enschen unterein
ander näher zu bringen.

Bei all diesen V eranstaltungen handelt es sich nicht um M ittel, den A rbeiter 
stä rker an die B etriebsverhältnisse zu ketten. D er tatsächliche B ew eggrund ist, 
das persönliche Interesse an der A rbeitsstätte  zu stärken und dam it die A rbeits
freude zu heben, ln diesem Zusam m enhang m uß so m ancher G ew erkschaftsm einung 
en tgegengetreten  w erden, die zur rechten Zeit gegen solche V erständigungsversuche 
der A rbeitgeber ist und hinter allen E inrichtungen und V eranstaltungen die H errsch
such t und das drohende V erschreiben der A rbeitnehm er an das Schicksal der U nter
nehm ung w ittern. Dies ist D em agogie! Aufgabe der G ew erkschaften ist, nicht 
nur G ew erkschaftsm itg lieder zu sam m eln, vielleicht durch Beibehalten der gegen
w ärtigen  U nzufriedenheit, sondern an der A usgestaltung  und V erbesserung der 
A rbeitsverhältnisse und der A rbeitsstim m ung m itzuarbeiten. Solange allerdings im 
Lohn oder im G ehalt allein die W irkung und der M aßstab  des A rbeitsverhältnisses 
gesucht w ird, läß t sich schw er eine G eistesänderung erreichen. M aterialism us, 
M am m onism us, auch auf Seiten der A rbeitnehm er und ihren O rganisationen!

Ein w eiteres, psychologisch sehr w irksam es und auch leicht ausführbares M ittel 
zum Heben der A rbeitsfreude ist das A usschm ücken der A rbeitsräum e. M uß es 
sein, daß  die W erksta tt schm utzig-graue W ände hat, daß  die Fenster vers taub t 
und undurchsichtig , vielleicht sogar verg itte rt sind, die A rbeitseinrichtungen un
bequem  und abgegriffen? Die Sachlickeit der A rbeit verlang t gew iß eine ebenso 
sachliche E inrichtung und äußere  U m gebung. Es darf kein Luxus getrieben w erden, 
wie er m anchm al in so abstoßender W eise in den Räum en leitender M änner unserer 
U nternehm ungen zu finden ist. Auch hier m uß der Z usam m enhang m it U nter
nehm ungszw eck und A rbeit gew ahrt bleiben, D as feinst au sgesta tte te  D irektorial
zim m er ist nie ein D am enboudoir oder Luxussalon.

A ber möglich ist, die W erkstä tten  sauber und freundlich zu halten, Fenster 
und A rbeitsplätze können ohne G efährdung der A rbeitsdisziplin von den dort Be
schäftig ten  m it Blumen geschm ückt w erden. Bequem e und sachliche M öbel sind 
bereits durch das B estreben, hochw ertige A rbeitsleistung zu erzielen, bedingt. Hier 
ist eines zu beachten! Es genüg t nicht, den A rbeitsraum  und A rbeitsplatz aus
schließlich unter dem G esichtspunkt g rößtm öglicher R ationalität auszugestalten . 
D ies ist wohl auch notw endig! A ber bei der deutschen G eisteseinstellung m uß 
ebenso das G em üt berücksich tig t w erden. D ieses ist bei den A rbeitern und An
gestellten genau so fein ausgebildet, wie bei anderen G esellschaftsschichten. Eine 
freudige U m gebung, die M öglichkeit, den A rbeitsplatz im Rahm en der G esam t
interessen persönlich auszugestalten , sind ein w ichtiges Mittel, die A rbeitsfreude 
zu heben.

D er A rbeitseifer ist auch zu steigern , w enn es jedem  M itarbeiter, auch dem 
einfachsten A rbeiter möglich gem acht ist, V erbesserungsvorschläge an der A rbeit 
einzureichen. D adurch w ird von selbst seine A rbeitsenergie auf seine A rbeits
leistung gelenkt. Es darf aber nicht Vorkommen, daß  V erbesserungsvorschläge der 
M itarbeiter belächelt, überhaup t nicht ernst genom m en w erden. So m anches U nter
nehm en hat aus seinem M itarbeiterkreis schon w irtschaftliche und technische An
regung  erhalten! Ö ffentliches B ekanntm achen und Belobigen solcher M itarbeiter, 
das A ussetzen von Präm ien können w eiter anspornend w irken. Psychologisch 
w ichtig  ist, daß  es vor allem dem A rbeiter einfach gem acht sein m uß, seine An
regungen zu geben. D er lange Instanzenw eg über den V orarbeiter und M eister bis 
zum technischen Leiter, derselbe lange W eg vom kaufm ännischen Lehrling über 
den B ureauvorsteher zum kaufm ännischen Leiter darf nicht verlang t w erden. D a
durch erlahm t das V ertrauen des M itarbeiters, daß  seine V orschläge auch B eachtung 
finden w erden. A ußerdem  besteh t die G efahr, daß  falscher E hrgeiz m ancher Vor
gesetzten  solche V orschläge ihrer U ntergebenen unterdrückt, um selbst im helleren 
Lichte erstrahlen  zu können und keine K onkurrenz der eigenen U nentbehrlichkeit 
großzuziehen. D aher m uß jeder A rbeiter und A ngestellte in überall bequem  er-
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reichbaren Zettelkästen seine Meinung, in formloser Weise niedergeschrieben, ein
werfen können. Sind auf solche Weise die genannten Hemmungen ausgeschaltet,  
dann macht sich von selbst der positive W ert  einer derartigen Einrichtung bemerkbar.

Von großem Einfluß auf das Steigern der Arbeitsfreudigkeit sind auch die 
Bemühungen der Unternehmungen, für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu 
sorgen. Schulungskurse und Vorträge werden von der Werkleitung veranstaltet 
oder die Teilnahme an sonstigen Lehrveranstaltungen den Arbeitern und Ange
stellten erlaubt und erleichtert. Selbst finanzielle Beihilfen für den Besuch von 
Ferien- oder Abendkursen gewähren einzelne Unternehmungen. Je größer  die 
Arbeitsbefähigung und die Arbeitsleistung der einzelnen Mitarbeiter und damit der 
gesamten Belegschaft ist, desto größer  ist auch die Leistung des Unternehmens.

Auch Werkbüchereien und Werkzeitschrif ten lassen das Zusammengehörigkeits
gefühl der Belegschaft mit dem W erk steigern und die Arbeitsfreude und -Leistung 
heben. Werkbüchereien haben gewiß andere Zwecke zu erfüllen, wie öffentliche 
Volksbüchereien. Deshalb ist aber nicht gesagt, daß  nur Fachwerke in eine W erk
bücherei gehören, obwohl sie dort den ersten Rang einnehmen werden. Eine 
Werkbücherei m uß ganz besonders, das ist ihr Vorteil gegenüber einer allgemeinen 
Volksbücherei, auf die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit und die Zusamm ensetzung 
der Belegschaft Rücksicht nehmen. Die W erkbücherei muß als Leihbibliothek 
organisiert sein, nicht als Präsenzbibliothek. Nur wenn der Arbeiter und Angestellte 
das  Buch mit nach Hause nehmen kann, ist zu erwarten, daß  er daraus Nutzen zieht.

Noch enger bindet die Werkzeitschrift,  da  in ihr das geschriebene W ort 
Leben gewinnen kann. In Deutschland haben wir eine große Anzahl hervorragender 
Werkzeitschriften. Zu beachten ist nur, daß  die Werkzeitschrift keine Kopie einer 
Tageszei tung  oder allgemeinen Wochenzeitschrift sein darf. Voraussetzung für das 
gedeihliche Wirken einer Werkzeitschrift ist die vollständige Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit der Schriftleitung. Sobald irgend eine Abhängigkeit oder bestimmte 
Einflußnahme von der bei solchen Anlässen sehr feinfühligen Belegschaft bemerkt 
wird, oder wenn überhaupt eine bestimmte Tendenz aus der Werkzeitschrif t fest
gestellt werden kann, dann ist alle aufgewendete Mühe vergebens. Die Schrift
leitung muß das Recht besitzen, Beiträge aus der Arbeitnehmerschaft und der Lei
tung  anzunehmen und abzulehnen.

Zunächst wird die Werkzeitschrift über die Arbeitsweise und das Geschehen 
im Betrieb berichten. Aufsätze führender Betriebsangehöriger mit neuen Gedanken 
ersetzen zum Teil oft die zuvor genannte  Betriebsversammlung, wenn auch bei 
dieser der persönliche Kontakt rascher hergestellt  ist. Auch die Belegschaft muß 
ihre Gedanken über die Arbeitsvorgänge äußern  können. Das Bezahlen der Bei
träge reizt in den Kreisen der Arbeitnehmer besonders zur Mitarbeit. Ja, selbst 
sachliche Kritik aus der Arbeitnehmerschaft m uß erlaubt sein. D aß nicht dem a
gogische Hetze und persönliche Verunglimpfungen in den Spalten einer Werkzeit
schrift Platz haben, ist klar. Der persönliche Kontakt mit den Lesern wird durch 
einen gutgeleiteten Fragekasten, durch das Abdrucken selbst aufgenommener Bilder, 
von Zeichnungen der Mitarbeiter usw. verstärkt. Diesem Zweck dienen auch die 
persönlichen Mitteilungen in der Werkzeitschrift über Familiennachrichten, Beför
derungen usw. Die Werkzeitschrift kann auch erzieherischen Einfluß ausüben. 
Sozialeinrichtungen, Unfallverhütungen, einschlägige gesetzliche Bestimmungen usw. 
werden erläutert, Ratschläge für das Familienleben, den Haushalt, die Garten
pflege usw. gegeben. Auch der unterhaltende Teil ist bei vielen deutschen W erk
zeitschriften nicht vernachlässigt.  Dazu tritt oft reicher Bilderschmuck und gute 
äußere  Ausstattung, um bereits dadurch das Vertrauen und das Interesse der Arbeit
nehmer an «ihrer» Werkzeitschrif t zu wecken. Psychologische Voraussetzung ist 
eben: Die Werkzeitschrif t darf nicht als das Organ der Leitung erscheinen, sondern 
sie muß aus dem Willen der gesamten Belegschaft herausgewachsen sein.

Ist es gelungen, in der gezeigten Weise die Arbeitsfreude zu steigern und die 
Zufriedenheit wieder zu finden, dann ist auch der Arbeitsfriede nicht mehr fern.
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N icht der zw ischen  Verhandlungsparteien feierlichst vereinbarte Friede, sondern  
der G esinnungsfriede im inneren Erleben eines jeden einzelnen! Der M aterialism us 
und der M am m onism us w erden überwunden sein, das Erkennen der Z w eckbestim 
m ung einer jeden M enschenarbeit im Rahmen des E w igen  und des Zeitlichen wird  
w ieder lebendig.

*  *
*

Dann gilt, w a s schon Bö Yin Rä in seinem  Buch vom  Glück sagte:

GlücJc i s t  d ie  B e fr ie d ig u n g  des S ch a ffen d en  in  se in er S ch öpfu n g .
D iese  S ch öp fu n g  aber i s t  n iem als b een d e t, un d  ih r S ch ö p fe r  ken n t nur «B u h etage»  —  

S a b b a th e  d er S eele , d ie  ihm  neue K r a f t  zu  neuer S ch öp fu n g  spenden .
D er G lücldiche i s t  a llze it  ein  S c h a ffe n d e r  un d  w ir d  des S c h a ffe n s  n iem als m üde.
W as er sc h a ffe n d  fo rm t, i s t  se in  G lü cksgru n d un d  d ie  B ed in g u n g  se ines G lückes  —  

se in  G lück a b er i s t  d ie  M a ch t d es S c h a ffe n d e n , d ie  ihm  a lles zu fü h r t, w as ihm  dauernde  
B e fr ie d ig u n g  g ew ä h rt. N ic h t je d e r  b ra u ch t d as G leiche, a b er je d e r , d er sich  G lück  
zu  sc h a ffe n  u n tern im m t, w ird  a lles erlangen , w as e r  w irk lich  zu  seinem  G lücke brauch t.

21



Subjekt und O bjekt m enschlicher A rbeit.
M EIN TAGEW EBK.

Mein Tagewerk ist nun: im engen Kesselrohr 
bei Meinem Glühlicht knieend krumm zu sitzen, 
an Nieten hämmernd, in der H itze schwitzend; 
verrußt sind A u g’ und Haar und Ohr.

Nur noch ein kleiner Menschenkraftmotor 
bin ich, dessen Hebel, meine Arme, flitzen.
Ich will die Adern m it dem Messer ritzen:
Dampf stößt, s ta tt roten Blutes, Strahl hervor.

0  Mensch, tuo bist du? Wie ein K äfertier  
im Bernstein eingeschlossen, hockst du rings im Eisen, 
Eisen umpanzert dich in schließendem Gewirr!

Im Auge rast die Seele, arm und irr,
Heimweh heult wahnsinnswild, Heimweh weint süße Weisen 
Nach Erde, Mensch und Licht!

Schrei lauter. Mensch im Eisen!
Heinrich Lersch.

D er Dichter, selbst inm itten der m odernen Industriearbeit stehend, schreit nach 
dem M enschen unserer Arbeitszeit. T röstend  verkündet Lersch in seinem «M ensch 
in Eisen»: Der M ensch ist unterw egs! A ber w o w eilt er, wie lange w ird es dauern, 
bis er zum Ziele gelang t ist? D er M ensch, vom Schöpferwillen zum Herrn der 
Erde gesetzt, ist heute aus freiem Willen zum Sklaven der technischen W irtschaft 
und ihres M am m ons gew orden. Vom Subjekt der W irtschaft ließ er sich herab 
w ürdigen zum O bjekt der W irtschaft. Jeder, der nicht seine freie Persönlichkeit 
im D rängen und H asten der G egenw art bew ahren konnte, ist zum O bjekt der W irt
schaft gew orden, der A rbeitnehm er genau so wie der A rbeitgeber. N ur der G rad 
des freiwilligen V erstricktseins ist verschieden, die A rbeitnehm er bäum en sich gegen 
die Sklavenketten des M am m onism us gew altsam er auf, wie die A rbeitgeber, da 
diese den drückenden Fron w eniger empfinden. Beide m üssen aber w ieder aus
gehen, den M enschen in der W irtschaft suchen. «Schrei lauter. M ensch im Eisen», 
dam it man dich leichter findet!

W ohl hat die m oderne A rbeitsw issenschaft bereits versucht, auch die M enschen
arbeit im Betrieb zu erforschen und auszugestalten . A ber auch sie w urde das 
O pfer m odernen, m aterialisierten G eistes; auch sie h a t gelernt, den M enschen 
vornehm lich als O bjekt der W irtschaft zu betrachten . So tr itt an die Stelle der 
Psychologie die Psychotechnik. Die Psychologie geht vom M enschen aus, von 
seiner geistigen und körperlichen Harmonie. Die in beiden liegende G esetzm äßig
keit w ird erforscht und bew uß t angew endet. Die Psychotechnik  dagegen  besitzt 
ein Ziel, das außerhalb  des M enschen liegen kann. Seine A rbeitsleistung soll einem 
B etriebszw eck eingeordnet w erden, der M ensch w ird O bjekt der O rganisation. 
Die gesam ten arbeitsw issenschaftlichen Forschungen der G egenw art sind diesem 
Zw ecke d ienstbar gem acht. G ew iß soll anerkannt sein, daß  die R ationalisierung 
der W irtschaft auch eine N eugestaltung  der M enschenarbeit notw endig  m acht. 
Doch m uß die G eisteseinstellung dieses O rganisationsgedankens geändert w erden. 
N icht m ehr darf die M enschenarbeit als ausschließliches O bjekt der W irtschaft
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zu rationalisieren begonnen w erden, so wie irgend ein Stück des R echnungsw esens 
der U nternehm ung. Sondern für das «Subjekt» M ensch m üssen A rbeitsform en ge
sucht w erden, die seine zw eckm äßige E ingliederung in die G esam tarbeit des U nter
nehm ens bedingen. Zu der m echanischen N orm ung der A rbeitsleistung m uß die 
persönliche R ücksichtnahm e auf den M enschen tre ten , der diese A rbeitsleistung 
vollbringen soll.

D ieses Ziel ist von der w issenschaftlichen B etriebsführung zu verw irklichen. 
Je rascher diese U m stellung vom M am m onism us zum vernünftigen Kapitalism us 
kom m t, desto eher w erden die A rbeitsfreude und die A rbeitsleistung w ieder an- 
steigen können. D er neuzeitliche Betrieb m it seinem feingeästelten  U hrw erk kann 
nicht m ehr die A rbeitsgew ohnheiten einer alten V ergangenheit schrankenlos w alten 
und schalten lassen. Auch die M enschenarbeit m uß von dem Geiste erfüllt w erden, 
der die neue W irtschaft ahnend durchzieht. A brücken von der m aterialistischen 
W eltanschauung m uß auch hier die L osung sein! Die w issenschaftliche Be
triebsführung  soll daher A rbeitsform en finden, die den höchsten N utzeffekt er
reichen lassen. Aber, dies sei besonders beton t, diese A rbeitsleistung darf nicht 
auf Kosten der m enschlichen G esundheit gesteigert w erden, sondern durch Er
höhung der individuellen A rbeitsfähigkeit des Einzelnen.

Im M ittelpunkt neuzeitlicher A rbeitsauffassung hat der M ensch m it seinen 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu stehen. Deren A usm aß w ird bei jedem  
verschieden sein, w ird daher auch individuell von der A rbeitsorganisation erfaß t 
w erden m üssen. Ein ödes G leichm äßigm achen der A rbeitsvorgänge w ird nur die 
H andfertigkeit in stum pfen Handgriffen fördern, nicht dagegen die ganze lebendige 
A rbeitskraft des M enschen. Diese m uß aber gesteigert w erden. Eine auf dieses 
Ziel hinw irkende A rbeitsorganisation  im tiefsten Sinne des W ortes w ird daher 
nie für die gesam te M enschheit, auch nicht für die B elegschaft eines W erkes gleich
förm ig sein können. D er K ulturstand der einzelnen W irtschaftsstaa ten  w ird bereits 
verschiedene Form en verlangen. Die A rbeitsorganisation  in K ontinentaleuropa w ird 
abw eichen von der in O stasien, auch die einzelnen m itteleuropäischen W irtschafts
staa ten  brauchen andere A rbeitsform en, wie beispielsw eise die B alkanstaaten . D a
her darf auch nicht blindlings jedes am erikanische A rbeitsexperim ent m öglichst 
getreu  in Europa nachgeahm t w erden. Zu erkennen ist vielm ehr die Idee einer 
solchen Arbeitsform , sie m uß sich europäischen V erhältnissen anpassen  und w ird 
dann im europäischen G ew ände dasselbe leisten können, wie im am erikanischen 
Kleide. Diese verschiedenen K ulturstufen beeinflussen nicht nur den H ochstand 
der jew eiligen Zivilisation, den G rad vorangekom m ener A rbeitsteilung in W irt
schaft und W erk, den S tand der M aschinenausrüstung usw . Noch m ehr hat darauf 
die G eisteseinstellung eines Volkes Einfluß, die letzten Endes in der W eltanschau
ung von Irdischem und Ü berirdischem  w urzelt. Je m ehr die m aterialistische Denk
w eise G em eingut des Volkes gew orden ist, desto schärfer kann sich die A uffassung 
vom M enschen als O bjekt ausw irken. Bei zu sta rker Ü bertreibung seitens der U nter
nehm er w ird ein G egendruck gleicher m aterialistischer Form der A rbeitnehm er 
folgen. Doch im W esen gleichen sich beide. Diesen Z ustand erlebt die G egen
w art, die sich jedoch im m er m ehr besinnt und vom M aterialism us zurückw eichen 
will. D aher m uß auch die A rbeitsauffassung befreit w erden von dieser O bjektein
stellung, das Subjekt m uß w ieder in der V ordergrund treten , um eine individuelle, 
persönliche A rbeitsliebe zu erringen.

Die O rganisation  der A rbeit hat noch w eiter zu gehen. Zu der geistigen Be
rücksichtigung des K ulturstandes tr itt die R ücksichtnahm e auf die körperliche Be
schaffenheit eines Volkes. D as geschw ächte M enschengeschlecht der G egenw art 
v e rträg t keine ruckartigen  Ü beranstrengungen  größeren  A usm aßes mehr, wie sie 
noch im Altertum  möglich w aren. Ein Pyram idenbau  nach ägyp tischer M ethode 
w äre heute unm öglich auszuführen. D aher w ird die A rbeitsorganisation  die be
dingte A rbeitsfähigkeit der G egenw artsm enschen  beachten, passende A rbeitsvor
gänge für M änner und Frauen und Jugendliche suchen müssen.
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Doch nicht nur die Menschheit als Allgemeinheit ist von der Arbeitsorganisation 
zu beachten. Auch jeder einzelne Arbeiter und Angestellte muß mit derselben 
individuellen Sorgfalt behandelt werden. Auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft 
eines Gebietes oder W erkes wird die psychologische Eigenart des einzelnen 
Menschen Schattierungen entstehen lassen. Die Arbeitseignung eines bestimmten 
Menschen ist nicht für sämtliche möglichen Arbeitsvorgänge dieselbe. Daher ist 
die feinfühligste Auswirkung der Arbeitsorganisation, nach den geistigen und körper
lichen Eignungen des Einzelnen dessen bestgeeignetsten Arbeitsplatz zu finden. 
Die Schwierigkeiten des Massenbetriebes werden von selbst bedingen, daß  nicht 
jeder den für ihn passendsten Arbeitsplatz auch sofort erhalten kann. Doch ist 
die moderne Arbeitsgliederung mit ihrer Vielzahl von Spezialarbeitsaufgaben so 
weit entwickelt, daß  es nicht mehr schwer ist, im Regefall eine Arbeitsstelle zu 
finden, die der individuellen Eignung des Einzelnen ungefähr gerecht wird. Vor
aussetzung ist die Pflege einer individuellen Arbeitseinschätzung des Subjektes.

Diese Aufgabe hat die Betriebspsychologie zu erfüllen. Sie muß die einzelnen 
Arbeitsvorgänge nach den verlangten Anforderungen untersuchen. Arbeitswille 
und Arbeitsfähigkeit der an den einzelnen Plätzen Beschäftigten haben jedoch 
vorausgesetzt zu sein. Je g rößer  der Betrieb ist, desto zahlreicher können die 
individuellen Arbeitsplätze sein. Bei Kleinbetrieben mit ihrer weniger entwickelten 
Arbeitsteilung fehlt diese Möglichkeit. Hier ist jedoch eine solche persönliche 
Arbeitsplatzbestimmung auch nicht so notwendig. Der Kleinbetrieb kann von selbst 
viel leichter den Menschen als Subjekt würdigen, wenn nur Arbeitgeber und Arbeit
nehmer den Willen aufbringen, vom Mammonismus abzurücken. Damit ist von 
selbst die geeignete Arbeitsstimmung vorhanden, die in weitem Ausmaße dieses 
psychologisch bew ußte  Auswahlen von Arbeitsplatz und Leistungsträger ersetzen 
kann. Aufgabe der Betriebspsychologie ist somit, für Großbetriebe die einzelnen 
Arbeitsplätze und Arbeitsleistungen zu untersuchen und festzustellen, welche be
sondere Eignungen dafür jeweils notwendig sind. Bew ußt soll damit das Subjekt 
«Mensch» in der Arbeitsordnung berücksichtigt werden.

Andere Aufgaben hat die eigentliche Arbeitsrationalisierung zu lösen, die in 
der G egenw art  bestimmend ist. Ihr Ziel ist die Ermittlung des Objektes: der 
menschlichen Arbeitsleistung. Der einzelne Arbeitsvorgang wird genau untersucht,  
die Arbeitsmängel festgestellt und abgeschafft.  Die hierzu angew andte  Psycho- 
technik hat eine Vielzahl geeigneter Arbeitsmeßgeräte  hervorgebracht, welche die 
für die einzelnen Handgriffe und Arbeitsvorgänge notwendige Arbeitszeit genau 
ermitteln lassen. Das restlose Ineinandergreifen der vielen Arbeitsteilchen eines 
jeden Betriebes, besonders eines Großbetriebes, verlangt unbedingt ein solches 
mathematisches Ausarbeiten der Arbeitszeiten.

Voraussetzung für ein zweckdienliches Auswirken solcher mathematischer 
Arbeitszeiten ist das Erforschen der verschiedenen Arbeitsvorgänge und ihr Zer
legen in die einzelnen Faktoren. Die einzelnen Arbeitsvorgänge sind abzugrenzen, 
ihr Wesen und ihr Zusam m enhang mit der Arbeitsstätte ist zu untersuchen. Hier 
hat die Eigenart eines jeden Betriebes ihren beachtlichen Einfluß. W enn die Vor
aussetzungen des Arbeitsplatzes und der Maschine mangelhaft organisiert sind, 
dann kann auch die dort zu vollbringende Arbeitsleistung keinen Höchstwert dar
stellen. In dieser Art hängt die persönliche Arbeitsleistung des Menschen von 
seiner ursprünglichen U m gebung ab. Somit hat die Arbeitsrationalisierung weiter 
zu greifen! Auch der Arbeitsplatz und das reibungslose Zusammenspielen der ein
zelnen Arbeitsvorgänge müssen organisch beachtet werden.

Der Arbeitsplatz, die Einrichtung der W erkstä t te  oder des Bureaus müssen 
dem Zweck der Arbeitsleistung angepaß t sein. Der Schreibtisch im Lohnbureau 
wird eine andere Einteilung benötigen, wie der Schreibtisch eines Korrespondenten. 
Die W erkbank  eines Schreiners sieht anders aus wie die eines Schlossers. Auch 
die Hilfsmittel für die einzelne Arbeitsleistung müssen ihrer Eigenart angepaß t  
sein, wenn rationelle Arbeit geleistet werden soll. Daher wird die Kartei im Schreib-
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tisch eines Lohnrechners andere Formen und andere Angaben enthalten, wie die 
des Buchhalters. Die W erkzeuge des Schreiners gleichen nicht denen des Schlossers. 
Diese T atsachen  sind bekannt; und doch sind sie nicht immer in voller Schärfe 
verwirklicht. Dann ist ein weiteres zu beachten. Die Arbeitsstätte muß derart 
eingerichtet sein, daß  die dort zu leistende Arbeit bequem ohne unnötige Ermüdung 
und ohne Zeitverlust ausgeführt werden kann. Sitz und Standmöglichkeit haben der 
jeweiligen Arbeitsausführung angepaß t zu sein, die notwendigen Hilfsmittel sind 
in Greifnähe zu halten, unnötige Handgriffe und Körperbewegungen zu vermeiden. 
Sonst steigt die Ermüdung der Arbeitenden, die damit entstehenden Zeitverluste 
sind unproduktiv. Durch eigene Transportkolonnen werden in der Fabrik die ein
zelnen W erkstücke herbeigebracht, oder die mechanisierte Arbeitsweise läßt durch 
Förderbänder, Kettenbahnen usw. die Arbeitsstücke zu den einzelnen Arbeitsplätzen 
bringen.

Diese sind daher zweckmäßigerweise in einer solchen Reihenfolge anzuordnen, 
d aß  die natürliche Folge des Arbeitsvorganges beachtet ist. Unnütze W ege und 
Zeitverschleppungen werden dadurch vermieden. Aus alter Gewohnheit überlieferte 
Arbeitsplätze sind jedoch oftmals ein schweres Hindernis, um eine neuzeitliche 
Anordnung der einzelnen Arbeitsstätten zu schaffen. Auch Kapitalaufwand ist dazu 
notwendig. Er bestimmt ebenfalls oft die Form und das Ausmaß der Neugestaltung.

Voraussetzung für eine sinngemäße Ordnung der Arbeitsplätze innerhalb der 
W erks tä t te  und des Bureaus, aber auch der W erkstä tten  und Bureaus innerhalb 
des W erkes ist die zuvor bereits erlangte Erkenntnis der Natur der einzelnen Arbeits
vorgänge und der gewollten Arbeitsorganisation. Diese wird sich aber mit dem 
Leben und Entwickeln des Unternehmens ändern. Daher sind sämtliche ver
w endeten rationalisierten Arbeitseinrichtungen derart zu wählen, daß  sie kein Hin
dernis für spätere Neugestaltungen sein werden, den Beharrungszustand im Alten 
vergrößern. Durch verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten muß eine solche 
Arbeitseinrichtung selbst verschiedenen Arbeitszwecken angepaß t werden können. 
Denn die durch die Arbeitsteilung aufgelöste Arbeitsform muß in lebendiger Be
w eg un g  stets wieder zu einer Arbeitsgeschlossenheit vereinigt werden können, 
die nach Platz und Zeit verschieden sein wird.

Sind die Arbeitsvorgänge entsprechend durch den Arbeitsplan gegliedert, die 
dafür notwendigen Arbeitsplätze bestimmt und eingerichtet, dann kann die an 
diesem Arbeitsplatz für die gewünschte  Arbeitsleistung notwendige Zeiteinheit er
mittelt werden. Auch hier ist zunächst nur das Objekt zu betrachten. Die mit den 
verschiedenen Arbeitsmeßgeräten festgelegten Zeitwerte können die Unterlage für 
die Arbeitseinteilung werden. Doch ist darauf zu sehen, daß  als Einheitswert nie 
Höchstwerte, sondern stets  Durchschnittswerte genommen werden. Solche Zeit
messungen sind daher bei Arbeitern oder Angestellten verschiedenen Alters und 
Geschlechts und verschiedener Auffassungsfähigkeit vorzunehmen. Sie müssen zu 
verschiedenen Tageszeiten und W ochentagen  aufgenommen w erden; da erfahrungs
gem äß die Ermüdungskurve desselben Arbeiters nicht an sämtlichen T agen  gleich 
verläuft.

Solche mathematischen Durchschnittswerte sind aber noch keine geeignete 
Basis, um persönliche Arbeitswerte erreichen zu lassen. Das soll nicht heißen, 
jede Arbeitsneigung und Arbeitslaune beachten zu müssen. Doch ist ein be
stimmter Spielraum zu geben, der die individuelle Arbeitsleistung berücksichtigen 
läßt. Zu den ermittelten reinen Arbeitszeiten werden daher sogenannte Verlust
zeiten treten. Das W o rt  führt irre. Keineswegs braucht durch sie dem Unternehmen 
ein Verlust zu entstehen. Als Verlustzeiten spricht man z. B. Arbeitspausen an, 
die unwillkürlich den natürlichen Arbeitsvorgang unterbrechen, auch wenn sie im 
Einzelfall nicht länger dauern. Verlustzeiten sind auch die notwendigen Vor
arbeiten, welche die reine Arbeitsleistung unterstützen. Nicht jedesmal kann die 
Arbeitsvorbereitung zu einem selbständigen Arbeitsgang ausgestalte t werden. Ver
lustzeiten sind aber auch die Abweichungen von dem ermittelten Einheitswert,
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w elche dann die für die A rbeitsausführung bestim m te N orm alzeit ergeben. Diese 
w ird ste ts  um ein G eringes hinter der E inheitszeit Zurückbleiben m üssen, w enn 
ein einheitlicher A rbeitsvorgang  gew ährleiste t w erden soll. Die A rbeitskurve eines 
jeden M enschen ist Schw ankungen unterw orfen. D er N orm alw ert b rauch t nicht auf 
ihren T iefpunkten au fgebau t zu sein, er darf aber auch nicht die Summe ihrer 
G ipfelpunkte sein.

Aus dem O bjekt der L eistungsstudien entw ickelt sich som it ein subjektives 
A rbeitspensum . Die E ignung des M enschen m it ihren individuellen A bw eichungen 
w ird dessen L eistungsfähigkeit bestim m en. W ie jedoch die Zeitstudien nicht der 
jew eiligen A rbeitslaune zu folgen haben, so w ird auch das individuelle A rbeits
pensum  nicht darauf achten dürfen. Denn das individuelle A rbeitspensum  will 
einen bestim m ten Spielraum  für die persönliche L eistungsfähigkeit geben, nicht 
dagegen die Faulheit auf Kosten der Arbeitsw illigen unterstü tzen . N icht zu niedrig 
w ird daher das individuelle A rbeitspensum  angesetzt, sondern variabel gew ertet. 
Ein s ta rres  Festlegen des A rbeitspensum s verhindert dagegen  die freie E ntfaltung 
der A rbeitsleistung.

Dies ist der besondere N achteil der F ließarbeit m echanisierter Form. Die 
technische A rbeitsgliederung und die m echanische A rbeitsstückbew egung m uß von 
jedem  A rbeiter dieselbe Zeiteinheit verlangen. Ist eine solche F ließarbeit am laufen
den Band eingestellt, dann m uß sie sich dauernd im gleichen T ro tt voran wälzen. 
Bei einer Ä nderung einer einzigen Teileinheit w ird die ganze Fließarbeit der be
treffenden G ruppenarbeit um gestalte t w erden m üssen. W ohl kann bei dem Be
m essen der einzelnen H andgriffe die dazu benötig te  A rbeitszeit berücksichtig t 
w erden. Dies bedeu te t jedoch nur ein E ingehen auf das O bjekt Arbeit. Die 
L eistungsfähigkeit des arbeitenden M enschen bleibt dagegen  unberücksichtigt. Auch 
ein A rbeiter, der rascher und gew and ter wie der verlangte D urchschnittstyp  ist, 
w ird seine A rbeitsleistung nicht steigern können, aber auch bald nicht m ehr wollen, 
da ihn seine ganze U m gebung m it ihrer A rbeitsorganisation daran hindert. Um
gekehrt w ird ein le istungsschw ächerer A rbeiter durch das einm al bestim m te Be
triebsarbeitstem po gezw ungen, über seine A rbeitskräfte zu schaffen, seine G esund
heit w ird darun ter spä te r zu leiden haben. V orausgesetzt, es sei w irklich ein 
A rbeitsschw ächerer, nicht ein Arbeitsunw illiger!

Die m echanisierte F ließarbeit ist die G ipfelleistung unpersönlicher A rbeits
weise. Sie m uß jeden M enschen zum to ten  Rade eines ganzen W erkbetriebes 
m achen. Sie w ird sich nur bei solchen B etriebsvorgängen eignen, die ebenfalls 
ausschließlich m echanisierte K leinarbeit sind, die auf den persönlichen A rbeits
willen und die persönliche A rbeitsfähigkeit verzichten. Bei allen anderen A rbeits
gebieten w ird jedoch die m echanisierte F ließarbeit nur H em m ungen bereiten.

Viel geeigneter ist allgem ein ein anderes A rbeitssystem , das ebenfalls auf 
einer N orm alleistung, gem essen durch Zeitstudien, au fgebau t ist. Doch bleibt hier 
die persönliche E igenart der einzelnen A rbeitsleistung gew ahrt. Eine bedauerliche 
T atsache  der G egenw art ist, daß  der m am m onistisch eingestellte A rbeitnehm er 
nicht m ehr von sich aus den W illen aufbringt, seine höchste A rbeitsleistung zu 
zeigen. Er benötig t dazu vielm ehr ein Reizmittel, das die m oderne W irtschaft im 
L ohnsystem  gefunden hat. A kkord- und Präm ienlöhne steigen m it der geleisteten 
Einheit. D am it w ird das Streben nach V erdienst bereits den A rbeiter und A nge
stellten dazu bew egen, m öglichst viel zu leisten. Die persönliche T üchtigkeit des 
einzelnen kann aber dessen A rbeitsleistung durch das freie geschm eidige A rbeits
und Lohnsystem  w eit über die N orm alleistung h inausgelangen lassen. L eistungs
schw ächere A rbeiter dagegen  w erden nicht durch eine für sie gesundheitsschäd
liche A rbeitseile bedroht, w enn sie sich m it einem geringeren V erdienst zufrieden 
geben.

Entscheidend für die B eurteilung des A rbeitsplanes nach dem neuen A rbeits
verfahren ist: A rbeitstem po und A rbeitsin tensität w erden w eitgehendst durch die 
W erkleitung bestim m t. Die G roßarbeit durch das Zusam m enballen so vieler einzelner
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Arbeitskräfte verlangt diese U nterordnung des einzelnen Arbeitswillens unter den 
Arbeitszwang der Gesamtheit . Dieses Gesetz der Masse bestimmt jedoch schon 
seit langem die Arbeit, auch im Altertum ist es wirksam gewesen. Die persönliche 
Freiheit ist zugunsten der Gesellschaft eingeschränkt. Schädlich ist nur, wenn 
dieses M assengesetz b ew u ß t  von einigen wenigen derar t angew endet wird, daß  
sie zu ihrem Interesse die Arbeitsanforderung überspannen. Daher lastet eine große 
V erantw ortung auf der Leitung eines Unternehmens, die genau so wichtig ist wie 
die V erantw ortung um das Erhalten der Kapitalausstattung des Unternehmens. Die 
Leitung ist auch der Allgemeinheit gegenüber verantwortlich, das  Arbeitspensum 
und die Arbeitsgestaltung so durchzuführen, daß  ein gesundes Normalmaß Ver
w endung  findet.

Ein G rundgedanke ist hier zu beachten. Die Arbeitsplanung, das gesamte 
weite Gebiet der Arbeitsrationalisierung muß von dem Streben nach Arbeits
erleichterung geleitet sein. Der wissenschaftliche Ausbau der Arbeitsvorgänge muß 
jeden Arbeiter seine vorhandenen Fähigkeiten ganz verwerten lassen, m uß ihm 
sämtliche Erleichterungen zeigen, die er bei der Durchführung seines Arbeitspensums 
anwenden kann, um zu einer Höchstleistung zu kommen. Außerdem müssen ihm 
die Voraussetzungen psychischer und physischer Art zu einer produktiven Arbeits
leistung gegeben werden. Erst mit der Erfüllung all dieser Erfordernisse erlangt 
die Mechanisierung der Arbeit ihren vollen Sinn. Die Rationalisierung der Arbeit 
m uß im Interesse des arbeitenden Menschen geschehen, nicht im Verlangen, durch 
Verkürzung der Arbeitszeit die Arbeitskosten zu verringern. Dies ist allerdings 
auch notwendig! Doch hat diese W irkung die Folgerung aus dem erstgenannten 
Grundgedanken zu sein, nicht die Ursache. Andererseits ist betrüblich, feststellen zu 
müssen, wie viele Arbeitnehmer in ihrer mechanisierten Denkweise kein Empfinden 
mehr für eine Erleichterung ihrer Arbeit haben. E ntw eder  ist der bei ihnen er
zwungene oder freiwillige Arbeitsstumpfsinn so weit vorangekommen, d aß  jede 
individuelle Arbeitsregelung keinen Einfluß mehr haben kann oder ihre eigene 
Arbeitsunlust läßt sie solch fördernde Einstellungen der Unternehmer nicht mehr 
fühlen. In solchen Fällen eines ausgesprochenen Mammonismus unter der Arbeit
nehmerschaft ist allerdings nutzlos, das Subjekt im Menschen bei der Arbeits
gestaltung suchen zu wollen.

W enn sich die gegenw ärtige Einstellung der Arbeitsrationalisierung zum Objekt 
ändern soll in die zum Subjekt, dann müssen beide Teile mithelfen, Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber. Der Arbeitgeber m uß erkennen, daß  er aus einer individuellen, 
freiwillig gesteigerten Arbeitsleistung der Einzelnen mehr Nutzen haben wird, wie 
aus der mechanisierten Einstellung des Arbeitstempos in der Fließarbeit. Der Arbeit
nehmer m uß einsehen, d aß  seine freiwillige Leistung auch wirklich eine «Leistung» 
sein muß, wenn sich darauf das Betr iebsgeschehen aufbauen soll. Er muß aber 
auch einsehen, d aß  eine neue Arbeitsauffassung nicht ruckartig errungen sein kann. 
Sämtliche Teilmaßnahmen, die ihm seine Arbeit erleichtern sollen, müssen daher 
von ihm durch eine Volleistung anerkannt werden.

Das subjektive Eingehen auf die Arbeitsfähigkeit des einzelnen Arbeiters oder 
Angestellten ist jedoch nicht nur durch die entsprechende Arbeitsgestaltung allein 
erreichbar. Auch jeder einzelne Mensch m uß in seiner Arbeitsfähigkeit erkannt 
sein. Diesem Streben dienen die Eignungsprüfungen und Personalbeobachtungen.

Die Eignungsprüfung hat bei jedem Menschen bereits möglichst frühzeitig 
individuell zu beginnen. Schon die Schule muß damit den Anfang machen, wenn 
wirkliche Erfolge für den Menschen, und die Menschheit, aber auch für das Unter
nehmen und die Wirtschaft erzielt werden sollen. Die persönliche Fühlung zwischen 
Lehrer und Schüler läßt ersteren zu bestimmten Eindrücken über den Charakter 
und die Eignung der Schüler kommen. Der Lehrer kann dann in Verbindung mit 
der mehr oder weniger bereits ausgebauten  Berufsberatung der Gemeinden oder 
der Verbände für den Schulentlassenen einen möglichst für ihn geeigneten Beruf 
ausfindig machen. Auch viele Betriebe benützen die Eignungsprüfung, um die für
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sie geeigneten Arbeitskräfte zu finden. Lehrlinge werden oftmals erst nach ein
gehenden Untersuchungen ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeit angenommen, 
auch ältere Arbeiter werden vor ihrem Einstellen oft einer Eignungsprüfung unter
worfen, besonders um den für sie geeignetsten Arbeitsplatz zu finden. Selbst länger 
in einem W erk bereits beschäftigte Arbeiter und Angestellte werden durch irgend 
ein Prüfungsverfahren auf ihre geänderte psychotechnische und psychologische 
Arbeitseignung untersucht, besonders, wenn ein gehobener Arbeitsposten besetzt 
werden soll.

Eine große Zahl psychotechnischer Prüfungsmethoden ist bereits ausgebildet. 
Auf ihre W esensarten  sei hier nicht näher eingegangen. Nur eines sei betont: Die 
Erkenntnis von der nützlichen Anwendung einer jeden psychotechnischen Prüfung 
hat bereits dazu geführt, für die einzelnen Altersstufen und Berufszweige ver
schiedene Verfahren herauszuarbeiten. Ein einzustellender Lehrling muß ganz 
anders geprüft werden, wie ein Arbeiter, der zum Vorarbeiter oder Meister erhoben 
werden soll. Oder die psychotechnische Prüfung eines Schreibmaschinenfräuleins 
wird andere W ege beschreiten müssen, wie die Eignungsprüfung für einen 
Schlossergesellen.

Zwei g roße Hauptaufgaben sind durch diese Eignungsprüfungen zu lösen. 
Zunächst muß für jeden der zu Prüfenden die allgemeine Arbeitsfähigkeit festge
stellt werden. Ist diese bestimmt, dann kann auch noch seine persönliche Arbeits
neigung untersucht werden. Wichtig ist, hier nicht nur die Handfertigkeit, sondern 
auch die Geistesauffassung zu prüfen. Dies gilt für sämtliche Altersstufen und Wirt
schaftszweige, nur wird in einzelnen Fällen der Einfluß der Geistesauffassung be
sonders deutlich in Erscheinung treten. Die für einen Lokomitvführer unbedingt 
notwendige G eistesgegenw art ist das typische Beispiel für die Wichtigkeit der in 
dieser Richtung ausgebauten Eignungsprüfung. Nicht genügen würde, die Seh
schärfe und Armgelenkigkeit des Lokomotivführers zu untersuchen, w as  allerdings 
auch Voraussetzungen für das richtige Führen einer Lokomotive sind. Je verant
wortungsvoller die Arbeitsaufgabe des einzelnen ist, desto  mehr muß auf die 
Prüfung des Geistesschärfe W ert  gelegt werden.

Die ersten Eignungsprüfungen gingen allerdings zunächst nur von der Hand
fertigkeit aus. Diese zu prüfen, ist verhältnismäßig einfacher. Die Geschicklichkeit 
in einem bestimmten Arbeitstempo und Arbeitsvorgang kann leichter gemessen 
werden, wie die Schnelligkeit der Geistesauffassung. Zudem wurden die ersten 
Eignungsprüfungen bei Handarbeitern vorgenommen, bei denen die Feststellung 
ihrer Handfertigkeit am nächsten liegt.

Die Psychotechnik kann leicht einen Fehler begehen. Ihr Bestreben muß zu
nächst sein, die Arbeitseignung durch klare Prüfungsergebnisse zu finden. Eine 
Vielzahl von Einzeluntersuchungen wird vielfach erst zu dem Gesamturteil führen. 
Die Einzelergebnisse dürfen aber nicht dazu verleiten, einen bestimmten Spezialtyp 
suchen zu wollen. Auch die Psychotechnik darf nicht vergessen, die G esam tpersön
lichkeit des Prüflings zu werten. Diese läßt sich aber nicht aus einer Addition 
vieler kleiner Einzelergebnisse finden. Die Psychotechnik hat daher zunächst die 
Aufgabe, diese einzelnen Leistungsstudien rationell und zw eckmäßig  durchzuführen. 
Dann muß sie sich aber daran erinnern, daß  sie ein Teilglied des großen Gebietes 
der Psychologie ist. In diesem Falle wird die Auswertung des Prüfungsergebnisses 
von selbst dazu führen, im Gesamturteil auch Faktoren zu bemessen, die nicht mit 
der Stoppuhr oder dem Rechenschieber gemessen werden konnten. Aus dem 
Objekt wird das Subjekt!

Dieser Grundgedanke m uß auch w ährend der ganzen Beschäftigung eines 
jeden einzelnen Arbeiters und Angestellten beachtet werden. Der Mensch ist keine 
Maschine, er ist ein entwicklungsfähiges Individuum. Teilweise wird diese Ent
wicklungsfähigkeit bereits berücksichtigt durch ein öfteres Wiederholen solcher 
Leistungsprüfungen. Denn nur durch Vergleiche mehrerer Ergebnisse zu verschie
denen Zeiten kann die dynamische Beobachtung des Menschen erreicht werden.
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Doch ist hier eines zu bedenken: Eignungsprüfungen sind nicht stets bei den Prüf
lingen willkommen. Besonders im vorangeschrittenen Alter nicht! Z weckm äßig  
wird daher sein, späteren Prüfungen den Charakter der Freiwilligkeit zu verleihen. 
Das Erreichen bestimmter Vorrückungsstellen ist an das Ablegen einer entsprechen
den Prüfung verbunden. Niemand aber wird gezwungen, sich diesen Prüfungen 
zu unterziehen. Der Betreffende verzichtet allerdings dann auch darauf, vorw ärts
kommen zu können. Dieses Prinzip der Freiwilligkeit bringt aber bereits auch den 
Vorteil mit sich, nur Strebsame zu den Prüfungen zu bekommen, das Prüfungs
verfahren daher zu vereinfachen.

Die Ausbildung der Arbeiter und Angestellten wird w ährend  ihrer gesamten 
Berufsarbeit nie vollendet sein können. Die gesammelten Erfahrungen werden stets 
neue Erkenntnisse bringen. Das Ausmaß des Vorankommens wird sich aber indi
viduell wieder nach der jeweiligen Eignung und eigenen Willensstärke richten. Die 
gesteigerte Handfertigkeit und Übung in der mechanisierten Teilarbeit ist hier 
genau so zu bewerten, wie die gesteigerte Geistesausbildung und Selbständigkeit 
eines kaufmännischen oder technischen Angestellten. Beidesmal wird sich die 
Leistungsintensität verändert haben.

Diese Weiterentwicklung kann bew ußt  von der Betriebsleitung gefördert w er
den. Die Psychotechnik kann für die einzelnen Arbeitsvorgänge planm äßig  Arbeits
verfahren aussuchen, die sich besonders zur Erreichung einer Höchstleistung eignen. 
Zweckm äßige W erkzeugauswahl für den Handwerker, das 10-Fingersystem beim 
Schreibmaschinenschreiben seien Beispiele! All diese Forschungen wollen das 
Objekt «Arbeit» fördern. Aber auch dem Subjekt «Mensch» kann eine solche 
Hilfe zuteil werden. Schulungskurse, Vorträge, anspornende W ettbew erbe  usw. 
können sie veranlassen. Eine verstärkte  W irkung wird sich noch durch die Aus
sicht erreichen lassen, durch solche erfolgreiche W eiterbildungsarbeit im Berufe 
vorankommen zu können. Das Ziel all solcher Veranstaltungen muß sein, dem 
Arbeiter oder Angestellten den Arbeitsvorgang und die Arbeitsweise in ihrem Ur- 
zweck und ihren Zusamm enhängen erkennen und wissen zu lassen, welche Zwecke 
mit der betreffenden Arbeit erreicht werden sollen.

Dies muß auch die große Erkenntnis für die Psychotechnik und die gesamte 
Arbeitswissenschaft sein. Der Arbeiter und Angestellte darf sich nie als Objekt, 
als Versuchskaninchen der verschiedenen M aßnahm en fühlen. Als lebloser Gegen
stand dieser Vorgänge kann er keine Teilnahme dafür aufbringen. Notwendig ist 
daher, sein Interesse an den fortschrittlichen Arbeitsmethoden zu wecken, ihm den 
Grund der psychotechnischen Arbeitsuntersuchungen und Eignungsprüfungen klar
zumachen. Er muß als lebendiges Glied der ganzen M aßnahm en fühlen, daß  er 
selbst Mittelpunkt dieser Bemühungen ist, daß  er auch selbst Anteil an der W eiter
entwicklung der Arbeitsvorgänge und -Methoden haben soll. Wichtig ist, die ge
samte Arbeitsgestaltung eines W erkes darauf aufzubauen, diese auch aus den 
Kreisen der Arbeiter und Angestellten weiter entwickeln zu können. Wird der 
Arbeitnehmer wieder Subjekt, kann er dies auch fühlen, dann wird auch von selbst 
sein Mißtrauen schwinden, das heute so oft allen Bestrebungen einer Arbeits
rationalisierung en tgegengebrach t wird. An die Stelle der negativen Furcht, aus
gebeute t und ausgenützt zu werden, wird die positive Einstellung treten, am Ganzen 
mitschaffen zu können.

Noch e tw as anderes ist in diesem Zusam m enhang zu beachten! Der Arbeiter 
und Angestellte muß dazu gebracht werden, mit den ihm gezeigten verbesserten 
Arbeitsmethoden seine Leistungen zu steigern. Dies wird aber bei der menschlichen 
N atur nur gefordert werden können, wenn der Arbeiter oder Angestellte auch 
weiß, daß  seine erhöhte Leistung Anerkennung finden wird. Neben der finanziellen 
Auswirkung einer solchen Berücksichtigung der subjektiven Arbeitsleistung muß 
die persönliche Anerkennung durch die Vorgesetzten kommen. In kleinen Betrieben 
ist dies leicht möglich, da die oftmals nur wenig Beschäftigten von dem Inhaber 
der Firma oder dem Leiter des Betriebes persönlich einzeln überblickt und beurteilt
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w erden können. In G roßbetrieben dagegen m uß eine entsprechende O rganisation 
der A rbeitsverw altung dafür sorgen, daß  diese subjektive A rbeitsleistung nicht in 
der M assenerscheinung untergeht. Für die A rbeiterschaft ha t daher das Lohn
bureau, für die A ngestelltenschaft das Personalbureau  derartige Aufzeichnungen zu 
m achen.

D as L ohnbureau führt bei der neuzeitlichen A rbeitsverw altung bereits eine 
entsprechende Kartei. F ür jeden A rbeiter w erden N am e und A rbeitsnum m er, die 
früheren B eschäftigungen, Alter, Fam ilienverhältnisse usw. verm erkt. Die im Lohn
bureau zurückbehaltenen A rbeitspapiere geben die U nterlage für eine solche kartei
m äßige A usw ertung. Um aber auch die individuelle Leistungsfähigkeit erkennen 
zu können, m uß die Personalkartei des Lohnbureaus auch die besonderen Leistungen 
und Vorkom m nisse in der Arbeit, die E rgebnisse der verschiedenen psycho- 
technischen U ntersuchungen, der Schulbesuche, abgelegten  freiwilligen P rüfungen 
usw. aufnehm en. Die einzelnen B etriebsleiter haben regelm äßig  über die praktische 
V erw endbarkeit der einzelnen A rbeiter Bericht zu geben, S onderbeobachtungen 
sind außer der Reihe zu melden. A nderseits w erden auch C harakterfehler, not
w endig  gew esene Fabrikbußen usw. e ingetragen. D urch solche V erm erke ent
w ickelt sich das ursprüngliche to te  L ohnkonto des einzelnen A rbeiters zu einer 
lebendigen Personalrolle. W ichtig  ist, daß  diese E intragungen auch von dem 
B etriebsleiter und dem Personalchef eingesehen w erden. Die äußerlich to te  Kartei 
lockt dazu aber nicht stets. D aher geht m an vielfach dazu über, auch die A rbeiter
kartei m it Reitern und Leitkarten auszugestalten . B esonders tüch tige A rbeiter, 
oder solche, die sich für Spezialleistungen eignen, erhalten auf ihren Personal
karten  besondere Kennzeichen und Reiter. D am it soll auch äußerlich die K arte des 
Betreffenden hervorgehoben sein, die A usw ertung  der Kartei w ird erleichtert. Zur 
H ebung der Ü bersichtlichkeit w ird die Kartei nach W erkstä tten  und W erkgruppen 
getrennt geführt, oft sogar dezentralisiert bei den einzelnen B etriebsleitern. Durch 
die Farbe der K arten und durch verschiedene L eitkarten können die Berufe der 
in einer W erkstä tte  B eschäftigten kenntlich gem acht, gelernte und ungelernte Ar
beiter und Lehrlinge unterschieden w erden.

Eine gleiche O rganisation ist für das Personalbureau  zu empfehlen. Die dort 
geführte A ngestelltenkartei w ird ähnliche A ngaben enthalten, auch die U nter
scheidung der M erkm ale läß t sich nach ähnlichen G esichtspunkten ausbauen. Die 
A ngestelltenkartei w ird noch besonders auch A ngaben über die geistige E ntw ick
lung der einzelnen, ihre V erw ertbarkeit auf selbständigen Posten , V ertrauens
stellungen usw. enthalten m üssen. Die C harak te rbeobachtung  w ird som it eine 
w ichtige E rgänzung  zu den psychotechnischen Leistungsverm erken sein. E rst durch 
solche genaue A ngaben in der Personalkarte i w ird es gelingen, die geeignete Ar
beitskraft auf den ihr zukom m enden A rbeitsplatz zu stellen.

D as bedauerliche Extrem  solcher Personalrollen ist ihre A usw ertung  nach 
politischen und religiösen G esichtspunkten. Bei A rbeiter- und A ngestelltenkarteien 
finden sich vereinzelt solche A usw üchse, die dann nur zu leicht das M ißtrauen 
und die A bneigung der A rbeitnehm er gegen diese doch eigentlich zu ihrem Vorteil 
ausnützbare E inrichtung w achrufen. Die Z ugehörigkeit zu extrem en politischen 
Parteien, die B etätigung  als G ew erkschaftsfunktionär, die religiöse E instellung usw. 
haben m it der subjektiven A rbeitsleistung nichts zu tun. Solche P rivatangaben  
dürfen nicht aus dem G runde geführt w erden, einem dam it schaden zu wollen. 
W enn dagegen  durch solche P rivatverhältn isse die A rbeitsleistung beein träch tig t 
w ird, z. B. durch parteim äßige Agitation innerhalb des W erkes w ährend  der A rbeits
zeit, dann w ird dies sow ieso bereits in den dienstlichen B em erkungen des B etriebs
leiters oder B ureauvorstandes enthalten sein. D am it erübrigen sich auch in solchen 
Fällen derartige  m ißliebige Privatnotizen.

Die richtig  geführte und vorurteilslos au sgew ertete  Personalkarte i kann die 
individuelle B eurteilung des einzelnen auch in G roßbetrieben erleichtern. Die Ge
fahr der G leichförm igm acherei des G roßbetriebes w ird dam it verringert. Diese
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persönlichen K enntnisse m üssen aber auch praktisch ausgew erte t w erden. Vor 
V erhandlungen m it einem A rbeiter oder A ngestellten gibt der Einblick in die Kartei 
die gew ünschten  A nhaltspunkte für ein individuelles Behandeln des Falles. Dies ist 
notw endig, dam it der A rbeiter und A ngestellte w eiß, daß  er als Persönlichkeit 
b each te t w ird, daß  er sich als Subjekt im großen G etriebe des W erkes fühlen kann.

D adurch w ird im einzelnen A rbeiter und A ngestellten auch w ieder der Ehrgeiz 
gew eckt, sein persönlicher A rbeitseifer gestärk t. Die neutralisierende, oft sogar 
verstim m end w irkende G leichm äßigm acherei des G roßbetriebes w ird verm ieden. 
E ntsprechende A rbeitsvorbereitungen und A rbeitsm ethoden m üssen außerdem  den 
Boden schaffen, solche individuelle A rbeitsleistungen zu zeigen und zu entwickeln. 
W enn der A rbeiter oder A ngestellte außerdem  w eiß, daß  er durch solch subjektive 
L eistungen vorw ärtskom m en kann, dann hat der U nternehm er dam it den Vorteil, 
zuverlässige M itarbeiter zu erhalten. Durch die gesteigerte  A rbeitsleistung der 
Belegschaft w ird sich dann auch bald die P roduktiv itä t des U nternehm ens erhöhen. 
V oraussetzung ist nur, die to te G leichm äßigm acherei der O bjekteinstellung der 
G egenw art für die A rbeitsbeurteilung abzulösen durch die Subjekteinstellung zu 
jedem  einzelnen M enschen.

Ist diese Harm onie w ieder erreicht, dann verw irklicht sich w ieder, w as Schiller 
in seinem Lied von der Glocke über die A rbeit und ihre A uffassung sag t:

Das is t ja , was den Menschen zieret, 
und dazu ward ihm der Verstand, 
daß er im innern Herzen spüret, 
was er erschafft m it seiner Hand.
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A rb e its rh y th m u s und  -Gesetz,
Ich schlief und träu m te:

das Leben sei Freude.
Ich erwachte, und siehe:

das Leben war P flich t.
Ich handelte, und siehe:

die P flich t war Freude.
Kühnelt.

Pflicht läßt sich nur in Freude wandeln, wenn Ordnung sie beherrscht. Ord
nung im Leben, in der Gesellschaft, O rdnung in der W erkarbeit und in der Arbeit 
des einzelnen verleiht erst die rechte Sicherheit im Handeln und Fühlen, die jeden 
zum Herrscher seines Lebens und seiner Arbeit setzt. Und nur beherrschte Arbeit 
kann Freude bringen. Ordnung ist der W eg  zu ihr!

Die neue W irtschaft kennt keine Zufallsarbeit mehr. Der scheinbare W irrw arr  
der ineinandergreifenden Arbeiten und Arbeitsteilchen ist auf das Beste vorbereitet,  
um keine Störungen entstehen zu lassen. Die wohlorganisierte Arbeitsausführung 
m uß wie ein Uhrwerk ablaufen können, dessen Schlüssel im Geiste des Menschen 
verborgen liegt. Eine wohldisponierte Arbeitseinteilung ist notwendig, um in dem 
Getriebe vielgestalteter Arbeit eine gleichmäßige und reibungslose Arbeitsfolge zu 
erreichen. Der feinfühlige Betriebsorganismus, besonders der in Großbetrieben, 
verträg t keinen Leerlauf. Damit w äre Zeitverlust verursacht. Für die mit Kapital 
rechnende W irtschaft bedeutet dieser aber einen unproduktiven Aufwand.

Für jeden T a g  ist im voraus bereits bestimmt, was zu tun ist; für die Arbeiter 
in den W erkstä tten  genau so, wie für die technischen und kaufmännischen Ange
stellten und leitenden Beamten des Werkes. Bei einer Reihe von Arbeiten bedingt 
das gleichmäßige Hereinfließen der zu bearbeitenden Fälle eine gewisse auto
matische Kontinuierlichkeit des Arbeitspensums. Dies gilt für die meisten Bureau
arbeiten. Der einmal eingespielte Betriebsablauf zwingt dazu, so viele Angestellte 
zu beschäftigen, daß keine Arbeit liegen bleibt.

Die neuzeitliche Arbeitsorganisation geht soweit, jedem Angestellten sein genau 
umschriebenes Arbeitspensum zuzuweisen. Nicht nur der zu bearbeitende Stoff, 
sondern die Arbeitsmenge wird genau aufgeteilt. Mittels der psychotechnischen 
Arbeitsverfahren wird das jeweilige Arbeitspensum derart bemessen, d aß  jeder 
Angestellte, soweit er tatsächlich volle Arbeit leisten will, mit seiner Tagesarbeit 
auch fertig werden kann. Muß in einem solchen Betrieb ein Angestellter längere 
Zeit Überstunden arbeiten, dann gilt dies nicht als Zeichen besonderen Fleißes, 
sondern als Zeichen pflichtwidriger Arbeitsverzögerung.

Das Arbeiten über die normale Arbeitszeit hinaus wird nicht mehr gerne ge
sehen. Die Arbeitseinteilung soll doch den gleichmäßigen Arbeitsablauf gew ähr
leisten. Nur bei außerordentlichen Fällen, die stoßweise die anfallende Arbeit an
schwellen lassen, die aber doch zeitig verarbeitet sein muß, wird solche Überarbeit 
durchgeführt. Handelt es sich dagegen um Mehrarbeit , die für eine gewisse über
sehbare Frist anhalten wird, dann wird lieber während dieser Zeitperiode das Per
sonal vermehrt. Denn Überstunden stören die Arbeitsleistung des einzelnen, ver
ursachen dem W erk durch die notwendig werdende höhere Bezahlung Mehrkosten, 
die nicht durch eine entsprechende Mehrleistung ausgeglichen werden.

Die Arbeit wird unter die einzelnen Angestellten nach einem festen Arbeits
plan verteilt. Dieser regelt die Zuständigkeit der einzelnen Angestellten und be-
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stimmt für jeden einen möglichst geschlossenen Arbeitskreis. Dadurch wird seine 
Verantwortungsfreudigkeit erhöht, sein Sicherheitsgefühl und seine Selbständigkeit 
gesteigert. Dieses bewußte Zuteilen bestimmter Aufgabengebiete hat auch eine 
psychologisch günstige Wirkung. Das Zusammenwachsen des Arbeitenden mit 
seiner Arbeit wird erleichtert. Bedauerlicherweise wollen dies manche allzu ehr
geizige Vorgesetzte nicht erkennen, sie befürchten, von ihren Rechten dadurch ab
geben zu müssen. Dies ist ein falscher Standpunkt! Jeder muß in seinem Arbeits
kreis als selbstverantwortlicher Mensch mitarbeiten, nicht als Arbeitsnummer nur 
einen Arbeitsplatz ausfüllen. Der Bureau- oder Abteilungsleiter trägt nach dieser 
neuen Arbeitsauffassung nur noch die Verantwortung für das reibungslose Zu
sammenspielen und Ablaufen der einzelnen Arbeiten. Für die ordnunggemäße 
Durchführung und Ausgestaltung der Einzelheiten ist ausschließlich der betreffende 
Bearbeiter zuständig.

Die durch den Arbeitsplan den einzelnen zugewiesenen Arbeitskreise müssen 
einen solchen Umfang haben, daß die Arbeitskraft voll ausgeschöpft, jedoch nicht 
überlastet ist. Für alle Fälle muß die durch die laufende Betriebsabwicklung ent
stehende Arbeit auch dauernd aufgearbeitet werden können. Rückstände dürfen 
sich nicht ansammeln, da durch ihre Verzögerung die ständige Betriebskontrolle 
erschwert wird, der Betriebsorganismus nicht mehr hemmungslos ablaufen kann. 
Saisonmäßig bedingte Zusatzarbeit, wie beispielsweise die Inventuraufnahme, ist 
bereits frühzeitig im Arbeitsplan vorzusehen, die Vorbereitungsarbeiten müssen von 
den ausführenden Arbeiten getrennt werden, um die Eingliederung in die laufende 
Arbeit möglichst reibungslos zu gestalten.

Für den W erkstattbetrieb besitzt der Arbeitsplan noch eine größere Bedeutung. 
Durch die Arbeitsgliederung kann in der W erkstätte der einzelne Arbeiter nur 
noch Kleinarbeit leisten, die jedoch in ihrer Summe ineinanderpassen muß. Der 
Arbeitsplan hat daher die einzelnen Arbeitsvorgänge derart zu regeln, daß das 
gleichzeitige Nebeneinander getrennter Arbeitsvorgänge in ihrem Endprodukt zu
sammenfällt. Das verschiedene Arbeitstempo muß durch das Zuteilen verschieden 
starker Arbeiterkolonnen oder -Gruppen ausgeglichen werden. Eine solche Arbeits
organisation mit ihrem planmäßigen Aufeinandereinstimmen der einzelnen Arbeits
verrichtungen läßt das System der Fließarbeit erreichen, ohne daß ein mechanisches 
Fortbewegungsmittel, wie das fließende Band, den Arbeitsrhythmus bestimmt.

Damit der Arbeiter für die Vorbereitung seiner eigentlichen Arbeitsleistung 
keine Zeit verliert, wird sie ihm abgenommen und besonders bearbeitet. Eigene 
Arbeits- oder Betriebsbureaux teilen die einzelnen Arbeitsabschnitte derart zu, 
sorgen für das notwendige Bereitstellen der dazu benötigten W erkzeuge und Ma
terialien, daß die Arbeitsausführung reibungslos durchgeführt werden kann. Für 
jeden Arbeiter wird auf solche Weise bereits am vorausgehenden Abend das Arbeits
pensum des folgenden Tages zusammengestellt sein.

Eine gleich sorgfältige Arbeitsplanung benötigt auch die einzelne W erkstätte, 
der einzelne Betrieb. Langfristige Bestellungen größeren Umfanges erlauben ohne 
weiteres, einen genauen Arbeitsplan für die einzelnen Werkbetriebe aufzustellen. 
Kurzfristige Aufträge sind unbequemer, da sie oftmals in das sonstige Arbeits
programm des W erkes plötzlich eingestellt werden müssen. Zu beachten ist hier 
stets die Dringlichkeit der einzelnen Arbeiten und der Einfluß auf die Beschäftigung 
der übrigen Werkabteilungen. Mindestens für einige Tage ist jedoch der Arbeits
plan für das Werk oder für den einzelnen Betrieb nicht mehr zu ändern, um Stö
rungen zu vermeiden. Notwendige Ausnahmen sind möglichst in ihrer Zahl zu 
verringern. Je genauer der Arbeitsplan für das W erk funktioniert, desto besser 
können unproduktive Arbeitspausen vermieden werden.

Der Arbeitsplan muß mit der in dem betreffenden Betrieb eingeführten Normal
arbeitszeit und der Normalbelegschaft rechnen. Nur dadurch kann eine zusätzliche 
Arbeitsleistung durch eine Verstärkung der Belegschaft oder durch vorübergehende 
Überstundenarbeit mühelos bewältigt werden. Die Arbeitszeit muß für das ganze
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W erk oder seine verschiedenen A bteilungen einheitlich festgelegt sein, um ein ge
schlossenes Arbeiten zu erm öglichen. B ereits das N ebeneinanderarbeiten einer 
größeren  Anzahl von A rbeitnehm ern verlang t auch das Festsetzen bestim m ter Ar
beitszeiten. Sonst w äre keine O rdnung der A rbeit möglich.

Ist in einem Betrieb ein ununterbrochener A rbeitsvorgang notw endig, dann 
m üssen m ehrere A rbeitsschichten eingeführt w erden. Die beschäftig ten  A rbeiter 
und A ngestellten w erden in diese Schichten eingeteilt. Sind die Schichten gleich 
lang, dann en tsteh t keine besondere Schw ierigkeit mit der A rbeitsverteilung, die 
einzelnen Schichten w echseln in einer bestim m ten Reihenfolge zw ischen den ein
zelnen T ageszeiten . Schw ieriger w ird die A rbeitsregelung, w enn durch die ver
schiedenen Schichten auch die A rbeitsin tensität der einzelnen T ageszeiten  beein
fluß t w erden soll. Die verschiedenen A rbeitsschichten m üssen sich dann derart 
überschneiden, daß  der notw endigen G esam tarbeitszeit des B etriebes R echnung ge
tragen  w ird, die doppelte B elegschaft aber auch in der arbeitsreicheren Zeit an
w esend ist. Stimm en die Zeiten nicht ohne w eiteres überein, so w ird eine Schicht
dauer oftm als durch längere Pausen unterbrochen, um dam it doch die notw endige 
G esam tlänge der A rbeitsbesetzung zu erreichen. So arbeitet z. B. die eine Schicht 
durchgehend, die andere beginnt im Laufe des V orm ittags, ha t jedoch eine m ehr
stündige M ittagspause. Eine solche D iensteinteilung hat jedoch zu beachten , daß  
die eingeschaltete längere A rbeitspause auch die M öglichkeit zum A usruhen der 
A rbeiter oder A ngestellten bietet. Sonst leidet darun ter die A rbeitsleistung in den 
Schlußstunden der Schichtzeit. Auch darf durch den T urnus des W echsels der 
Schichten keine zu lange, zusam m enhängende A rbeitszeit entstehen. Die eintretende 
A rbeitserm üdung m üßte ebenfalls zu einer gem inderten A rbeitsleistung führen.

Die tägliche A rbeitszeit ha t dera rt bem essen zu sein, daß  w ährend der B etriebs
zeit eine H öchstleistung vollbracht w erden kann. A ndererseits m uß die Freizeit 
genügend lang sein, um den K räfteverbrauch des M enschen voll ersetzen zu können. 
Dies w ürde bedingen, daß  für Jugendliche gegebenenfalls eine andere A rbeitszeit
länge zu gelten hätte, wie für E rw achsene. D ieser Forderung gestaffelter A rbeits
längen w ird in vielen Fällen die B etriebsnotw endigkeit gegenüberstehen, gleiche 
A rbeitszeit für die ganze B elegschaft zu besitzen.

Die m oderne A rbeitw issenschaft pflegt den T ag  in drei Teile zu zerlegen: 
das erste D rittel für die B erufsarbeit, das zw eite für die außerberufliche B etätigung 
des M enschen und für seine U nterhaltung, das dritte D rittel zu vollständiger Ruhe, 
um neue Kräfte zu sam meln. M echanisch läß t sich jedoch eine solche Einteilung 
nicht durchführen. Die körperliche und geistige B eschaffenheit des einzelnen ver
lang t jew eils anders lange Ruhezeiten. Auch die Art der A rbeitsleistung bedingt 
V erschiedenheiten. N ur die Länge der eigentlichen A rbeitszeit is t durch staatliche 
V orschriften in den m eisten S taaten  gesetzlich vorgeschrieben. Die achtstündige 
A rbeitszeit w ird heute durchw egs bevorzugt.

Bedauerliche B estrebungen innerhalb der A rbeitnehm erkreise lassen erkennen, 
daß  die außerberufliche Freizeit nicht s te ts  richtig angew endet w ird. Oftm als 
w ird außerhalb  der eigentlichen A rbeitszeit private B erufsarbeit geleistet, dam it 
jedoch der gew erblichen M eisterarbeit K onkurrenz bereitet. Solche private Berufs
arbeit läß t auch leicht die M einung aufkom m en, die E rm üdung w ährend der eigent
lichen A rbeitszeit im B etriebe sei nicht g roß  genug, um die Länge der gebräuch
lichen A rbeitszeit zu rechtfertigen. D er Einfluß der A rbeitsfreude auf die Erm ü
dungskurve des M enschen w ird allerdings dann nicht voll gew ürdigt. Auch w ird 
oftm als die Freizeit auf Kosten der notw endigen Ruhezeit ungebührlich ausgedehnt. 
Dies gilt besonders für den G roßstad tm enschen , der w ährend  der N acht nur zu 
gerne seine V ergnügungssucht befriedigen will. Die Folge ist eine Erm üdung 
des K örpers, oft auch des G eistes bereits zu Beginn des neuen A rbeitstages, 
an dem der Betreffende eigentlich seine volle A rbeitsleistung erneut bew eisen m üßte.

D er durch S taatsvorschriften  geregelte A chtstundentag  kann nur ein N orm al
a rbe itstag  sein. Den einzelnen W irtschaftszw eigen und B etrieben m uß eine gew isse
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B ew eglichke i t  g e w äh r le is te t  bleiben. D as  s to ß w e ise  H ere in k o m m en  d e r  A rbe i ts 
au f t rä g e  un d  d a s  Spiel d e r  K o n junk tu rw e llen  l ä ß t  keine S ta r rh e i t  zu. Oftm als  w ird  
die N o rm a la rb e i tsze i t  fü r  die W o c h e  o d e r  fü r  den  M o n a t  s tu n d e n m ä ß ig  bes t im m t,  
so  d a ß  d a d u rc h  die A rbeitsze it  d e r  e inzelnen T a g e  bew eg l ich  w e rd e n  kann .  Die 
gese tz lichen  R eg e lu n g en  hab en  den  Begriff d e r  A rbeitoberei tschaft  geschaffen ,  die 
n ich t  als  re ine  A rbeitsze it  gilt. W ä h r e n d  d e r  A rbe i tsbere i tschaf t  m u ß  w o h l  de r  
be tre f fende  A rbe i te r  o d e r  A ngeste ll te  fü r  se ine  A rbe i ts le is tung  be re i ts  zu r  Ver
fü g u n g  s tehen ,  a b e r  sie w ird  noch n icht  gele istet .  D er  D ienst  e ines L o k o m o tiv 
führers ,  d e r  in R ese rve  e ingeste l l t  ist, sei als  Beispiel g enann t .

Auch a u s  a n d eren  G rü n d e n  w ird  von  dem  täg l ichen  A c h ts tu n d e n ta g  a b g e 
wichen. D e r  S a m s ta g n a c h m i t ta g ,  m an c h m a l  s o g a r  de r  g an ze  S a m s ta g ,  soll von 
Arbeit  frei bleiben. Die ausfa l lenden  S a m s ta g s tu n d e n  w e rd en  d a n n  auf die üb rigen  
W o c h e n ta g e  verteil t ,  um die G e sa m tle is tu n g  des  W e rk e s  nicht  zu b e e in t räch t ig en  
u nd  den  W o c h e n v e rd ie n s t  d e r  A rbe i te r  n ich t  zu schm älern .  Die R eg e lu n g  d e r  
5 '/2 - täg ig en  o d e r  s o g a r  d e r  5 - täg ig en  A rb e i tsw o ch e  soll die u n u n te rb ro c h en e  R uhe 
pause ,  die zw isch en  den  be iden  A rb e i tsw o ch e n  liegt, m ög lichs t  v e r län g ern ,  um  die 
E rh o lu n g sm ö g l ich k e i t  zu v e rg rö ß e rn ,  ln d e r  Regel w ird  die Freizeit  auf  S a m s ta g  
u nd  S o n n ta g  ver leg t,  schon  mit R ücksich t  auf die kirchliche A uffa ssu n g  d e r  S o n n 
tag she i l igung .  V e r lan g t  j ed o c h  d e r  u n u n te rb ro c h en e  D ienstbe tr ieb  au ch  in w e i tem  
A u s m a ß e  die S o n n ta g sa rb e i t ,  z. B. bei säm tl ichen  V e rk eh rsu n te rn e h m u n g e n ,  d an n  
w ird  d e r  arbei ts fre ie  T a g  in die W o c h e  verlegt.  Die Arbeitse in te i lung  h a t  in so lchen 
Fällen d a rau f  zu ach ten ,  die freien A rb e i ts ta g e  n ich t  zu u n re g e lm ä ß ig  zu legen, 
um die L än g e  d e r  e inzelnen D iens tsch ich ten  m ög lichs t  auszugle ichen .

Auf die reine A rbeitsze it  w ird  die A rbe i tsbe re i tscha f t  nicht  a n g erech n e t .  F ü r  
d a s  U n te rn eh m en  w ird  w ä h re n d  e iner so lchen  A rbeitsze it  w e n ig  o d e r  ü b e rh a u p t  
keine A rb e i ts le is tu n g  vollb rach t .  A n d e re rse i ts  k an n  de r  A rb e i tn eh m er  die Zeit  de r  
A rb e i tsb e re i tsch a f t  n icht  wie  se ine  Freizeit  au sn ü tzen .  Je w e n ig e r  In te resse  an  d e r  
B e ru fsa rb e i t  zu f inden ist, d e s to  lä s t ig e r  w ird  die A rb e i tsb e re i tsch a f t  e m p fu n d en  
w erd en .  Von diesem  S ta n d p u n k t  au s  sind au ch  die B e s t reb u n g e n  zu e rk lären ,  die 
A rb e i tsb e re i tsch a f t  als  volle A rbe i ts le is tung  an zu sp rech en .  F ü r  d a s  U n te rn eh m en  
ist d ies unm öglich ,  d a  die Kalkulat ion  s o n s t  in vielen Fällen zu s ta rk  m it  un
p ro d u k t iv en  L ohn-  un d  G e h a l t s a u sg a b e n  b e la s te t  w ü rd e .  Ein v e rs tändn isvo l les  
Z u sa m m e n arb e i te n  zw isch en  W erk le i tu n g  und  B e leg sch af t  w ird  jed o ch  s te ts  ein 
be iden  Teilen  g e rec h te s  A u s m a ß  so lcher  A rb e i tsb e re i tsch a f t  finden lassen . S c h w ie 
r iger  ist, die A rb e i tsb e re i tsch a f t  für  e inen g an ze n  W ir t s c h a f t s z w e ig  regeln  zu wollen, 
ln e inem  so lchen  Falle k an n  die E ig e n a r t  d e r  e inzelnen B e tr iebsverhä l tn isse  n ich t  
g e n ü g e n d  b e a c h te t  w e rd en .  Nie da rf  jedoch  die A rb e i tsb e re i tsch a f t  d e ra r t  m it  de r  
re inen A rbeitsze it  v e rm e n g t  w e rd en ,  d a ß  p rak tisch  w ä h r e n d  des  g a n ze n  T a g e s  
o d e r  se ines  g rö ß te n  Teils, oft  bis ü b e r  zwölf  S tunden ,  d e r  A rb e i tn e h m e r  an  seine 
D iensts te l le  g e b u n d en  ist. Eine so lche  V erq u ick u n g  von  A rbeits -  und  Fre ize it  w ü rd e  
ein M a ß  von A rbe i ts f reude  und  Z u sam m en fa l len  von P r iv a t-  und  G e sch äf ts in te re sse  
v o ra u sse tze n ,  d a s  h eu te  jed o ch  mit  A u sn ah m e  d e r  kleinen M eis te r-  und  G e sc h ä f t s 
be tr iebe ,  die o hne  frem de  Arbeitshilfe  au sk o m m e n ,  nicht  m e h r  v o rh a n d en  sein kann.

V on Einfluß  auf den  G ra d  d e r  A rbe i ts le is tung  ist die Z eit lage  d e r  Arbeitszeit .  
Allgemein ist h eu te  die d u rc h g e h e n d e  A rbe i tsze it  bev o rzu g t .  Bei ihr  w ird  d e r  bei 
den  of tm als  w e i ten  E n tfe rn u n g en  zw isch en  den  W o h n s t ä t t e n  d e r  A rb e i tn eh m er  
und  dem  U n te rn eh m en  z u rü ck z u le g e n d e  W e g  nur  zw eim al  a n s t a t t  v ie rm al  g e g a n g e n  
w e rd e n  m üssen .  D am it  w ird  die au fge lös te  S ied e lu n g sw eise  u n se re r  G ro ß s tä d te  
e rs t  erm öglich t .  F ü r  die W in te rm o n a te  h a t  a u ß e rd e m  d as  W e r k  den  Vorteil ,  die 
A rbe i tsze i t  n icht  zu w e i t  in die D unke lhe i t  h ineinreichen  zu lassen ,  d a h e r  L icht
k o s ten  e inzusparen .

D er  en tsch ied en e  Nachte il  d e r  d u rc h g e h e n d e n  A rbe i tsze it  ist die ra sch e r  ein
t re te n d e  E rm ü d u n g .  Die doch  v e rh ä l tn i s m ä ß ig  k u rze  M it ta g sp a u se  l äß t  kein so 
v o l ls tän d ig es  A u ssp a n n en  zu, w ie  die bei de r  gete i l ten  A rbeitsze it  v o rh a n d en e  Mit
tag s ru h e .  A u ß e rd e m  e r lauben  die doch  im W e rk  und  som it  an  d e r  A rb e i ts s tä t te
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zugebrachten  M ittagspausen der durchgehenden A rbeitszeit keine solche psycho
logische E ntspannung, wie die M ittagspause zu Hause. Die ste ts  nachm ittags auf
tre tende E rm üdung w ird sich daher bei der ungeteilten A rbeitszeit stä rk er ausw irken 
müssen.

D er A rbeitsplan eines W erkes h a t auch Beginn und Ende der A rbeitszeit 
festzulegen. M üssen die A rbeiter und A ngestellten von ausw ärts zur A rbeitsstätte  
komm en, dann m uß auf den Fahrplan der V erkehrsunternehm ungen au fgepaß t 
w erden. An O rten m it zahlreicher Industrie pflegen die do rt ansässigen  B etriebe 
gem einsam  Beginn und Ende der A rbeitszeit zu regeln, um dam it einen einheit
lichen A rbeiterfluß zu erreichen. D adurch lassen sich V erhandlungen m it der Eisen
bahn  usw . pflegen, um die V erkehrsabw icklung im N ahverkehr en tsprechend zu 
gestalten . G roßbetriebe können für sich allein derartige V ereinbarungen m it den 
V erkehrsunternehm ungen treffen.

Viele Betriebe pflegen ihre A rbeitszeit in den W interm onaten  sp ä te r beginnen 
zu lassen, um die L ichtkosten der Frühstunden zu sparen. Auch kann dadurch 
gleichzeitig auf das im W inter schw erer fallende Frühaufstehen, auf die bei frischem  
Schneefall unbequem eren W egverhältn isse usw . R ücksicht genom m en w erden. In 
den Som m erm onaten ist dagegen  das bei dem früheren A rbeitsbeginn auch rascher 
kom m ende A rbeitsende angenehm er, da die noch w arm en und hellen N achm ittags
und A bendstunden zur häuslichen und G artenarbeit und zur freien U nterhaltung 
verw endet w erden können.

In m anchen B etrieben w eicht die A rbeitszeit der W erksta tta rbe ite r von der der 
technischen und kaufm ännischen A ngestellten ab. L etztere beginnen oft später. 
M aßgebend für die L age der A rbeitszeit der A ngestellten ist die Z eitdauer des 
K undenbetriebes und der Postbearbeitung . W enn derartige V erhältnisse jedoch 
nicht zw ingen, die A rbeitszeit der A ngestellten anders zu legen, dann ist für die 
B etriebsverhältn isse einfacher, eine einheitliche A rbeitszeit für den W erksta tt- und 
B ureaubetrieb  zu w ählen. D as zeitliche Zusam m enfallen der M ittagspause kann, 
w enn die K antinenräum e für die ganze B elegschaft auf einm al nicht ausreichen, 
auch durch eine verschiedene zeitliche Lage der P ausen  verm ieden w erden.

W ichtig  für die O rdnung im Betrieb ist, daß  der pünktliche Beginn der A rbeits
zeit nicht nur von den A rbeitern und A ngestellten verlang t w ird, daß  sich daran 
auch die leitenden und führenden B eam ten halten. P rokuristen  und D irektoren 
sollen zur selben Zeit beginnen, w ie ihre Belegschaft. Schon des Beispiels w egen! 
Bei einer ein igerm aßen richtigen Zeiteinteilung läß t sich auch die regelm äßige 
A rbeit eines D irektors bereits im Laufe des N achm ittags beenden. Hält sich die 
L eitung des U nternehm ens an die für das W erk geltende A rbeitsordnung, so übt 
dies erfahrungsgem äß einen nachhaltigen Einfluß auf die Arbeitsdisziplin der ge
sam ten B elegschaft aus. Auch für eine p lanm äßige B ureauarbeit ist störend, wenn 
die von der D irektion kom m ende A rbeit e rs t kurz vor Ende der betrieblichen 
A rbeitszeit verteilt w erden kann. Da niem and gerne über die vorgeschriebene 
A rbeitszeit h inaus im Betrieb bleiben will, w ird solch sp ä t eintreffende A rbeit rasch 
zu erledigen versucht, die notw endige A ufm erksam keit, auch das Interesse an dieser 
A rbeit leidet darunter. Die von der Leitung nach der allgem einen A rbeitszeit 
d isponierten Arbeiten lassen sich übrigens auch noch am nächsten  M orgen in den 
B ureaux ausführen, da äuß e rs t dringliche A rbeit im Regelfall doch auch von den 
leitenden B eam ten eines W erkes nicht ers t im letzten Augenblick ausgeführt 
w erden darf.

Die A rbeitszeit w ird durch Pausen unterbrochen. Ihre Länge und zeitliche 
Lage w ird bei den neuzeitlichen A rbeitsverfahren psychotechnisch bestim m t, um die 
E rm üdungskurve an den günstigsten  Punkten  abbiegen zu können. F ür Jugendliche 
sind auch durch staatliche B estim m ungen M indestpausen vorgeschrieben, die nicht 
m it der M ittagspause der erw achsenen A rbeitnehm er zusam m enzufallen brauchen. 
D er A rbeitsplan h a t daher auch auf die verschiedene Lage der P ausen Rücksicht 
zu nehmen. B esonders die verschiedene Länge der P ausen  kann stö rend  w irken,
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w enn Jugendliche und Ältere bei derselben G ruppenarbeit beschäftig t sind. Auch 
der Schulbesuch der Jugendlichen, der oftm als spätere  A rbeitsbeginn verursachen 
ähnliche Schw ierigkeiten.

Auf die A rbeitsdisposition eines W erkes kann die bei A rbeitern oft fehlende 
K ündigungsfrist störend einw irken. Diese können in solchen Fällen ohne voraus
gehende M itteilung w egbleiben. Die Gefahr, dam it die A rbeitsstelle zu verlieren, 
w ird bei dem raschen W echsel der m odernen A rbeit nicht m ehr besonders einge
schätzt. W ohl verursachen auch die K rankm eldungen bei A ngestellten eine ähnliche 
S törung  der B etriebsdispositionen, doch tre ten  diese doch nicht so auf, um ernst
liche S törungen zu verursachen. D er W erkstä ttebetrieb , der auf G ruppenarbeit auf
g ebau t ist, w ird jedoch oftm als zu Beginn der A rbeit noch U m stellungen in der 
A rbeitsverteilung notw endig  m achen, w enn eine größere Anzahl A rbeiter auf einmal 
fehlen sollte. Zum m indesten dauert eine solche S törung so lange, bis die durch 
die städ tische oder private A rbeitsverm ittlung angeforderten  E rsa tzarbeitskräfte  
eingetroffen sind. D er A rbeitsplan eines W erkes oder B etriebes darf daher nicht 
d era rt angespann t sein, daß  für solche V erschiebungen keine E lastizität übrig bleibt.

Die Jahresarbeit w ird durch den U rlaub unterbrochen. Die U rlaubslänge für 
die einzelnen A rbeiter- und A ngestelltengruppen ist bereits allgemein durch die 
zw ischen den A rbeitgeber- und A rbeitnehm erverbänden abgeschlossenen T arifver
träg e  geregelt. D iesen tariflichen U rlaub h a t das U nternehm en nach den Sätzen 
zu bezahlen, die für die A rbeitszeit gelten w ürden. Die Länge des tariflichen 
U rlaubs bem ißt sich m eistens nach der Länge der W erkbeschäftigung  und dem 
Alter. M anche U nternehm ungen geben zusätzlichen unbezahlten U rlaub, besonders 
an Jugendliche, da die dafür heute allgemein übliche kurze U rlaubszeit keinesw egs 
den E rholungsbedürfnissen des jugendlichen K örpers entspricht.

D er U rlaub ha t von den A ngestellten und A rbeitern d era rt genom m en zu 
w erden, daß  dadurch  keine besonderen  A rbeitsstörungen eintreten. Die einzelnen 
U rlaubszeiten m üssen so frühzeitig bekannt sein, daß  der A rbeitsplan des W erkes 
oder B etriebes darauf bereits Rücksicht nehm en kann. Die A rbeitnehm er geben 
schon im F rühjahr an, zu w elcher Zeit sie am liebsten ihren Urlaub hätten. Der 
E in trag  in besondere U rlaubslisten geschieht m eistens nach dem D ienst- oder 
Lebensalter. B ereits bei dem E in trag  in die U rlaubslisten können die veran tw or
tungsbew ußten  A rbeitnehm er ihre U rlaubszeit gegenseitig  so verteilen, daß  keine 
S törungen in der laufenden A rbeit eintreten. Die B etriebsleitung b rauch t in solchen 
Fällen dann überhaup t w egen der U rlaubsfestsetzung nicht einzugreifen. Sow eit 
wie möglich w erden die U rlaubsw ünsche von der L eitung berücksichtig t, besonders, 
w enn Fam ilienverhältnisse dafür sprechen, wie z. B. die Ferienzeit schulpflichtiger 
Kinder, oder U rlaub w ährend der E rntezeit usw . Die endgültige Festse tzung  des 
U rlaubs für jeden einzelnen m uß jedoch der W erkleitung überlassen bleiben. N ur 
diese kann die Erfordernisse der A rbeitsdispositionen gebührend einschätzen. Auch 
w ährend der beliebtesten U rlaubszeit darf keine A rbeit unnötigerw eise liegen bleiben. 
Sow eit wie möglich m uß die A rbeit der U rlauber von ihren E rsatzleuten  m iterledigt 
w erden. B etriebsstörungen w erden dadurch  verm ieden, aber auch für den aus dem 
U rlaub Zurückkom m enden ist es angenehm , w enn er keinen B erg nachzuholender 
A rbeit angesam m elt findet. Um die U rlaubszeit m öglichst über das ganze Jahr 
zu verteilen, pflegen m anche B etriebe einige T age  Z usatzurlaub zu gew ähren, w enn 
der Jahresurlaub in den w eniger beliebten H erbst-, W inter oder F rühjahrsm onaten  
genom m en wird.

Der fü r den Betrieb und für den einzelnen T ag  auf gestellte A rbeitsplan hat 
nicht nur die A rbeitsausführung zeitlich vorzubereiten, er m uß auch den einzelnen 
A rbeitern ihre notw endige A rbeitsanw eisung geben. Bei den A ngestellten ist dies 
w eniger notw endig, da diese im Regelfall eine gleichm äßige B eschäftigung haben, 
die dem selben G edankenkreis entspricht. N ur bei besonderen A rbeitsanlässen w ird 
der B ureau- oder A bteilungsleiter ergänzende E rläuterungen  für die D urchführung 
oder A rbeitsanlage geben.
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Für die W erksta t ta rbei ter  verlangt bereits das neuzeitliche Arbeitsverfahren 
eine planmäßige Arbeitsvorbereitung und Arbeitsanweisung. Solche Arbeitsan
weisungen können zweierlei N atur sein. Zunächst werden den Arbeitern die für 
ihre betreffende Arbeitsform günstigsten Arbeitsverfahren und -Methoden psycho- 
technisch ermittelt und mitgeteilt. Außerdem wird jedoch dem Arbeiter für jede 
besondere Arbeit eine erläuternde Anweisung gegeben. Die weitgehende Arbeits
zerlegung läß t den einzelnen nicht mehr den Zusam m enhang  überblicken, daher 
auch nicht mehr die Form und den Zweck seiner Arbeitsweise erkennen. Die ihm 
bei der Arbeitszuteilung gleichzeitig übergebene Arbeitsanweisung hat  diese Lücke 
auszufüllen.

Die bisherigen Arbeitsanweisungen geben in kurzen Sätzen meist nur eine 
Anleitung über die Arbeitsdurchführung, die Verdienstberechnung, die Art der 
Arbeitsübernahme und Ablieferung. Günstig haben sich Versuche erwiesen, mit 
solchen Arbeitsanweisungen auch Hinweise auf den Arbeitszweck, die Eingliederung 
des speziellen Arbeitsausschnittes in den gesamten Arbeitsvorgang zu verbinden. 
Dadurch wird das Interesse des Arbeiters an seiner Arbeit gestärkt, er wird auch 
seine Arbeit leichter verstehen und daher auch mit einer anderen Auffassung durch
führen können.

Den speziellen Arbeitsanweisungen treten von Fall zu Fall allgemeine Arbeits
bekanntm achungen zur Seite. Sie richten sich nicht an den einzelnen Arbeiter 
oder Angestellten, sondern gelten für die gesam te Belegschaft oder eine größere 
Gruppe der Arbeitnehmer. Solche Bekanntm achungen der Leitung können Hinweise 
auf die Arbeit enthalten, sie können auch wirtschaftlicher oder sozialer N atur sein. 
Ebenfalls sind Bekanntmachungen allgemeinen Inhalts gebräuchlich, die zur ver
an tw ortungsbew ußten  Mitarbeit aufrufen, an das Ehrgefühl oder das moralische, 
sittliche Empfinden der Belegschaft appellieren usw.

Solche Arbeitsbekanntmachungen sollen nicht im veralteten Obrigkeitsstil ab
gefaßt sein. Sie werden sonst höchstens gelesen, aber nicht innerlich aufgenommen. 
Auch ist nicht zweckmäßig, zu nüchtern und kalt nur im Befehlston sprechen zu 
wollen. Der erzieherische W ert solcher Bekanntmachungen soll vielmehr sein, 
das Interesse der Belegschaft an der W erkarbeit zu fördern, gleichsam das Verant
wortungsgefühl für ihre Mitarbeit zu wecken. Von günstiger W irkung ist daher, 
die Arbeitsbekanntmachungen in Form allgemein interessierender Mitteilungen zu 
fassen, welche auch auf die Mentalität und Denkart der Leser eingestellt sind. 
Damit soll nicht gesag t sein, daß  solche Bekanntmachungen demagogisch abgefaß t 
sein sollen.

Die Bekanntmachungen müssen in sämtlichen Arbeitsräumen und Versam m
lungsplätzen des W erkes angeschlagen werden. Eine besondere Tafel ist zweck
mäßigerweise für diesen Zweck anzubringen, um die Aufmerksamkeit besser wecken 
zu können. An solchen offiziellen Anschlagsplätzen dürfen nur die Bekannt
machungen der Leitung aufgehängt werden. Für Mitteilungen des Betriebsrates 
empfiehlt sich eine eigene Anschlagetafel.

Die Bekanntmachungen dürfen textlich nicht zu lang sein, da sie sonst nicht 
gelesen werden. Ihre Sprache sei kurz und leicht verständlich. Eine jede Bekannt
m achung  muß auch erkennen lassen, von wem sie ausgeht, an wen sie gerichtet 
ist. Der persönliche Charakter muß über allem stehen. W erden zu oft Bekannt
machungen erlassen, dann schlagen sie sich gegenseitig nieder. Sie werden als 
Gewohnheitserscheinungen von der Belegschaft bald nicht mehr beachtet. Daher 
dürfen Bekanntm achungen nur in wichtigen Fällen, die wirklich von allgemeinem 
Interesse für eine größere Gruppe der Arbeiter oder Angestellten sind, erlassen 
werden.

Eine weitgespanntere  W irkung wie solche Bekanntmachungen hat die in jedem 
größeren Betrieb erlassene Arbeitsordnung. Das Arbeitsverhältnis ist bereits durch 
die tarifvertraglichen Vereinbarungen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
verbänden geregelt.  Diese Rahmenverträge bestimmen die Grundregeln über die
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Arbeitsdurchführung, die Einstellung, Kündigung, Bezahlung der Arbeitnehmer usw. 
Durch solche Tarifverträge werden jedoch die Arbeitsverhältnisse für ein ganzes 
W irtschaftsgebiet oder einen bestimmten W irtschaftszweig festgelegt. Die speziellen 
Betriebsverhältnisse können jedoch mit einem solchen Rahmenvertrag nicht erfaßt 
werden. Daher sehen die Tarifverträge meistens bereits vor, daß  in jedem Betrieb 
eine besondere Arbeitsordnung ergänzend zur Seite treten soll. Da solche Arbeits
ordnungen ebenfalls allgemeine Geltung besitzen, müssen sie in den Betrieben 
öffentlich angeschlagen werden, manche Betriebe händigen einen Abdruck jedem 
Neueintretenden aus.

Die Arbeitsordnungen werden heute durchw egs gemeinsam mit der Belegschaft 
des W erkes aufgestellt. E rfahrungsgem äß ist durch dieses Verfahren die Arbeits
bereitwilligkeit gesteigert und die Durchsetzung der Arbeitsordnung erleichtert 
worden. Durch das Mitwirken der Arbeitnehmer bei der Festsetzung verliert die 
Arbeitsordnung den Charakter einer obrigkeitlichen Verfügung, der man sich nur 
durch Z w ang fügen will. Sie wird vielmehr zu allgemeinen Richtlinien erweitert , 
die im Interesse und im Einvernehmen der Arbeitnehmer selbst erlassen werden.

Eine Arbeitsordnung darf jedoch nicht zum eisernen Bestand einer Firma 
werden. Mit geänderten Betriebsverhältnissen und Zeiten m uß sich auch die 
Arbeitsordnung anders gestalten lassen. Dies soll nicht heißen, daß  die Arbeits
ordnung jeden Augenblick umgestoßen werden soll. Dadurch würde das Vertrauen 
zu ihr und die Möglichkeit ihrer vollbewußten Befolgung gestört. Muß jedoch eine 
Arbeitsordnung geändert werden, so wird zweckmäßigerweise davon die Beleg
schaft rechtzeitig verständigt, damit auch sie ihre Anregungen für die andere 
Ausgestaltung geben kann. Schon oft wurden dadurch bedeutsame Gedanken aus 
den Reihen der Arbeitnehmer gewonnen. Haben diese doch die engste Verbindung 
mit der praktischen Verwirklichung, empfinden daher am raschesten etwaige vor
handene Mängel, sehen ihre Abänderungsmöglichkeit.

Die Arbeitsordnung soll vor allem die Arbeitsdisziplin sichern. Bei der oftmals 
g roßen Zahl der auf engem Raum zusam m engedrängten  Arbeiter und Angestellten 
kann ohne eine solche genau bekannte Arbeitsordnung nichts Einheitliches erreicht 
werden. Mit einer freiwilligen Arbeitsdisziplin kann bei unseren modernen Massen
betrieben, aber auch bei unseren Menschen der G egenw art  nicht mehr gerechnet 
werden.

Doch hat die Arbeitsordnung noch mehr zu sein! Sie m uß auch das Vertrauen 
zur Leitung wecken, sie m uß erkennen lassen, daß  sich die Leitung um die 
Interessen und die Ordnung der Belegschaft kümmert. Um dieses Vertrauen wirk
lich wach werden zu lassen, ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung zu erfüllen. 
Die Arbeitsordnung hat für alle, ohne Ausnahme, zu gelten, für den Arbeiter und 
Angestellten, auch für die Vorgesetzten. Bedauerlicherweise wird so manchmal diese 
allgemeine Bedeutung nicht beachtet. W enn beispielsweise für die Belegschaft das 
allgemeine Rauchverbot gilt, dann darf auch der Betriebsleiter oder Direktor nicht 
mit der brennenden Zigarette durch die W erkstä tten  gehen. Gleiches Recht und 
gleiche Verantwortungspflicht für alle!

Die Form der Arbeitsordnung hat möglichst persönlich gehalten zu sein, um 
nicht von Anfang an abstoßend  zu wirken. Die frühere Art, nach Paragraphen
den T ex t  einzustellen, und jedesmal zu beginnen: Verboten i s t ..............ist längst
überholt. Die Arbeitsordnung hat vielmehr in positivem Sinne zu sagen, w as zu 
tun ist. Dabei ha t  die Form kurz, der Ton lebhaft zu sein, um gleichsam den be
lebenden Geist den Lesern mitzuteilen. Beliebt sind oft auch scherzhafte und 
originelle Formen. Hier ist jedoch zu beachten, daß wirklich geistvoller Sinn die 
jeweilige Betriebseigenart zu erfassen hat. Nachahmungen wirken stets  langweilig!

Der Inhalt einer jeden Arbeitsordnung m uß sich der Größe der einzelnen Be
triebe anpassen. Das deutsche Reichsarbeitsministerium, auch verschiedene W irt
schaftsverbände haben Muster-Arbeitsordnungen ausarbeiten lassen, um vor allem 
die neuzeitlich psychologische Form der Arbeitsordnung berücksichtigen zu können.
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Zu beachten ist jedoch, daß solche Muster-Arbeitsordnungen stets nur Anregungen 
sein dürfen, sie können jedoch in den meisten Fällen nicht ohne weiteres in den 
Betrieben übernommen werden.

Die Arbeitsordnung regelt zunächst das Verhältnis zwischen Belegschaft und 
Leitung. Die Dienststellung der einzelnen wird umschrieben, jedoch nicht nur die 
Pflichten, sondern auch die Rechte kurz angegeben. Auch der letzte Lehrling soll 
aus der Arbeitsordnung ersehen können, wie er in den gesamten Menschenkörper 
der Unternehmung eingegliedert ist. Ebenso bestimmt die Arbeitsordnung den 
dienstlichen Verkehr mit den Vorgesetzten, das Beschwerderecht usw. Damit wird 
die Rechtssicherheit im Betrieb gestärkt, spätere Reibereien lassen sich von An
fang an vermeiden.

Die zweite Gruppe von Ordnungsvorschriften regelt den Verkehr der W erk
angehörigen mit fremden Besuchern. Höfliches, aber kurzes Verhalten wird ver
langt, die Meldung bei der Direktion, bei den Abteilungsvorständen bestimmt, der 
Verkehr mit Reisenden und sonstigen W erkbesuchern umschrieben. Für das vor
sichtige, aber doch nicht beleidigende Verhalten der W erkangehörigen, um W erk
spionage, Störungen des Geschäftsganges usw. zu vermeiden, werden oftmals be
sondere Richtlinien getroffen.

Weiterhin wird die Arbeitsordnung die Rechte der Belegschaft genau be
zeichnen: das rechtzeitige Einhalten der Lohn- und Gehaltszahlungen, die Möglich
keit von Vorschüssen, die Form der Lohnauszahlung und der Lohnreklamationen 
usw. Vorhandene Wohlfahrtseinrichtungen, der Rechtsanspruch auf deren Leistun
gen, die Mitarbeit der Belegschaft an ihrer Verwaltung werden erwähnt. Außerdem 
ist der Aufgabenkreis der Betriebsvertretung der Arbeitnehmerschaft zu umschreiben. 
Sind für solche Sonderfälle ausführliche Richtlinien notwendig, dann können diese 
gesondert geregelt werden. Auf sie wird jedoch in der allgemeinen Arbeitsordnung 
hingewiesen.

Zu den Rechten der Belegschaft gesellen sich die Pflichten. Zunächst wird 
die Arbeitsordnung an eine ordnungsgemäße und verantwortliche Arbeitserfüllung 
erinnern, auf die Bedeutung jeder einzelnen, und sei es noch eine so geringwertige, 
Arbeitsleistung für das Unternehmen und die ganze Belegschaft hinweisen. Maß
nahmen für das Vermeiden von Unfällen sind zu nennen, bei wirklich eingetretenen 
Unfällen die zu ergreifenden Notmaßnahmen bereits im voraus zu bestimmen. Die 
Arbeitsordnung wird aber auch die Ordnung in den Arbeitsräumen regeln müssen: 
das anständige Verhalten in den Räumen und auf den W erkplätzen. Sauberkeit und 
Ordnung an den Arbeitsplätzen und Nebenräumen, Art des Ein- und Austritts aus 
den Räumen usw. Eingeschärft wird das eventuelle Rauchverbot, störende Unter
haltung ist untersagt. Dies sind alles selbstverständliche Formvorschriften, die 
jedoch erfahrungsgem äß bei einer zusammengedrängten Belegschaft doch immer 
wieder eingeschärft werden müssen. Zur Erreichung einer wirksamen Form ist 
besonders bei solchen Formvorschriften wichtig, nicht nur die nackte Tatsache 
zu nennen, sondern auch eine menschlich klingende Erklärung beizufügen.

Ergänzend zur allgemeinen Arbeitsordnung können Sonderbestimmungen für 
besondere Zwecke erlassen sein, z. B. für das Verhalten in den Kantinen, in den 
W erkbädern, den sonstigen Einrichtungen des Werkes, für das Betreten des W erk
geländes durch Angehörige der Belegschaft, um das Essen zu bringen usw. Solche 
weniger wichtige Zusatzverordnungen werden wohl vielfach auch im Einvernehmen 
mit der Belegschaftsvertretung erlassen, unbedingt notwendig ist dies jedoch nicht. 
Die Arbeitsordnungen sehen oft bereits vor, daß solche Zusatzverordnungen als 
W esensbestandteil der Hauptverordnung zu gelten haben.

Einige Arbeitsordnungen betonen bew ußt auch den ethischen W ertgedanken. 
An die Pflichten eines jeden gegenüber der Gemeinschaft, aber auch gegenüber Gott 
wird erinnert. Allerdings finden sich solche Gedankengänge noch selten in den 
europäischen Arbeitsordnungen, die noch zu sehr von materialistischem Geiste er
füllt sind. Vielmehr haben die doch für so nüchtern und geschäftstüchtig ver-
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schrieenen Amerikaner als erste die Arbeitsethik in ihre Arbeitsordnungen einge
fügt, geleitet von der richtigen Erkenntnis, daß nur die Verantwortung vor dem 
Höchsten echte und wahre Ordnung in allem Irdischen erreichen läßt.

Der Arbeitsrhythmus in jedem Arbeiter und Angestellten und in jedem leitenden 
W irtschaftsführer muß durch denselben Sinn zur Ordnung bestimmt sein, wie die 
organisch aufgebaute Arbeit unserer Betriebe und unseres ganzen Arbeitslebens. 
Diese Ordnung, freiwillig geleistet von jedem einzelnen in der frohbetonten Ver
antwortung, Diener des überirdischen und Irdischen zu sein, ist die Voraussetzung 
für wirklich positive Arbeit unserer Gegenwart, für pflichtbewußte Arbeitsfreude.

Dies ist der tiefe Gedanke, den die suchende Menschheit, die tastende W irt
schaft ersehnt, der aber nicht gefunden werden kann, wenn nicht der Materialismus, 
der Mammonismus verlassen wird. Nie wird sich sonst blinde Disziplin in Arbeits
rhythmus und Ordnung verwandeln können! Dies ist auch der Sinn, den Hochschul
professor Dr. A. Friedrich in der «W ertarbeit» erklingen läßt:

ALLES IM  A LL IST  K R A F T !
Menschen allein, die sich des Wirkens dieser einen K ra ft 'bewußt sind, werden ihrer 
teilhaftig.
Gerade um den Menschen der Praxis, der Tat, wird die Verbindungslinie zum Höchsten 
immer wieder geschlagen!
Gerade weil jede Handlung des Menschen aus der seelischen StärJce herausgeboren wird, 
gerade weil Charakter alles ist, was Gemeinschaft der Menschen begründet, muß der 
Führer den Weg zur K ra ft, die Verbindungslinie zwischen dem inneren Bingen und der 
äußeren A rbeit erkennen!
Belanglos is t die Leugnung dieser Erkenntnis, zwecklos Flucht vor dem eigenen Ich 
in Hotation und hastender A rbeit! Menschen, die nicht das Höchste zu erkennen trach
ten, werden stets nur Auswirkungen erkennen und, wo sie auch stehen, Spielball der 
Ereignisse sein: in eigener Zerrissenheit, in Leid und M ißerfolg!
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Der jugendliche Arbeiter.
Ich bin wie du, ein arm er K necht, 
bin ein P ro let von G ottes Gnaden.
M it allem, was da gu t und schlecht, 
bin ich, ein Mensch, von G ott, beladen.

E in  K in d  noch, mich die A rb e it nahm 
und preß te  mich in ihre Arm e.
Der M u tter Zucht, der Jugend Scham  
verb laß te  wohl im  Menschenschwarme.

Den Tag versch a fft in B uß und Bauch, 
den A bend irr  und w irr vertrunlcen  —  —

Heinrich Lersch.

Mit solchen W orten  beklagt der Dichter seine eigene Jugend, eine Jugend, 
die in der mammonistischen W irtschaftsordnung und unter den materialistischen 
Menschen ersticken mußte.

Der Lehrling in der Fabrik und im kaufmännischen Bureau, auch der jugend
liche ungelernte Arbeiter nehmen heute im Unternehmen eine Stellung ein, die 
ihre wirkliche Bedeutung nicht mehr erkennen läßt. Der Lehrling ist oft nur der 
Handlanger für kleine, unbequeme Arbeiten, die der Ältere nicht selbst ausführen 
will. Der Lehrling, der jugendliche Arbeiter wird nur als Arbeitsglied des Ganzen 
gesehen, dessen Arbeitskraft na turgem äß noch nicht so entwickelt und selbständig 
eingeschult sein kann, wie die der älteren Arbeiter und Angestellten. Dies alles ist 
richtig! Doch der Lehrling hat noch eine ganz andere Bedeutung im W irtschafts
leben, die auch wieder erkannt werden muß! Der Jugendliche ist vor allem ein 
Mensch, der sich in seine neue Berufsarbeit einleben will, ja  mit Freude einleben 
will. Diese Freude am kommenden Beruf darf nicht achtlos aus der jungen Brust 
herausgerissen werden, wie dies die G egenw art  so oft finden und dafür das 
graue Nichts der Alltagsarbeit erwecken läßt. Der jugendliche Mensch muß viel
mehr auch im Wirtschaftsleben beachtet und sorgsam entwickelt werden, damit er im 
reiferen Alter eine volle Persönlichkeit sein kann und seine volle Arbeitskraft der 
Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Die Zukunft der Völker liegt in ihrer Jugend, 
aber auch die Zukunft einer W irtschaft liegt in ihren jugendlichen Arbeitskräften.

Das gegenwärtige Schulwesen bew eg t  sich in ganz falschen Bahnen. W enn 
der Lehrling seine Volksschule oder seine Fortbildungsschule verlassen hat, oder 
wenn der Abiturient oder selbst der mit Prüfungen patentierte Hochschulstudent in 
das Wirtschaftsleben eintreten will, dann ist er mit einer Unmenge von Wissen 
vollgepfropft. Und die G egenw art  glaubt, damit einen möglichst vollkommenen 
neuen Menschentyp der Gemeinschaft und auch der Wirtschaft zur Verfügung 
stellen zu können.

Das moderne Bildungsprinzip ist ebenfalls ein Kind der materialistischen Gegen
wart. Eine Vielheit von Äußerlichkeiten, angefangen von den vielen «Wissenschafts
zweigen» bis zu dem ganzen «gesellschaftlichen» Benehmen hat vergessen lassen, 
den Menschen zur Persönlichkeit in der Schule und im Leben zu erziehen. Ich 
möchte die gesam te Bildungstendenz der G egenwart  mit einem großen Kasten 
vergleichen, der eine Vielzahl von Einzelfächer hat. Schöne Ordnung, deutliche Auf
schriften auf diesen Einzelfächern! Und dieser Kasten wird dann Jahr für Jahr,
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vom 6. Lebensjahr des Kindes ab bis hinein ins hohe Lebensalter,  angefüllt mit 
allem möglichem, oft sehr nützlichem Wissenskram. Eine solche Menge von Einzel
heiten liegt dann schließlich in bester O rdnung wohl verstaut in den einzelnen 
Fächern unseres Gehirn-Kastens, daß  wir uns ohne eine besondere Kartei im Inhalt 
nicht mehr zurechtfinden können. Diese Kartei ebenfalls bei unserem Bildungs
streben noch anzulegen, vergessen wir nur zu oft! So sind wir moderne Menschen 
«bereichert» mit einer Unmenge von Wissen: dies ist der Inhalt der gezeigten 
Schrankfächer! Die Kartei, die aber erst wirklich richtig lebendig die A uswertung 
dieser Fächer und Fächelchen zuläßt, ist unsere Seelenbildung, dieses Große, das 
den gesamten Menschen wieder als Einheit sieht, nicht als Spezialisten!

Die Folge ist, der jugendliche Mensch verläßt die Schule, um bereits über
müdet in das W irtschaftsleben einzutreten. Diese geistige Ermüdung zeigt sich 
in einer gewissen geistigen Arroganz genau so, wie in einer unentwickelten geistigen 
Selbständigkeit . Aber auch körperlich bringt das gegenwärtige Schulsystem mit 
seiner einseitigen Ausbildung dem Jugendlichen Nachteile. Die körperliche Ent
wicklung der letzten Generation bleibt weit hinter der unserer Vorfahren 
zurück. Und doch würde das moderne Wirtschaftsleben mit seinen scharfen Nerven- 
anforderungen besonders körperlich hochentwickelte Menschen brauchen!

Verläßt der Jugendliche die Schule, dann erfüllt ihn ein Fiebern und freudiges 
Sehnen, selbständig seine Arbeit leisten zu können. Der Schüler wird zum Jung
arbeiter! Dies ist eine feine psychologische Entwicklung, die ruckartig vor sich 
geht. Verbunden ist sie in den meisten Fällen mit einer bestimmten Freude an 
einem, im innersten Sehnen des Jugendlichen erhofften Beruf. Wie wichtig ist 
daher, eine den W ünschen des Jugendlichen entsprechende Lehrstelle zu finden. 
Wirkliche Arbeitsfreude kann nur aus dem einem Menschen innerlich entsprechenden 
Beruf geschöpft werden.

Das moderne W irtschafts- und Gesellschaftsleben nimmt darauf bedauerlicher
weise nicht immer die genügende Rücksicht, ln vielen Fällen ist den Eltern über
haupt unmöglich, eine geeignete Lehrstelle zu finden. Die Unpersönlichkeit der 
großen Unternehmungen erschwert das Suchen einer Lehrstelle, Zufall und Günst
lingswirtschaft treten in Erscheinung. Oft müssen aber auch die Eltern ihr volles 
Maß von Schuld an einer falschen Berufswahl auf sich nehmen. Bequemlichkeit 
oder mangelndes Interesse lassen nach einer Lehrstelle greifen, die zufällig in 
der Nachbarschaft oder Verwandtschaft frei geworden ist, oder die ebenso zufällig 
sonstwie in Erfahrung gebracht wurde. Wie viel Arbeitsunlust wird damit bereits 
von Anfang an solchen Jungendlichen durch das törichte Alter eingeimpft.

Eine wichtige Aufgabe haben daher die öffentlich eingerichteten Berufsbera
tungsstellen zu erfüllen, nachdem die vorhandene Wirtschaftsform nicht mehr jeden 
selbst seine erwünschte  Lehrstelle finden läßt. In den meisten Fällen weiß der 
Jugendliche, welchen Beruf er ergreifen will. Doch so manchmal hat auch hier 
die Berufsberatung die Aufgabe, erst Berufseignung und Fähigkeit des Jugendlichen 
festzustellen. Andererseits muß die Berufsberatung auch die Berufswünsche der 
Jugendlichen auf ihre Durchführbarkeit prüfen. Die mangelnde Zahl geeigneter 
Lehrstellen und die körperliche Beschaffenheit des Jugendlichen lassen oft Hinder
nisse entstehen. Die W irtschaftslage der G egenwart  darf aber keine möglicher
weise verlorene Lehrjahre erlauben. Zwischen W unsch und Möglichkeit hat daher 
die Berufsberatung für jeden einzelnen Fall eine gerechte Lösung zu suchen.

Nicht jedesmal kann die Berufsberatung ein befriedigendes Ergebnis finden, 
das  auch auf die geistige Einstellung des Jugendlichen Rücksicht nimmt. In vielen 
Fällen haben die Eltern selbst dafür kein Verständnis und bereiten Schwierigkeiten. 
Ihre g rößte  Sorge ist, möglichst rasch eine Stellung für den Schulentlassenen zu 
finden. Teilweise zwingt wohl wirtschaftliche Not dazu, doch so manchmal fehlt bei 
den Eltern das persönliche Interesse an der Berufsausbildung ihrer Kinder. Die 
Berufstradition und der Gewerbestolz der Familie ist nur noch selten zu finden. 
Die traditionslose und nüchterne neue W irtschaftsordnung hat sie abgelöst. Wie
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soll heute der jugendliche M ensch von seinen Eltern eine tiefere A ufm unterung 
in seiner A rbeit e rw arten  können, w enn diese von dem Beruf ihrer K inder selbst 
nichts m ehr verstehen, ja  überhaup t an jeder A rbeit interesselos vorübergehen? 
Ein anderer Teil der m odernen Familien ist von einem gew issen Standesgefühl 
befallen, das den Kindern von A nfang an die W ahl eines «nicht studierten» Berufes 
verw ehrt. Teilw eise kann in solchen Familien ein B erufsverlangen der Kinder nach 
«unstandesgem äßen»  Berufen überhaupt nicht aufkom m en, teilw eise w ird es dann 
m it G ew alt von den törichten Eltern unterdrückt. Die psychologische E igenart 
der B erufsw ahl und die B erufsfreude w ird einer to ten  G esellschaftsnorm  geopfert.

Für Lehrlinge im technischen Betrieb ist noch eine w eitere Ü berlegung not
w endig. D er G egensatz zw ischen M eisterlehre und Fabriklehre tauch t auf. D er 
M eisterlehrling kann in dem ihn um gebenden Klein- oder M ittelbetrieb m ehr Einzel
arbeiten verrichten; er kann den Z usam m enhang seiner B erufsarbeit leichter über
blicken. Ein N achteil haftet der M eisterlehre an : nicht jeder M eister w ird auf 
der Höhe neuzeitlicher technischer E inrichtungen sein. D er Lehrling kann deshalb 
nicht s te ts  säm tliche Hilfsmittel und die m odernen A rbeitsverfahren kennen lernen. 
D er Industrielehrling ist ein Teil des M assenbetriebes unserer g roßen U nterneh
m ungen. In vielen Fällen w ird er in der spezialisierten A rbeiterausbildung stecken 
bleiben, er bekom m t den typischen E indruck der unfertigen und nebensächlichen 
M enschenarbeit und w ird daher nur zu leicht von ihrer scheinbaren B edeutungs
losigkeit gegenüber der M aschinenarbeit erdrückt. Die m am m onistische W irtschafts
einstellung w ird daher auf den Fabriklehrling viel rascher abfärben, wie auf den 
M eisterlehrling. T a tsache  ist, der Fabriklehrling lernt zunächst viel w eniger berufs
ständ isches Denken und Fühlen, wie der M eisterlehrling.

Die feinste psychologische Einfühlung in den jugendlichen M enschen w ürde 
verlangen, auch diesen U nterschied zw ischen Industrie- und M eisterlehre zu be
achten. Je se lbständiger und je feinfühlender ein Schulentlassener ist, desto m ehr 
w ird er sich für eine M eisterlehre eignen. Für den restlos technisch eingestellten 
und im M assengesetz  bereits aufgegangenen jungen M enschen w ird die Industrie
lehre vorzuziehen sein. H eute ist in der M ehrzahl der Fälle festzustellen, daß  der 
m oderne Jugendliche von selbst die Fabriklehre zu w ählen pflegt. Die größere 
persönliche Freiheit nach Ende der A rbeitszeit, auch das oftm als ungebundene 
A rbeiten in der Fabrik selbst sind die Reizpunkte. Die m aterialistische Berufs
auffassung  m it der scharfen T rennung  von A rbeitszeit und Freizeit ist eine T a t
sache, m it der heute gerechnet w erden m uß.

Z unächst hat der Jugendliche, der in die W irtschaft eintritt, ein bestim m tes M aß 
technischer oder kaufm ännischer Fertigkeiten zu erlernen. Die Kenntnis der e igent
lichen A rbeitsvorgänge allein genüg t aber nicht! Die A rbeitserfahrung ist das Be
deutsam e. Auch ein «ausgelernter» A rbeiter oder kaufm ännischer A ngestellte ist 
noch lange nicht m it seiner B erufsausbildung zu Ende gekom m en. Dies w ird bis 
zum letzten wohl nie der Fall sein. Eine solche A rbeitserfahrung, die sich der 
Jugendliche aneignen m uß, w ürde von selbst zu einer bestim m ten Selbständigkeit 
im Handeln, auch in der A rbeitseinteilung und A rbeitsbeherrschung führen. Be
dauerlicherw eise läß t jedoch die vorhandene A rbeitsgliederung in der m odernen 
W irtschaft eine solche selbständige Ü bersicht nur ganz W enige erringen. Die 
Fabriklehre kann durch ihre w eitläufige A rbeitsgliederung, die M eisterlehre durch 
ihr technisch beengtes A rbeitsgebiet dem jugendlichen M enschen nicht m ehr säm t
liche einschlägigen B erufsarbeiten vor Augen führen. D er D urchschnittslehrling 
und jugendliche A rbeiter m uß bereits durch das A rbeitssystem  unselbständ ig  w er
den. V erstärk t w ird diese T endenz oft auch durch die persönliche Schw äche der 
Altern im B etriebe, den Lehrling und jugendlichen A rbeiter nicht zu viel allein 
handeln zu lassen, s te ts  von Furcht erfüllt, diesen könnte eine A rbeit m ißlingen. 
Die Sorge um finanzielle Schäden hem m t die Schulungsm öglichkeit des Jugend
lichen. A ndererseits sind besonders die kleinen M eister nur zu gerne geneigt, den 
Lehrling w en igstens in der ersten Zeit zu ganz anderen A rbeiten zu verw enden.
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wie nur zu den reinen B erufsarbeiten. N ur zu oft ist ein solcher Schulentlassener 
zunächst m ehr H ausdiener und M ädchen für alles, wie Lehrling. D er eigentlichen 
B erufsausbildung des Jugendlichen sind som it in der W irtschaft m ancherlei Hem
m ungen entgegengestellt, die nur m it dem festen W illen des Jugendlichen und auch 
seines Lehrherrn überw unden w erden können.

Die Lehrzeit ha t aber noch ganz andere A ufgaben zu erfüllen, wie aus
schließlich die berufsm äßige Fertigkeit zu verm itteln. E thische W erte liegen in 
der Lehrzeit, die erzieherisch erfaß t sein wollen. Z unächst ist von g roßer B edeutung 
der Z w ang zur O rdnung, der in der richtig  aufgefaß ten  Lehrzeit liegt. D er Freiheits
drang  des Jugendlichen, der sich glücklich der Schulbank entw ichen fühlt, w ird 
plötzlich neu beschnitten. D er junge M ensch m uß sich in eine neue G em einschaft 
einfügen, er lernt, auf die E igenart seiner M itm enschen R ücksicht zu nehmen. 
Pünktliches E inhalten der A rbeitszeit, genaues D urchführen der ihm übertragenen  
Arbeiten, und m ögen diese noch so klein sein, stärken  den A rbeitswillen und die 
A rbeitsenergie des Jugendlichen. D er für die E rziehung des Lehrlings veran tw ort
liche ältere A rbeiter oder M eister ha t jedoch bedach t zu sein, daß  dieser O rdnungs
zw ang  nicht einer hohlen Schale ohne Kern gleicht. E r selbst m uß denselben O rd
nungsgeist besitzen und ihn als w esentliche N otw endigkeit seinem jugendlichen 
M itarbeiter em pfinden lassen, er m uß vor allem mit gutem  Beispiel vorangehen, 
und darf nicht selbst die verlang te  O rdnung lächerlich m achen.

Lernt der Jugendliche diese auch innerlich erfaß te  O rdnung, dann en tspring t 
ihr ohne Schw ierigkeiten auch der D rang zum sparsam en Arbeiten. D ieses ist 
heute die unbedingte V oraussetzung für jeden m odernen Betrieb. S parsam keit im 
M ateria lverbrauch kann aber nicht durch äußere  Kontrollm ittel allein erzw ungen 
w erden. Im O rdnungssinn vielm ehr m uß der Jugendliche die S parsam keit erlernen, 
dam it kann er nicht früh genug beginnen. B edauerlicherw eise w ird nicht s te ts  in 
der Lehre von dieser Seite her das sparsam e A rbeiten erstreb t. B esonders die 
Industrielehrlinge haben nicht im m er die besten  V orbilder an ihren älteren Mit
arbeitern. D er G roßbetrieb  läß t «fremde» W erte nicht gebührend schätzen!

G anz eng berührt sich dam it die E rziehung zur Ehrlichkeit. In der G egen
w art erw ach t nur zu leicht die N eigung, gegenüber frem dem  oder öffentlichem 
Eigentum  einen w eniger genauen Ehrlichkeitsbegriff herauszubilden. B esonders der 
Lehrling und jugendliche A rbeiter ha t zu lernen, bei seiner A rbeit auch m it den 
geringsten  M aterialm engen g röß te  Ehrlichkeit zu verbinden. Hier b ietet die m am - 
m onistische A rbeitsauffassung große V ersuchungen. H at aber der Jugendliche ge
lernt, in seiner B erufsarbeit bis ins letzte ehrlich zu sein, dann w ird er auch die
Ehrlichkeit seiner Persönlichkeit gefunden haben, die seinem ganzen W esen und
A uftreten jenes G erade und A ufrechte verleihen w ird, das den ganzen M enschen 
und seinen C harak ter ausm acht.

Ü berhaupt m uß sich die G egenw art w ieder daran  gew öhnen, in der Lehrzeit, 
in der A usbildung des jugendlichen A rbeiters m ehr zu sehen, wie nur die H and
fertigkeit eines bestim m ten Berufes zu erlernen. Die C harak terausb ildung  m uß in 
den Jahren  des jugendlichen Reifens vollendet w erden, spä te r ist das V ersäum te 
nur noch m it g röß ten  Schw ierigkeiten nachzuholen. W ie oft aber w ird in der 
G egenw art versäum t, im Jugendlichen die sittlichen G rundsätze zu stärken  und zu 
befestigen. D as m aterialistische Denken hat nur zu oft bereits alles Positive ver
w ischt, so daß  die F rucht so m ancher m odernen Lehre ein m oralisch verdorbener 
junger M ensch ist. N icht der Jugendliche allein, sondern seine U m gebung, die ganze 
G esellschaft trä g t daran  ihre Schuld! Die m aterialistische G egenw art pflegt jedoch 
solche «B egleiterscheinungen» allerdings w eniger ernst zu nehm en und vergiß t, 
daß  von der m oralischen G esundung unserer Jugend die M oral des nächsten  Ge
schlechtes unseres Volkes abhängt.

In den ersten  Jahren der B erufsausbildung m üssen deshalb ganze Persönlich
keiten heranreifen, beruflich und sittlich tadellose C haraktere. D ieser B ildungs
aufgabe sind allerdings so viele, deren O bhut ein Jugendlicher unterstellt ist, nicht
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m ehr genügend gew achsen, da  sie selbst keine entsprechenden Persönlichkeiten ge
w orden sind, die nun ihrerseits den Jugendlichen einen Halt geben könnten. Dies 
ist die g roße G efahr der G egenw art! U nsere Jugend m uß durch Leute w eiterge
bildet w erden, die nicht s te ts  genügende Fähigkeit und E ignung als Jugendbildner 
besitzen.

W ohl ist das Ausbilden von Lehrlingen und das B eschäftigen Jugendlicher einer 
gesetzlichen R egelung unterw orfen. Solche Bestim m ungen können aber ste ts  nur 
R ahm enausführungen sein, den lebendigen Inhalt m uß der M ensch selbst schaffen. 
So ist z. B. die K inderarbeit überhaupt verboten, die A rbeit Jugendlicher einge
schränkt, deren A rbeitszeit und die Länge der A rbeitspausen ist geregelt. O der 
das Ausbilden der Lehrlinge ist G ew erbetreibenden Vorbehalten, w elche die M eister
prüfung abgeleg t haben.

D er gute Wille des G esetzgebers ist anzuerkennen. Die praktischen A uswir
kungen haben allerdings nicht im m er den gew ünschten  Zw eck erreichen lassen. 
D as Hochkom m en der Industrie hat auch das Lehrlingsw esen gänzlich um gestaltet. 
Jeder Fabrikbetrieb und jedes H andelsunternehm en ist ohne w eiteres zum Ausbilden 
von Lehrlingen berechtigt. D er B etriebsleiter oder G eschäftsinhaber ha t dazu selbst 
w enig  Zeit. D er Lehrling w ird daher irgend einem A rbeiter oder A ngestellten zu
geteilt. Die geringe Allgem einkenntnis, welche die m oderne A rbeitsteilung ver
langt, erlaubt, daß  jeder ältere, in seinem A rbeitsbereich erfahrene A rbeiter oder 
A ngestellte den Lehrling in seinem eng begrenzten  A rbeitsbereich einw eisen kann. 
Keinerlei B ürgschaft für eine bestim m te L eistungsqualitä t des Lehrenden w ird ver
langt, w as der G esetzgeber doch bei der M eisterlehre noch beach te t w issen will.

Einzelne w eitgehendst m echanisierte Industriezw eige, wie z. B. Holzw erke, 
K istenfabriken usw. haben das Interesse an der A usbildung von Lehrlingen ganz 
verloren. Sie stellen die Jugendlichen nur noch als ungelernte A rbeiter ein. Die 
geringe Zahl no tw endiger Handgriffe ist rasch angelernt. Für die A rbeitsleistung 
im Betrieb ist dam it die notw endige V oraussetzung erfüllt. Auch der angelernte 
A rbeiter kann seine Spezialleistung mit der gleichen G enauigkeit und G ew issen
haftigkeit verrichten, wie der gelernte Arbeiter. A ber auch der jugendliche A rbeiter 
kann seine A rbeitszeit genau so «absitzen» wie der Lehrling! Die schw ere Schädi
gung des jugendlichen A rbeiters liegt jedoch auf ganz anderem  Gebiet. Ihm m uß 
das psychologische Einfühlen und Einleben in «seinen» Beruf verloren gehen. Er 
lernt überhaupt nicht, einen solchen lieb zu gew innen. D er Persönlichkeitsw ert 
eines ungelernten jugendlichen A rbeiters ist viel schw erer zu bilden, wie der eines 
Lehrlings. V olkspsychologisch ist dies bedeutungsvoll, w enn die E inw ohnerschaft 
bestim m ter O rtschaften  auf solche Spezialfabriken angew iesen ist und durch G enera
tionen hindurch für die M ehrzahl der dortigen Jugendlichen keine ordentliche Lehre 
m ehr in B etracht komm t.

Noch eine Lücke lassen die gesetzlichen B estim m ungen zum Schutze Jugend
licher. K inderarbeit und die Arbeit Jugendlicher ist bei der herrschenden E instellung 
zur persönlichen Freiheit nur sow eit gesetzlich beschränkt, als frem de Jugendliche 
beschäftig t w erden. Die A rbeit der eigenen Kinder dagegen  unterliegt fas t keiner 
gesetzlichen Regelung. A ngenom m en w urde, die E ltern w ürden selbst bestreb t sein, 
jede körperliche und geistige Ü berm üdung und G efährdung ihrer Kinder zu ver
hüten. Die m aterialistische G egenw art m it ihrem M am m onstreben zeig t jedoch, 
daß  dem nicht so ist. Zum Teil ist wohl drückende N ot U rsache für das A usbeuten 
der A rbeit eigener Kinder. Die letzte V eran tw ortung  tragen  in solchen Fällen die 
A uftraggeber solcher unm enschlich bezahlter Heim arbeit. Doch nehm en teilw eise 
auch die E ltern aus freien S tücken in ihrem M am m onstreben w enig Rücksicht auf 
ihre Kinder. Vor und nach der Schule w erden sie zu gew erblichen N ebenarbeiten 
herangezogen, die aber doch die kindliche A rbeitskraft in A nspruch nehm en und 
vor allem dem Kinde seine unbedingt notw endige Freizeit rauben. Z w ar kann 
den eigenen Kindern nicht frühzeitig genug das Interesse an der B erufsarbeit
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der E ltern gew eckt w erden, bei einer rücksichtslosen A usbeutung der kindlichen 
A rbeitskraft w ird aber nur A bneigung und Z w angsgefühl geschaffen.

D emselben verderblichen Einfluß m am m onistischen G ew innstrebens en tspring t 
die Lehrlingszüchterei. Den Lehrlingen w ird nur eine geringe, m anchm al überhaupt 
keine E ntschädigung  für ihre A rbeitsleistung bezahlt. Die Spezialisierung der ein
zelnen A rbeitsleistungen erlaubt jedoch, bereits nach kurzer Zeit auch einen Lehr
ling voll beschäftigen zu können. L ehrlingsarbeit ist aber billiger als die höher 
bezahlte A rbeitsleistung älterer A rbeiter und A ngestellter. So m ancher Betrieb 
arbeite t daher in dem Streben nach m öglichst billigen A rbeitskräften m ehr mit 
Lehrlingen als m it A usgelernten. W ohl versuchen auch hier gesetzliche V orschriften 
einzugreifen, der Erfolg ist jedoch oftm als äußers t gering. Für den einzelnen Be
trieb m ag tatsächlich  eine K ostenm inderung durch derartig  niedrig bezahlte Lehr
lingsarbeit vorübergehend erreicht w erden. W irtschaftlich und auch m enschlich 
sind jedoch dam it schw ere N achteile verbunden. Jeder Lehrm eister m uß die Ver
an tw ortung  für den bei ihm beschäftig ten  M enschen vor seiner B ranche und der 
A llgem einheit übernehm en. Eine zu große Zahl von Lehrlingen kann ein Ü ber
angebot gelern ter A rbeiter hervorrufen und dadurch schw ere S törungen herbei
führen. M enschlich unverantw ortlich  ist. Jugendliche, solange sie billig arbeiten, 
zu beschäftigen und sie dann nach Ende ihrer Lehrzeit zu entlassen. W irtschaft
liche D epressionen können wohl vorübergehend zu solchen M aßnahm en zwingen. 
R egelerscheinungen sind jedoch ein Zeichen m angelnden m enschlichen V erständ
nisses. Schließlich m uß sich ein solches V erhalten auch an dem betreffenden Be
trieb selbst rächen. Im Jugendlichen kann kein B etriebsgeist, keine innerliche Ver
bundenheit m it seiner A rbeitsstä tte  erw achsen, w enn ihm die drohende E ntlassung 
mit dem Ende seiner Lehrzeit als sicheres Schicksal durch die im Laufe seiner L ehr
jahre erlebten Erfahrungen zur G ew ißheit gew orden ist.

Eine bestim m te Sicherheit gibt dem Lehrherrn und dem Lehrling der A bschluß 
eines L ehrvertrages. D ieser ist in sehr vielen Fällen durch die W irtschaftsverbände 
oder Innungen aufgestellt und geregelt. D as beiderseitige V ertragsverhältn is schafft 
für Lehrling und Lehrherrn Pflichten und Rechte. Für den Lehrling w ird der Ver
trag  abgeschlossen  durch die Eltern oder den gesetzlichen Vormund. An sich ge
n üg t auch der m ündliche A bschluß für das E ntstehen des V ertragsverhältn isses. 
V orzuziehen ist jedoch der schriftliche V ertragsabsch luß , um bei etw aigen S treitig
keiten über das Lehrverhältnis keine U nklarheiten zu lassen. Bedauerlich ist, daß 
so m ancher L ehrherr sich w eigert, einen schriftlichen L ehrvertrag  abzuschließen. 
D adurch w ird von A nfang an ein gew isses M ißtrauen zw ischen ihn und seinen 
Lehrling gelegt.

D er U m fang der Lehrzeit schw ankt zw ischen drei und vier Jahren. Die tägliche 
A rbeitszeit und der U m fang der P ausen ist bereits durch die gesetzlichen R ahm en
vorschriften geregelt. Einzelne W irtschaftszw eige kennen außerdem  eine besondere 
R egelung der für die A ufräum arbeiten notw endigen A rbeitszeit. Teilw eise w ird 
sie nicht in die allgem eine T agesarbe it eingerechnet. O ftm als gelten die ersten  
M onate der Lehrzeit als P robezeit, innerhalb der oder an deren Ende der L ehr
vertrag  von beiden Seiten ohne w eiteres aufgehoben w erden kann. D adurch soll 
dem Lehrherrn eine B eobachtungsfrist über die E ignung des Lehrlings gegeben 
w erden, aber auch dem Lehrling die G elegenheit, sich über seinen Lebensberuf 
durch praktische E indrücke klar zu w erden.

W ährend der Lehrzeit erhält der Lehrling eine V ergütung, auch T aschengeld  
oder L öhnung genannt. W enn in einem W irtschaftsverbande ein T arifvertrag  ab 
geschlossen ist, dann regelt dieser auch die Lehrlingsvergütung. Sonst w ird sie 
besonders im L ehrvertrag  vereinbart. D er geringere Lehrlingsverdienst gegenüber 
dem Einkom men älterer A rbeiter und A ngestellten ist durch die noch nicht so 
g roße A rbeitsleistung der Jugendlichen erklärlich, auch aus erzieherischen G ründen 
anzuerkennen. Bei m ancher Lehrstelle, m it der V erpflegung und U nterkunft im 
H ause des Lehrherrn verbunden ist, ist von den Eltern des Lehrlings an den Lehr-
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Herrn ein Kostgeld zu zahlen. Für solche L ehrverhältnisse sieht oftm als bereits 
der L ehrvertrag  den U m fang der Leistungen vor, zu denen der L ehrherr ver
pflichtet ist. Die Zahl der M ahlzeiten, die Lage und A ussta ttung  des Zim m ers 
w erden im M indestausm aß bestim m t. U m stritten ist, w ie w eit der L ehrherr für 
einen solchen in K ost und U nterkunft genom m enen Lehrling auch außerhalb  der 
reinen A rbeitszeit verantw ortlich  ist, wie w eit die Erziehungspflicht der E ltern auf 
den L ehrherrn übergeht. Die m aterialistische L ebensbetrach tung  m it ihrer über
triebenen B etonung der persönlichen Freiheit des einzelnen M enschen, selbst des 
Jugendlichen, ha t hier ihre unliebsam en E rscheinungen gezeitigt.

Noch w enig  Rücksicht auf die A rt der Jugendarbeit nim m t vielfach die Re
gelung des Urlaubs. E ntw eder erhält heute ein Lehrling oder Jugendlicher über
haup t keinen Urlaub, oder nur einen solchen von w enigen T agen . D agegen steig t 
der Urlaub m it zunehm endem  Alter. Diese R egelung ist der L eistungsvergü tung  
entsprungen. Je m ehr N utzen der B etrieb erw arten  kann, desto länger w ird die 
bezahlte U rlaubszeit. Für den jugendlichen K örper ist jedoch diese R egelung w enig 
günstig . D er Lehrling oder jugendliche A rbeiter w ird der Schule w eggenom m en, 
in der er seine regelm äßigen Freizeiten gehab t hat. Plötzlich las te t aber auf ihm 
die lange, tägliche B erufsarbeit, die bei gew erblichen Lehrlingen und jungen Fabrik
arbeitern  auch m it körperlichen A nstrengungen verbunden ist. ln der Regel fallen 
aber diese ersten  harten  Ü bergangsjahre in das E ntw icklungsalter des jugendlichen 
K örpers, in dem sow ieso die Zeit des Reifens die gesam te Kraft des Jugendlichen 
verbraucht. In diesen, für das spätere  M annes- oder F rauenalter so w ichtigen 
Jahren sollte daher der U rlaub des Jugendlichen entsprechend  den körperlichen 
Bedürfnissen länger sein. F orderungen nach einem 14-tägigen L ehrlingsurlaub sind 
schon von m ancher Seite erhoben, teilw eise erfreulicherw eise auch bereits verw irk
licht. Zu fragen ist jedoch, ob ein solch langer U rlaub ganz bezahlt w erden oder 
teilw eise als unbezahlter U rlaub gew ährt w erden soll. Die A ntw ort w ird nicht von 
sozialethischen, sondern  von R entabilitätsm om enten bestim m t w erden. N icht jeder 
B etrieb w ird zu allen Zeiten solch lange bezahlte U rlaube für säm tliche Lehrlinge 
und jugendliche A rbeiter tragen  können. A ndererseits darf auch der N achteil eines 
unbezahlten U rlaubs nicht unbeachtet bleiben. So m anche, finanziell bedrängte  
Eltern, die auch auf das geringe Lehrlings- und A rbeitsverdienst ihrer K inder an
gew iesen sind, w ürden wohl einen längeren unbezahlten U rlaub nicht besonders 
begrüßen , ja  vielleicht ihre K inder veranlassen , freiwillig auf einen Teil des U rlaubs 
zu verzichten.

W esentliche V oraussetzung für eine ersprießliche Lehre ist das p lanm äßige 
A usbilden des Lehrlings, ln kleineren Betrieben besteh t an sich die W ahrscheinlich
keit, daß  der Lehrling w ährend  seiner m ehrjährigen Lehrzeit säm tliche bei seinem 
M eister vorkom m enden A rbeiten lernen wird. D er Lehrling im G roßbetrieb , m ag 
dies in der F abrikw erksta tt oder im kaufm ännischen B ureau sein, w ird dagegen 
nicht von selbst zu säm tlichen A rbeiten kom m en können. Hier m uß planm äßig  für 
die A usbildungszeit ein Lehrplan aufgestellt w erden, der für die einzelnen Ab
teilungen die Zeit der Lehrausbildung festlegt. Auch innerhalb der einzelnen Ab
teilungen m uß der Lehrling p lanm äßig  beschäftig t w erden. Aus dem Lehrling darf 
nicht durch m öglichst lange B eschäftigung an derselben Stelle ein m öglichst g roßer 
N utzen für den Betrieb herausgezogen w erden, sondern dem Jugendlichen ist die 
G esam theit seines beruflichen A rbeitsfeldes zu zeigen. B edauerlicherw eise sträuben  
sich oft auch ältere A rbeiter und B etriebsm eister, m it Lehrlingen viel zusam m en
zuarbeiten , da sie sich in der A usnützung des A kkordverdienstes beh indert fühlen. 
M am m onstreben verd räng t M enschenbildung! Für den Betrieb h a t das p lanm äßige 
Regeln der L ehrzeit den Vorteil, daß  jede T eilw erkstätte  genau w eiß, w ann und 
w iew eit sie m it L ehrlingsleistungen rechnen kann. G roßbetriebe m it vielen Lehr
lingen können dam it periodenw eise ganze L ehrlingsgruppen zw ischen den W erk
stä tten  verschieben. Z w eckm äßig  ist, dem Lehrling bereits zu Beginn seiner Lehr
zeit den für ihn vorgesehenen A usbildungsplan bekanntzugeben. D adurch w ird
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sein Vertrauen zu seinem Lehrherrn gestärkt, er weiß, daß für seine Ausbildung 
und für ihn gesorgt ist. Auch wenn der Lehrplan dem Jugendlichen mitgeteilt 
ist, kann der Betrieb für dringende Fälle von der ursprünglich vorgesehenen Re
gelung abweichen. Die unbedingt notwendige Geschmeidigkeit in der Arbeits
einteilung bleibt somit erhalten.

Viele Großbetriebe gehen in der Ausbildung ihrer Lehrlinge so weit, diese in 
den ersten Lehrjahren überhaupt aus dem allgemeinen Betrieb herauszuziehen. Sie 
richten besondere Lehrwerkstätten ein, in denen den Lehrlingen leichter die ge
samte Arbeitsfolge ihres Berufes gezeigt werden kann. Genügend Beispiele be
weisen, daß solche Lehrwerkstätten auch finanziell vollständig selbständig arbeiten 
können, somit nicht als Zuschußbetriebe das W erk belasten. Die kosten der Lehr
w erkstätten lassen sich bei richtiger Organisation durch die erzielte Leistung decken. 
Die Lehrwerkstätte unterscheidet sich von den sonstigen W erkstätten nur durch 
das Arbeitstempo und das Zuteilen möglichst in sich geschlossener Arbeitsvorgänge. 
In den Lehrwerkstätten lernen die Lehrlinge unter Leitung besonders dafür aus
gewählter, zuverlässiger, älterer Arbeiter und Meister sämtliche Handgriffe und Fertig
keiten ihres Berufes, lernen aber auch, bereits selbständig kleinere Arbeiten unter 
eigener Verantwortung auszuführen. Damit wird den Fabriklehrlingen der Vorteil 
der Meisterlehre verschafft. Die neuzeitliche technische Einrichtung einer Lehr
w erkstätte gewährleistet aber gleichzeitig auch den Vorteil der Industrielehre.

Vorteilhaft erweisen sich sehr oft die Lehrkameradschaften. Die einer Lehr
w erkstatt zugeteilten Lehrlinge wechseln nicht rasch ihre Arbeitsplätze, sondern 
bleiben für längere Zeit in den einmal geschaffenen Lehrlingsgruppen vereinigt. 
Die Gruppen haben gemeinsam ihre Arbeit zu leisten, werden im Lehrplan einheit
lich behandelt, haben denselben Gruppenführer. Von selbst entwickelt sich aus 
der reinen Arbeitsverbundenheit ein menschliches Näherkommen der in einer solchen 
Gruppe vereinigten Lehrlinge. Das gewonnene Kameradschaftsgefühl bindet aber 
wieder an die Arbeitsstätte. Darauf zu achten ist, möglichst Lehrlinge gleichen 
Alters und gleicher Geistesfähigkeit zu vereinigen. Dadurch läßt sich die Leistungs
fähigkeit einer solchen Lehrlingskameradschaft steigern, ihr gegenseitiges Verant
wortungsbewußtsein erhöhen.

Nicht mehr schwer ist, mit solchen Lehrwerkstätten eigene W erkschulen zu 
verbinden. Eine solche Einrichtung eignet sich jedoch nur für Großbetriebe. Durch 
eigene W erkschulen läßt sich die praktische Ausbildung der Lehrlinge in den Lehr
werkstätten direkt mit dem ergänzenden Schulunterricht vereinigen. Die W erk
schule kann auch mit der zeitlichen Festlegung des Unterrichts auf die Bedürfnisse 
des W erkes Rücksicht nehmen. Die Lehrlinge werden nach ihrem Alter und Fach
gebiet gruppenweise, bezw. die geschlossenen Lehrkameradschaften in die einzelnen 
Kurse entsendet. Auch der Unterrichtsplan, der wohl in seiner Gesamtheit den 
jweiligen Vorschriften des Unterrichtsministeriums entsprechen muß, kann den 
Besonderheiten des W erkes angepaßt sein. Als Fachlehrer können Angehörige des 
W erkes genommen werden, die den sonst verlangten Anforderungen für einen Fach
lehrer entsprechen. Die genaue Werkkenntnis eines solchen Lehrers erleichtert 
diesem aber auch wieder seinen Unterricht.

Andere große Unternehmungen vereinbaren mit den örtlichen Fachschulen, 
daß ihre Lehrlinge in besondere Fachklassen zusamm engefaßt werden. Auch damit 
kann der Unterricht entsprechend den Bedürfnissen des W erkes zeitlich gelegt 
und den Sonderwünschen angepaßt werden. Der Kontakt zwischen Lehrer und 
W erk läßt sich durch öfteren Betriebsbesuch und durch enges Zusammenarbeiten 
zwischen Betriebs- und Schulleitung erreichen. So manches W erk leistet auch 
finanzielle Beihilfen zum Ausstatten ihrer Fachklassen mit den notwendigen Unter
richtsapparaten. Der Vorteil solcher geschlossener W erkklassen für das Unter
nehmen liegt in der geringeren Störung der laufenden Arbeit durch den Schulbesuch 
der Lehrlinge.
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D urch den Fachunterricht soll die praktische A usbildung des Lehrlings im 
B etrieb theoretisch ergänzt w erden. Die einzelnen A rbeiter und A ngestellten können 
nicht ste ts  selbst die notw endigen E rklärungen für den Z usam m enhang und den 
G rund der einzelnen A rbeiten geben. Teilw eise fehlt das dazu nötige W issen, dazu 
aber auch die notw endige Zeit. Die m oderne Lehre w äre ohne den ergänzenden 
Fachunterrich t nu r ein S tückw erk. D aher besteh t für säm tliche Jugendliche der 
Fortb ildungsschulzw ang, auch für Lehrlinge m it sechs Klassen M ittelschule. Die 
G roßstäd te  sind schon längst dazu übergegangen, den Fachschulun terrich t zu 
spezialisieren. Für die einzelnen B erufskreise w erden Klassen gebildet, nach Bedarf 
und W unsch auch Sonderklassen für die einzelnen W erke. Die Sachkenntnis der 
L ehrer an solchen Fachschulen kann g rößer sein wie die der L ehrer an gem ein
sam en Fortbildungsschulen, in denen die Jugendlichen säm tlicher B erufskreise zu
sam m engefaß t sind. Solche Fortbildungsschulen sind die U nterrichtsform  kleinerer 
S täd te  und Gem einden, bei denen die geringe Zahl der Lehrlinge keine U nterrichts
spezialisierung erlaubt. In den allgem einen Fortbildungsschulen der großen  S täd te  
dagegen  w erden nur noch die ungelernten A rbeiter unterrichtet, die für keine Fach
schule in B etrach t komm en.

M ittlere W erke, die nicht in G roßstäd ten  liegen, arbeiten oftm als zw eckm äßig  
mit solchen F ortb ildungs- und Fachschulen zusam m en, w enn für ihre Lehrlinge 
keine eigene W erkschule in B etrach t komm t. D urch finanzielle Beihilfen, U nter
s tü tzung  m it U n terrich tsgegenständen  und Fachappara ten  kann dadurch bereits 
auch für eine geringere Anzahl von Lehrlingen eine Fachklasse und dam it ein 
Fachunterrich t e ingerichtet w erden. In gleicher W eise können m ehrere K leinbetriebe 
desselben P latzes oder der näheren U m gebung Zusam m enarbeiten und für ihre 
Lehrlinge einen Fachunterrich t an der gem eindlichen Fortbildungsschule erm öglichen.

D er U nterricht in den Fach- und Fortbildungsschulen soll neben der speziellen 
B erufsausbildung der Jugendlichen auch deren A llgem einbildung fördern. In den 
U nterrichtsplan  sind daher auch die allgemeinen Fächer, wie D eutsch, B ürgerkunde, 
G eographie, T urnen , in einzelnen S taaten  auch Religion aufgenom m en. F ür w eib
liche Lehrlinge und jugendliche A rbeiterinnen ist besonders auch die V orbereitung 
auf den künftigen H aushalt und die Familie w ichtig. D urch die B erufsarbeit w ird 
das junge M ädchen seinen eigentlichen M enschheitsaufgaben entw öhnt, w enn nicht 
eine vernünftige Fam ilienentziehung den N achteil auszugleichen versucht. Die Fach- 
und Fortbildungsschule h a t hier eine w ichtige E rgänzungsarbeit zu leisten.

N eben den Fachschulen geben auch die freiwilligen A bendkurse, die von den 
S tädten , G ew erkschaften, und sonstigen V ereinigungen unterhalten  w erden, den 
Lehrlingen und Jugendlichen die M öglichkeit, sich w eiterzubilden. Auch verschiedene 
Betriebe bieten im Rahm en der von ihnen veransta lte ten  V orträge G elegenheit dazu.

Psychologisch w ichtig  ist, daß  für den Jugendlichen die Zusam m engehörigkeit 
zw ischen W erk und Schule b ew u ß t be ton t w ird. D er M eister oder B ureauvorsteher, 
der B etriebs- und P ersonalleiter haben sich um den Schulbesuch und den F ort
schritt des Lehrlings zu küm m ern. Die U nterschrift des V orgesetzten  auf dem 
Schulzeugnis allein genüg t nicht. Der Lehrling m uß ste ts  fühlen, daß  sein L ehrherr 
Interesse an seinen Schulangelegenheiten hat, daß  er auch in seinem regelm äßigen 
Schulbesuch überw ach t w ird. Z usam m enarbeiten  m it der Schulleitung und kurze 
persönliche Fragen bei dem Lehrling schaffen diesen K ontakt, der fü r das W erk 
und für den Jugendlichen viele Vorteile bringt.

Auch sonst m uß der Lehrling in seinem E hrgeiz angestachelt w erden. Schüler
arbeiten  regen bereits w ährend  des U nterrichts zum W ettkam pf an, Lehrlings
ausstellungen zeigen oft rech t beachtliche L eistungen der Schüler. Auf die ge
w erblichen Lehrlinge h a t auch die G esellenprüfung einen erzieherischen Einfluß. 
Zu bedauern  ist, daß  für die kaufm ännischen Lehrlinge n ich t ein ähnlicher A bschluß 
ihrer Lehrzeit besteht. Auch der L ehrherr ha t ein Interesse an einer guten G esellen
arbeit seiner Lehrlinge, da ja  seine Fähigkeit als Lehrm eister und die E ignung seines 
B etriebes dam it ebenfalls erw iesen wird. M ancher U nternehm er g laubt, aus Furcht
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vor M aterial- und Zeitverlusten seinen Lehrlingen das A nfertigen eines Gesellen
stückes verw ehren zu m üssen. Dies ist eine kleinliche G eisteseinstellung, geboren 
aus m am m onistischem  Denken! D as willige E ingehen des Lehrherrn auf die für 
den Ehrgeiz des Lehrlings so bedeutsam e G esellenarbeit, seine A nteilnahm e und 
Förderung s tä rk t im Lehrling das Z usam m engehörigkeitsgefühl m it seiner A rbeits
s tä tte , das sich für den Betrieb auch bei den sonstigen A rbeiten günstig  ausw irken 
w ird. M ancher Betrieb geh t mit der Förderung solcher G esellenarbeiten so w eit, 
den Lehrlingen für diesen Zw eck auch außerhalb  der eigentlichen A rbeitszeit die 
W erksta tträum e und ihre E inrichtung zur V erfügung zu stellen. A llerdings ent
sprich t nicht d ieser Einstellung, w enn das Arbeiten an dem G esellenstück den Lehr
lingen w ährend der A rbeitszeit un te rsag t ist und ihnen dafür die A bendstunden 
zugew iesen w erden. Dies erzeugt psychologische H em m ungen im Lehrling, außer
dem ist seine Leistungsfähigkeit nach der sonstigen T agesarbe it bereits gesunken.

So m ancher G roßbetrieb  v eransta lte t auch unter seinen eigenen Lehrlingen 
W ettarbeiten , die m eistens m it einer W erkausstellung  und Preisverteilung ver
bunden sind. Auch die G ew erkschaften und B erufsverbände haben solche W ett
käm pfe als dauernde Einrichtung ausgebildet, besonders auch für die kaufm ännischen 
Lehrlinge, für die keine A bschlußarbeit ihrer Lehrzeit besteht.

W ichtig  ist, daß  die Betriebe m ehr wie bisher auf das Ende der L ehrzeit ein- 
gehen. Bei dem fehlenden K ontakt zw ischen Lehrling und L eitung endet fü r die 
m eisten Lehrlinge ihre Lehrzeit in der G egenw art sang- und klanglos. Selbst die 
E ltern des Lehrlings haben oftm als kein näheres Interesse mehr. Die T a tsache  
w ird zur K enntnis genom m en und m an freut sich in echt m am m onistischer Ein
stellung nur des in Zukunft höherem  V erdienstes. D as Ende der Lehrzeit bedeu te t 
jedoch für den Lehrling den Beginn eines neuen A bschnittes in seinem Berufsleben, 
der ihm eine ganz neue W ertung  verleiht. Ein kleines W erkfest, eine Feier im 
Kreise der Familie oder des B erufsverbandes läß t den Jugendlichen ers t richtig 
die B edeutung dieses A ugenblickes fühlen und ihm die Freude daran  und dam it auch 
an seinem  Beruf w eiter mehren. Mit Kleinem läß t sich hier G roßes erreichen! 
D er M ensch w ird w ieder gew ertet!

Erfreuliche Beispiele zeigen, daß  auch sonst vereinzelt die W erke für ihre 
Lehrlinge sorgen. N icht die L eistung des Lehrlings m uß für den B etrieb ausgenützt 
w erden, sondern dessen ganzes persönliche Interesse h a t an «seine» A rbeitsstä tte  
gelenkt zu sein. So w ird im Rahm en des W erksportes besonders auch der Lehr
lingssport gepflegt. G roße W erke haben w öchentliche T urn - und Spielstunden in 
ihren Lehrplan eingestellt und als A rbeitszeit berechnet. Sportliche W ettkäm pfe 
zw ischen den Lehrlingen der einzelnen B etriebsabteilungen oder benachbarter 
W erke komm n dem gegenw ärtigen  Sportw illen entgegen. In gleicher W eise sorgen 
die sonstigen G eselligkeitsveranstaltungen m ancher W erke für den Z usam m enhalt 
zw ischen M ensch und A rbeitsstä tte , wie W erkorchester, L ehrlingsgesangsabteilun
gen, W erkbüchereien usw. N icht dem  G im pelfang dienen solche E inrichtungen, wie 
der A rgw ohn m anchm al anzunehm en glaubt, sondern der m enschlichen B etonung 
der Arbeit.

All diese B estrebungen sollen im G roßbetrieb  den Lehrling auch persönlich mit 
seiner A rbeitsstä tte , m it seinem W erk in B erührung bringen. Je kleiner der Betrieb 
ist, desto  w eniger sind solche organisatorische E inrichtungen dazu notw endig, hier 
w ird viel besser der persönliche K ontakt zw ischen Lehrherrn und Lehrling, das 
persönliche E ingehen auf die M enschennatur des Lehrlings w irken können. Be
dauerlich ist, daß  dies aus nüchternem  M aterialism us heraus auch in kleinen Be
trieben und selbst bei M eisterlehren nicht zu oft zu finden ist. Die G egenw art
will nur zu gerne im Lehrling nur eine A rbeitskraft sehen, die sich zahlenm äßig in
der Lohnsum m e oder M onatsvergü tung  niederschlägt.

W ie w ichtig  ist aber, daß das Lehrverhältnis, das ganze A rbeitsverhältnis des 
Jugendlichen nicht ausschließlich von jener nüchternen Seite des m am m onistischen 
W irtschafts jagens her be trach te t w ird. Die heranw achsende Jugend mit ihrem
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menschlichen Fühlen und Sehnen ist auch im Werkkleide des Alltags zu beachten, 
die Jugend ist die Zukunft unseres Volkes. Der Lehrling und der jugendliche Ar
beiter braucht nicht in mißverstandener Gefühlsduselei der verhätschelte Mittel
punkt des W erkes oder der W irtschaft zu werden, dafür sorgt schon die rauhe 
Wirklichkeit. Der Jugendliche muß aber auch von der W irtschaft als Mensch, als 
entwicklungsfähiger Mensch beachtet und gewürdigt werden.

Eine frohe und arbeitsfreudige Jugend von heute wird die Menschheitswerte 
für das Morgen schaffen. Möge eine vom Materialismus freie Gegenwart dafür 
sorgen, daß das Lied einer neuen Jugend für alle gelten möge:

Wir sind jung, die W elt steht offen, o du weite, schöne Welt.
Unser Sehnen, unser S o ffen  zieht hinaus in Wald und Feld.
Bruder, laß den K o p f nicht hängen, Tcannst ja  nicht die Sterne seh’n ;  
A ufwärts blicken, vorwärts drängen, wir sind jung, und das ist schön.
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A rbeit und Leitung.
Ich glaube, daß das Wort «Alles, was Ihr wollt, das Euch die anderen tun, solltet auch 
Ihr ihnen tun», ebensosehr ein gesundes Geschäftsprinzip als eine gute Beligion is t;  
daß die Anwendung richtiger Grundsätze stets auf die Beziehungen einwirkt, daß «der 
Buchstabe tö tet, aber der Geist lebendig macht», daß die Form völlig nebensächlich, 
dagegen die Haltung und der Geist äußerst wichtig sind;
und daß nur in dem Maße, als alle an der Industrie beteiligten Kreise durch den Geist 
des fa ir play, der Gerechtigkeit für alle und der Brüderlichkeit durchdrungen sind, 
irgend ein Plan, der schließlich zur Anwendung gelangt, erfolgreich sein kann.

J. D. Rockefeiler jun.

Diese W orte eines bekannten Industrie- und Finanzm annes zeigen ein Ver
hältnis zw ischen A rbeitgeber und A rbeitnehm er eines B etriebes auf, das im m er 
m ehr A nw endung finden m uß. Die L eistungsfähigkeit eines U nternehm ens häng t 
im w esentlichen von dem reibungslosen Zusam m enarbeiten  der B elegschaft und 
W erkleitung ab. N icht durch einen to ten  B efehlsapparat, der au tom atenm äßig  be
stim m te H andgriffe erreichen läß t, ist eine wirklich lebendige B etriebsleistung zu 
erzielen. W ie die L eitung des U nternehm ens m it Liebe und innerem  Erleben ihre 
A nordnungen für das äußere  und innere A rbeiten der U nternehm ung trifft, so 
m üssen auch die A rbeiter und A ngestellten m it Freude die A usführung übernehm en 
können und wollen. In diesem Sinne g ibt es dann keine soziale Spannung  zw ischen 
A rbeitnehm er und A rbeitgeber, beide sind M itarbeiter derselben W erkleistung.

Doch ist dieses V erständnis für ein vertrauensvolles, gegenseitiges Zusam m en
arbeiten  bedauerlicherw eise heute nicht im m er zu finden. D as deutsche B etriebs
rä tegesetz  hätte  diesen G edanken verw irklichen lassen können, w enn der Wille 
dazu auf beiden Seiten vorhanden gew esen w äre. D er eigentliche Sinn dieses Ge
setzes ist, die V eran tw ortung  für die G eschicke des U nternehm ens in jedem  Ar
beiter und A ngestellten zu legen, ihm auch en tsprechende Rechte, aber auch ent
sprechende Pflichten gegenüber «seinem» W erk zu verleihen. Durch die so ge
m einsam e Sorge säm tlicher M itarbeiter um das G edeihen der eigenen A rbeitsstä tte  
w äre tatsächlich  eine W erkgem einschaft zu erzielen, die A rbeiter und A ngestellte 
und die L eitung zusam m enschw eißen w ürde.

Die W irklichkeit zeigte jedoch eine andere E rfahrung. A nstatt diese positive 
W erkgem einschaft zu schaffen, ha t das deutsche B etriebsrä tegesetz  zunächst nur 
die G egensätze verschärft. Die A rbeitnehm er glaubten  in ers te r Linie m it ihm ihre 
sozialpolitischen, aber auch staatspolitischen Ziele erreichen zu können. Die Ar
beiter-, A ngestellten- und B etriebsrä te  w urden daher keine m itarbeitenden O rgane 
des W erkes, sondern K am pfzentren gegen die L eitung des U nternehm ens. Infolge
dessen m ußte diese in eine ablehnende, ja  so g ar in eine abw ehrende Stellung 
gedräng t w erden, auch dort, wo zunächst der V erständigungsw ille zu finden w ar. 
D as in seinem organischen Aufbau nicht lückenlose G esetz gab genug H andhaben, 
um die gedachte  M itarbeit der B elegschaft w ieder auszuschalten. Zudem  hatte die 
A rbeitnehm erschaft aus eigenem  V erschulden selbst darau f verzichtet, ihre Rechte 
durchzusetzen. In ihrem politischen Kampfwillen versäum te sie die genügende 
w irtschaftliche Schulung, um auch ta tsächlich  ihre M itveran tw ortung  erfüllen zu 
können. Ihr w irtschaftliches W issen w ar zu gering. All diese U rsachen ließen die 
p raktischen A usw irkungen des so in teressan ten  V ersuches des deutschen B etriebs
rä tegesetzes w eit von dem gesetzgeberischen W illen abw eichen. D as B etriebs
rä tegesetz  schlum m ert heute, die gew ählten B etriebsrä te  führen nach A ufgabe ihrer 
ersten  käm pferischen E instellung heute ein geruhsam es D asein, ohne irgendw elchen
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praktischen Einfluß auf die G eschicke des U nternehm ens im w esentlichen ausüben 
zu können.

Beide Teile, A rbeitnehm er und A rbeitgeber, tragen  Schuld daran, daß  der 
G edanke einer echten, beiderseitigen veran tw ortungsbew ußten  W erkgem einschaft 
nicht verw irklicht w erden konnte. Auf beiden Seiten fehlte dam als und fehlt heute 
das psychologische V erständnis dafür; ein lehrreiches Beispiel, daß  dieses bereits 
vor irgend einem gesetzgeberischen Akt zunächst gew eckt sein m uß. Solange aber 
die M ehrzahl der A rbeitnehm er und A rbeitgeber von m aterialistischem  Denken 
erfüllt sind, solange sie sich dem M am m onism us der gegenw ärtigen  W irtschaft 
verschrieben haben, w ird sich jedoch dieses psychologische gegenseitige V erständnis 
in w eitem  U m fange nicht erzielen lassen.

Doch wie sieht das A rbeitsverhältnis für den älteren A rbeiter oder A ngestellten 
heute aus? Ein individueller A rbeitsvertrag  w ird selten abgeschlossen. S ta tt dessen 
haben die A rbeitgeber- und A rbeitnehm erverbände allgem eine T arifverträge, soge
nannte  M anteltarife ausgearbeite t, die in g roßen Zügen das gesam te A rbeitsverhältnis 
regeln. W ird ein neuer A rbeiter oder A ngestellter in einem U nternehm en benötigt, 
so w ird er zu den B edingungen des allgemein für das U nternehm en geltenden 
T arifvertrages eingestellt. N ur für höhere technische und kaufm ännische B eam te 
und für die Leiter der B etriebsabteilungen und W erke sind noch individuelle A rbeits
v erträge  üblich.

Der M anteltarif eines W irtschaftsgeb ietes oder einer W irtschaftsgruppe regelt 
die allgem einen A rbeitsverhältn isse säm tlicher beschäftig ten  A rbeiter oder A nge
stellten. Die Lohn- und G ehaltseinstufungen w erden nach großen  G ruppen ein
heitlich geregelt, besondere M erkm ale für die B eschäftigungsart und ihre B ezahlung 
bestim m t. Die für die E instellung und K ündigung notw endigen Einzelheiten, der 
R echtsanspruch  auf bezahlten U rlaub, seine Länge, die G estaltung  und Länge der 
täglichen A rbeitszeit, die B eendigung des A rbeitsverhältn isses in K rankheitsfällen, 
die V erw ertung  von Erfindungen der W erkangehörigen und ihre E n tschädigung  
durch den Betrieb usw . seien die in diesem Z usam m enhang hauptsäch lichst er
w ähnten  Punkte. Die A usführlichkeit des T arifvertrages geh t oft noch viel w eiter, 
sie ist für die einzelnen W irtschaftszw eige und -G ebiete verschieden.

B edeutsam  ist die Friedenspflicht, die der T arifvertrag  als w esentlichen Be
standteil enthält. A rbeitnehm er und A rbeitgeber verpflichten sich gegenseitig , so
lange der M anteltarif G eltung besitzt, keinerlei K am pfm aßnahm en zu treffen, um 
die B edingungen des M anteltarifes zu ändern. Dies kann nur durch gegenseitiges, 
erneu tes V erhandeln geschehen. Bei einem Friedensbruch seitens des einen Ver- 
tag sp a rtn e rs  erlischt autom atisch  auch die B indung des anderen Teiles an den 
abgeschlossenen T arifvertrag .

V orteilhaft w irkt sich der T arifvertrag  für das U nternehm en durch die einheit
liche R egelung der A rbeitsverhältnisse aus. D am it w ird eine gew isse S tabilität 
gew ährleistet. Doch eng dam it verbunden ist ein N achteil: Diese notw endige 
G leichm äßigkeit verleitet nur zu leicht zu einer G leichförm igm acherei des A rbeits
verhältn isses der ganzen B elegschaft. D er einzelne A rbeiter oder A ngestellte ver
liert seine persönliche E igenart, er w ird schem atisch nach den Regeln des M antel
tarifs eingestellt und behandelt. B esonders in G roßbetrieben mit ihrer Vielzahl 
beschäftig ter A rbeiter und A ngestellter ist diese G leichförm igm acherei seh r leicht 
zu finden, da hier bereits die M assenerscheinung das persönliche E ingehen auf die 
einzelne Persönlichkeit erschw ert. D am it w ird aber jede persönliche A rbeitsneigung 
erstickt, es m uß das heute übliche m echanische A rbeiten ohne eigenes A rbeits
in teresse entstehen.

Doch liegt dieses G leichförm igm achen nicht im W esen des T arifvertrages be
gründet, sondern erw ächst ers t aus der m aterialistischen D enkw eise. Hierfür ist 
bequem , daß  der T arifvertrag  eine allgem eine und zw ar in anerkennensw erter W eise 
auch zw eckm äßige P lattform  für die R egelung und A bw icklung des A rbeitsverhält
nisses geschaffen hat. D er M aterialism us der W irtschaft will sich nicht m it der
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Person als Individuum abgeben, da ja  dessen Zw eckbestim m ung in der g roßen 
W irtschaftsbestim m ung unterzugehen hat. Solange eine tatsächliche O bjektivität, 
eine sachliche N eutralitä t aus d ieser A uffassung des T arifvertrages en ts teh t, läß t 
sich bei der heutigen W irtschaftseinstellung dagegen  nichts einw enden. Jedoch die 
m am m onistische H altung verleitet dazu, b ew u ß t den M enschen hinter die K apital
w erte  zu setzen und dam it w ird die neutrale E instellung zu einer negativen. Sie 
ist U rsache für die auch bei einem noch so guten M anteltarif doch nie zu er
zielende reibungslose B efriedigung der A rbeitnehm er und A rbeitgeber.

W erden neue A rbeiter oder A ngestellte in einem U nternehm en benötig t, so 
w ird dies bei der gem eindlichen oder verbandsm äßigen  A rbeitsverm ittlungsstelle 
angezeigt. Spezialarbeiter und A ngestellte w erden auch durch Inserate in den 
W irtschafts-, B ranchen- und T ageszeitungen  gesucht. Auch A rbeiter und Ange
stellte geben ihrerseits solche A nzeigen in den Zeitungen und Zeitschriften auf, 
um sich zur V erbesserung ihrer A rbeitsverhältnisse eine neue A rbeitsstelle zu suchen.

Die von den öffentlichen oder verbandsm äßigen  A rbeitsäm tern geschickten 
A rbeitssuchenden haben bei ihrer V orsprache in dem betreffenden B etriebe ihre 
A rbeitspapiere m itzubringen. W ichtig  sind besonders der P ersonalausw eis und die 
Z eugnisse über die bisherigen A rbeitsverhältnisse. D am it soll ein gew isser M indest
einblick in die Persönlichkeit des A rbeitssuchenden erm öglicht w erden. Doch w ird 
heute auf die beigebrach ten  Zeugnisse nicht m ehr allzuviel W ert gelegt. Die 
schem atische A bfassung der A rbeitszeugnisse, auch die oftm als nicht besonders 
objektive D arstellung der gew esenen V erhältnisse sind die H auptgründe für diese 
vorsichtige B ew ertung. D aher sind viele Betriebe besonders für die A rbeiter schon 
lange dazu übergegangen , an die Stelle eines solchen, im w esentlichen doch w ert
losen Z eugnisstex tes nur noch kurzgefaß te  A rbeitsbescheinigungen auszustellen. 
Diese geben vord rucksm äßig  A uskunft über die Firma, die A rt der B eschäftigung, 
nennen die Zeit und den N amen. Persönliche W erturteile sind nicht enthalten.

W erden durch Inserate S tellenbew erber gesucht, dann w ird zunächst nur ein 
schriftliches A ngebot m it Lichtbild und Zeugnisabschriften  bezw . -P ho tographien  
eingefordert. D am it soll das A ussuchen un ter der oft sehr g roßen  Zahl einlaufender 
B ew erbungsschreiben erleichtert w erden. Aus den eingelaufenen B ew erbungs
schreiben w erden zunächst die durch ihre E igenart oder durch die beigelegten 
Zeugnisse auffallenden G esuche ausgew ählt. Oft ist die Zahl der in eine solch 
engere W ahl gezogenen B ew erber noch im m er zu groß , um bereits eine endgültige 
Auslese treffen zu können. Von ihnen w ird daher oft eine zw eite, ausführlichere 
A uskunft eingeholt, w ofür viele Betriebe und V erbände eigene F ragebogen  aus
gearbeite t haben. Für die engste  W ahl m üssen sich die B ew erber zu bestim m ten 
Zeiten m eistens persönlich vorstellen.

Die entscheidende W ahl w ird durch den persönlichen E indruck, den der Be
w erber in V erbindung m it den beigebrachten  schriftlichen A ngaben m acht, be
stim m t. O ftm als w erden auch psychotechnische L eistungsprüfungen verlangt, um 
die spezielle A rbeitsbefähigung erkennen zu können, w as aus den A rbeitspapieren 
allein nicht ersichtlich ist. B esondere Betriebe, die infolge ihrer g roßen Belegzahl 
ein ständiges W echseln un ter ihren A rbeitern und A ngestellten kennen, haben ihre 
eigenen besonderen P rüfungsverfahren ausgearbeite t. O ftm als w ird auch der neu- 
e ingetretene A rbeiter oder A ngestellte nicht sofort für dauernd verpflichtet, sondern 
m it ihm eine Pobezeit vereinbart, um die praktische B ew ährung  in der zugew iesenen 
B etriebsarbeit abzuw arten .

Eine bedauerliche U nsitte ha t sich in verschiedenen B etrieben breit gem acht. 
Aus falscher Sparsam keit w erden den nicht berücksich tig ten  B ew erbern ihre ein
gereichten L ichtbilder und Zeugnisabschriften  nicht m ehr zurückgegeben, m anchm al 
auch in solchen Fällen, in denen die B ew erber ein R ückporto beigefügt hatten. 
Zu bedenken ist, daß  dem Stellensuchenden das Lichbild und die Z eugnisabschriften 
A uslagen bereite t haben, daß  er m ehr wie eine Offerte schreiben m uß, um Unter
kom m en zu können. D as Z urückbehalten  der e ingesandten  Papiere, die für das
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Unternehmen keinerlei W ert besitzen, wird jedoch dem Stellensuchenden eine un
nötige Härte bereiten.

Wurden die Stellensuchenden von der gemeindlichen oder verbandsmäßigen 
Arbeitsvermittlung geschickt, dann muß dieser Stelle nach dem Besetzen des freien 
Postens sofort Mitteilung gemacht werden, damit keine weiteren Bewerber mehr 
geschickt werden. Oftmals muß das ergebnislose Vorsprechen dem Bewerber auf 
der Ausweiskarte der Stellenvermittlung vermerkt werden. Damit wird ein Zwang 
auf die Arbeitsuchenden ausgeübt, auch tatsächlich bei den ihnen mitgeteilten Be
trieben nachzufragen.

Die Ausweise und Arbeitspapiere des neueingetretenen Arbeiters oder Ange
stellten werden diesem nicht zurückgegeben. Der Arbeiter erhält eine Arbeits
nummer, unter der er im W erk registriert ist, die er auch zu seiner Arbeitskontrolle 
benötigt. Manche Betriebe stellen besondere Betriebsausweise für ihre Arbeiter 
und Angestellten aus, um die W erk- und Torkontrolle zu erleichtern. Die Ausweis
papiere der Arbeiter werden im Lohnbureau, die der Angestellten im Personalbureau 
oder der Kanzlei aufbewahrt. Viele Betriebe legen in Ergänzung zu diesen Aus
weispapieren eigene Personalakten oder Personalkarteien an, um auch die Beob
achtungen über den einzelnen während seiner Beschäftigungszeit im Werk dauernd 
aufschreiben zu können. Auf diese Weise läßt sich eine gewisse persönliche Aus
wertung der einzelnen Leistungsfähigkeiten erreichen.

Gleichzeitig ergibt sich mit einem solchen Ausbau der Personalverwaltung 
ein psychologischer Vorteil: das kalkulatorische Kostendenken wird sich nicht mehr 
ausschließlich in Personalangelegenheiten durchsetzen können. Diese allzu «sach
liche» Einstellung findet man nur zu gerne bei solchen Betrieben, die ihre Arbeiter, 
oft auch ihre Angestellten nur als Arbeitsnummern betrachten. Der eingetretene 
Arbeiter erhält seine Nummermarke, unter dieser Nummer läuft er während seiner 
ganzen Beschäftigungszeit in den Verrechnungen und Aufschreibungen des Werkes. 
Bei manchen Arbeitgebern hat sich dieses Nummerndenken so weit ausgedehnt, 
daß sie sich um die persönlichen Verhältnisse, selbst um die Namen ihrer Unter
gebenen nicht mehr besonders kümmern. Kein Wunder, wenn dann eine solche 
«Arbeitsnummer» immer mehr den Charakter eines menschlichen und persönlichen 
Mitarbeiters im W erk verloren hat, wenn der Mammonismus den Menschen in der 
W irtschaft nur noch als Objekt bewertet. Wenn dagegen die Personalverwaltung 
bemüht ist, solche individuelle Aufzeichnungen über die Leistungsfähigkeit, die 
Familienverhältnisse, die Persönlichkeit der einzelnen Arbeiter und Angestellten zu 
sammeln, dann läßt sich auch wieder eine persönliche Beachtung der einzelnen 
ermöglichen.

Soll ein Arbeiter oder Angestellter entlassen werden, oder tritt er freiwillig 
aus, so müssen ihm seine Arbeitspapiere zurückgegeben werden. Außerdem ist 
ihm eine Arbeitsbescheinigung auszustellen. Angestellte erhalten oftmals ein per
sönlich abgefaßtes Arbeitszeugnis. Der Stellenwechsel braucht nicht jedesmal durch 
persönliche Unstimmigkeiten zwischen Untergebenen und Vorgesetzten verursacht 
zu sein, es brauchen keine Verfehlungen vorzuliegen. Die Notwendigkeit, infolge 
zurückgegangenen Auftragbestandes auch die Arbeiterzahl einzuschränken, oder 
der Wunsch des Arbeiters und Angestellten, seine Stellung in einem anderen Be
triebe zu verbessern, können weitere Anlässe zur Kündigung sein. Die tarifver
traglich vereinbarte Kündigungsfrist ist stets einzuhalten, wenn nicht beiderseits 
davon Abstand genommen wird, oder wenn nicht auf der einen Seite ein solch 
schwerwiegendes Verhalten vorliegt, das zur fristlosen Beendigung des Arbeits
verhältnisses Grund gibt. Die Personalakten der ausgetretenen Arbeiter und Ange
stellten werden die nächsten Jahre über noch aufbewahrt, um bei späteren Rück
fragen die notwendigen Unterlagen für Auskünfte zu besitzen.

Manchmal wird in der W irtschaft das Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
in einer W eise zu erreichen gesucht, die nur aus einem kleinlichen Charakter 
heraus erklärt werden kann. Irgend ein sachlicher Grund zur Kündigung oder
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fristlosen E ntlassung  liegt nicht vor. Persönliche M ißstim m ung oder A bneigung 
läß t jedoch das w eitere Zusam m enarbeiten  nicht zweckdienlich erscheinen. G eht 
der A rbeitnehm er in einem solchen Falle nicht freiwillig, oder erkennt e r diese M iß
stim m ung nicht rechtzeitig , so h a t der V orgesetzte sehr oft nicht den M ut, die 
eingetretene M ißstim m ung als G rund einer K ündigung zu nennen. Dies gilt be
sonders auch, w enn M eister oder B ureauleiter irgend einen ihrer M itarbeiter aus 
dem  Betriebe hinausbeißen wollen, aber der L eitung selbst die persönliche U rsache 
ihrer A bneigung nicht angeben wollen. Auch w enn für irgend einen bevorzugten 
Posten  bereits ein N achfolger ausersehen, jedoch der bisherige Inhaber nicht w eg
zubringen ist, w ird zu kleinlichen Schikanen gegriffen, um den A rbeiter oder An
gestellten selbst zu einer «freiwilligen» K ündigung zu bringen. Eine solche kleinliche 
D enkart ist bei A rbeitnehm ern und A rbeitgebern gleicherw eise zu finden. Ist sie 
jedoch eines M enschen wirklich w ürd ig?

D as A rbeitsverhältnis im Betrieb hat vielm ehr so gesta lte t zu sein, daß  eine 
V ertrauensstim m ung zw ischen den A rbeitern und A ngestellten und auch zw ischen 
der B elegschaft und der L eitung bestehen kann. N ur aus diesem  einheitlichen 
A rbeitsgeist heraus läß t sich w irklich eine vollw ertige L eistung erzielen. V oraus
se tzung  ist, daß  der M ensch als M ensch behandelt w ird. Die Persönlichkeit m uß 
sich in unseren G roßbetrieben w ieder besser entfalten können. A ber auch in den 
Klein- und M ittelbetrieben darf nicht falscher Ehrgeiz des M eisters oder Gesellen 
glauben lassen, nur selbst jede w ichtige A rbeit ausführen zu können, dem A rbeiter, 
besonders w enn er noch jünger ist, dagegen  nur unw ichtige N ebenarbeit zuzu
schieben. D am it w ird in diesem nie eine bejahende S elbständigkeit gew eckt w erden 
können.

Die persönliche W ertung  des einzelnen M enschen ist jedoch in so m anchen 
Fällen zw ischen den A rbeitnehm ern genau so w enig zu finden, w ie bei der Be
triebsleitung. Die verderblichen Einflüsse des M aterialism us zeigen sich überall. 
W ohl ist bei den A rbeitern derselben W erkstä tte  oder derselben Kolonne eine 
starke  H ilfsbereitschaft zu finden. Dies ist erfreulich! Aus freien Stücken w ird oft 
Jugendlichen oder schw ächeren  A rbeitern eine leichtere A rbeit zugeteilt, oder ihnen 
ein Teil ihres eigenen A rbeitsgebietes freiwillig abgenom m en. D iese H ilfsbereit
schaft w ird in einzelnen Fällen gerade ein P atronatsverhältn is zw ischen einzelnen 
A rbeitsfreunden, oder zw ischen älteren A rbeitern oder A ngestellten und den ihnen 
zugeteilten Lehrlingen entstehen lassen.

Doch, oftm als findet sich auch das en tgegengesetzte  V erhältnis. D as gem ein
sam e Interesse als A rbeitnehm er w ird aus verschiedenen G ründen vergessen, nicht 
nur außerhalb , sondern auch an der A rbeitsstätte . G egensätzliche parteipolitische 
E instellung, andere gew erkschaftliche O rganisation, die B etätigung  in K onkurrenz
vereinen und Ähnliches sind U rsache, daß  ein Teil der A rbeitnehm erschaft die 
S olidarität vergißt. Einm al entzw eite A rbeitnehm er fahren aber b issiger aufeinander 
los, wie es je der G egensatz  zw ischen A rbeitnehm er und A rbeitgeber bew irken 
könnte. Dabei w ird der Kampf nicht offen und ehrlich ausgefochten , sondern  alle 
m öglichen T ücken und Hinterlisten verw endet, m it V erleum dungen bei den V orge
setzten  gearbeitet, jede M öglichkeit benutzt, um den Feind gew ordenen A rbeits
kam eraden zu schädigen. Selbst vor A rbeitssabotage w ird nicht zurückgeschreckt. 
Die zur Bestie gew ordene M enschheit zeigt ihre Krallen!

Solche S treitigkeiten zw ischen den A rbeitnehm ern sind von ungünstigen Folgen 
für den Betrieb begleitet. Die Spannungen und Streitfälle lassen den A rbeitseifer 
sinken, das abgelenkte Interesse läß t keine vollständige A ufm erksam keit für die 
eigentliche Arbeit übrig. Einzelne überm ächtige A rbeitnehm ergruppen versuchen 
oftm als einen B etriebsterror auszuüben, um dam it die gegnerische Seite einzu
schüchtern . Auch dam it w ird jedoch die A rbeitsleistung keinesw egs gefördert. 
W erden solche Streitigkeiten nicht rechtzeitig  von der Leitung bem erkt, und ab
gestellt, so leidet die P roduktiv itä t des W erkes ganz erheblich. Der B etriebsterror 
kann schließlich so überm ächtig  w erden, daß  sich die L eitung dem W illen der
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stärkeren  Partei fügen und die bekäm pften A rbeitnehm er entlassen m uß, um w ieder 
Ruhe und O rdnung in den B etrieb zu bekom m en. Ein Zeichen zu sp ä t erhaltener 
E insicht und w eitgehender Schw äche der B etriebsleitung! B esonders unheilvoll 
w ird die A rbeitsdisziplin untergraben , w enn die Leitung oder einzelne V orgesetzte 
aus sym path isierender politischer oder sonstiger E instellung im geheim en für die 
eine der stre itenden  G ruppen Partei ergreifen und sie unauffällig bevorzugt.

D as V erhältnis zw ischen dem A rbeiter und A ngestellten und seinem  V orge
setzten , sei dies der V orarbeiter oder M eister, sei dies der B ureauleiter oder Chef, 
soll durch das gegenseitige V ertrauen bestim m t sein. D er V orgesetzte m uß dem 
U ntergebenen eine pflichtgem äße, ordentliche A rbeitsausführung Zutrauen, der 
U ntergebene von seinem V orgesetzten  eine gerech te  persönliche B ehandlung seiner 
A rbeit erw arten  können.

In den A ufgabenkreis des V orgesetzten  fällt zur rechten  Zeit auch die N ot
w endigkeit, einen T adel aussprechen zu m üssen. D araus darf jedoch keine per
sönliche Feindschaft w erden, ein langw ieriges N achtragen  auf beiden Seiten ist 
zu verm eiden. D er V orgesetzte m uß streng  zw ischen D ienst und A ußerdienst 
unterscheiden können, er ha t daher bei tadelnden B em erkungen ste ts  jede private 
E inflechtung zu verm eiden, die auf das Privatleben des U ntergebenen Bezug
nehm en. Jedoch findet sich besonders oft zw ischen den A rbeitnehm ern, die sich
oftm als sehr genau gegenseitig  kennen, bei dienstlichen M einungsverschiedenheiten
diese V erquickung m it dem Privaten . Die m angelnde Vollkom m enheit säm tlicher
M enschen w ird aber s te ts  schw ache Stellen finden lassen, die sich für einen per
sönlichen und empfindlichen Hieb eignen. Durch eine solche A rt w ird jede A utorität 
des V orgesetzten  erschü tte rt, A bneigung und so g ar H aß gezüchtet. Rügen der 
V orgesetzten  m üssen sich vielm ehr ausschließlich auf die D ienstverhältnisse be
sch ränken; in der N atur der A rbeitsleistung, nicht in der Person begründet sein. 
W ird in diesem Sinne eine Rüge ausgesprochen, dann w ird sie nie auf den G erügten 
negativ  einwirken.

A ndererseits dürfen auch im privaten V erkehr keine D ienstverhältnisse, die 
vielleicht dem einen Teil nicht besonders willkomm en sind, au sgew erte t w erden. 
Dies gilt nicht nur für das V erhältnis zw ischen V orgesetzten  und U ntergebenen, 
sondern in gleicher W eise für die im gleichen A rbeitsverhältnis B eschäftigten. N ur 
zu leicht entstehen aus solchen m ißbräuchlichen A usw ertungen dienstlicher Vor
kom m nisse Zänkereien am Biertisch, die persönlichen Feindschaften breiten sich 
auf ganze Familien aus. Die R ückw irkungen auf den Betrieb zeigen sich w ieder in 
gesunkenen A rbeitsleistungen.

D er V orgesetzte m uß jederzeit den persönlichen M ut aufbringen, auch seine 
w irkliche M einung zu sagen. Dies b rauch t nicht in zornigem , unüberlegtem  T one 
zu geschehen, auch in ruhiger und sachlicher S tim m ung läß t sich die eigene An
schauung w irkungsvoll vertreten . Mit entsprechendem  Feingefühl au sges ta tte t, w ird 
es niem and schw er fallen, seine abw eichende M einung den anderen w issen zu 
lassen. Auch der U ntergebene kann auf diese W eise sein an dersgearte tes Denken 
dem V orgesetzten  kundtun, ohne dam it das notw endige A utoritätsverhältn is zu 
verletzen. Einen kleinlichen C harak te r verrät, w enn äußerlich das persönliche 
V erhältnis zw ischen V orgesetzten  und U ntergebenen reibungslos verläuft, w ährend 
e rs te re r insgeheim  über seinen U ntergebenen bei der Leitung oder so g ar gegenüber 
anderen A rbeitern oder A ngestellten loszieht. Auch ein solches V erhalten läß t das 
no tw endige V ertrauen im B etriebe schw inden.

A ufgabe der W erkleitung ist, solche vorkom m ende m enschliche Schw ächen 
m öglichst rechtzeitig  auszuschalten. Eine geschickte A rbeitsdisposition, ein ent
sp rechendes Verteilen der nicht harm onierenden A rbeiter oder A ngestellten in ver
schiedene W erkstä tten  und B ureaux, das N ichtbeachten  anonym er A ngebereien sind 
die besten  M ittel, eine sachliche, aber doch persönliche A rbeitsstim m ung zu er
halten. Ein gew isses M aß von M enschenkenntnis w ird den Personalleiter oder 
den Chef s te ts  rasch  den richtigen W eg  finden lassen.
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Zw ischen der B elegschaft und der Leitung ha t aber m ehr wie eine gew isse 
V ertrauensstim m ung zu herrschen. Jeder V orgesetzte m uß bestreb t sein, angefangen 
vom V orarbeiter bis zum G eneraldirektor, durch sein persönliches V erhalten die 
A chtung der U ntergebenen zu erw erben. Seine A rbeitsleistung und sein ganzer 
C harak ter m üssen diese A chtung erzw ingen, auch w enn sie nicht freiwillig gegeben 
w erden sollte. Die E rfahrung zeigt, daß  eine w irklich ganze Persönlichkeit in 
kü rzester Zeit sich durchsetzen kann, w enn nur eigene Zielklarheit vorhanden ist. 
N icht nur die A chtung, sondern  auch die Z uneigung der U ntergebenen w ird da
durch gew onnen. Diese kann sogar sow eit gehen, daß  so m anchm al A rbeits
leistungen, die beinahe sonst unm öglich sind, nicht aus Liebe zum W erk, sondern 
aus Liebe zu einer Person vollbracht w erden.

Um diese A chtung der U ntergebenen zu erringen, m üssen aber die V orgesetzten 
en tsprechende E igenschaften m itbringen, ein entsprechendes V erhalten an der Ar
be itsstä tte  zeigen. Die Ü berlegenheit über der Arbeit m uß aus dem ganzen W esen 
der V orgesetzten  sprechen, gespreizter T on und herrische Befehle sind ein leicht 
du rchschaubarer E rsatz  fehlender Befähigung.

Von besonders unheilvollem Einfluß auf die Arbeitsdiziplin und die L eistungs
fähigkeit des W erkes sind die R essort- und K om petenzsteitigkeiten un ter den Vor
gesetzten. Sind sich diese selbst nicht einig, so w ird dies von den U ntergebenen 
sehr rasch gem erkt und diese U neinigkeit ausgebeutet. Noch besonders unklug 
ist, w enn von solchen M einungsverschiedenheiten zu einigen U ntergebenen ge
sprochen w ird, oder w enn die einzelnen Stellen sich durch en tgegengesetzte  Be
fehle gegenseitig  in die Q uere arbeiten. D er B etriebs- und Personalplan  eines 
W erkes hat daher von A nfang an die einzelnen A rbeitsgebiete genau abzugrenzen. 
Innerhalb d ieser A rbeitsgebiete h a t jeder seine volle selbständige H andlungsfreiheit 
und en tsprechende V erantw ortung. Ein e tw aiges Ü bergreifen in das A ufgabengebiet 
des anderen hat aber sofort auf das schärfste  un terbunden zu w erden. D adurch 
lassen sich die so oft vorkom m enden Reibereien zw ischen Kaufleuten und T ech
nikern, zw ischen den einzelnen B ureauvorständen bezw . B etriebsleitern und dem 
Personalleiter auf ein Minimum zurückführen.

Jeder V orgesetzte ha t die Arbeit, die er beaufsichtigen will, auch selbst zu 
beherrschen. E r b rauch t nicht jede kleine technische E inzelfertigkeit zu besitzen, 
er m uß aber den Sinn und die A usführung der A rbeit verstehen. N ur zu rasch 
h a t der A rbeiter oder A ngestellte die m angelnde Fähigkeit seines V orgesetzten 
erfaß t, darnach das eigene V erhalten eingerichtet. Ein V orgesetzter ohne ge
nügende Fachkenntnis w ird nie die w ahre A chtung seiner U ntergebenen erringen, 
im m er w ird ein gew isses Ü berlegenheitsgefühl im U ntergebenen w ach sein. N ur 
noch als M ensch kann in einem solchen Falle der V orgesetzte bei seinen U nter
gebenen A chtung erlangen, dagegen  nicht m ehr als Fachm ann. Reichen aber auch 
die m enschlichen E igenschaften eines solchen sachunkundigen V orgesetzten  nicht 
dazu, die notw endige A chtung der U ntergebenen zu erringen, dann ist überhaup t 
kein nu tzbringendes A rbeitsverhältnis möglich.

Im W esen des V orgesetzten  liegt auch, nicht nur der A ufpasser, sondern  vor 
allem der B erater seiner U ntergebenen zu sein. Diese E igenschaft w ird heute nur 
selten gefunden, sie ist beinahe unbekannt gew orden. Sobald ein A rbeiter auch 
nur V orarbeiter gew orden ist, sobald einem A ngestellten ein Lehrling zugeteilt ist, 
kom m t die m enschliche Schw äche nur zu leicht in die G efahr, den A ufpasser 
spielen zu wollen. D as m am m onistische W irtschaftssystem  ohne innere A rbeits
freude b rauch t solche A ufpasser an unzähligen Stellen und Ecken. Psychologisch 
leicht erk lärbar ist, daß  der frem de A rbeitende, s te ts  kontrolliert, auch seinerseits 
gerne den A ufseher über andere spielen w ird, w enn er dazu in die Lage komm t. 
D er A ufpasser w ird aber nie die Persönlichkeit der ihm U ntergebenen fühlen, er 
w ird nur m echanisch die A rbeitsleistung überw achen. D aher fehlt das w ichtige 
innere V erhältnis zw ischen U ntergebenen und V orgesetzten , ohne das kein V er
trauen  w ach w ird, ohne das niem and des anderen  B erate r sein kann.
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Der Vorgesetzte darf sich gegebenenfalls auch nicht scheuen, selbst bei einer 
notwendigen Arbeit Hand mitanzulegen. Mit solcher Hilfsbereitschaft wird nicht 
im geringsten die Achtung in den Augen der Untergebenen sinken, sie wird viel
mehr steigen! Denn hier sieht man die menschliche Größe, die zu der Fachkenntnis 
gesellt, die ganze Persönlichkeit abgibt. Der Vorgesetzte muß aber auch seinen 
eigenen Aufgabenkreis auf das genaueste ausfüllen. Denn wie der Untergebene 
seinen Vorgesetzten arbeiten sieht, so wird er selbst auch arbeiten. Der Vorge
setzte muß daher in allem mit seinem eigenen Beispiel vorangehen. Bedauerlicher
weise hat auch hier die materialistische Arbeitsauffassung schweren Schaden ge
schaffen. Jede gehobene Stellung scheint doch heute mit irgend einer Arbeits
erleichterung verbunden zu sein. Das große Gebot ist vergessen, daß jede füh
rende Stellung in unserem Leben, und sei sie auch noch so bescheiden, auch eine 
vermehrte Verantwortung mit sich bringt. S tatt dessen zeigt sich oftmals das Ent
gegengesetzte! Unpünktliches Einhalten der allgemeinen Arbeitszeit durch die 
leitenden Beamten eines Unternehmens, Nichtbeachten der allgemeinen Betriebs
ordnung usw. läßt durch das gegebene schlechte Beispiel auch die Untergebenen 
nach unerlaubter Freiheit suchen, sobald sie sich unbeobachtet glauben. Zeigen 
dagegen die Führer des W erkes in allem schärfste Selbstdisziplin, dann werden auch 
die Untergebenen freiwillig ihre beste Arbeitsleistung einsetzen. In einem solchen 
Betriebe bewahrheitet sich in vollem Sinne das W ort Goethes:

Mit einem Herren steht es gut, 
der, was befohlen, selber tut.

Zwischen Privat- und Geschäftsleben darf keine Doppelmoral vorhanden sein. 
Bedauerlich ist, daß zwischen beiden oft keine klare Grenze gezogen wird. Der 
Untergebene sucht die Schwächen seines Vorgesetzten, die er aus dessen Privat
leben kennt, auszunützen, der Vorgesetzte die seiner Untergebenen. Diese mensch
liche Eigenart wird immer bestehen. Desto wichtiger für einen Vorgesetzten ist 
daher, sein ganzes Leben, im Betrieb und privat, so einzurichten, daß nie irgend 
eine Trübung sichtbar wird. Unwahrhaftig und für die Dauer auch nicht be
ständig ist, nur nach außen den Schein wahren zu wollen, in Wirklichkeit dagegen 
innerlich ganz anders zu handeln und zu denken.

Hier macht sich allerdings wiederum der Einfluß des materialistischen Zeit
geistes geltend. Die Arbeitskraft des Arbeiters wird genau so wie die des Leiters 
in der W irtschaft beinahe nur noch wirtschaftlich gesehen. Der Charakter des 
Menschen gilt nur so weit, als er sich in Pflichterfüllung und Arbeitsleistung 
zeigt. Der moralische und ethische W ert des Menschen dagegen wird in der W irt
schaft nur zu gerne übersehen. Und doch ist diese Charakterseite noch viel wich
tiger, wie die Berufsgeschicklichkeit. Auf die Dauer wird auch ein noch so tüchtiger 
Vorgesetzter nicht die Achtung seiner Untergebenen behalten können, wenn er in 
seinem Privatleben bedenkliche moralische Defekte zeigt. Und auch die Arbeiter 
und Angestellten werden auf die Dauer keine Höchstleistungen vollbringen können, 
werden keine zuverlässigen Mitarbeiter im Unternehmen sein, wenn sie in ihrem 
Privatleben die moderne zügellose Freiheit bis zur Neige genießen wollen.

Das dienstliche Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen soll auch 
so wenig wie möglich durch irgendwelche Launen bestimmt werden. Die physischen 
und psychischen Einwirkungen im Privatleben, die vielleicht dort gegebene Un
möglichkeit, ein Ventil seiner Gefühle zu finden, darf nicht dazu führen, den im 
Dienstverhältnis gebundenen Untergebenen als Zielscheibe für die austobende Laune 
zu benützen. Damit verrät ein solcher Vorgesetzter seine Unfähigkeit, sich selbst 
beherrschen zu können. W er jedoch dies nicht kann, hat kein Recht, anderen 
befehlen zu wollen, und sei es auch nur rein fachlich. Charakter und Beruf lassen 
sich nicht derart trennen, daß beide für sich ohne Zusammenhang beachtet werden 
könnten.

Im Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen darf auch kein Pro
tektionismus aufkommen. Bedauerlicherweise macht sich in unserer modernen Wirt-
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schaft immer mehr die Neigung zur Günstlingswirtschaft geltend. Die Tüchtigkeit 
der persönlichen Arbeitsleistung darf nicht mit der verwandtschaftlichen Elle ge
messen werden. Niemand wird Einwände erheben, wenn freie Lehrstellen eines 
Betriebes zunächst den Kindern der W erkangehörigen Vorbehalten sind, wenn 
freie Arbeitsplätze zunächst mit ehemaligen W erkangehörigen oder mit Verwandten 
der Belegschaft zuerst besetzt werden. Doch darf die verwandtschaftliche oder 
gesellschaftliche Bindung keine Ursache sein, bevorzugte Stellungen den Leuten 
des eigenen Sympathiekreises vorzubehalten, obwohl diese nicht die dazu not
wendige Fähigkeit besitzen. W ird dagegen durch persönliche Tüchtigkeit eine 
solche bevorrechtigte Stellung erreicht, dann wird der Betreffende von selbst auch 
die dazu notwendigen Fähigkeiten mitbringen. Wenn dagegen die eingerissene 
Protektionswirtschaft noch mehr Einfluß auf die Besetzung der gehobenen Stellen 
gewinnt, dann wird dadurch der Aufstieg der wirklich Tüchtigen noch stärker wie 
bisher gehemmt und der bereits vorhandene Führermangel in unserem W irtschafts
leben, ja in unserem gesamten Leben der Gegenwart wird noch deutlicher sichtbar 
werden. Höchste Zeit ist, hier Einhalt zu gebieten! Verwandtschaft, Partei, Ge
sellschaft usw. müssen wieder zurückgedrängt und endlich einmal ganz ausge
schaltet werden. W er jedoch will als erster beginnen, die eingerissenen Mißstände 
zu beseitigen?

Die Günstlingswirtschaft ist die traurige Begründung für so viele Vorgesetzte, 
die nicht die geringste Fähigkeit für ihre Stellung, nicht die geringste Anlage zu 
einem wirklichen Führer besitzen.

Die Führerfähigkeit unserer leitenden Köpfe der W irtschaft hat sich zunächst 
in einer besonderen kaufmännischen oder technischen Qualität zu äußern. Der kauf
männische Führer muß die jeweilige W irtschaftslage richtig einschätzen können, 
die Konjunkturentwicklung im voraus ahnen. Der W irtschaftsführer großen Formats 
muß aber von Fall zu Fall auch den Mut aufbringen, wagemutige W irtschaftstaten 
zu leisten, selbst gegen die allgemeine Gegenwartsanschauung zu handeln, wenn 
es seiner innersten, wohlüberlegten Überzeugung entspricht. Die Ingenieure und 
Chemiker unserer W irtschaft müssen neue Verfahren finden, neue Erfindungen 
suchen, die das W irtschaftsleben voranbringen, die Dienste der W irtschaft an der 
Menschheit vermehren.

Doch muß sich die Führerqualität noch in einer anderen Richtung zeigen. Der 
W irtschaftsführer muß zunächst die Verhandlungstaktik vollständig beherrschen. 
Nicht im Sinne des Überlistens des Gegners, sondern in der überzeugenden Klar
legung der eigenen Gedanken. Denn die innere Erkenntnis neuer Tatsachen hilft 
nichts, wenn sie nicht auch in anderen geweckt werden kann. Diese Verhand
lungstaktik echten Geistes muß auch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber an
gewendet werden. Keine Vergewaltigung des anderen, sondern ein vorurteilsfreies 
Abwägen der beiderseitigen Meinungen unter zielbewußter Betonung der eigenen 
Ansicht. W irtschaftsführer zu sein, verlangt in vielen Fällen auch, die notwendigen 
Beziehungen und Verbindungen anknüpfen und pflegen zu können, die oft die per
sönliche Voraussetzung für so manchen geschäftlichen Erfolg sind. Doch muß 
in all solchen Fällen darauf geachtet werden, daß eine aktive Führernatur neben 
dem Anbahnen von Verbindungen auch die persönliche Entschlossenheit zum 
eigenen Handeln mitbringt.

Der Führer wirklich großen Formats braucht noch weitere Eigenschaften; 
Eigenschaften, die in jedem groß angelegten Menschen in jeder Berufs- und Lebens
lage gefunden werden sollten, bei dem Arbeiter genau so wie bei einem General
direktor. Ich meine jetzt nicht mehr den W irtschftsführer schlechthin, sondern den 
Menschenführer. Doch, wie selten sind heute solche Naturen!

Jeder Vorgesetzte in unseren Betrieben, jeder Ältere überhaupt sollte sich be
mühen, die nötige psychologische Einsicht, die nötige Menschenkenntnis zu be
sitzen, um zur richtigen Zeit und am rechten Platz seine eigene, wohlerkannte 
Persönlichkeit wirken zu lassen. W eniger große W orte, als Beispiele werden von
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solchen Führernaturen verlangt. Voraussetzung ist die eigene Zielklarheit bis zum 
letzten. Ein Mensch, der sich selbst nicht kennt, der seine eigenen Schwächen nicht 
zu meistern vermag, der aber auch nicht weiß, auf welchen Gebieten er etwas 
leisten kann, wird nie der Führer eines anderen sein können. Das soll aber nicht 
heißen, mit der eigenen, erkannten Tüchtigkeit prahlen zu wollen. Da aber der 
Mensch der Gegenwart diese straffe Selbstschulung und Selbstbeherrschung nicht 
mehr üben will, deshalb muß die Gegenwart das tragische Führerproblem kennen. 
Führer können nicht allein auf Schulen gebildet werden, zu der geschulten Ver
anlagung muß der positive Wille zur Führerpersönlichkeit kommen. Dieser setzt 
aber ein Streben voraus, für andere gerne und willig eine Verantwortung zu kennen, 
vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Individuum zum Universum zu schreiten. 
Kant’s kategorischer Imperativ taucht mahnend, auch zugleich übermenschlich ge
bieterisch, vor uns auf.

W ürde die Mehrzahl unserer Menschen wieder diese Verantwortung für den 
Nächsten kennen, für den Untergebenen, für den Gleichgestellten, für den Vorge
setzten, dann würden die vielen Reibungsflächen, die das Kennzeichen der mam- 
monistischen W irtschaft geworden sind, rasch verringert und bald ganz verschwun
den sein. Der materialistische Egoismus der Gegenwart läßt aber nur an das 
eigene Ich denken; nur wenn mit diesem Hauptinteresse das Interesse des Nächsten 
zusammenfällt, wird dieses beachtet. Aber bereits die Verantwortung für das eigene 
Tun und Lassen wird nur noch selten gefühlt und beachtet. So sind sich die 
Menschen gegenseitig fremd geworden, so entstanden im W irtschaftsleben gegne
rische Kreise, die sich auch innerhalb der Betriebe nicht mehr verstehen können 
und wollen. Gelingt es wieder, die große Führerverantwortung in jeden Menschen 
einzupflanzen, dann wird das Zusammenleben in der Gesellschaft und das Zu
sammenleben in den Betrieben wieder eine Einheit werden, die Arbeitsfreude wird 
zurückkehren, die Produktivität des Unternehmens und der gesamten Menschheit 
gesteigert.

Diese Verantwortung des Führerwillens vor der Menschheit wird dann rasch, 
getrieben von der letzten Zielstrebigkeit, zur Verantwortung vor der Ewigkeit wer
den. Der Materialismus wird dann vom Geiste abgelöst. Und dann wird erst die 
volle Bedeutung und das Große erkannt werden, die in dem kategorischen Imperativ 
Emanuel Kants liegen:

Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich 
als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten Tcönne.
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Leistungsw ert der Arbeit.
Siehe, ich lechze nach Tat!
Mich sehnt’s, in die Speichen des rollenden Wagens zu greifen,
in atemieMemmender Jagd,
überläutet vom Stundengedröhn deiner Sirenen!
Mich drängt’s zur Überfülle ungetaner WerTce, 
mir zittert Kolonnenschritt noch im Gebein.
Noch brennen auf Knöcheln mir Schwielen und Narben, 
im Blut noch saust die Melodie der Erde:
Der ErzMang des Eisens, das Donnern der Schächte,
Siehe, ich lechze nach Tat!

Otto Wohlgemuth.

Diese trotzigen W orte, die Otto W ohlgemuth in seinem Epos «Der Zertretene 
an das Schicksal» brausend ertönen läßt, zeigen die innerste Kraft, die im Menschen 
eingebettet liegt. Aufgabe der Zeit ist, diese Titanenkräfte zu lösen und wieder 
frei wirken zu lassen, ihren wahren W ert überall zu erkennen, zum Wohle des 
Betriebes, zum Wohle der Menschheit. Der Persönlichkeitswert der Arbeit verleiht 
diesen Tatendrang, er muß gesucht werden!

Der individuelle Leistungswert des einzelnen muß jedoch auch für sich be
wertet werden. Nur dadurch läßt sich die tiefste Kraft des Menschen auslösen. 
Einzelwertung! Für das Unternehmen bedeuten jedoch die Leistungswerte sämt
licher geleisteter W erkarbeit seine Produktivität. Die Einzelleistung des Arbeiters 
und Angestellten muß sich zweckverbunden in den Gesamtorganismus produktiver 
Betriebsarbeit einbauen. Gesamtwertung! Die Kunst psychologischer Betriebsge
staltung ist, trotz dem in der modernen W irtschaft liegenden Drange zur Gesamt
w ertung auch die Einzelwertung nicht zu vergessen, aus ihr vielmehr im Interesse 
der Produktivität des Unternehmens eine Höchstleistung herauszuholen.

Um die Produktivität des W erkes rationell auszugestalten, werden durch 
Leistungsstudien bereits die zweckmäßigsten Arbeitsverfahren und Arbeitseinrich
tungen geschaffen, die geeigneten Arbeitskräfte ausgewählt. Der Arbeitsplan für 
das Werk, die Betriebsabteilung und für den einzelnen Arbeiter oder Angestellten 
läßt jede unproduktive Arbeitshandlung möglichst vermeiden, er will durch das 
geeignete Ineinandergreifen von Arbeitsvorbereitung und Arbeitsausführung die 
höchstmögliche Arbeitskonzentration erreichen.

So wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert durch eine geeignete 
Arbeitsorganisation. Somit ist auch der Leistungswert der Arbeit durch eine plan
mäßige Arbeitsorganisation zu beeinflussen. Doch sind hier weitere Wirkungen 
festzustellen, die von außen an das Unternehmen herantreten. Der Konjunktur
einfluß der Marktverhältnisse, auch die Tüchtigkeit der Leitung werden ebenfalls 
den Leistungswert der Unternehmungsarbeit bestimmen. Jedes Unternehmen ist 
auf eine bestimmte Leistungskapazität eingestimmt, dazu ist der Umfang seiner 
technischen Anlagen berechnet, darauf seine Verwaltungs- und Absatzorganisation 
aufgebaut. Wird die Tüchtigkeit der Leitung, unterstützt durch eine entsprechend 
günstige W irtschaftslage, dieses Optimum der Betriebskapazität einhalten lassen, 
dann wird auch der Leistungswert des Unternehmens den besten Nutzeffekt er
reichen.

Auf diese Gesamtleistung des Unternehmens hat der Mensch mit seiner aus
führenden Arbeit nur einen Teileinfluß. Die Veränderungen der W irtschaftslage, 
des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens, die Zufälle einer richtigen
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Konjunkturausnützung liegen außerhalb des Vermögens eines einzelnen. Das Unter
nehmen ist hier an das Schicksal der heimischen und W eltwirtschaft gebunden. 
Nur verhältnismäßig wenige, welche die Leitung des W erkes bestimmend in der 
Hand haben, können durch eine besondere Tüchtigkeit diese W irtschaftskonjunktur 
mehr oder weniger geschickt ausnützen. Alle übrigen Mitarbeiter des W erkes, an
gefangen von den technischen und kaufmännischen Oberbeamten bis hinab zum 
letzten Arbeiter und Lehrling werden dagegen nur mit ihrer persönlichen Arbeits
kraft und gewissenhaften Pflichterfüllung den Leistungswert des Unternehmens 
gestalten helfen, soweit die Konjunkturlage der äußeren Faktoren dies erlaubt. 
Die Bedeutung dieser Mitarbeit und ihrer Organisationsform ist groß, doch darf 
sie nicht über-, aber auch nicht unterschätzt werden. Die Grenzen ihrer W irksam
keit sind zu kennen!

Die Produktivität des Unternehmens muß sich den jeweiligen W irtschafts
verhältnissen anpassen können. Die Stabilität der Kapitalanlagen in maschinellen 
Ausrüstungen und sonstigen Immobilien, die bedingte Ungeschmeidigkeit der mo
dernen Betriebsanlage lassen eine bestimmte Konjunkturempfindlichkeit aufkommen. 
Der verbleibende, veränderliche Teil der Unternehmungsorganisation ist das Arbeits
verhältnis. Bewußt wird es durch die W irtschaftspolitik als Ausgleichsfaktor be
nutzt. Eine notwendige Leistungssteigerung wird durch eine entsprechende Aus
gestaltung der Arbeitsorganisation oder Vermehrung der Belegschaft erreicht, eine 
notwendige Leistungsverminderung durch das Einschränken der Arbeitszeit oder 
Verringern der Belegschaft. Hier zeigt sich die bedauerliche Fesselung des 
W irtschaftsmenschen in der autonom gewordenen W irtschaftsorganisation. Der 
produktiv mögliche Einfluß des durchschnittlichen Menschen auf die Gestaltung 
der W irtschaftslage ist sehr gering, dagegen muß er selbst als Ausgleichsfaktor 
der Konjunkturwellen dienen. Die ganze Anlage der gegenwärtigen W irtschaft 
geht dahin, den Menschen als Objekt der W irtschaft zu sehen. Erleichtert wird 
diese Geisteseinstellung durch die materialistische Denkart, welche die Wirtschaft, 
das Reale als den Mittelpunkt alles Geschehens hinstellt und dabei vergißt, daß 
der Mensch ein fühlendes Lebewesen ist.

Die Anpassung der Betriebsproduktivität an die W irtschaftslage wird durch 
Veränderungen der Belegschaftszahl, durch Kurzarbeit und Betriebsstillegung bezw. 
durch Überarbeit und Betriebserweiterun^ erreicht. Das rasche Wechseln der 
Arbeiterzahl und damit auch der Arbeitsstätte hat die Eigenart des modernen Ar
beitsmarktes hervorgerufen, der die Arbeitsvermittlung einheitlich zusammenfaßt, 
da dem einzelnen Arbeiter oder Angestellten der überblick über die Verhältnisse 
zu sehr erschwert ist. Die Arbeitsvermittlung ist das Kennzeichen der Gegenwart. 
Die Freiheit des Arbeitsverhältnisses, durchdrungen von der materialistischen Ein
schätzung des Arbeitswertes hat jedoch die Kräfteverhältnisse zwischen Werk und 
Belegschaft ungleichmäßig verteilt, hat vor allem das Risiko zeitweiliger Arbeits
losigkeit stark auf die Schultern der Arbeitnehmer geworfen. Vom ausschließlichen 
W irtschaftsliberalismus ist man größtenteils heute wieder abgekommen. Nicht aus
schließlich private Sorge der Arbeitnehmer und Sparen kann ihnen die Not längerer 
Arbeitslosigkeit nehmen. Die Gemeinschaftshilfe mit Unterstützungskassen des 
Staates oder der Gemeinden, auch aus der Selbsthilfe der Arbeitnehmerorganisa
tionen entstanden, oder als Fürsorgeeinrichtung der Betriebe errichtet, soll die 
Sorge um die Arbeitslosigkeit und das arbeitsunfähige Alter dem einzelnen ab
nehmen. Die getroffenen Unterstützungsm aßnahm en sind zu bekannt, als daß sie 
hier besonders aufgeführt werden müßten.

Betriebsstillegungen haben auf den Arbeiter und Angestellten dieselbe Wirkung 
wie die Entlassung. Jedoch wird nicht ein einzelner, sondern die ganze Belegschaft 
davon betroffen, das Arbeitsverhältnis ganzer Gemeinden und Gebietsteile dadurch 
berührt. Der Beschluß einer Betriebsstillegung ist daher von größter Bedeutung, 
er muß reiflich überlegt sein, nicht nur allein vom Standpunkt der Kapitalinvestie
rung, sondern auch vom menschlichen Standpunkt aus. Betriebsstillegungen größe-
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ren Umfanges können die Bevölkerungszusammensetzung des betroffenen Gebietes 
maßgebend beeinflussen, dauernde Arbeitslosigkeit wird zur Verringerung des 
W ohlstandes und der Gesellschaftsmoral führen, wird einen Teil der Bevölkerung 
sogar schließlich dazu bewegen, auszuwandern.

Betriebserweiterungen oder die Aufnahme neuer Produktionszweige haben 
einen ähnlichen Einfluß auf die soziale Struktur einer Gegend. Neue Berufe werden 
benötigt, kann sie die heimische Bevölkerung nicht befriedigen, werden von aus
w ärts neue Arbeiterfamilien herangezogen. Andererseits läßt eine Vielzahl von Be
trieben und W irtschaftszweigen die Unsicherheit und die Abhängigkeit der Bevöl
kerung von einer Konjunkturlage verringern. Solche Umsiedelungen der Arbeiter 
und Angestellten in aufsteigende W irtschaftsgebiete können aber nicht mehr aus
schließlich von den betreffenden Familien allein bewältigt werden. Das Bereit
stellen der notwendigen W ohnungen, Heimgärten usw. wird von den Unterneh
mungen besorgt, von Staat und Gemeinde unterstützt.

Kurzarbeit der Betriebe soll die sozialen Schäden einer gänzlichen oder teil
weisen Betriebsstillegung vermeiden. Die wirtschaftliche Not soll auf sämtliche 
M itarbeiter des W erkes verteilt, dadurch der von einzelnen zu tragende Anteil ver
ringert werden. Die tägliche Arbeitszeit wird beschnitten, oder an einzelnen 
W ochentagen wird überhaupt nicht gearbeitet. Dadurch wird die Produktions
leistung der Belegschaft eingeschränkt und der wirtschaftlichen Aufnahmefähigkeit 
der augenblicklichen Marktlage angepaßt. Damit wird dieselbe W irkung erreicht, 
wie wenn ein Teil der Belegschaft entlassen wird, dagegen der übrige Teil voll 
weiterarbeitet. Eine solche Kurzarbeit nützt jedoch die vorhandenen Betriebsanlagen 
schlechter aus, wie eine teilweise Stillegung. Jene ist daher unrationeller und nur 
nur für vorübergehende Notzeiten tragbar sein. Sie ist jedoch unmöglich, 
wenn ein dauernder Grund für das Abgleiten der jeweiligen W irtschafts
konjunktur vorliegen würde. Hier ließ die Kurzarbeit nur falsche Hoffnungen wach 
werden, nach unnötigen Mehrkosten müßte dann doch die Betriebsstillegung 
kommen. An Stelle eines sonst möglichen langsamen Abbaues der Belegschaft müßte 
diese plötzlich auf einmal entlassen werden, die Härte für die Allgemeinheit wäre 
noch größer. Daher muß auch der Beschluß für Kurzarbeit von größter Verant
wortung erfüllt sein, für die Gegenwart, aber auch für die kommenden Verhältnisse.

Bei all solchen betriebspolitischen Maßnahmen, die im großen Ausmaße den 
Leistungswert eines Betriebes bew ußt gestalten, muß neben der Kapitalrentabilität 
auch der Mensch als T räger der W irtschaft Beachtung finden. Gewiß ist ein Unter
nehmen keine Sozialanstalt, die für dauernd einen gesicherten Versorgungsanspruch 
jedem Beschäftigten bieten kann. Nur die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft 
können solche Aufgaben lösen. Der an das Verdienststreben gebundene Betrieb 
muß davon befreit sein, wenn er dauernd wirtschaftlich arbeiten will. Doch darf 
das Verdienststreben nicht in mammonistischer Überschätzung des Geldes enden. 
Das richtige, kapitalistische System verlangt wohl das höchste Rentabilitätsstreben, 
läßt jedoch auch Spielraum für die Berücksichtigung der menschlichen Belange, 
die ja ebenfalls von wesentlichem Einfluß auf die Gestaltung der Produktivität 
sind. Solche gewollte menschliche Rücksichtnahme wird auch bei unbedingten 
Härten, die das W irtschaftsleben verlangt, doch immer wieder W ege finden lassen, 
um den einzelnen vor dem ihm unverdienten und auch ungewollten Schicksals
schlag möglichst zu schützen. Dies ist die Aufgabe der neuen W irtschaft, einer 
neuen W irtschaftsethik: die Verantwortung für den einzelnen und für die Allge
meinheit.

Der Leistungswert der Arbeit ist jedoch nicht ausschließlich durch die Pro
duktivität des Unternehmens bestimmt. Auch die Arbeit eines jeden Arbeiters und 
Angestellten besitzt ihren Leistungswert. Wohl ergibt die Summe der Leistungs
werte der ganzen Belegschaft noch nicht den Leistungswert der Unternehmung. 
Doch ist ersterer der Hauptfaktor, der am stärksten im Betriebsleben in Er
scheinung tritt.
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Diese A rbeitsleistung des einzelnen A rbeiters und A ngestellten h a t bei jedem  
auf das genaueste  beach te t zu w erden, um eine gerechte W ertschätzung  zu finden 
und dam it b ew uß t w ieder die P roduktiv itä t des W erkes beeinflussen zu können. 
Ein geeignetes A rbeitssystem , die zw eckm äßig  eingerichtete A rbeitsum gebung w er
den bereits organisatorisch  den L eistungsw ert des einzelnen heben können. W ichtig  
ist auch die psychologische E inw irkung auf den A rbeiter und A ngestellten, dadurch 
seine A rbeitsfreude zu m ehren und seine A rbeitsleistung zu steigern.

Die innere A rbeitsfreude kann heute nicht bei jedem  vorausgesetz t w erden. 
D aher ha t der Betrieb organisatorische E inrichtungen zu treffen, um den L eistungs
w ert zu m essen und zu überw achen. Die A rbeitsfreude ist bei der m aterialistischen 
E instellung der G egenw art stark  an die L eistungsvergütung , das Einkom men ge
knüpft. D aher w ird das L ohnsystem  b ew uß t in den D ienst der L eistungssteigerung  
gestellt. Die V erdiensthöhe w ird abhängig  gem acht von der A rbeitsintensität, die 
der einzelne A rbeiter und A ngestellte aufbringt, ln dieser L eistungsvergütung  liegt 
aber auch die gerechte E n tschäd igung  des A rbeitseifers und A rbeitswillens.

Doch auch in d irekter W eise w ird die A rbeitsleistung kontrolliert. Pünktliches 
B eginnen und Enden der A rbeitszeit w ird die A rbeitsleistung voll ausw irken lassen. 
D aher w ird der A nfang und das Ende der täglichen A rbeitszeit kontrolliert. Ist 
die Leistungskontrolle ers ter Zw eck, dann w ird sie für jeden gelten m üssen, der im 
U nternehm en arbeitet, für A rbeiter und A ngestellte. Soll dagegen  m it einer be
stim m ten K ontrollm ethode auch die V erdiensthöhe bestim m t w erden, da diese nach 
der tatsächlich  an der A rbeitsstä tte  verbrachten  A rbeitszeit bem essen w ird, dann 
kann eine solche engere Leistungskontrolle auf die nach einem derartigen  Lohn
system  bezahlten A rbeiter beschränkt w erden. Der gesam ten A rbeitskontrolle eines 
W erkes ha t jedoch als oberster L eitsatz zu gelten: die O rdnung im Betriebe zu 
stärken.

Die erw eiterte Leistungskontrolle kann form los geschehen. Die V orgesetzten  
überw achen  das pünktliche Eintreffen ihrer U ntergebenen, das richtige E inhalten 
der A rbeitszeit bis zu ihrem allgem einen Ende, verhindern ein V ertändeln der Ar
beitszeit. Irgendw elche A ufschreibungen sind nicht notw endig, solange keine Un
regelm äßigkeiten  größeren  A usm aßes Vorkommen. D er persönliche Einfluß des 
V orgesetzten  allein verm ag diese K ontrollw irkung zu erreichen.

Sobald die Anzahl der täglich zu Kontrollierenden zu g roß  w ird, um noch 
einen persönlichen Überblick haben zu können, m üssen organisatorische Einrich
tungen geschaffen w erden. Dies w ar B ew eggrund für die einfache Form der A rbeits
kontrolle, der N um m ernkontrolle. Ihr W esen und ihre verschiedenen Form en seien 
in diesem Z usam m enhang nicht besonders erw ähnt. N ur der G rundgedanke sei 
hervorgehoben. Jeder A rbeiter besitz t seine A rbeitsnum m er. Diese hän g t am Ein
gang  zum B etrieb auf einem besonderen B rett, gem einsam  m it den übrigen M arken. 
D as B rett is t vom P förtner leicht zu übersehen. Kurz vor Beginn der A rbeitszeit 
w ird das G itter vor diesem  B rett w eggenom m en, jeder A rbeiter nim m t seine A rbeits
num m er, die auf einem M etallstück oder S tück Steifpapier steht, ab und häng t sie 
auf ein gleiches B rett, das in seinem A rbeitsraum  hängt. Mit Beginn der allge
m einen A rbeitszeit w erden beide N um m ernbretter w ieder abgeschlossen, so daß  
die Z uspätkom m enden sich persönlich m elden m üssen, um ihre N um m er zu erhalten. 
Ihr N am e und die Zeitdifferenz können aufgeschrieben w erden. Auch für das Ende 
der A rbeitszeit gilt dasselbe. E rst m it dem offiziellen Ende sind die N um m ernbretter 
w ieder geöffnet, die M arken w erden von den A rbeitern an das B rett beim A usgang  
zurückgebrach t. V erfeinerte V erfahren lassen m ögliche B etrügereien verm eiden, 
erlauben eine gegenseitige Kontrolle der P förtner- und M eisteraufzeichnungen.

S icherer arbeiten die autom atischen Kontrolluhren. V erschiedene System e sind 
hier gebräuchlich, auch sie seien hier nicht ausführlich erw ähnt. Die Zeitaufschrei
bungen des Ein- und A usgangs w erden nicht m ehr durch den M eister oder P förtner 
verm erkt, sondern  durch eine U hr abgestem pelt. Jeder A rbeiter besitzt seine Zeit
karte, die er täglich bei Beginn und am Ende der A rbeitszeit in einen Schlitz der
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U hr einfügt. Durch U m drehen eines Hebels w ird autom atisch  die Zeit aufgestem pelt, 
welche die U hr in dem betreffenden A ugenblick zeigt. W ährend  bei der N um m ern
kontrolle nur die unregelm äßigen Zeiten verm erkt w erden, w ird bei der U hrkontrolle 
für jeden A rbeiter die Zeit festgestellt. D a sich die A rbeiter kurz vor Beginn der 
A rbeitszeit und nach ihrem Ende an diesen Kontrolluhren stauen, em pfiehlt sich 
deren dezentralisiertes Aufstellen bei den einzelnen W erkstätten . Um den V erlust 
der Z eitkarten zu verm eiden, bleiben sie nach der A rbeitszeit im W erk. Neben der 
K ontrolluhr und bei dem W erkeingang  sind w ieder N um m ernbretter aufgehängt, 
in deren T aschen  die K ontrollzettel eines jeden A rbeiters gesteck t w erden.

D a die S tundeneinteilung auf 60 lautet, kann das D ezim alsystem  des R echnens 
nicht ohne w eiteres angew endet w erden. Bei einfachen K ontrolluhren m uß daher 
die Z eitdauer der täglichen A rbeitszeit besonders bestim m t w erden, die Lohnbe
rechnung  ha t diese in das D ezim alsystem  überzuführen oder die Löhne m inuten
w eise zu berechnen. Die D ublouhren wollen diese U m ständlichkeit verm eiden. 
Die Kontrollzeiten w erden nicht nach M inuten abgestem pelt, die S tunden sind nach 
dem D ezim alsystem  in H undertteile geteilt. Je 3 M inuten en tsprechen 0,05 Stunden. 
Solche nach diesem D ezim alsystem  abgestem pelte  K arten lassen sich sofort m a
schinell in der Lohnbuchhaltung w eiter verarbeiten . D er ursprüngliche reine Kontroll- 
gedanke, wie er bei der persönlichen und M arkenkontrolle vorherrscht, h a t sich 
bei dieser zw eiten uhrm äßigen K ontrollm ethode vollständig auf den R echnungs
zw eck eingestellt.

Um die A rbeiter und A ngestellten zum pünktlichen E inhalten ihrer A rbeits
zeiten zu zw ingen, sind durch V ereinbarung m it der B elegschaft in der A rbeits
ordnung oder bereits durch den T arifvertrag  Fabrikbußen  vorgesehen. Diese be
sitzen keinen S trafcharak ter, sondern  sollen eine m ahnende W irkung ausüben. 
D och m uß ihre Höhe so bem essen sein, daß  der A bzug einer Fabrikbuße an dem 
verbleibenden V erdienst auch em pfunden w ird, daher erzieherisch auf das pünkt
liche E inhalten der A rbeitszeit einw irkt. D urch solche Fabrikbußen  darf jedoch das 
W erk keinen finanziellen Vorteil erlangen. Die auf diese W eise eingezogenen Be
träge  w erden daher den W ohlfahrtseinrichtungen des B etriebes zugeführt.

N eben dieser Zeitkontrolle pünktlichen Eintreffens und V erlassens w ird der 
L eistungsw ert der einzelnen A rbeit auch sonst noch im Betriebe geprüft und be
stim m t. Die A rbeitsausführung w ird dauernd  überw acht, V orarbeiter, M eister und 
B etriebsleiter, B ureauvorstände und A bteilungsleiter sind für das richtige A rbeiten 
ihrer U ntergebenen verantw ortlich . D ieses überw achungs^  und U nterordnungs
system  darf aber nicht dazu führen, jede persönliche A rbeitsfreude durch kleinliches 
V erhalten zu ersticken. Auch ein zw eckm äßig  ausgebau tes A rbeitssystem  kann 
autom atisch  dazu führen, alle nicht geeigneten A rbeitsleistungen auszuschalten. 
Die neuzeitliche A rbeitsorganisation  sieht eine laufende A rbeitsüberw achung vor. 
D am it soll w eniger der einzelne A rbeiter oder A ngestellte in seiner persönlichen 
A rbeitsfreiheit beschränkt w erden. V ielmehr m uß die A rbeitsdurchführung dauernd  
geprüft w erden, um w eitere V erbesserungen und V ereinfachungen zu finden, um 
nicht den A nschluß an veränderte  Zeiten zu versäum en. Mit einer solchen dauern
den A usgestaltung  des A rbeitsvorganges erhöht sich auch die L eistungsfähigkeit 
der U nternehm ung, da die jew eils zw eckm äßigste  A rbeitsform  A nw endung findet. 
Die A rbeitsüberw achung w ird außerdem  den A rbeiter und A ngestellten dazu 
bringen, den höchsten G rad von A rbeitsgenauigkeit und A rbeitsschnelligkeit zu 
bew eisen. So lange nicht aus freier A rbeitsliebe heraus die innere V eran tw ortung  
von allen beach te t w ird, kann auf eine besondere A rbeitskontrolle nicht verzichtet 
werden. Doch sind keine Form en zu w ählen, die den persönlichen Ehrgeiz er
sticken, w elche die Personenkontrolle vor die L eistungskontrolle setzen.

D er L eistungsw ert des A rbeiters oder A ngestellten w ird diesem im Lohn oder 
G ehalt vergütet. F rüher galt die M einung, die m enschliche A rbeit volksw irtschaft
lich als O bjekt, wie jede andere W are, bew erten  zu sollen. Diese E instellung zu r 
A rbeit ist erfreulicherw eise im m er m ehr fallen gelassen w orden. Die A bkehr von
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der m aterialistischen W irtschaftsauffassung  bedingt dies von selbst. Die m ensch
liche A rbeitsleistung ist das P roduk t des ganzen M enschenlebens. Die Jugendzeit 
und Erziehung, die Fam ilienverhältnisse im E lternhaus und im eigenen H aushalt 
bedingen w esentlich die Art und die Intensität der A rbeitsleistung des einzelnen 
A rbeiters oder A ngestellten. Die Person des A rbeitenden kann unm öglich von 
seinem  L eistungsw ert ge trenn t w erden. Die A rbeitsleistung ist som it ein indivi
duelles E rgebnis vergangener und gegenw ärtiger Einflüsse, ge tragen  von einem 
persönlichen W illen. Eine solche persönliche L eistung kann aber nicht gekauft 
w erden wie ein Stück W are, kann nicht das K aufobjekt sein, über das Käufer 
und V erkäufer verhandeln.

D aher w ird auch das Einstellen und E ntlassen der A rbeiter und A ngestellten, 
die R egelung ihrer V erdiensthöhe und der A rbeitsvertragsbedingungen  usw. andere 
Form en kennen m üssen, wie der E rw erb einer leblosen Sache oder eines S tückes 
Vieh. D aher ist auch Lohn und G ehalt nicht der Kaufpreis für die m enschliche 
A rbeit, sondern der volle vom Betrieb zu leistende G egenw ert für die von den 
A rbeitern und A ngestellten aufgebrachten  L eistungsw erte . Ein P ersönlichkeitsw ert 
is t auf beiden V ertragsseiten  vorhanden: der L eistungsw ert gegenüber dem U nter
nehm en, die V ergütung in Lohn oder G ehalt gegenüber dem A rbeitenden.

W ie das U nternehm en A nspruch auf vollw ertige und persönliche A rbeitsleistung 
der A rbeitnehm er hat, so haben diese A nspruch auf gerechte und rechtzeitige Aus
bezahlung ihres V erdienstes. Die m anchm al zu findende Saum seligkeit in der Aus
bezahlung von Lohn und G ehalt bedeu te t daher eine U ngerechtigkeit und eine 
offene V erletzung der A rbeitsvertragsbedingungen. Zudem  ist der A rbeiter und 
A ngestellte auf die rechtzeitige A uszahlung seines V erdienstes angew iesen, da er 
vom laufenden Einkom m en leben m uß, nicht seine E rsparnisse angreifen will. Ge
w iß können m anchm al unverschuldete V erhältnisse einen Betrieb zw ingen, die 
Lohn- und G ehaltszahlungen zu verschieben. Schlechte B eschaffungsm öglichkeit 
des en tsprechend gestückelten  L öhnungsgeldes, verspäte te  K undenzahlungen usw. 
können U rsache sein. Eine en tsprechende A ufklärung der B elegschaft über diesen 
mißlichen Sonderfall w ird sicherlich jede M ißstim m ung verm eiden lassen. N ur 
dürfen solche Vorkom m nisse keine R egelm äßigkeit w erden, sonst geh t das V er
trauen verloren, die A rbeitslust sinkt. Die besten A rbeiter und A ngestellten, die 
auch sonstw o rasch w ieder B eschäftigung finden können, verlassen einen solchen 
Betrieb. D essen L eistungsfähigkeit m uß daher ebenfalls durch solche Saum selig
keiten sinken. U nverantw ortlich ist, w enn derartige, verspäte te  A uszahlungen im 
V erschulden des B etriebes liegen; zu langsam es Arbeiten der Lohn- und G ehalts
berechnungen, nicht rechtzeitiges Bereitstellen der notw endigen A uszahlungsbeträge, 
oder vielleicht sogar V erschw endungssucht des Firm eninhabers können solche Ur
sache sein. Ein derartiges V erhalten ist ein freventliches A usbeuten der w irtschaft
lichen Schw äche der A rbeitnehm er. E rfreulicherw eise sind solche Fälle jedoch sehr 
selten zu finden.

Die richtig o rganisierte A rbeitsverw altung hat dafür zu sorgen, daß  die ver
dienten Löhne und G ehälter richtig  und rechtzeitig  ausbezah lt w erden können. 
Die L ohnberechnung w ird in den Industriebetrieben in einem besonderen Lohn
bureau  durchgeführt, die G ehaltsauszahlung in der kaufm ännischen, m eistens in 
der B uchhaltungs- oder K assenabteilung. In H andelsbetrieben w erden dort auch 
die Löhne verrechnet. Die G röße des einzelnen B etriebes w ird bestim m en, w iew eit 
die L öhnungsarbeit neben anderen Arbeiten bew ältig t w erden kann. Im folgenden 
sei nicht auf die Einzelheiten der Lohn- und G ehaltsverrechnung und -A uszahlung 
ausführlicher e ingegangen, nicht die verschiedenen m öglichen V erfahren seien ge
zeigt. N ur das W esentliche sei hervorgehoben.

Dem Lohnbureau obliegt die Personalverw altung  für die A rbeiterschaft eines 
Betriebes. Die P ersonalkarte  enthält säm tliche w ichtigen A ngaben über die P er
sönlichkeit des einzelnen A rbeiters, seine Leistungsfähigkeit, seine V ergütung  usw.
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D erartige A ngaben erfolgen auf G rund der persönlichen B eobachtungen der Vor
gesetzten  und sollen ein persönliches E ingehen auf die Anlagen und Eigenschaften 
der A rbeiter und A ngestellten erlauben.

N icht zu verw echseln m it dieser P ersonalverw altung  durch das Lohnbureau ist 
dessen L ohnverrechnung, welche die fü r die A uszahlungen notw endigen U nter
lagen verschafft. H ier herrsch t ausschließlich kalkulatorisches Denken, die be
stim m ten L ohnbeträge sind K osten und A usgaben für den Betrieb. H errscht die 
m aterialistische E instellung besonders vor, dann w ird diese Lohnberechnung zur 
H auptbedeutung  für das L ohnbureau w erden, das sachliche Lohnrechnen tr itt an 
die Stelle einer persönlichen Personalverw altung. N ur zu leicht w ird dann die 
ganze P ersonalverw altung  ausschließlich kalkulatorisch aufgefaßt. D er Lohn ist 
nur noch ein K ostenfaktor, der A rbeiter und A ngestellte der K ostenträger.

Die Höhe des täglichen Lohnverdienstes ist aus den Lohnzetteln, die jeder 
A rbeiter für seine T agesarbe it selbst ausstellt und sich vom M eister oder Vor
arbeiter bescheinigen läß t, ersichtlich. Diese L ohnzettel w erden im L ohnbureau 
gesam m elt und für eine Lohnperiode abgerechnet. T a g  für T ag  w ird die Summe 
der einzelnen Lohnzettel auf die Lohnlisten übertragen . Die m aschinelle Aus
rü stung  neuzeitlicher L ohnbureaux erlaubt ein dauerndes A ufarbeiten der täglich 
anfallenden Lohnzettel. Diese tägliche A ufrechnung erlaub t jedoch nicht, nach 
A bschluß der L ohnperiode auch bereits den verdienten Lohn auszuzahlen. Für 
die dazu notw endigen A bschlußarbeiten w erden noch einige w eitere T age benötigt. 
Zudem  komm en auch n k h t s te ts  säm tliche Lohnzettel pünktlich aus den W erk
stä tten  in das Lohnbureau. Im merhin h a t sich durch die m aschinelle A rbeit in 
den L ohnbureaux die F rist bis zur A uszahlung verkürzen lassen. An Stelle der 
früher üblichen Frist bis zu vier und fünf T agen  kann bei einer neuzeitlichen 
B ureauorganisation  der Lohn bereits in ein oder zw ei T agen  nach A bschluß der 
Lohnperiode zur A uszahlung gebrach t w erden.

Ist der letzte T agesverd ienst säm tlicher A rbeiter in den Lohnlisten verrechnet, 
dann beginnen die A bschlußarbeiten. Die reinen V erdienste m üssen um die ver
schiedenen Abzüge gekürzt w erden, wie Steuern, B eiträge zu K rankenkassen und 
sonstigen Sozialversicherungen. B ereits erhaltene V orschüsse, F abrikbußen usw. 
m üssen abgerechnet w erden. D adurch w ird für jeden A rbeiter die Summ e seiner 
A bzüge festgestellt, gleichzeitig auch der G esam tbetrag  der einzelnen abzuziehenden 
Posten  für die ganze B elegschaft. Diese B eträge w erden spä te r m it den ent
sprechenden K assenträgern  und B ehörden abgerechnet. Bis dies geschehen ist, 
schuldet das U nternehm en diese Sum m en den betreffenden Stellen.

Jedem  A rbeiter w ird an H and der ausgestellten  Lohnliste ein L ohnbeutel aus
geschrieben. Auf ihm w erden der Name, der B ruttoverdienst, die verschiedenen 
A bzüge und der sich som it ergebende A uszah lungsbetrag  angegeben. Diese A us
führlichkeit ist notw endig, um den A rbeiter die R ichtigkeit der L ohnrechnung nach
prüfen zu lassen, ihm dadurch sein V ertrauen zum Betrieb zu stärken. Die ver
schiedenen A ngaben stehen auf der A ußenseite des Lohnbeutels, dam it der A rbeiter 
vor öffnen  des Beutels die A brechnung prüfen kann. D am it w ird die Kontrolle 
der L ohnrechnung von der Kontrolle der A uszahlung getrennt.

Die vom Lohnbureau ausgestellten  Lohnbeutel w erden von der K asse oder 
dem L ohnrechner gefüllt. N otw endig ist die richtige V orbereitung der Stückelung 
der Löhnungsgelder, um die einzelnen L ohnbeträge m öglichst genau einlegen zu 
können. D er verbleibende Rest, der fü r den nächsten  A uszahlungsterm in vorge
tragen  w ird, darf nur w enige Pfennige ausm achen, um den A rbeiter nicht zu be
nachteiligen. D er R estbetrag  w ird auf dem L ohnbeutel ebenfalls verm erkt, gleich
zeitig in die neue Lohnliste übertragen . Zur B eschleunigung der A uszahlung w er
den für das Geldeinzählen und V erschließen der Lohnbeutel teilw eise besondere 
G eldzählm aschinen verw endet. G leichzeitig erhöht sich dam it die Sicherheit des 
Löhnungsverkehrs.
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Die L öhnungsbeträge w erden durch den M eister oder dessen B eauftragten  an 
der Zahlstelle abgeholt und in den einzelnen W erkstä tten  den A rbeitern ausge
händigt. Noch dort haben die A rbeiter die R ichtigkeit der L ohnzahlung nachzu
prüfen und den E m pfang dem M eister zu bescheinigen. Reklam ationen m üssen 
unm ittelbar nach der A uszahlung vorgebrach t w erden, bei m anchen B etrieben 
noch vor Öffnen der Lohnbeutel. Diese sind zu diesem Zw eck aus durchsichtigem  
P apier gearbeitet, der eingelegte G eldbetrag  läß t sich bei verschlossenem  Beutel 
nachprüfen.

Die G ehaltsauszahlung der A ngestellten geht ähnlich vor sich. Da hier ste ts  
bekannte  feste M onatssum m en Vorkommen, kann die G ehaltsliste schon in den 
letzten M onatstagen  vollständig fertiggestellt w erden. Die A uszahlung ist som it 
pünktlich am M onatsletzten möglich. Auch dem A ngestellten w ird in der A brech
nung sein B ru ttoverdienst und die verschiedenen A bzüge gesondert angegeben. 
A usbezahlt w erden die G ehälter durch den Kassier, oder dezentralisiert durch die 
B ureauleiter oder deren B eauftragten . Den Em pfang des G eldes hat der A ngestellte 
nach R ichtigbefund zu bestätigen.

Leitende A ngestellte erhalten ihren G ehalt besonders ausgehändigt, dam it das 
Personal über dessen Höhe nichts näheres erfahren kann. In vielen Fällen w ird 
der M onatsbetrag  direkt dem B ankkonto des Betreffenden überw iesen, oder ihm 
ein Scheck auf das Konto des B etriebes ausgehändigt. In gleicher W eise w erden 
T antiem en, L eistungszulagen, G ratifikationen an die leitenden B eam ten ausbezahlt. 
A ußer der Z entra lbuchhaltung  erfährt bei diesem V erfahren niem and die Höhe der 
einzelnen G ehälter und V ergütungen. G ratifikationen und L eistungszulagen des 
Personals w erden dagegen  mit dem betreffenden M onatsgehalt ausbezahlt.

In dringenden Fällen w ird A rbeitern und A ngestellten noch vor dem eigentlichen 
A uszahlungsterm in ein V orschuß eingeräum t. Für geringe B eträge ist m eistens 
der O berbuchhalter oder Kassier, der B ureauvorstand oder W erkm eister zuständig. 
G rößere V orschüsse dagegen bedürfen der G enehm igung der Direktion, des Be
triebsleiters oder Personalchefs. M it den V orschüssen soll eine augenblickliche 
N otlage des A rbeiters oder A ngestellten überw unden oder ihm eine einm alige 
größere A nschaffung erm öglicht w erden. D aher is t bei jedem  A ntrag  auf Vor
schuß auch der G rund des B egehrens anzugeben. Mit dem G ew ähren des Vor
schusses ist gleichzeitig auch die A rt der R ückzahlung vereinbart, m eistens in 
schriftlicher Form. Kleinere V orschüsse w erden sofort bei der nächsten  A uszahlung 
einbehalten, größere B eträge ratenw eise. In solchen Fällen darf jedoch die S tun
dungsfrist nicht zu lange dauern, um die K assenlage des B etriebes nicht zu belasten 
und um den V orschußnehm er nicht zu leichtsinniger F inanzw irtschaft zu verleiten. 
A ndererseits m uß bei dem B em essen der R ückzahlungsraten  und der T ilgungsfrist 
auf die persönliche Lage des einzelnen Rücksicht genom m en w erden. Im allge
meinen gilt, daß  kein neuer V orschuß gew ährt w ird, bevor der alte nicht restlos 
getilgt ist.

Die gesam ten V orgänge der Lohn- und G ehaltsverrechnung haben etw as 
U npersönliches, Sachliches an sich. Sie ist eben ein Stück des gesam ten R echnungs
w erkes der U nternehm ung, das nur m it toten Zahlen arbeitet. Dies ist kein N ach
teil. Je unpersönlicher und sachlicher vielm ehr diese A rbeiten erledigt w erden, 
desto  g rößer ist die G ew ähr für ein reibungsloses Abwickeln und pünktliches 
E inhalten der gesetzten  Term ine.

Von der sachlichen Lohn- und G ehaltsverrechnung  zu trennen ist die L eistungs
vergü tung , die sich w ieder an die Person, an den M enschen w endet. D as Be
stim m en der Lohn- und G ehaltsstufe, das G ew ähren von V orschüssen, G ratifika
tionen und Leistungszulagen, selbst die A ushändigung des Lohnes oder G ehaltes 
gehören hierher.

Auch der A uszahlung des Lohn- und G ehaltsbetrages kann eine persönliche 
Note verliehen w erden. B edauerlicherw eise w ird darauf heute jedoch w enig ge-
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achtet. A rbeitgeber und A rbeitnehm er sind vielzusehr im m am m onistischen Denken 
befangen, um die ganze N üchternheit des A uszahlungsvorganges beurteilen zu 
können. In g roßer Eile, um m öglichst rasch den Betrieb verlassen zu können, 
w erden gegen Ende der A rbeitszeit die Lohnbeutel ausgehändigt, ein D rängen und 
Schieben, ein hastiges Prüfen des Inhalts, dam it ist der ganze V organg erledigt. 
Irgendw elcher Z usam m enhang zw ischen A uszahlsum m e und der vollbrachten Lei
stung  fehlt. Für beide Teile, Betrieb und Z ahlungsem pfänger, ist das ganze ein 
nüch terner M assenbetrieb.

G ew iß läß t sich im W irtschaftsleben aus dem Z ahltag  kein W erkfest be
reiten. Dies zu denken, w äre Ideologie! Doch verm ag ganz leicht der auszahlende 
M eister oder B eam te durch einige, gleichsam  begleitende W orte, die er an die 
Höhe der auszuzahlenden Summ e anknüpft, einen persönlich gestim m ten V organg 
zu gestalten. E rkundigungen über die Fam ilienverhältnisse, die V erdienstform , bei 
Jugendlichen über die V erw endung des G eldes können den nüchternen und kalten 
E indruck des hastigen  G eldauszahlens verm eiden lassen. D abei b rauch t in einer 
solchen persönlichen und dabei kurzen U nterhaltung keinerlei A ufdringlichkeit zu 
liegen. M anche B etriebe haben in ihren A uszahlräum en auch Inschriften und P lakate 
angebrach t, die den A rbeiter zum sparsam en V erw enden seines ausbezahlten  G eldes 
erinnern, an seine Familienpflicht m ahnen usw.

Bei A uszahlung von L eistungszulagen, G ratifikationen, besonderen A rbeits
präm ien usw . oder bei dem ersten  Lehrlingslohn, dem ersten  V erdienst nach Ende 
der Lehrzeit usw . kann noch viel leichter ein persönlicher A nknüpfungspunkt ge
funden w erden. Eine kurze A nerkennung in G egenw art der anderen, ein p aar auf
m unternde B egleitw orte w erden den Belohnten sicherlich genau so freuen, wie 
die ihm ausgehändig te  Summe. Doch m uß auch hier der persönliche T ak t die 
notw endige Form finden. E rzw ungenes Handeln m it gleichgültigem  Gesicht, me
chanisch abgeleierten  Form eln, die vielleicht bei jeder passenden und unpassenden 
G elegenheit w iederholt w erden, sind nur m it Lächerlichkeit behaftet, können auch 
nicht das geringste freudige Gefühl auslösen. N icht durch V orschriften der W erk
leitung läß t sich daher ein solch persönlich abgestim m tes Auszahlen der Lohn- 
und G ehaltsbeträge erreichen, sondern der Wille, loszukom m en von der m am m o
nistischen Ü berschätzung  des G eldes, m uß bei allen vorhanden sein, bei den Aus
zahlenden und den G eldem pfängern.

Auch sonstige Auskünfte, w elche die A rbeiter oder A ngestellten über das 
L öhnungs- oder G ehaltsw esen verlangen, sind zu erteilen. Sow eit wie möglich 
ha t der A uszahlende selbst die gew ünschte  A uskunft zu geben, kann er dies 
nicht, dann ha t er den Fragenden an die en tsprechende Stelle zu schicken. Auch 
solche F ragen sind nicht als lästiges Übel zu empfinden, die A ntw orten kalt und 
unfreundlich zu erteilen. Hier h a t das persönliche Empfinden w ieder den nötigen 
T a k t finden zu lassen. M anche Betriebe geben ihren A rbeitnehm ern auch in ge
schlossenen V orträgen G elegenheit, sich über die V orgänge der Lohn- und G ehalts
verrechnung, der ganzen vorbereitenden A rbeit bis zum A uszahlen, zu unterrichten. 
Auf diese W eise w ird sehr leicht das Interesse der A rbeiter und A ngestellten am 
gesam ten L öhnungsw esen gew eckt, ihr G esichtskreis w eitet sich über den aus
bezahlten G eldbetrag  hinaus.

Mit allen M itteln m uß auch bei dem sonst so nüchternen und sachlichen Aus
zahlen des Lohnes und G ehaltes versuch t w erden, w ieder m ehr den Z usam m en
hang  der auszuzahlenden V ergütung m it der Person  des A rbeiters und A ngestellten 
und seiner A rbeitsleistung herauszuheben. D as to te  O bjekt der kalten Geldsum m e 
w ird dam it in das persönliche Em pfinden eines w ohlverdienten E ntgeltes einer 
vollbrachten Leistung verw andelt. E rst w enn diese nüchterne M am m oneinstellung 
überw unden ist, kann w ieder der L eistungsw ert in den M ittelpunkt des G eschehens 
geb rach t w erden, der doch die U rsache der Lohn- und G ehaltsen tschäd igung  ist. 
D ieses bew ußte  psychologische B etonen des L eistungsw ertes bei der Lohn- und
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Gehaltstechnik läßt einen weiteren Vorteil entstehen. Der Ehrgeiz des Arbeiters 
oder Angestellten wird nicht ausschließlich durch die errechnete Zahlsumme, son
dern auch durch die in ihr liegende Anerkennung gesteigert. Der persönliche 
Arbeitseifer erhält wieder individuelles Leben, der losgelöst ist von der mammonisti- 
schen Einschätzung. Der Leistungswert einer jeden einzelnen Arbeit ist dann wieder 
die Triebkraft, die jeden Menschen und damit auch das Unternehmen und die W irt
schaft und unsere Gesellschaft leiten läßt.

Dann gilt, was Christoph W ieprecht am Schlüsse seines «Gesanges der Ar
beiter» erklingen läßt:

Denn wir haben nichts geerbt als nur die K ra ft, 
als den Stolz und die glühende Leidenschaft; 
das zeugt in uns das befreiende Ahnen:
Wir sind Titanen!
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Der gerechte Lohn.
Die Frauen gehen zum MarTct. Die Winde wühlen 
im toten Morgen hungrig schon und spülen 
den Schwarm der Weiber auf den leeren Wegen 
m it Bauch und Qualm der großen S tadt entgegen.

Der alte Hunger dreht sie an den Ständen 
ruhlos vorbei, und in den unbeholfenen Sünden  
zerrinnt in nichts der ‘kümmerliche Lohn.

Joseph Voß.

M it diesen düsteren  W orten  schildert uns der D ichter in seinem «M arktgang» 
die E inschätzung des hart erarbeite ten  Lohnes in unserer ausgabebedürftigen  Zeit. 
Mit U nruhe w ird der Lohn verdient, m it U nruhe w ird er w eggegeben. Aus dem 
V erdienst w erden durch m am m onistische D enkw eise Zahlen, die in ihrer Kälte 
keine Freude und keine Liebe m ehr wecken.

Lohn und G ehalt sind heute ausschließlich ein R echenw ert gew orden, um die 
L eistung der A rbeit mit einem G eldbetrag  zu m essen. Für den A rbeitgeber sind 
dadurch Lohn und G ehalt ein K ostenbetrag  in der K alkulation und G ew inn- und 
V erlustrechnung gew orden, fü r den A rbeiter und A ngestellten bedeuten  Lohn und 
G ehalt den G radm esser fü r die notw endigerw eise aufzuw endende A rbeitsleistung, 
um sich einen gew issen L ebensunterhalt zu sichern. Solange jedoch dieses nüchterne 
Zahlendenken die A uffassung und M einung über die B edeutung und den W ert von 
Lohn und G ehalt bestim m t, w ird nie eine A ntw ort auf die F rage nach dem «ge
rechten Lohn» gefunden w erden können.

Lohn und G ehalt sind nach der m odernen W irtschaftsauffassung  ein bew ußtes 
Mittel zur E rzw ingung einer bestim m ten A rbeitsleistung. Die verloren gegangene 
A rbeitsfreude am eigenen Schaffen und an «seinem» W erk m uß durch Surrogate  
e rse tz t w erden! D er F ortschritt der Neuzeit! Die m aterialistische D enkweise brachte 
die M enschen dazu, A rbeitnehm er genau so wie A rbeitgeber, das M am m onstreben 
zur Peitsche w erden zu lassen. So sch läg t sich das Falsche selbst.

Säm tliche im W irtschaftsleben angew andten  Lohnsystem e sind davon berührt. 
Diese sind genügend bekannt, dadurch ist ein genaueres E ingehen auf die einzelnen 
A rten unnötig.

D er Zeitlohn ist die ursprünglichste Form der L eistungsvergütung. Die am 
A rbeitsplatz verb rach te  Zeit dient als M aßstab  der Entlöhnung. Die Höhe des 
zeitlichen V erdienstes w ird nach der A rt der verlangten  A rbeitsleistung eingeschäzt. 
Die Schw ierigkeit der Arbeit, die notw endige E rfahrung und A usbildung, auch das 
A lter des A rbeitenden können B estim m ungsfaktoren sein. Der Zeitlohn ist heute 
noch die m aßgebende E ntschädigungsform  für kaufm ännische und technische An
gestellte, sow ie für die B eam tenschaft. Die ausschließliche B erücksichtigung der 
A rbeitszeit läß t jedoch keinen Z usam m enhang m it der L eistungseinheit entstehen.

D ieser G edanke w ird erst durch den Akkordlohn gew eckt. Die Leistungsein
heit, qualitativ  und quantita tiv  gem essen, soll die Basis fü r die L eistungsentschädi
gung  sein. Die A rbeitszeit, welche für die gew ünsch te  A rbeitsleistung aufgew endet 
w erden m uß, ha t dagegen  nur sekundären  Einfluß. Je rascher und gleichzeitig 
genauer gearbeite t w ird, desto m ehr kann verdient w erden. Somit liegt im A kkord
lohn selbst der Anreiz zur beeilten Arbeit, in das System  w ird der K ontrollgedanke 
gelegt.
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Je nach dem Aufbau des A kkordes kann für die zu entschädigende L eistungs
einheit ein bestim m ter G eldbetrag , oder eine bestim m te Zeiteinheit festgeleg t sein. 
M an spricht dann von G eld- oder Zeitakkord. D er G eldakkord ist die ursprüngliche 
A kkordm ethode. Die tatsächlich  geleisteten A rbeitseinheiten, vervielfacht m it dem 
für eine Einheit festgesetzten  A kkordsatz, ergeben den Verdienst. D er Zeitakkord 
bestim m t den V erdienst indirekt. Für eine Leistungseinheit w ird die dafür ange
setzte  Z eiteinheit genannt. Diese Zeiteinheit w ird dann zu einem N orm alsatz ver
gütet. Im G egensatz zum Zeitlohnsystem  berechnet sich jedoch beim Z eitakkord 
der V erdienst nicht nach der tatsächlich  im Betrieb anw esend gew esenen Zeit
einheit, sondern nach dem Z eitaufw and, der für die Summ e der einzelnen L eistungs
einheiten festgese tz t gew esen w ar. W ird der A kkordverdienst für jeden A rbeiter 
einzeln erm ittelt, dann spricht m an von Einzelakkord, gilt der A kkordverdienst für 
eine G ruppe von A rbeitern, die gem einsam  an derselben L eistung geschafft haben, 
dann von G ruppenakkord. D er A kkordanteil der zu einer A rbeitsgruppe Z usam m en
geschlossenen kann bereits von vorneherein durch die L eitung entsprechend der 
Leistung der beschäftig ten  einzelnen A rbeiter festgeleg t sein, oder er w ird von 
der G ruppe selbst geregelt.

Der E rziehungsgedanke zur g rößtm öglichsten  A rbeitsleistung, der im A kkord
lohn e ingebette t liegt, ist in der G egenw artsw irtschaft nicht m ehr zu m issen. Die 
oberflächliche G eisteseinstellung zur A rbeit und zum Beruf, die der M am m onism us 
m it sich gebrach t hat, ist U rsache und gleichzeitig Folgerung dieses A kkordsystem s. 
Ein ew iger Kreislauf! B edauerlicherw eise veran laß t heute so viele nur das S treben 
nach m öglichst hohem V erdienst, ihre ta tsächliche A rbeitskraft voll einzusetzen. 
W äre im A kkordlohn nicht diesem Streben b ew uß t R echnung getragen , dann 
w äre zur E rzielung einer Voll-Leistung im Betrieb eine Vielzahl von A ufsichts
personen notw endig. —  Auch kalkulationsm äßig  gesehen ist die A kkordarbeit heute 
nicht m ehr zu m issen. D er A kkordlohn gew ährleistet dem U nternehm er einen festen 
L ohnkostensatz, der mit der S tückeinheit gekoppelt ist. Eine S tückkalkulation nach 
dem Z eitlohnsystem  dagegen tap p t im m er im U ngew issen. D er Stückkostenanteil 
des Zeitlohnes w ird verschieden hoch sein, abhängig  von dem Leistungsw illen und 
der L eistungslaune der einzelnen A rbeiter zu den einzelnen Arbeitszeiten.

Die A nw endung des A kkordlohnes bring t auch G efahren mit sich, die jedoch 
nicht in seinem  System  begründet sind. E rst die m am m onistische E instellung zur 
A rbeit und zum Akkordlohn bedingen diese. D er A kkordlohn schafft wohl einen 
konstan ten  S tückkostensatz, er g ibt aber eine variable Lohnsum m e für die einzelne 
A brechnungsperiode. W irkt sich das arbeitsstachelnde M om ent des A kkordlohnes 
besonders stark  aus, dann kann sich für den Betrieb eine erhebliche E rhöhung 
der auszuzahlenden L ohnbeträge ergeben. D as falsche M am m onstreben m ancher 
U nternehm er verg iß t aber je tz t plötzlich den zuvor noch selbst gew ollten Zu
sam m enhang mit der Stückleistung. N ur noch die Höhe der auszuzahlenden Lohn
sum m e w ird beachtet. D azu gesellt sich ein Fehler der A rbeitnehm er. Diese m üssen 
nur zu oft e rs t durch das1 Lohnsystem  zur vollen A rbeitsleistung gezw ungen 
w erden. D aher klafft oft eine bedeutende Kluft zw ischen der A rbeitsleistung im 
Zeitlohn und der im A kkordlohn. Ein zu hohes E insetzen der A kkordverdienst
einheit w ürde in solchen Fällen aber eine relative Belohnung der Faulen bedeuten, 
die auch ohne besondere A nstrengungen zu einem bequem en V erdienst kom m en 
w ürden. Dies darf nicht sein!

A ndererseits darf aber auch die N orm alleistung, die der B erechnung der A kkord
basis zu G runde gelegt w ird, nicht von Anfang an zu sehr angespann t sein. Diese 
N orm alleistung m uß vielm ehr der Schaffenskraft eines durchschnittlichen A rbeiters 
en tsprechen. Ist der N orm alsatz zu hoch gelegt, dann m uß der A rbeitende eine 
gesundheitsschädliche Ü beranstrengung dauernd bew ältigen, um den norm alen 
A kkordverdienst zu erreichen. Diese m am m onistische Ü bertreibung des Akkord
gedankens heiß t vielfach Schw itzsystem . Vielm ehr m uß darauf geach te t sein, daß  
der fleißige und gew issenhafte A rbeiter den Akkord bew ältigen kann, nicht durch
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eine erzw ungene Ü beranspannung der erforderlichen A rbeitsin tensität und Schnellig
keit, sondern ausschließlich durch seine individuelle G ew andtheit.

Ist aber ein A kkord auf G rund einer falsch angenom m enen N orm alleistung zu 
niedrig eingestellt, dann erg ib t sich bei der angestachelten  A kkordleistung des 
einzelnen ein überhöhter A kkordverdienst. D ieser soll dann im Interesse einer ent
sprechenden Kalkulation verm indert w erden. Die fes tgesetzte  N orm alleistung des 
A kkordes w ird erhöht bezw . die gew ährte  Zeiteinheit im Akkord herabgesetzt. 
Soll der A rbeiter denselben V erdienst wie vor der A kkordänderung erhalten, dann 
m uß er schärfer arbeiten, wie bisher. Eine solche V eränderung der A kkordbasis 
is t aber auch in anderen Fällen zu finden. Die G eschicklichkeit der A rbeiter ha t 
sich durch die gleichm äßige B eschäftigung erhöht. Auch dadurch  w ächst der 
A kkordverdienst und dam it bei m anchen U nternehm ern die V ersuchung, zur Ein
sparung  der Lohnkosten den A kkordsatz zu drücken. Diese verderbliche M ethode 
des A kkordreißens hat jedoch unheilvolle W irkungen. Im A rbeiter w ird auch der 
letzte Anreiz zur H öchstleistung erstickt, w enn er w eiß, bei geste igerter A rbeits
leistung in seiner A kkordbasis geschm älert zu w erden. K ünstliches E indäm m en der 
A rbeitsleistung einer ganzen W erkgruppe ist die Folge. Noch m ehr! Die einzige 
psychologische E inw irkungsm öglichkeit der G egenw art auf die A rbeitsleistung zer
stö ren  sich und anderen solche U nternehm er selbst. Sie lassen vielm ehr in der 
A rbeitnehm erschaft ein M ißtrauen groß w erden, die freiwillige A rbeitsleistung geht 
auf ein Minimum zurück.

D as M am m onstreben kann aber auch bei den A rbeitnehm ern eine falsche Aus
w irkung des A kkordsystem s m it sich bringen. Ist die V erteilung eines A kkord
verdienstes den in der betreffenden G ruppe vereinigten A rbeitern selbst überlassen, 
dann finden sich in vielen Fällen dieselben raub tierartigen  Kämpfe um die Spannen 
des A kkordverdienstes, wie bei dem erw ähnten  A kkordreißen. Die Schw ächeren 
sind vielfach die Jugendarbeiter, besonders auch die Lehrlinge. Diese fühlen sich 
aber nicht von dem ihnen doch w esensfrem den A rbeitgeber um ihren gerechten 
V erdienstteil betrogen, sondern von ihren eigenen A rbeitskam eraden. Die A rbeits
freude und das V ertrauen zu den M itm enschen w ird dadurch  aus solchen MenscTien- 
herzen vollständig herausgerissen. N ur noch das Recht des S tärkeren hat G eltung! 
Dam it erw ach t auch in der B rust des Schw ächeren unwillkürlich der W unsch, 
m öglichst rasch zu einer solchen M achtstellung zu gelangen, und sollte es auch 
m it nicht ste ts  einw andfreien M itteln geschehen. Ist die ers treb te  M achtstellung 
erreicht, dann w ird dieser zunächst betrogen gew esene Schw ächere je tz t in seiner 
neuen M acht noch ein schlim m erer B edrücker der folgenden Schw ächeren, wie 
die ersten es gegen ihn gew esen w aren. Circulus vitiosus!

Und doch b irg t der Akkordlohn einen gesunden G edanken in sich. D er not
w endige, le istungssteigernde Einfluß des A kkordlohnsystem s in der G egenw art ist 
T atsache! W ird der Akkordlohn richtig  aufgefaßt, von A rbeitgebern und A rbeit
nehm ern losgelöst von jeglichem  A usbeutungsgedanken, dann kann der A kkord
lohn zu einer subjektiven V ergütung einer jeden einzelnen individuellen A rbeits
leistung w erden. D aß diese nicht im U nendlichen schw anken kann, sichert bereits 
das vorhandene A rbeitssytem  des G roßbetriebes. D er gerecht aufgebaute  und an
gew endete A kkordlohn w ird den tüchtigen A rbeiter belohnen, nicht anstacheln.

Der zum Teil berech tig te  A rgw ohn der A rbeitnehm erschaft gegen das A kkord
system  darf sich daher nicht gegen den Akkord als solchen richten. Die Einzelerschei
nung darf nicht m it der G rundidee verw echselt w erden. M am m onistische Aus
w üchse sind aber auf beiden Seiten m öglich, wie es bei allem m aterialistischen 
Denken der Fall ist. D er A kkordlohn als solcher ist genau so gu t und zw eck
m äß ig  wie der Zeitlohn.

Eine dritte G ruppe unter den L ohnsystem en bilden die Präm ienlöhne. V er
schiedene M ethoden sind in der P rax is üblich, jew eils andersgearte te  W irkungen 
auf die Selbstkostenrechnung sind die Folge. Auch auf diese einzelnen M ethoden 
sei hier nicht näher eingegangen. Der Präm ienlohn jeder Form soll zur höchsten
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Q ualitä tsarbeit anspornen. N icht die Zahl der Leistungseinheiten an sich ist allein 
m aßgebend , sondern auch besonders die G üte dieser Leistungseinheiten. Die 
Präm ienlöhne gew ähren  zunächst in der gew ählten  Z eitlohnbasis jedem  A rbeiter 
fin  bestim m tes M indesteinkom m en. Je nach der vollbrachten Leistung kom m t bei 
einer bestim m ten Zahl fehlerfreier A rbeitsstücke, die Leistungssoll genann t w erden, 
eine Präm ie als Sondervergü tung  hinzu. Diese Präm ie zu erreichen, ist der Anreiz 
für jeden A rbeiter. N ur darf die Präm iengrenze nicht so hoch angese tz t sein, daß  
sie nur von w enigen hervorragenden  A rbeitern erarbeite t w erden kann. Sonst ist 
die A nspornw irkung verloren. Für den Betrieb bedeu te t der Präm ienlohn je nach 
der Art des angew endeten  System s eine verschieden starke M ischung des fixen 
K ostenw ertes des Zeitlohnes in der Stückkalkulation m it der proportionalen W ir
kung des Akkordlohnes.

Eine A bart des einfachen Präm ienlohnes ist der A kkord-Präm ienlohn. A nstatt 
auf den Zeitlohn b au t er sich auf den Akkordlohn auf. N ach Erreichen des L eistungs
solls kann der A rbeiter einen P räm ienzuschlag  verdienen, der proportional m it der 
M ehrleistung ste ig t und in P rozenten  zum Akkord berechnet w ird. D er A rbeiter 
besitz t hier eine doppelte Leistungsförderung, die des A kkordes und dann noch 
die der Präm ie. Für den Betrieb ergeben sich die kalkulatorischen W irkungen aus 
den beiden kom binierten Lohnarten. D ieser A kkord-Präm ienlohn kann durch seine 
individuelle B erücksichtigung der einzelnen A rbeitsleistung äu ß ers t gerech t sein. 
Doch besteh t auch zu leicht die G efahr, durch ein m am m onistisches A usnützen der 
Festse tzung  des N orm alverdienstes und des Leistungssolls ein D rucksystem  schlim m 
ste r Form daraus zu gestalten. Auch hier m uß zw ischen System gedanken und 
m enschlich-m aterialistischer A usgestaltung  unterschieden w erden.

Ähnlich wie die Präm ienlöhne w irken auf die A rbeitspsyche und die Kalkulation 
im U nternehm en die besonderen L eistungszulagen, T antiem en und G ratifikationen, 
die A ngestellten und Beam ten gew ährt w erden. Die verschiedensten  Bezeichnungen 
kennt die W irtschaft für solche Z usatzvergü tungen  zum festen G ehalt. Auch hier 
besitz t der A ngestellte und B eam te ein garan tiertes M indesteinkom m en nach dem 
Prinzip des Zeitlohnes. E rgänzend kom m en die durch besondere L eistungen be
dingten Z usatzvergütungen  in B etracht. A llerdings findet sich oft bedauerlicher
w eise die Erscheinung, diese Z usatzvergü tung  nicht ausschließlich von einer be
sonderen Leistung abhängig  zu m achen. D ienstalter, aber auch bevorzugte Stellung, 
K apitalbesitz usw. sind so m anchm al ebenfalls A nlaß für eine solche zusätzliche 
«Leistungs»vergütung. Ihr eigentliches W esen w ird verkannt! Som it ist auch hier 
w ieder vereinzelter M ißbrauch U rsache für so m anche oft berech tig te  A bneigung 
gegen das System  der L eistungszulagen, die dann nur zu gerne verallgem einert auf 
das System  übertragen  wird.

K einesw egs b rauch t ein überspann ter Idealism us Lohn und G ehalt als un
w esentliche B egleiterscheinung der G egenw art übersehen zu wollen. D ies w äre 
das en tgegengesetz te  Extrem  im falschen Denken! Jedoch m uß versuch t w erden, 
auch in der m odernen W irtschaft im Lohn und G ehalt m ehr als nur einen Stachel 
und E rreger zur A rbeitsleistung zu empfinden. Eine große, allgem eine E rziehungs
aufgabe liegt vielm ehr im «V erdienst» verborgen. W ie schön klingt doch dieses 
deutsche W ort. Unwillkürlich schw ingt in ihm der Klang von einer Voll-Leistung 
mit. Ein derartig  au fgefaß ter V erdienst m uß auch seine ethischen Einflüsse geltend 
m achen. Die Persönlichkeit s trafft sich daran , O rdnung und Fleiß w erden durch 
ihn gestählt.

Von selbst löst sich in diesem Z usam m enhang die F rage nach der gerechten  
Lohnhöhe aus. Lohn und G ehalt sind beide für den A rbeitgeber die L eistungs
en tschädigung , für den A rbeitnehm er sein A rbeitseinkom m en. Dies ist T atsache! 
D er V erdienst m uß aber w ieder m it der Person des Leistenden in Z usam m enhang 
gebrach t w erden, nicht mit dem O bjekt der A rbeitsleistung, dem Produkt. Die 
gegenw ärtige L öhnungspraxis vertritt die zw eite A uffassung, begründet sie m it 
der anscheinend richtigen Ü berlegung, dadurch einen objektiven W ertungsm aßstab
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gefunden zu haben. D am it könnten von A nfang an die Streitigkeiten zw ischen 
A rbeitgeber und A rbeitnehm er um die gerechte Höhe des Lohnes und G ehaltes 
verm ieden w erden. Da sich aber eine A rbeitsleistung nie in allen Fällen objektiv 
m essen läß t, A rbeitnehm er und A rbeitgeber jew eils anderer A nsicht sein können, 
w enn auch nicht m üssen, so w ird sich auch keine objektive, allgemein gültige 
Höhe des gerechten  Lohnes finden.

D ieser versuchte O bjektivism us in der Lohn- und G ehaltsbestim m ung zeig t 
sich deutlich im bestehenden T arifw esen der G egenw art. Schon längst ist der 
freie, zw ischen den beiden In teressenten  vereinbarte  Einzellohn dem Kollektivlohn 
gew ichen. D er Einfluß der A rbeitnehm erorganisationen ist hier zu verspüren, ist 
bei der M assenw irkung der m odernen A rbeit auch nicht zu verm eiden. Die Ver
tre te r der örtlichen G ew erkschaftsverbände verhandeln m it den V ertretern  der ö rt
lichen A rbeitgeberverbände über die Höhe der einzelnen E ntschädigungssätze, aber 
auch über die Art des E ntschädigungssystem s. D am it w ird die absolute Höhe 
der einzelnen V ergütungsbeträge, außerdem  die Relation ihrer einzelnen G ruppen 
von vorneherein und allgemein gültig  festgelegt.

Dieses System  des Lohntarifes h a t seine unbestrittenen  Vorzüge. Die Lohn
verhandlungen w erden konstan ter, sind leichter durchzuführen. D as individuelle 
Festlegen der L eistungsen tschäd igung  m it den dazu notw endigen Einzelheiten eines 
individuellen A rbeitsvertrages fällt weg. Auch sind die L ohnverhandlungen unpersön
licher und sachlicher, sie w erden ausschließlich zw ischen V erbänden geführt. A ußer
dem ist der einzelne, in V erhandlungen unerfahrenere und schw ächere V ertrags
partner, der A rbeitnehm er, besser vor m anchm al auftauchenden m am m onistischen 
M achtgelüsten  geschützt.

Der Lohntarif ist heute ein w esentlicher B estandteil des kollektiven A rbeits
vertrages. D er ursprüngliche Zw eck w ar eine größere G leichartigkeit und S icherung 
der Lohn- und G ehaltsfestsetzung. In vielen Fällen sind dam it allerdings auch 
H offnungen auf E inkom m enserhöhung verbunden. D urch den örtlichen A bschluß 
der K ollektivverträge kann auch in der Lohn- und G ehaltshöhe die A rbeits- und 
M arktlage des betreffenden W irtschaftsgeb ietes berücksichtig t w erden. Für die 
einzelnen L eistungsgruppen sind T arifklassen gebildet, oft ist innerhalb der G ruppen 
eine w eitere D ifferierung nach A ltersstufen zu finden. Für die Akkordlöhne w erden 
vielfach im T arif feste B erechungsform eln bestim m t, w elche einen M indestsatz 
für die A kkordbasis ergeben, oder eine starre  K oppelung m it den tariflich festge
legten  Z eitlohnsätzen bringen.

D er N achteil eines Lohntarifes kann bei seiner verständnislosen  A nw endung 
eine gleichgültige G leichm acherei jeder A rbeitseinschätzung und jeden V erdienstes 
sein. D er O bjektivism us der E ntlöhnung, zunächst ein an sich gesunder G edanke, 
w ird in seiner Ü berspannung falsch. D er A rbeiter und A ngestellte w ird nach 
äußeren , m ehr oder w eniger zufälligen G esichtspunkten in die für ihn bestgeeignete  
T arifgruppe eingereiht. Je w eniger G ruppen jedoch ein Lohntarif hat, desto nach
teiliger kann die erzw ungene G leichm achung w erden. Jede persönliche L eistungs
ste igerung  ist in einem solchen Falle für den A rbeiter oder A ngestellten nutzlos, 
da er dam it doch keine finanzielle A nerkennung erreichen wird. Diese ist aber heute 
vielfach die einzige T riebfeder zur L eistungssteigerung. Die T arifk lassen w irken 
sich als unübersteigbare H indernisse aus. N ur das W echseln der S tellung und der 
A rbeitsstä tte  kann im günstigsten  Falle bei der dann m öglichen N eueinstellung in 
einem anderen W erk eine bessere tarifliche E instufung m it sich bringen. Das 
S treben, m öglichst vielerlei A rbeit kennen zu lernen, ist richtig. Doch darf dam it 
das Z usam m enw achsen der B elegschaft m it dem Betrieb n ich t gehindert w erden.

Die Lohn- und G ehalttarife sind daher zw eckm äßigerw eise m it einer genügen
den Zahl von T arifg ruppen  auszustatten . N ur dadurch  können die individuellen 
L eistungsw erte  der einzelnen A rbeiter und A ngestellten innerhalb des W erkes en t
sprechend finanziell gew ürd ig t w erden. Schw ierig ist, die äußeren  M erkm ale zu 
finden, um eine m öglichst objektive K ennzeichnung dieser verschiedenen G ruppen
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zu erreichen. D a ein T arif für die A llgem einheit der A rbeitnehm er gedach t ist, 
m uß er unbedingt solche deutlich bestim m bare M erkm ale für die E instufung in die 
einzelnen T arif gruppen besitzen. Die Schw ierigkeit, die gew ünschte E indeutigkeit 
zu finden, ist auch U rsache für die oftm als n icht zu ausgedehnte Zahl der T arif
gruppen. T rotzdem  darf aber diese Schw ierigkeit kein A nlaß sein, sich nicht be
m ühen zu wollen, die individuelle L eistungsfähigkeit des einzelnen in Zukunft 
besser im T arifschem a berücksichtigen zu können, wie bisher.

Mit Erfolg w enden viele Betriebe ein anderes V erfahren an, diese starren  
Fesseln des T arifvertrages zu brechen. Die tariflichen Lohn- und G ehaltssätze 
w erden als M indestverdienst angesehen. Zu diesen Sätzen w erden zunächst im 
Regelfall die einzelnen A rbeiter und A ngestellten eingestellt. B ereits von A nfang 
an w ird ihnen jedoch m itgeteilt, daß  ihre persönliche T üchtigkeit eine S teigerung 
des V erdienstes herbeiführen w ird. Ob dies Leistungszulage oder übertarifliche 
B ezahlung heißt, is t gleichgültig. D am it kann eine individuelle L eistungsvergü tung  
P latz greifen, die außerdem  die gesicherte B asis des objektiven T arifes besitzt.

Die A nschauung der G egenw art m uß überw unden w erden, die tariflichen 
Bezüge als H öchstsätze zu betrach ten , vielleicht aus einem falsch verstandenen 
G em einschaftsgefühl der A rbeitgeber heraus. Auch das M am m onstreben, m it m ög
lichst niedrig bezahlten A rbeitskräften auszukom m en, läß t das ü b e rs te ig en  der 
T arifsätze nicht zu. Aus d ieser E instellung heraus w ird m anchm al der verpflichtende 
T arifsa tz  bereits für zu hoch erach tet, die verschiedensten  Mittel w erden versucht, 
die A rbeiter und A ngestellten un ter T arif beschäftigen zu können. D er richtig 
verstandene T arif soll vielm ehr eine allgemeine R egelung der M indestverdienste 
sein, die fü r jeden durchschnittlichen A rbeiter und A ngestellten zutrifft. Im freien 
A rbeitsvertrag  soll dann aber jede individuelle M ehrleistung auch finanziell anerkannt 
und dam it der A rbeitseifer und die A rbeitsfreude angereg t und gefördert w erden.

D am it ist eine F rage angeschnitten , die das herrschende T arifsystem  ebenfalls 
nicht genügend berücksichten  kann. D as soziale Empfinden der G egenw art, be
sonders auch die geringe Höhe des durchschnittlichen A rbeitseinkom m ens, die eine 
unw illkom m ene Folgerung der allgem einen G eldw ertverschlechterung und der dam it 
verbundenen V erteuerung der L ebensführung ist, haben den Ruf nach einem sozialen 
V erdienst, nach dem Soziallohn aufkom m en lassen. Die Fam ilienverhältnisse, die 
Kinderzahl, das A lter usw. sollen m aßgebend  die Höhe des A rbeitseinkom m ens 
bestim m en.

Ein solcher Soziallohn steh t im direkten G egensatz zum Leistungslohn. Die 
Kinderzahl h a t beispielsw eise nicht den geringsten  Einfluß auf die L eistung des 
betreffenden A rbeiters an seinem W erkplatz. Für einen Betrieb kann aber nur der 
Leistungslohn A usgangspunkt seines H andelns sein. Die Selbstkosten des U nter
nehm ens und die durch die M arktverhältn isse bedingten  G ew innm öglichkeiten bilden 
die Basis, auf der jede Lohn- und G ehaltsüberlegung fußen m uß. P roduktions
und A bsatzfähigkeit schaffen die Quellen der Lohn- und G ehaltszahlung. D arauf 
ha t aber andererseits nur die persönliche A rbeitsleistung Einfluß, nicht das Sozial
verhältnis. Eine Vielzahl vo lksw irtschaftlicher Lohntheorien versucht auf ver
schiedene W eise festzustellen, w elche W irtschaftseinflüsse die L ohnzahlungen zu 
berücksichtigen hätten , w oher letzten  Endes jeder W irtschaftskreislauf die Mittel 
fü r die Lohn- und G ehaltszahlungen nehm en könnte. Solche nationalw irtschaftliche 
Ü berlegungen können einen B etriebsführer bei seinen M aßnahm en, die notw endigen 
L öhnungsgelder dauernd zu beschaffen, nicht beeinflussen. N ur die P roduk tiv itä t 
des B etriebes und die dam it dem U nternehm en zufließenden G elder bestim m en 
die Z ahlungsfähigkeit an Löhnen und G ehältern.

Fam ilienzuschläge und A lterszulagen sind daher in einem Lohn- oder G ehalts
tarif w esensfrem de B estandteile. Ü berreste aus vergangenen  Jahren sind zu be
seitigen. D am it sei aber nicht gesag t, daß  kein Betrieb auf die Sozialverhältnisse 
seiner M itarbeiter R ücksicht nehm en dürfe. Will dies vielm ehr ein Betrieb tun, 
dann m uß es in seinem freien Erm essen stehen. M aßgebend  dafür w ird neben
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dem m enschlichen V erständnis vor allem die R entabilität des U nternehm ens sein. 
G ew iß bestehen m anche B edenken gegen diese grundsätzlich zu erhebende For
derung. Die m am m onistische D enkart der m odernen W irtschaft w ird freiwillige 
R ücksicht auf Fam ilienverhältnisse oftm als nicht aufkom m en lassen, obw ohl die 
finanzielle Lage des W erkes dies gesta tten  w ürde. Auch die Zahl der in einem 
G roßbetrieb  beschäftig ten  A rbeiter und A ngestellten erschw ert die Ü bersicht und 
die R ücksichtnahm e auf die einzelnen persönlichen Fam ilienverhältnisse. Doch 
können solche E inw ände nicht das notw endige G ebot entkräftigen, einen Betrieb 
nicht zu einer Sozialanstalt um w andeln zu dürfen.

Bei gutem  G eschäftsgang  w ird ein U nternehm er, der für die Soziallage seiner 
M itarbeiter V erständnis hat, schon bei Lohn- und G ehaltszulagen die Familien
verhältn isse m itberücksichtigen. V oraussetzung für jeden Einzelfall w ird aber sein 
m üssen, daß  durch eine en tsprechend hochw ertige A rbeitsleistung auch der be
treffende A rbeiter oder A ngestellte eine solche außerordentliche B erücksichtigung 
verdient hat. An die Stelle eines tariflichen R echtsanspruches auf Sozialzulagen tritt 
der E rw erb durch persönliche T üchtigkeit. D as U nternehm en h a t selbst ein Interesse 
an der sozialen A usgestaltung  der V erdienste seiner M itarbeiter. Ist dam it doch 
ein neues Mittel gefunden, den schon lange im Betrieb tä tigen  A rbeitern und An
gestellten en tsprechend ihrer L eistung eine w eitere Z usatzvergü tung  zu gew ähren, 
die besonders auch auf das m enschliche Empfinden für die Soziallage aufgebaur 
w erden kann. In das sachliche Prinzip der L eistungsvergütung  m ischt sich eine 
persönliche Regung. Zu sorgen ist dabei nur, daß  nicht durch unberechtig te Be
stim m ungsfaktoren das G erechtigkeitsgefühl verletzt w ird. D urch eine billige An
passung  des L eistungsverdienstes an die Fam ilienlage kann der Kreis der m it dem 
U nternehm en eng verbundenen S tam m belegschaft bedeutend erw eitert w erden, ihre 
A rbeitsfreude erhöht sich.

A ufgabe der A llgem einheit ist dann, die Fam ilienverhältnisse auch der leistungs
schw ächeren A rbeiter und A ngestellten irgendw ie zu berücksichtigen. S teuer
erm äßigungen  für kinderreiche Familien zeigen den beschreitbaren  W eg. Von 
S taa t und Gem einden könnte auch en tsprechende Fürsorge getroffen w erden für 
das W ohnungsw esen, den B ezug von Lebensm ittel, K leidung usw. oder von einer 
bestim m ten G eburten- oder K inderzahl ab w ürde eine einm alige Präm ie oder 
dauernde Jahresren te  gew ährt w erden. Zu prüfen w äre nur, w iew eit hierbei die 
B edürftigkeit beach te t w erden soll, oder ob ein allgem einer S taa tsrech tsanspruch  
zw eckdienlicher w äre. In w elchem  U m fang S taa t und G em einden eine solche Sozial
einrichtung schaffen können, w ird von ihrer finanziellen Lage abhängen.

Die W irtschaft selbst h a t auch andere W ege beschritten , um eine gerechte 
und auch tragbare  L ösung des Sozialverdienstes zu suchen. A usgleichskassen der 
V erbände w urden zur D eckung der tariflich verpflichteten Zulagen gegründet. 
Sonst w ürde sich ein W erk m it zahlreicher, alter B elegschaft kalkulatorisch un
günstiger stellen, wie ein solches m it durchw egs jüngerer Belegschaft. Solche 
A usgleichseinrichtungen konnten sich aber nicht besonders bew ähren. Die in einen 
T arifvertrag  eingearbeitete finanzielle B erücksichtigung des A lters der A rbeiter und 
A ngestellten hat bereits das B estreben gezeitigt, jüngere und daher billigere A rbeits
kräfte älteren, höher zu bezahlenden A rbeitern oder A ngestellten vorzuziehen. 
K inder- und Sozialzulagen m üßten diese betrübliche T endenz noch w eiter ver
stärken, tro tz  e tw aiger A usgleichskassen. Bedauerlich ist, daß  ein derartiges S treben 
nicht in allen Fällen durch eine finanziell m ißliche Lage des U nternehm ens er
zw ungen ist, sondern dem M am m onstreben entspringt. Durch ein derartiges Vor
gehen schädig t sich aber ein so lcher Betrieb selbst, da er freiwillig auf die M itarbeit 
seiner älteren und dam it auch zuverlässigeren und erfahreneren M itarbeiter verzichtet. 
D ieses bedauerliche, unsoziale Handeln m ancher Betriebe hat bereits auch V ersuche 
gesetzlichen Eingreifens ausgelöst. D urchgreifende Erfolge können aber dam it 
n icht erreicht w erden. N ur die A bkehr vom M aterialism us kann hier endgültig  helfen.
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Ein anderer V ersuch, fü r das A lter zu sorgen, ist in m anchen G roß- und M ittel
betrieben zu finden, die ihre eigene Pensionskasse eingerichtet haben. M anche W irt
schaftszw eige kennen auch ihre V erbandspensionskassen, in w elche die A rbeitgeber 
en tsprechend ihrer B elegschaftszahl B eiträge entrichten. D adurch können auch 
Kleinbetriebe solche Sozialeinrichtungen schaffen. S tets handelt es sich hier um 
freiwillige Leistungen des W erkes, die teilw eise auch m it B eitragszahlungen der 
A rbeiter und A ngestellten gekoppelt sind. Durch das im A rbeiter oder A ngestellten 
gew eckte Sicherheitsgefühl für sein A lter läß t ihm w ährend seiner A rbeitsjahre die 
A rbeitsfreude und A rbeitsleistung erhöhen. Solche Pensionskassen können als E r
satz  der bestehenden staatlichen Invaliden- oder A ngestelltenversicherung w irksam  
w erden, in den m eisten Fällen stellen sie jedoch eine Z usatzleistung dar.

Mit dieser le tz tgenannten Sozialeinrichtung der Pensionskassen ist bereits eine 
G ruppe von B etriebsleistungen an A rbeiter und A ngestellte erw ähnt, die als Z usatz
lohn bezeichnet w erden können. Zu dem Geldlohn oder -G ehalt gew ähren viele 
Betriebe N aturalleistungen verschiedenster Art. Teilw eise entspringen solche Sonder
leistungen dem freiwilligen W illen der betreffenden U nternehm er, teilw eise sind 
sie durch Sonderverhältnisse zw angsw eise bedingt. Die verschiedensten  Fürsorge
einrichtungen eines W erkes w irken sich als solche Zusatzlöhne aus, die dem Ar
beiter oder A ngestellten in N otfällen irgend eine sonst für ihn entstehende A uslage 
ersparen  sollen. K rankenpflege, einschließlich Fam ilienfürsorge, F abrikarzt usw. 
seien hier als Beispiele genannt. O der das W erk stellt B rennm aterial, Licht, G as usw. 
zu verbilligten Preisen den W erkangehörigen zur V erfügung, W erkw ohnungen w er
den ihnen mit geringerer M iete berechnet, die Fahrtkosten  zur A rbeitsstä tte  w erden 
vergü te t oder das W erk so rg t selbst für eine kostenlose B eförderungsm öglichkeit. 
Je nach A rt der P roduktionstätigkeit kann auch ein verbilligter B ezug der eigenen 
Fabrikate  und W aren  als ein solcher Z usatzlohn w irken. Dies gilt besonders für 
die Betriebe der L ebensm ittelbranche, des B ekleidungsgew erbes usw . Andere Firmen 
haben ihre eigenen W erkkonsum anstalten , in denen sich die W erkangehörigen alle 
benötig ten  B edarfsgegenstände des täglichen Lebens zu günstigen Preisen beschaffen 
können. K antinen und Speiseanstalten  sollen den A rbeitern und A ngestellten w äh
rend der kurzen M ittagspause, die bei den oftm als w eiten E ntfernungen bis zur 
W ohnung  nicht erlaubt, zu Hause die M ahlzeit einzunehm en, eine reichliche und 
gleichzeitig billige V erköstigung verschaffen.

Sonderleistungen, die ebenfalls als Zusatzlöhne w irken, sind außerdem  neben 
der bereits erw ähnten W erkpensionskasse auch die eigenen W erkkrankenkassen 
und E rholungsheim e der g roßen U nternehm ungen, ln gleicher W eise w irken sich 
auch die gesetzlichen B eiträge des U nternehm ens zu den öffentlichen K ranken
kassen, Invaliden- und A ngestellten-, Unfall- und A rbeitslosenversicherungen aus. 
All diese Leistungen bedeuten  für den A rbeitnehm er einen zusätzlichen V erdienst, 
da ihm in Notfällen sonst notw endige A usgaben e rspart bleiben. F ür das U nter
nehm en sind solche Leistungen zusätzliche Lohn- und G ehaltskosten, w elche die 
Summ e der persönlichen A usgaben verm ehren.

All die genannten, verschiedenen Zusatzleistungen des U nternehm ens sind 
jedoch ste ts  freiw illiger Art. V oraussetzung dafür ist w iederum , daß  die P roduktiv i
tä t  des U nternehm ens solche Z usatzleistungen erlaubt. Jedoch ist auch hier die 
m am m onistische D enkart so m anchm al von verderblichem  Einfluß. T ro tz  der ge
eigneten R entabilitätsentw icklung fehlt doch in vielen Fällen der Wille, solche Zu
satzleistungen  zu gew ähren. S onderbarerw eise ist dies besonders bei den kleineren 
und m ittleren B etrieben verhältn ism äßig  oft festzustellen. Der A rbeiter und Ange
stellte w ird in der gegenw ärtigen W irtschaftseinstellung nur zu gerne als unpersön
licher L eistungsträger be trach tet, dem nur so viel zu zahlen ist, als unbedingt not
w endig ist. Die psychologisch so w ichtige persönliche A rbeitsfreude und der 
korporative A rbeitsgeist, die durch die verschiedenen Z usatzlöhne ers t lebendig 
gem acht w erden, w erden nur zu leicht heute vergessen.
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A ndererseits darf aber auch den A rbeitnehm er nicht das m am m onistische 
Denken verleiten, solche einmal oder vielleicht auch öfters gew ährte  Zusatzleistungen 
als gew ohnheitsrechtlichen A nspruch em pfinden zu wollen. Solche Zusatzleistungen 
m üssen durch die besondere A rbeitsauffassung der gesam ten B elegschaft verdient 
w erden. W ie die individuelle A uffassung einer freiwilligen Fam ilienzulage eine 
S ondervergütung  für den arbeitsw illigen und leistungsreichen A rbeiter und A nge
stellten ist, so m uß eine Z usatzleistung an die gesam te W erkbelegschaft durch 
den besonderen A rbeitsgeist säm tlicher A rbeitnehm er dieses U nternehm ens ausge
glichen w erden. E rst diese A uffassung beseitig t die S tarrheit des gegenw ärtigen 
D enkens, das jede V eran tw ortung  dem einzelnen abnehm en und dafür der Allge
m einheit aufbürden will. Schw ache und unselbständige C haraktere sind die Folge! 
Vielmehr m uß die persönliche V ergütung  einer individuellen A rbeitsleistung w ieder 
stä rk er in den V ordergrund treten , die gesteigerte  V eran tw ortung  vor sich selbst 
e rzeug t dann auch neue kraftvolle M enschentypen.

D am it ist bereits ein G rundsatz  angedeutet, der auch für eine andere, heute 
vielfach um strittene E inrichtung gilt: Die G ew innbeteiligung. V erschiedene Ver
fahren sind in der T heorie entw ickelt, verschiedene M ethoden in der P raxis bereits 
auch erprobt. Doch auch hier schleicht sich der gerüg te  Fehler ein: Die einmal 
in einem Betrieb eingeführte G ew innbeteiligung w ird nur zu rasch von der Beleg
schaft als ein gew ohnheitsm äßiger R echtsanspruch em pfunden, sie ist keine indi
viduelle V erdienstm öglichkeit mehr.

Die G ew innbeteiligung m uß sich entsprechend  der gegenw ärtigen  Tendenz 
auf dem Kapital aufbauen. Solange E igenkapitalzinsen nicht allgemein als berech tig t 
anerkann t sind, bleibt im Gewinn gleichzeitig die V erzinsung des E igenkapitals 
eingeschlossen. Die G ew innbeteiligung richtet sich nach dem K apitalbesitz.

G anz w esensfrem d erschein t daher der G edanke, Gewinn auch im V erhältnis 
der A rbeitsleistung zu verteilen. V erwirklicht ist dies bereits seit langem  in der 
B erechnung der T antiem e und verschiedener Form en von Leistungszulagen. W ird 
dieses Prinzip auf die gesam te A rbeitnehm erschaft eines W erkes ausgedehnt, dann 
w ürde dies bedeuten, daß  jeder A rbeiter oder A ngestellte in irgend einer Form 
am B etriebsgew inn beteiligt sein könnte.

Sofort tau ch t ein E inw and auf. D er durchschnittliche A rbeiter und A ngestellte 
h a t in der m odernen W irtschaftsform  keine M öglichkeit, irgendw ie den U nter
nehm ungsgew inn entscheidend direkt zu beeinflussen. D ieser w ird durch die höchst 
feinfühlige B etriebs- und U nternehm ungspolitik geschaffen. Auf die dazu notw en
digen B eschaffungs-, P roduktions- und A bsatzdispositionen haben aber nur w enige 
leitende M änner des W erkes tatsächlich  entscheidenden Einfluß. Je m ehr das Ver
hältnis zw ischen dem in einem U nternehm en beschäftig ten  Kapital und der ge
leisteten M enschenarbeit zu ungunsten  der letzteren verschoben ist, desto geringer 
ist die E inw irkung der B elegschaft auf die G ew inngestaltung. Dazu kom m t, daß  
der zu verteilende Gewinn ein errechneter Gewinn ist, der nicht jedesm al dem ta t
sächlichen U nternehm ungsgew inn entsprechen wird. Auf die A rt der G ew inn
berechnung  und G ew innfestsetzung hat die A rbeitnehm erschaft w iederum  keinen 
Einfluß. Die D istanz ist bei der m odernen B etriebsorganisation  zu groß gew orden. 
A ndererseits m üßte auch eine gerechte L ösung der F rage nach der G ew inn
beteiligung zu dem Schlüsse komm en, solange keine besonderen Eigenkapitalzinsen 
berechnet w erden, die B elegschaft auch an dem B etriebsverlust teilnehm en zu 
lassen. Dies ist jedoch w irtschaftlich unmöglich. Zudem  beeinflußt die K onjunktur
lage bereits die Zahl der in einem U nternehm en beschäftig ten  A rbeitnehm er. D a
durch ist die G esam theit der in irgend einem A nstellungsverhältnis Beschäftigten 
bereits Pufferglied für die K onjunkturschw ankungen. Doch sollen all die gezeigten 
Schw ierigkeiten nicht abhalten, die F rage nach der G ew innbeteiligung zu untersuchen.

Die praktische A nw endungsart kennt zw ei Form en: Die G ew innbeteiligung 
nach dem A rbeitsleistungsprinzip und die G ew innbeteiligung nach dem K apital-
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besitzprinzip. Die G ew innbeteiligung nach dem Prinzip der A rbeitsleistung 
geh t bew uß t von dem V erdienst des einzelnen aus. U nkonsequent ist, daß  
die V erdiensthöhe nicht gleichbedeutend m it dem persönlichen Einfluß auf 
die P roduktiv itä t des B etriebes zu sein braucht. Eine bessere B ezeichnung ansta tt 
G ew innbeteiligung w äre daher in solchen Fällen: zusätzliche L eistungsvergütung. 
D ieser G edanke ist bereits in ähnlicher Form bei den verschiedenen Präm ienlohn
system en und L eistungszulagen verw irklicht. Doch ist eines zu beachten : Der 
reine P räm iengedanke will den B onus geben, sobald eine bestim m te L eistungshöhe 
von dem einzelnen erreicht ist. Die K oppelung der L eistungspräm ie m it der G ew inn
beteiligung sieht dagegen eine solche Sondervergütung  nur vor; w enn sie die 
R entabilitätslage des W erkes erlaubt. An die Stelle der individuellen L eistungs
vergütung  des einzelnen tr itt die generelle L eistungsvergütung der gesam ten Beleg
schaft als Einheit, die innerhalb der W irtschaft selbst aber w ieder eine spezielle 
A rbeitsgruppe ist. D er G edanke einer individuellen L eistungsvergü tung  im Kleinen 
hat sich in eine solche im G roßen verw andelt.

Verwirklichen läß t sich dieser G edanke in folgender W eise: Z unächst m üssen 
vom erzielten Reingew inn w enigstens rechnungsm äßig  die entsprechenden Eigen
kapitalzinsen abgesetz t w erden. Denn diese bilden den prim ären B estandteil des 
G ewinnes. D er verbleibende R estgew inn könnte dann auf die Summe des Eigen
kapitals und der in der verflossenen A brechnungsperiode ausbezahlten  Löhne und 
G ehälter anteilsm äßig  verteilt w erden. Zu fragen ist, ob mit einer solchen Be
rechnungsform  der G ew innanteil für den einzelnen A rbeiter oder A ngestellten eine 
solche Höhe erreichen w ird, daß  in ihm dam it das Empfinden einer besonderen 
A nerkenntnis ausgelöst w ird. In vielen Fällen w ird dies wohl nicht sein können. 
D aher halte ich für zw eckm äßiger, jede irgendw ie gearte te  K oppelung zw ischen 
A rbeitsleistung und konjunkturem pfindlicher G ew innbeteiligung aufzuheben. Es 
genügt, w enn aus gerechtem  und persönlich eingestelltem  Empfinden heraus die 
einzelne A rbeitsleistung durch Sondervergütungen  belohnt und aus der Allgem ein
heit herausgehoben wird. Dies w ird durch die Präm ienlöhne und die einfachen 
L eistungszulagen erreicht.

D as zw eite Prinzip der G ew innbeteiligung geht vom K apitalbesitz aus. Nach 
einer bestim m ten B eschäftigungsdauer im W erk, z. B. nach zwei oder fünf Jahren, 
erhält der A rbeiter oder A ngestellte eine A nw eisung, einen G enußschein oder eine 
Kleinaktie ausgehändigt. Die verschiedensten  B ezeichnungen und R echtskonstruk
tionen sind zu finden. D ieses W ertpap ier sichert ihm seinen G ew innanspruch. 
E n tw eder erhält er diesen G ew innbeteiligungsanspruch als eine zusätzliche Lohn
oder G ehaltsvergütung  in Form einer Jubiläum sspende, deren V oraussetzung eine 
en tsprechende Führung und A rbeitsleistung im verflossenen Zeitraum  ist. O der 
nach der bestim m ten Zeit w ird jedem  A rbeitnehm er die G elegenheit gegeben, sich 
solche der B elegschaft vorbehaltene W ertpap iere  zu einem günstigen' P reis zu 
erw erben. In diesem  Falle m uß im U nternehm en jedoch eine E inrichtung bestehen, 
durch die der A rbeiter oder A ngestellte bei seinem A ustritt aus der Firma, oder bei 
einem sonstigen G runde sein gekauftes P ap ier zurückverkaufen kann. Die erst
genannte M ethode will b ew uß t den G edanken der Belohnung w achrufen, die zw eite 
die persönliche Freiheit gew ährleisten und dam it den Ehrgeiz w ecken, ein solches 
P ap ier erw erben zu können.

Den B elohnungsgedanken m it der kostenlosen A bgabe eines solchen W ert- 
papieres zu verbinden, w ird nur bei gu t gehenden und gesicherten U nternehm ungen 
Erfolg haben. G ew innaussichten zu schaffen, die bei zw eifelhaften U nternehm ungen 
nie verw irklicht w erden, ist eine Utopie ohne W erbekraft. R echtfertigen läß t sich 
die kostenlose A bgabe solcher W ertpap iere  an die B elegschaft mit der B egründung, 
daß  eine m ehrjährige, zuverlässige M itarbeit eines A rbeiters oder A ngestellten 
für das U nternehm en auch einen kapitalisierbaren W ert bedeutet. Schw ierig ist, 
wie w eit dieser W ert m it der persönlichen A rbeitsleistung verbunden w erden kann.

82



Die zw eite M ethode, jedem  W erkangehörigen nach einer bestim m ten Zeit den 
E rw erb solcher W ertpap iere  zu erleichterten B edingungen zu erm öglichen, b ietet 
den Vorteil der individuellen Freiheit. Die G ew innbeteiligung ist an das freiwillige 
Interesse des A rbeiters oder A ngestellten geknüpft. Die herrschende A bneigung 
der kontinentaleuropäischen A rbeitnehm erkreise, sich finanziell an dem U nternehm en 
zu beteiligen, in dem man selbst beschäftig t ist, w ird jedoch der häufigeren Ver
w irklichung dieses Prinzipes so m anche Schw ierigkeit bereiten. Nachteilig w irkt, 
daß  auch nicht der geringste Z usam m enhang m it der A rbeitsleistung m ehr bei 
dieser rein kapitalm äßig  aufgezogenen G ew innbeteiligung besteht.

Diesen N achteil such t eine geänderte  Form der G ew innbeteiligung auszu
schalten , die zuerst Ford angew endet hat. N icht nur ein K apitalanspruch soll 
G rundlage der G ew innbeteiligung sein, sondern neben der persönlichen A rbeits
leistung und dem freien W illen des Betreffenden auch dessen gesam te Lebensw eise. 
D urch bestim m te P rüfungsverfahren w ird diese laufend festgestellt und überw acht. 
N ach einer besonderen B ew ährungsfrist kann der A rbeiter oder A ngestellte seine 
Spareinlagen in einer eigens dazu gegründeten  W erksparkasse  anlegen. Seine 
Spareinlage w ird ihm en tsprechend der allgem einen G eldm arktlage verzinst. H at 
die Spareinlage eine bestim m te Höhe erreicht, die nach den Fam ilienverhältnissen 
individuell bem essen w ird, um keine absolute, sondern eine relative S parsam keit 
vorauszusetzen, dann erhält der betreffende A rbeiter oder A ngestellte ein C ertifikat 
ausgehändig t, das ihn am Reingew inn beteiligen läßt. B erechtigt ist der G ew inn
beteiligungsgedanke aus dem M itarbeiten der Spareinlagen im U nternehm en. Die 
G ew innquote, zusätzlich der V erzinsung, soll eine B elohnung sparsam er L ebensw eise 
sein, die durch eine Sondervergütung  für en tsprechende A rbeitsleistung erleichtert 
wird.

D ieses V erfahren sichert jedem  seine persönliche Freiheit. Seine erhöhte Ar
beitsleistung w ird im voraus durch eine P räm ienvergü tung  anerkannt. Seine Er
sparn isse b rauch t er jedoch nicht seinem U nternehm en anzuvertrauen. Eine ent
sprechend hohe V erzinsung und eine ausreichend gebotene S icherheit für seine 
Spargelder w erden ihn allerdings dazu anregen. D as V orschieben des Spargedankens 
bring t w eitere Vorteile m it sich. D as Sparen häng t mit der A rbeitsleistung und 
der dam it verbundenen V erdiensthöhe direkt zusam m en. A ndererseits w ird auch 
die sonstige Lebensführung des betreffenden A rbeitnehm ers berücksichtigt, an der 
jeder Betrieb ebenfalls außerordentlich  in teressiert ist. N ur der auch in seinem 
Privatleben ordentliche A rbeiter und A ngestellte w ird dauernd  ein vollw ertiger 
M itarbeiter sein können.

Für die europäischen V erhältnisse ist noch eines zu beachten. D as herrschende 
M ißtrauen der A rbeitnehm er gegen alle E inrichtungen der A rbeitgeber läß t hier 
ste ts  zunächst nach einem egoistischen Zw eck suchen. U rsache, zum Teil auch 
berechtig te U rsache, ist die m am m onistische G eisteseinstellung beider Teile. D ieses 
vorhandene M ißtrauen m uß jedoch beach te t w erden. D erartige B etriebssparkassen  
m üssen daher un ter der entsprechenden M itverw altung der A rbeitnehm erschaft 
stehen, außerdem  m uß jeder W erkangehörige jederzeit das R echt haben, nach 
kurzer K ündigungsfrist seine Spareinlagen ohne G rundangabe zurückrufen zu 
können. Die hier zu gew ährende individuelle Freiheit ist das beste  Mittel, den 
gegenseitigen A rgw ohn zu zerstreuen.

Dieses V erfahren der G ew innbeteiligung h a t den Vorteil, zunächst auf der 
für die heutigen V erhältnisse allein richtigen K apitalbasis au fgebau t zu sein. Diese 
ist aber mit der A rbeitsleistung und dem Spartrieb  des einzelnen gekoppelt. Damit 
ist das Prinzip der individuellen L eistungsvergütung  auch auf das System  der Ge
w innbeteiligung übertragen.

D aher ist auch hier der G edanke verw irklicht, der die w esentliche V oraus
setzung  von einem «gerechten Lohn» ist. Lohn und G ehalt dürfen nicht R echnungs
größen  sein, Kosten für den A rbeitgeber und Einkom m ensziffern für den A rbeit-
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nehm er, um denen der graue, undurchsichtige Schleier m aterialistischer N üchternheit 
hängt. Lohn und G ehalt m üssen w ieder eine individuelle V ergütung für die p e r
sönliche A rbeitsleistung sein, die jedoch nicht der Sinn der Arbeit, sondern nur 
ihre Folge ist.

Der tiefe G edanke T o lsto j’scher W orte w ird dann lebendig:
Eine Belohnung ist nicht kostbar, 
nur die A rbeit dafür.
Lernst und arbeitest du
um Früchte zu ernten,
so wird dir die A rbeit schwer erscheinen;
wenn du aber arbeitest
und liebst die A rbeit selbst,
dann wirst du für dich selbst darin eine Belohnung finden.
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U nternehm ung und V olksgesundheit.
Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut!
Denn das allein unterscheidet ihn 
von allen Wesen, die wir Tcennen.

Goethe.

Dieses W ort Goethes hat auch Geltung für das Wirtschaftsleben. Die nüchterne, 
kalte Geisteseinstellung der materialistischen G egenwart hat allerdings nur 211 
gerne diesen Goethe’schen Gedanken Lügen strafen wollen. Doch für die Dauer 
ist dies nicht möglich! Der Mensch wird wieder seine alte Stellung zurückerringen, 
er wird wieder der Mittelpunkt alles irdischen Geschehens werden, auch wieder 
der Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns.

Schon seit langem ist eine große Zahl unserer Betriebe dazu übergegangen, 
nicht nur Arbeitsstätte, sondern vielmehr eine gesunde Arbeitsstätte sein zu wollen. 
Arbeitet doch der gegenwärtige Mensch einen bedeutenden Teil seines gesamten 
Lebens in unseren Wirtschaftsbetrieben. Dort gibt er seine Arbeitskraft aus, dort 
findet er seine physische Lebensexistenz. Je besser diese dem Arbeitenden gew ähr
leistet wird, desto länger wird er mit seinem Geist und Körper wirtschaften können, 
desto länger kann daher die Menschheit und auch der Betrieb aus der Schaffens
kraft eines jeden einzelnen Nutzen ziehen. Das Interesse des neuzeitlichen Betriebes 
verlangt gebietend, günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Rationalisierung 
der menschlichen Arbeitskraft hängt davon ab; auch die erzielbare Arbeitsleistung 
wird gesteigert.

Die Notwendigkeit dieser Fürsorge der W irtschaft für die Menschen, die 
in ihrem Kreislauf arbeitend stehen, beweisen bereits die gegenwärtigen Arbeits
verhältnisse. Die Industriearbeit ist zur Lebensarbeit geworden, ist nicht mehr 
Saisonarbeit , die durch landwirtschaftliche Arbeit unterbrochen wird. Der moderne 
V/irtschaftsmensch hat keine Möglichkeit mehr, den innigen Zusam m enhang  mit 
der N atur zurückzugewinnen, den seine Ahnen noch hatten, woraus diese ihre 
neue Kraft schöpfen konnten.

Der W irtschaftsmensch der G egenw art  ist eingeschlossen in die vier W ände  
einer W erkstä t te  oder eines Kontors. Lärm und Dröhnen der Maschinen, Hast und 
Hetze wirtschaftlichen Getriebes begleiten ihn, nagen langsam aber sicher an 
seinen Nerven. Andere Betriebe kennen außerdem noch scharfe Lichtgegensätze. 
Das weißlich-grüne Licht der Schneidflamme oder die Glutwelle flüssigen Stahls 
unterbrechen die natürliche Helle des Arbeitsraumes. S taub durchwirbelt ihn, Gift
dämpfe ents trömen so mancher Arbeitsstelle.

W ürden die Menschen schutzlos in eine solche Arbeitsumgebung gestellt, 
dann würden darunter nicht nur einzelne O rgane des menschlichen Körpers zu 
leiden haben, sondern auch der Mensch als solcher würde schweren Schaden davon
tragen. Körperlich und geistig m üßte  dieser schlaff gewordene Mensch aber auch 
ein schlechter Sorger für das kommende Geschlecht sein, unfehlbar würde 
eine Degeneration der modernen Industriemenschheit eintreten. Die Zeiten jedoch 
sind vorbei, in denen sich die Industriebevölkerung auffrischen konnte durch den 
noch lebenskräftigen Schlag des Landmenschen. Die Bevölkerungspolitik verlangt 
dringend, auch den Industriemenschen an seiner Arbeitsstätte Lebensbedingungen 
finden zu lassen, die seine Gesundheit nicht bedrohen.

Aus dieser Erkenntnis heraus en ts tand die staatliche Sozialpolitik, aus ihr 
erwuchs aber auch die private W irtschaftsfürsorge, die schon in zahlreichen großen
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und kleinen Betrieben auch ohne gesetzliche Sondervorschriften eingerichtet wurde. 
Ein gesunder Mensch an gesunder Arbeitsstelle wird eine größere Arbeitsfreude 
besitzen, eine erhöhte Arbeitsleistung wird damit auch für die Produktivität des 
Unternehmens zweckdienlich sein.

Der Fürsorgeumfang eines Betriebes muß sich ste ts  in vierfacher Richtung 
bewegen. Die Arbeit als solche m uß derar t organisiert sein, daß  sie möglichst wenig 
Gefahren dem einzelnen und der Gesamtheit bringen kann. Die Arbeitsstelle m uß 
gesunde Bedingungen schaffen, die eine kräftesparende Arbeit erlauben. Aber auch 
der arbeitende Mensch muß von der Betriebsfürsorge begleitet sein, seine Lebens
bedingungen innerhalb und außerhalb des W erkes sind zu betreuen. Neben dem 
arbeitenden Menschen müssen seine Familienverhältnisse derar t gesichert sein, daß  
seine Arbeitsfreude und sein Arbeitswille nicht durch drückende Sorge um das 
Schicksal seiner Frau und Kinder gelähmt wird.

Ist die Arbeitsorganisation eines Unternehmens auf den Schutz der Menschen
arbeit  eingestellt, dann ist damit auch dem Betriebe gedient. Die vorbeugenden 
M aßnahm en sind stets billiger, wie die Entschädigung eines Unfallbetroffenen. 
Solche Ausgaben für den Arbeitsschutz bedeuten daher eine Kostensparung. Die 
gesetzlichen Bestimmungen sehen bereits einen Mindestumfang für die zu treffenden 
Schutzeinrichtungen vor, z. B. Schutzgitter vor gefahrdrohenden W erkzeugm aschi
nen, Transmissionsanlagen usw. W arnungstafeln bei S tarkstromanlagen und Ähn
liches. Auch die Satzungen der Unfall- und Haftpflichtversicherungen bestimmen 
solche Schutzeinrichtungen. Von den Organen dieser Gesellschaften wird regel
m äßig  ihre ordnungsgem äße Anlage geprüft. In den W erkstä t ten  und Betriebs
höfen sind die Unfallverhütungsvorschriften und die V erhaltungsmaßnahmen an
geschrieben. In letzter Zeit werden auch Unfallverhütungsbilder verwendet, auf 
denen die falsche und richtige Handlungsweise abgebildet ist.

Auch die Arbeitsorganisation kann auf die Gesundheit der arbeitenden Men
schen direkt Rücksicht nehmen und gleichzeitig ein kostensparendes Betriebs
moment sein. Abfallprodukte der Fabrikation, die sonst die Luft der Arbeitsräume 
verunreinigen würden, lassen sich in Sammelleitungen aufsaugen. Sie werden da
durch dem Betriebsraum entzogen und gleichzeitig der Nebenverwertung zugeführt. 
Die E nts taubungsanlage eines Sägewerkes z. B. kann leicht Brennmaterial für die 
Kesselanlage geben, Kondensatoren sammeln die geschwelte Luft und entziehen ihr 
dann die für ein N ebenprodukt geeigneten chemischen Bestandteile.

Die Arbeitsweise selbst läßt sich derart einrichten, daß  nicht nur die körper
liche und geistige Ermüdungskurve des arbeitenden Menschen zurückgedrängt wird, 
d aß  vielmehr damit auch in direkter Weise die Arbeitsfreudigkeit gesteigert wird. 
Bequeme Arbeitsstühle und Arbeitstische, übersichtlich einzuordnende W erkbänke 
und Schreibtische erhöhen die Arbeitsleistung, unnütze W ege  und Handgriffe w er
den vermieden. Das schalldichte Abschließen der Räume, in denen anstrengende 
geistige Arbeit geleistet wird, verringert dort die Nervenanspannung, läßt die Ar
beitsfrische lebendig bleiben.

Die Gefahren zusammengeballter Massenarbeit unserer modernen Wirtschaft 
können ebenfalls verringert werden. Ausreichende Einrichtungen für Feuerschutz 
durch zahlreich aufgestellte Handfeuerlöscher und Hydranten, Berieselungsanlagen 
in besonders feuergefährlichen Betrieben, direkte Anrufmöglichkeit der städtischen 
Feuerw ache werden das Sicherheitsgefühl der Belegschaft erhöhen, aber gleich
zeitig auch die Feuerversicherungsprämien verringern. Dauernde Ü berwachung  der 
Dampfkessel und sonstiger explosionsgefährlicher Anlagen werden drohende Ge
fahren zurückdämmen und die damit bedingten Materialschäden vermeiden. Ent
lüftungsanlagen verringern in gleicher Weise freie Explosionen in den Arbeits
räumen, Pum panlagen sorgen für das Trockenlegen tiefeingeschnittener Arbeits
stätten. Viele solcher Beispiele wären noch zu nennen, um zu zeigen, wie überall 
die Arbeitsgefahren verringert werden können.
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G esundheitsschädliche A rbeitsverfahren sind in m öglichst w eitem  U m fang durch 
andere A rbeitsverfahren zu ersetzen, die nicht m ehr die G esundheit der M enschen 
bedrohen. So ist die Spiegelindustrie schon seit längerer Zeit dazu übergegangen, 
die Q uecksilberverw endung einzuschränken, und nach anderen Spiegelbelagen zu 
suchen. D er gesam ten chem ischen Industrie steh t auf diesem G ebiet noch ein w eites 
A rbeitsfeld offen. Können jedoch irgendw o keine neuen gesundheitsunschädlichen 
A rbeitsverfahren gefunden w erden, dann m üssen m indestens die eingebauten  Reini
gungsanlagen des W erkes die giftigen Däm pfe absondern, oder die A rbeiter sind 
mit Schutzm asken auszurüsten . Ähnlich können auch A rbeiter an S tätten  mit 
raschen L ichtkontrasten  mit Schutzbrillen gesichert w erden.

Eine entsprechende Schutzkleidung spielt bei der m odernen A rbeitsw eise 
überhaup t eine g roße Rolle. Druck und Stoß, aber auch N ässe und Feuer und 
Kälte sollen vom m enschlichen K örper abgehalten  w erden. Je nach A rt der A rbeit 
w erden ganze Anzüge und T eilbekleidungsstücke notw endig. In vielen B etrieben 
w ird solche Schutzkleidung durch das W erk kostenlos zur V erfügung gestellt. 
D ieses V erfahren hat oft den Nachteil, daß  nicht im m er m it der genügenden Sorg
falt die Schutzkleidung von den A rbeitern behandelt w ird. D aher haben m anche 
Betriebe ein anderes V erfahren gew ählt. Sie gew ähren E ntschädigungsgelder für 
die B eschaffung solcher Schutzkleider, sorgen auch für den gem einsam en billigen 
Einkauf. Die E ntschädigungsgelder sind derart zu bem essen, daß  sie für den 
N orm albedarf leicht ausreichen. B ehandelt ein A rbeiter jedoch seine Schutzkleidung 
nicht genügend sorgfältig, dann m uß er aus seinem eigenen V erdienst die m ehr 
gebrauchte  Kleidung bezahlen. N otw endig ist jedoch in solchen Fällen eine dauernde 
Kontrolle der vorhandenen Schutzkleidung, dam it nicht aus falscher Sparsam keit 
die notw endigen N euanschaffungen zu lange h inausgezögert w erden.

Von besonderer B edeutung ist die der A rbeitsleistung entsprechende A rbeits
teilung. F rauenarbeit und die Arbeit Jugendlicher m üssen einer besonderen psycho
logischen B eurteilung unterliegen. Teilw eise sind auch hierfür eigene gesetzliche 
B estim m ungen vorhanden, doch hat auch die individuelle B etriebsfürsorge w eitere 
seh r w ertvolle A rbeit zu leisten. Die körperliche E igenart der Frau verlangt ganz 
andere Hilfsmittel fü r die Arbeit, wie die S truk tu r des M annes. D er A rbeitsstuhl 
w ird anders beschaffen sein m üssen, auch das V erhältnis zw ischen sitzender und 
stehender A rbeit ist für einen M ann anders einzuteilen, wie für eine Frau. Die 
A rbeitsorganisation  und die A rbeitseinrichtung w ird daher bereits darauf Rücksicht 
zu nehm en haben, ob in der betreffenden B etriebsabteilung m ännliche oder weibliche 
A rbeitskräfte beschäftig t w erden sollen.

Vom hygienischen und volksgesundheitlichen S tandpunkt aus ist bereits not
w endig, die F rauenarbeit von schw erer körperlicher A nstrengungen freizuhalten. 
Auch längere, g roße N ervenreize können Frauen nur selten ertragen. D aß die 
F rauenarbeit auch auf die speziellen Frauenleiden und auf die Zeit der M utterschaft 
R ücksicht zu nehm en hat, ist ein bereits erfreulicherw eise vielfach verw irklichter 
Gedanke.

Ähnliche Ü berlegungen m üssen für die B eschäftigung Jugendlicher angestellt 
w erden. M ädchen und B urschen erleben in den ersten  Jahren ihrer B erufsausbildung 
und B erufsarbeit ihre körperliche und geistige Entw icklung. D er V erlauf dieser 
E ntw icklungsjahre bestim m t aber die gesam te körperliche und geistige B eschaffung 
des späteren , ausgew achsenen  M enschen und dam it auch des kom m enden Ge
schlechtes. Ü berm üdung des Jugendlichen sind zu verm eiden, entsprechende Ar
beitspausen und entsprechendes Zuteilen nicht zu schw erer körperlicher A rbeit sind 
notw endig. Auch die von einem Jugendlichen zu fordernde geistige A nspannung 
seitens der verlangten  A rbeitsleistung darf nicht zu hoch bem essen sein, um keine 
N ervenüberreizung herbeizuführen. Auch die Länge des U rlaubs und der täglichen 
A rbeitszeit für Jugendliche sind von g roßer W ichtigkeit für den Schutz des Jugend
lichen, denn das G ew ähren der notw endigen geistigen und körperlichen Ruhe ist 
V oraussetzung für einen gesunden Aufbau des w achsenden M enschen. B edauer-
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licherw eise ist aber oftm als auch festzustellen, daß  die Jugendlichen selbst au f 
solche A nforderungen zu ihren eigenen G unsten nicht achten, ihre Freizeit vielm ehr 
m it neuen anstrengenden und reizenden B eschäftigungen ausfüllen.

D as sinngem äße Legen der A rbeitspausen hat auch für die erw achsene Beleg
schaft B edeutung. Die A rbeitspausen sind nicht nu r dazu da, die notw endigen 
M ahlzeiten einnehm en zu können, sie sollen vielm ehr auch die tägliche E rm üdungs
kurve un terbrechen und aufhalten. B esonders der rationalisierte A rbeitsprozeß 
m it seinem für jeden H andgriff oder jede E inzelleistung bestim m ten Z eitaufw and, 
m it seinem A usschalten jeder unproduktiven A rbeitspause verlang t das bew ußte  
und klare Einführen von ruhebringenden und dam it auch neuschöpferischen Ar
beitspausen.

Doch genüg t das E insetzen en tsprechend langer und günstig  gelegener A rbeits
pausen nicht. Auch die A rbeitnehm er m üssen bestreb t sein, ihre A rbeitspausen 
richtig  und zw eckm äßig  zu verw enden. Viele M enschen haben noch nicht gelernt, 
ihren G eist und K örper tatsächlich  auch nur für kurze Zeit b ew u ß t ausspannen zu 
lassen. Die produktive A rbeitspause darf nicht durch hastiges U m herirren in 
den W erkräum en oder durch unruhige und aufregende «U nterhaltung» gestö rt sein. 
Bei entsprechenden B etriebsverhältnissen soll die A rbeitspause bei gutem  W etter 
im Freien verb rach t w erden, um dadurch ergiebiger die verbrauchten  Kräfte ersetzen 
zu können. Von B edeutung ist auch die Lage und Z eitdauer der M ittagspause. 
Diese darf nicht durch das notw endige W ärm en m itgebrach ten  E ssens verkürzt 
w erden. Die E ssenspausen  sind derart zu legen, daß  sie genügenden Spielraum  
für ein bequem es, nicht hastiges Essen geben. Als N orm alm aß für die reine E ssens
zeit w ird gew öhnlich eine halbe S tunde angesprochen. W ichtig  auf den zu fordern
den Einfluß der E ssenspause ist auch, daß  die äußere  U m gebung des E ßraum es 
anregend wirkt. Zu verm eiden ist das E innehm en des Essens in den A rbeits
räum en selbst. Die notw endige geistige A usspannung w ird dadurch verringert, 
aber auch die A rbeitsräum e leiden durch die bei einem raschen und unbequem en 
Essen unverm eidlichen Abfälle und Schm utzreste.

Die gesam te E inrichtung des W erkes hat den arbeitshygienischen A nforde
rungen zu entsprechen. M aßgebend m uß ste ts  der G edanke sein, durch eine an
regende U m gebung die A rbeitsfreude und dam it die A rbeitsleistung zu steigern. 
B esonders in dieser H insicht h a t die neue Zeit w esentliche V eränderungen gebracht. 
Die G egenw art ha t erkannt, die A rbeitspsyche gründlich zu beachten . Die P sycho- 
technik w endet daher b ew uß t auch die äußere  G estaltung  der A rbeitsum gebung 
zur L eistungssteigerung  an. Doch neben diesem G esichtspunkt m uß auch der 
ethische W ert einer solchen B etriebsfürsorge beach te t w erden: die geistige und 
körperliche G esundhaltung der arbeitenden M enschen.

D er neuzeitliche A rbeitsraum  gleicht nicht m ehr der düsteren , dum pfen A rbeits
stä tte  von gestern. G enügende Helle und G röße sind V oraussetzung für ein richtiges 
und gesundes Arbeiten. D adurch kann den sogenannten  B erufskrankheiten, die aus 
dem W esen der einzelnen A rbeitsform  entspringen, von der E n tstehungsursache 
her en tgegengearbeite t w erden. Die gesundheitsschützende O rganisation  der A rbeit 
m uß sich m it der hygienisch einw andfreien R aum gestaltung  vereinigen.

D er A nstrich der Räum e soll bereits anregend w irken, viele Betriebe haben 
auf den zw ar billigen, aber doch auch nüchtern w irkenden und rasch verschm utzen
den K alkanstrich, so w eit die A rt der Arbeit dies zuläßt, verzichtet. Ist der Kalk
anstrich  aus anderen G ründen beizubehalten, so m uß er öfters erneuert w erden, 
um ste ts  hell zu sein. Auch die E inrichtung der A rbeitsräum e h a t gesundheits
fördernd zu w irken. S taubfangende Einrichtungen w erden im m er m ehr entfernt, 
g la tte  und bequem e A rbeitseinrichtungen w erden bevorzugt. Den A rbeitsplatz darf 
der einzelne A rbeiter nach seinem Belieben ausschm ücken, Bilder und Blumen 
w erden bevorzugt. Einheitliche Richtlinien der B etriebsleitungen m üssen dafür 
sorgen, daß  die N eutralitä t der A rbeitsstä tte  und die gegenseitige R ücksichtnahm e 
auf das Denken und Fühlen der anderen M itarbeiter gew ährleistet bleibt.
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Auf die Arbeitsleistung und Arbeitsgesundheit wirkt wesentlich die W ärm e 
des Arbeitsraumes ein. W enn möglich sind bauliche Einrichtungen zu treffen, um 
die R aumtemperatur im Som m er und W inter möglichst gleichmäßig zu erhalten. 
Am arbeitsförderndsten pflegt eine Durchschnitts temperatur von 15— 2 0 °  C. zu 
sein. Heizanlagen müssen im W inter für eine gleichmäßige Verteilung der W ärm e 
im Arbeitsraum sorgen. Jedoch darf durch die Heizanlage nicht die Luft des Raumes 
verschlechtert und ausgetrocknet werden. Die modernen W erkstä tten  sind schon 
längst wie die Bureauräume mit der Zentralheizung ausgerüstet. Die Tem pera tur  
kann leichter geregelt werden, auch ist die Unterhaltung der Feuerstelle einfacher 
und weniger brandgefährlich. In den Sommermonaten müssen hinreichende Ent
lüftungsanlagen für ein Kühlhalten der Räume sorgen. Berieselungen der Glas
dächer und großen Fenster, Ausbreiten von Schutzmatten usw. verringern die 
direkte Einwirkung der Sonnenbestrahlung. Auch technische und chemische Kühl
einrichtungen sind in manchen Arbeitsstätten zu finden.

Die Entlüftung der Räume hat durch große, weite Fenster zu geschehen. Die 
Fenster müssen jederzeit leicht zu öffnen sein. Sollen Blumen die Arbeitsräume 
schmücken, dann werden sie zweckmäßigerweise nicht auf das Fenstersims, sondern 
vor das Fenster auf ein eigenes Gestell gesetzt.  Für eine dauernde Luftzirkulation 
sind in großen Fenstern besondere Entlüftungsklappen und le ichtbewegbare Ober
lichter einzubauen. Das Bestreichen der Fenster mit Farbe oder Bekleben mit 
Buntpapier, um das Hinaussehen zu verhindern, ist veraltet. Die Helle der Räume 
leidet darunter. Milch- oder Rillenglas kann dieselben Dienste leisten und gibt eine 
günstigere Lichtwirkung. Zudem brauchen nur die unteren Teile der Fenster derart 
verw ahrt  zu werden. Gitter vor den Fenstern sind ebenfalls nicht notwendig. Die 
psychologische W irkung ist zu ungünstig. Gefängnisstimmung wird nur zu leicht 
geweckt. Arbeitsmaschinen und Arbeitseinrichtungen sind in solcher Entfernung 
von den Fenstern aufzustellen, daß  das Glas auch ohne besondern Schutz nicht in 
Gefahr kommen kann. Ein Einsteigen in die W erks ta t träum e durch die Fenster ist 
bei der für g roße Betriebe T a g  und Nacht notwendigen B ewachung nicht zu be
fürchten. Kleine Betriebe ohne N achtw ache können ihre Fenster und Türen durch 
unter tags zurückklappbare Gitter oder Läden schützen. Einen freundlichen Eindruck 
machen außerdem Vorhänge an den Fenstern. Doch darf dadurch nicht das Licht 
abgehalten und Staub gesammelt werden.

Die Arbeitsräume sind derar t baulich zu legen, daß eine künstliche Beleuchtung 
unter tags möglichst vermieden wird. Schon das Einsparen der Beleuchtungskosten 
zw ingt zu einer solchen Maßnahme. Andererseits ist die Arbeitsleistung bei künst
licher Beleuchtung stets  geringer wie bei Tageslicht. Um diese Minderung der 
Arbeitsleistung bei künstlicher Beleuchtung möglichst klein sein zu lassen, geht 
die neuzeitliche Beleuchtungstechnik seit letzter Zeit dazu über, erhöhten W ert  
auf das Anbringen der künstlichen Lichtquellen zu legen. Durchwegs wird elektri
sches Licht verwendet, Gas- oder Karbidbeleuchtung verschwinden immer mehr. 
Die einzelnen Lichtquellen sind über der einzelnen Arbeitsstelle derart anzubringen, 
daß  der Arbeitende durch den Lichtkern nicht geblendet wird. Auch auf die 
Schattenwirkung des arbeitenden Körpers ist zu achten. Für g roße Räume wird 
indirekte Deckenbeleuchtung oder die halbindirekte Beleuchtung mit bedeckten 
Glühlampen gewählt. Die an den W änden und der Decke angebrachten Lichtkörper 
müssen außerdem  derar t angeordnet sein, daß  sich ihre Lichtkegel nicht über
schneiden. Blend- und Schattenwirkungen sind zu vermeiden. Von Einfluß auf 
die Leichtfülle ist außerdem  das Anpassen der Decken- und W andfarbe an die 
Beleuchtungsquellen.

Der Boden der Arbeitsräume m uß leicht sauber  gehalten werden können. 
Für eine ausreichende Reinigung der Räume hat ste ts  gesorgt zu sein. Zweck
mäßigerweise wird dafür besonderes Reinigungspersonal beschäftigt,  das mindestens 
periodenweise die Hauptreinigung der einzelnen Räume besorgt.  Das Besprengen 
der W erks ta t t-  und Bureauräume mit W asse r  durch das Personal und das «be-
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rühmte» Staubwischen läß t nur einen äußeren Sauberkeitseindruck entstehen, hat 
aber keinen Wert. A ußer der genügenden Sauberkeit m uß der Boden auch schall- 
und standsicher sein. Die schalldämpfende W irkung des zweckmäßigen Boden
belags wird ers t seit jüngster  Zeit sorgfält iger beachtet. Die Standsicherheit ist 
bereits zum Schutz des Menschen notwendig, aber auch zur Erhöhung der Arbeits
leistung zweckdienlich. Bretterböden werden nur noch selten in neuen Arbeits
räumen verlegt. Sie erfüllen die gezeigten Anforderungen nicht genügend. Der 
für Einzelzimmer leitender Angestellter des Unternehmens verwendete  Linolboden 
eignet sich für W erkstä t ten  und Bureauräume nicht, da er zu teuer, aber auch zu 
empfindlich ist. Verwendet werden daher meistens die zahlreichen neuen technischen 
Bodenbeläge, wie Steinholzböden usw.,  die eine glatte Bodenfläche durch Auf
streichen der halbflüssigen Bodenmasse erzeugen, die nach dem Eintrocknen glatt 
ist und leicht gesäubert werden kann. Zu achten ist nur, daß  solche chemische 
Böden auch genügend wärmehaltend sind, d aß  sie außerdem Schutz gegen Erd
schluß der Licht- und Kraftstromanlagen geben.

Die W ände  und Decken der Arbeitsräume haben möglichst glatt zu sein, um 
die Sauberhaltung zu erleichtern. Neuzeitliche Betriebe vermeiden bei der Raum
gestaltung auch die Eckenbildung zwischen den W änden, sowie zwischen W and, 
Boden und Decke. Durch Abrunden der zusam menstoßenden Flächen wird die 
Schmutzansam mlung verringert . Die Höhe der W ände m uß einen solchen Raum
inhalt für die W erkstä tten  und Bureaux schaffen, daß  der für die darin arbeitenden 
Menschen notwendige Luftraum auch gewährleistet ist. Die Größe der Räume 
wird sich nach der Zahl der in ihnen regelmäßig beschäftigten Personen richten 
müssen, nicht nur nach der Zahl der aufgestellten Maschinen. Außerdem ist auf 
die sonstigen durch die Maschinenarbeit entstehenden Luftbeeinflussungen zu 
achten. In Schmutzbetrieben und W erkstätten , in denen viel mit Flüssigkeiten 
gearbeitet wird, sind die W ände zw eckm äßig  mit einem entsprechend hohen Ölfarb- 
sockel zu versehen, oder die W ände werden getäfelt, w as allerdings teurer i s t  
dafür aber auch haltbarer. Die Fußböden müssen in solchen Betrieben einen Ab
lauf für das W asser  besitzen, die Standplätze der Arbeiter sind durch Roste trocken 
zu halten.

Die T reppen und Gänge der W erkgebäude haben so breit zu sein, daß  auch 
Lasten ohne Gefahr für den Menschen sicher und bequem b ew eg t  werden können. 
Außerdem ist auf ihre Brandsicherheit zu achten, zum mindesten dürfen sie ein 
Ausbreiten eines Schadenfeuers nicht fördern. Zum Vermeiden von Unfällen müssen 
dunkle Treppen  und Gänge dauernd genügend beleuchtet sein, auch untertags. 
Notausgänge, sowie enge Betriebsstellen, an denen sich erfahrungsgem äß die 
Menschenmengen leicht stauen können, sind außerdem mit einer Notbeleuchtung 
zu versehen, um bei einem Versagen des elektrischen Lichtes keine Verwirrung 
entstehen zu lassen.

Sind mechanische Transportmittel eingebaut, wie Aufzüge, Förderbänder, 
Kettenbahnen usw., so ist für ihr tadelloses Funktionieren zu sorgen. Die not
wendigen Schutzeinrichtungen müssen stets intakt sein, die B ewegungsbahn ist 
zu sichern. W arnungsschilder haben die besonderen Gefahren solcher Einrichtungen 
zu bezeichnen. Auf ihnen ist auch das Höchstbelastungsgewicht anzugeben.

Die neuzeitliche Arbeitshygiene verlangt auch entsprechende Umkleide-, W asch-  
und Badeeinrichtungen in den Betrieben. Die Umkleideanlagen sind zw eckm äßiger
weise räumlich von den Arbeitsstätten zu trennen und in besonderen Garderobe
räumen zu vereinigen. Dies gilt auch für die W erkstätten . Jedem Arbeiter und An
gestellten ist sein eigener verschließbarer Schrank bereitzustellen. Dieser muß so 
eingerichtet sein, daß  er leicht reingehalten werden kann und das Auslüften der 
Kleider erlaubt. In Schmutzbetrieben m uß jeder Arbeiter zwei Schränke erhalten, 
damit seine Arbeitskleider nie mit seiner Straßenkleidung in Berührung kommen. 
Die notwendige Zeit für das Umkleiden fällt nicht unter die Arbeitszeit. Daher 
sind die Zugänge zu den Garderoben so zu legen, daß  auch bei dem hastigen
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Getriebe vor und nach der Arbeitszeit keine Stockungen und Störungen eintreten 
können. Zweckmäßigerweise  werden aus demselben Grunde die Kleiderablagen 
getrennt für die einzelnen Abteilungen und W erkgruppen angelegt.

Mit den Umkleideräumen sind vielfach die W asch-  und Baderäume verbunden. 
Die W ascheinrichtungen müssen so beschaffen sein, daß  auf eine nicht zu hohe 
Kopfzahl der Belegschaft ein W asserhahn  entfällt. Reihenwascheinrichtungen haben 
sich gut bewährt. Die Hahnstelle ha t  so hoch zu liegen, daß nicht nur die Hände 
gewaschen werden können, sondern auch der O berkörper berieselt werden kann, 
ln Schmutzbetrieben muß auch w arm es W asser  zum Reinigen der Arbeiter bereit
stehen, zw eckmäßigerweise soll es ebenfalls direkt der Leitung entnommen werden 
können. Die alte W aschform mit Kübeln ist längst überholt, sie ist unhygienisch 
und für den Boden des W aschraum es wenig geeignet. Seife und H andtücher werden 
oftmals vom Betrieb gestellt. Andere Betriebe geben eine Geldablösung, um den 
Arbeiter bei den selbstbeschafften Reinigungsmitteln sparsam er sein zu lassen.

An Stelle der W aschräum e besitzen viele Betriebe Badeeinrichtungen. Be
sonders Schmutz- und chemische Betriebe haben diese notwendig. Die Brause
bäder  müssen jedermann zugänglich sein, stets  w arm es und kaltes W asser  führen. 
Die Kabinenzahl ist derart anzusetzen, daß  ein reibungsloser Badebetrieb nach 
Ende der Arbeitszeit abteilungsweise möglich ist. Vielfach werden auch Reihen
duschanlagen mit gesonderten Auskleideräumen verwendet, um das Baden zu 
beschleunigen. Bei gleichzeitiger Beschäftigung von Männern und Frauen sind 
entsprechende, getrennte Baderäume vorzusehen oder getrennte Badezeiten durch
zuführen. Außer den Duschanlagen besitzen manche Großbetriebe eigene W erk
schwimmhallen. Hierfür ist bereits weniger die ausschließliche, arbeitsygienische 
Fürsorge bestimmend, wie das Bestreben, allgemein für die Gesundheit der Beleg
schaft zu sorgen. Aus der Körperreinigung wird eine Erfrischung des Körpers und 
Ablenkung der Geisteseinstellung. Kostenloser Schwimmunterricht und Schwimm
wettkämpfe lassen dann den allgemeinen sozialen Gedanken dieser Einrichtung 
s tärker betonen und zur Geselligkeitseinrichtung werden.

Von großer hygienischer Bedeutung ist eine einwandfreie sanitäre Anlage der 
Aborteinrichtungen des Betriebes. Eine entsprechende Verteilung über das W erk
gelände und eine genügende Anzahl ist bereits durch die hygienische Forderung 
verlangt,  verringert aber auch die unproduktiven Zeitverluste. Die Aborteinrich
tungen müssen stets  in sauberem Zustande gehalten werden, Geruch- und Infektions
wirkungen müssen dauernd bekämpft werden. Dies gilt besonders für Abortanlagen 
ohne fließende W asserspülung und Wasserkanalisation.

Eine für die Arbeitsstimmung wichtige Einrichtung sind die Speiseräume. Oft
mals wird die damit erzielbare psychologische Erholungswirkung nicht genügend 
beachtet. Die Speiseräume haben einfach und zweckmäßig, aber nicht armselig 
und nüchtern eingerichtet zu sein. Ihre Größe hat für ein gleichzeitiges Essen der 
betreffenden Belegschaftsabteilung auszureichen. Für Großbetriebe ist eine dezentra
lisierte Anlage der Speiseräume abteilungsweise zu empfehlen, um Zeitverluste zu 
vermeiden. Wie die Arbeitsräume müssen auch die Speiseräume leicht sauber  ge
halten werden können.

Bei den Speiseräumen hat gesondert eine genügende Zahl von Kochstellen 
für das mitgebrachte Essen vorhanden zu sein. Gaskocher, W ärm eschränke usw. 
sind die übliche Einrichtung. Auch diese Wärmestellen müssen so zahlreich sein, 
daß  kein gegenseitiges W arten  notwendig ist. Durch das Zubereiten des mitge
brachten Essens soll die Essenspause nicht verkürzt werden. In manchen Betrieben 
kann ein dazu bestimmter Arbeiter oder Angestellte bereits vorher in den Speise
raum gehen, um dort für seine sämtlichen Mitarbeiter die mitgebrachten Speisen 
zu wärmen.

Für Großbetriebe haben sich viel zw eckm äßiger besondere Kantinenbetriebe 
erwiesen. Das Essenwärm en ist unrationell sowohl des Zeitaufwandes, wie des 
W ärm e- und Kraftverbrauches wegen. Eine gemeinsame Verpflegung der W erk-
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angehörigen kommt regelmäßig billiger. Daher sind nicht nur Speiseanstalten für 
Angestellte, sondern auch Kantinen für die Arbeiter in g roßer Zahl bereits ent
standen. Der Großeinkauf der benötigten Lebensmittel und die gemeinsame Zu
bereitung erlauben ermäßigte Essenspreise. M ancher Betrieb gibt aus sozialer 
Rücksichtnahme für den Kantinenbetrieb weitere Zuschüsse in Geld oder Naturalien, 
so daß  oft nicht einmal die reinen Selbstkosten durch den Essenspreis gedeckt zu 
w erden brauchen. Solche Kantinenbetriebe stehen vielfach unter der Mitverwaltung 
der Belegschaft, die besonders auch Einfluß auf die Speisefolge und Zubereitung 
weitgehenden Einfluß besitzen muß, um Streitigkeiten zu vermeiden. Entsprechend 
ausges ta tte te  Kantinenräume werden auch zu Geselligkeitsveranstaltungen der Be
legschaft verw endbar sein und somit einen weiteren Anreiz zur Hebung des Zu
sammengehörigkeitsgefühls der Arbeitnehmerschaft mit dem W erk schaffen. Manche 
Kantinenordnungen sehen vor, daß  auch w ährend der Arbeitspausen keine alkohol
haltigen Getränke verkauft werden dürfen. Damit soll die E rmüdungsgefahr be
sonders w ährend der heißen Jahreszeit nach der Mittagspause vermieden werden. 
Alkohol während der Arbeitszeit ist in den meisten Betrieben an sich verboten. 
Der persönliche Arbeitsschutz verlangt dies bereits.

Die W erkfürsorge hat sich auch der Gesundheit der W erkangehörigen anzu
nehmen. Jeder Betrieb hat die zur ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen not
wendigen Einrichtungen in gutem Zustande zu halten. Ihr Aufbewahrungsort m uß 
jedermann bekannt sein. Im Sanitätsdienst ausgebildete W erkangehörige haben 
für ihre Instandhaltung und V erwahrung zu sorgen. Großbetriebe haben ihre eigenen 
Fabriksanitäter, die oft als Pförtner usw. gleichzeitig beschäftigt werden. Ein Ver
bandsraum oder Krankenzimmer dient der ersten Pflege.

Von den G roßunternehmungen werden auch besondere Fabrikärzte beschäftigt.  
E ntw eder haben diese abwechselnd im W erk anwesend zu sein, oder mit Privat
ärzten wird die Behandlung der W erkangehörigen vereinbart . Ein Fabrikarzt schafft 
dem W erk den Vorteil, jederzeit zur Hilfeleistung bereit zu stehen, außerdem wird 
ein Fabrikarzt eher Unregelmäßigkeiten aus Arbeitsscheu aufdecken können, v/ie 
ein Krankenkassenarzt, der die Betriebsverhältnisse nicht so kennen kann.

Manche Betriebe gehen noch weiter. Die ärztliche Hilfe wird auf die Familien
angehörigen ausgedehnt. Die Kosten werden durch die Betriebskrankenkasse ge
deckt, so daß  eine weitgehendste  Fürsorge eingerichtet ist. Ebenso beschäftigen 
solche Großbetriebe eigene Fabrikpflegerinnen, die bezirksweise die sozialen Lebens
verhältnisse der W erkangehörigen beraten und fördern. Diesen Fabrikpflegerinnen 
obliegt auch die M ütterbera tung und Wöchnerinnenpflege.

Einzelne Betriebe besitzen ihr eigenes Fabrikkrankenhaus oder kleinere Be
triebe schließen Verträge mit den örtlichen Krankenhäusern ab, um für ihre W erk
angehörigen gesonderte Krankenräume zu erhalten. Erholungsheime solcher Unter
nehmungen nehmen die Rekonvaleszenten auf, Ferienheime sorgen für guten und 
billigen Aufenthalt w ährend der Urlaubstage.

Auch die Kindererziehung wird vielfach durch die W erkfürsorge unterstützt. 
Aus besonderen sozialen Rücklagen des Unternehmens erhalten oftmals kinderreiche 
Arbeiter und Angestellte Geburtsprämien oder Erziehungsbeihilfen. Die Kleinkinder 
werden untertags in Kleinkinderschulen gesammelt, um dadurch den Eltern die 
Haushaltsführung zu erleichtern. Für die älteren Kinder der W erkangehörigen w er
den oftmals von den Betrieben Sport- und Turnvereine oder W andergruppen  er
öffnet, Spielplätze und Planschbecken angelegt.  Sind die Kinder der Volksschule 
entwachsen, dann halten die meisten W erke die freiwerdenden Lehrstellen für sie 
zunächst offen. Auf diese Weise wird in direkter Weise für den N achwuchs der 
Belegschaft gesorgt, durch die vorausgegangene Kinderfürsorge auch die Gefühle 
einer Stam marbeiterschaft gestärkt.

Werkfürsorgliche Einrichtungen wirtschaftlicher Art sollen die E inkommens
verhältnisse der Belegschaft stärken, dadurch die Lebensbedingungen günstiger ge
stalten. So besitzen manche Betriebe ihre eigenen Pensions- und Unterstü tzungs-
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kassen, um für das A lter über die staatliche Hilfe h inaus zu sorgen. W erkspar
kassen sollen eine gesicherte und günstige V erzinsung der Spargelder der W erk
angehörigen erlauben.

Die W irtschaftsbeihilfe der Betriebe erleichtert den Bezug von Lebensm itteln, 
z. B. Kartoffeln im H erbst, das Eindecken von W interbrand  usw. O ft w ird der dazu 
nötige B etrag  durch das U nternehm en vorgestreck t, ratenw eise kann die veraus
gab te  Sum m e durch Lohn- und G ehaltsabzüge abgezah lt w erden. Andere Betriebe 
haben ihre eigenen W erkkonsum anstalten  eingerichtet, w elche den W erkangehörigen 
zu günstigen Preisen säm tliche benötigten B edarfsgegenstände beschaffen helfen. 
D as Kapital für solche K onsum anstalten w ird vielfach durch den Betrieb zur Ver
fügung gestellt. Oft sind die A rbeiter und A ngestellten finanziell in irgend einer 
Form an der K onsum anstalt beteiligt, um ihr Interesse an dieser E inrichtung da
durch zu heben. Auch die Räume und das Personal für die K onsum anstalt stellt 
oft der Betrieb kostenlos zur V erfügung.

W erksiedelungen sollen den A rbeitern und A ngestellten in der N ähe ihrer 
A rbeitsstätte  ausreichende W ohngelegenheiten zu billigen M ieten verschaffen. Die 
neuzeitlichen Siedelungen so m ancher g roßer und m ittlerer U nternehm ungen er
reichen einen hohen S tand der W ohnungskultur. Die W erksiedelungen größten  
A usm aßes w erden auch städtebaulich  großzügig  angelegt. G artenanlagen, öffent
liche Plätze, m it B runnen und D enkm älern, G esellschaftshäuser w erden vorgesehen. 
In vielen Siedelungen erhalten die W erkbew ohner auch einen kleinen N utzgarten  
zugew iesen, um ihnen dadurch eine A blenkung und auch eine U nterstü tzung  ihres 
H aushaltes zu verschaffen. Die oftm als zu findende A bneigung der A rbeitnehm er
schaft gegen die W erksiedelung w urzelt in dem Gefühl g rößerer A bhängigkeit 
gegenüber der W erkleitung. F ür Zeiten m it herrschendem  W ohnungsm angel ist 
gew iß der Besitz einer W erkw ohnung  em pfindlicher wie sonst. A ndererseits hängt 
m it dem Beschaffen einer W erkw ohnung der R echtsanspruch zusam m en, die W erk
w ohnung nur w ährend der B eschäftigungsdauer in dem betreffenden U nternehm en 
innezuhaben. Bei D ienstw ohnungen höherer B eam ten oder A ngestellten ist schon 
längst dieser G rundsatz  verw irklicht. U nbeabsichtig te H ärten eines Einzelfalles 
lassen sich ste ts  durch persönliche V ereinbarungen regeln, w enn eben sich beide 
Parteien  w irklich verständigen  wollen und nicht auf ihrem M achtanspruch bestehen 
bleiben.

Eine andere g roße soziale A ufgabe erfüllen die Ledigen- und Lehrlingsheim e 
der G roßbetriebe. Hier w erden den jüngeren W erkangehörigen, die fern von ihrer 
H eim at leben m üssen, jedoch noch keine eigene Familie unterhalten, ein gesichertes 
und geordnetes W ohnen gew ährleistet. Solche Ledigen- und Lehrlingsheim e sind 
getrenn t nach G eschlechtern angeleg t und stehen un ter der O bhut und Leitung 
von älteren, veran tw ortungsbew ußten  H auspflegern. M anchm al w erden solche 
Heime auch durch religiöse O rdensgesellschaften im A uftrag des W erkes verw altet. 
Kleinere Betriebe vereinbaren oft m it städ tischen  oder religiösen Lehrlings- und 
Standesheim en für ihre W erkangehörigen eine regelm äßige U nterkunftsm öglichkeit. 
Finanzielle U nterstü tzungen sind die G egenleistung seitens der Betriebe.

Der Erholung im w eitesten  Sinne dienen S portveranstaltungen  versch iedenster 
Art. D am it soll nicht nur die körperliche E rtüchtigung, sondern auch die Pflege der 
Geselligkeit gefördert w erden. Für den U rlaub sorgen R eiseunterstü tzungen, das 
U nterbringen in W erkheim en oder der K ollektivabschluß von P ensionsvereinba
rungen. Im gleichen Sinne w irken die W ochenendbestrebungen , die bereits auch 
von unseren U nternehm ungen aufgegriffen w urden.

Die verschiedenen genannten B em ühungen des U nternehm ens, für gesunde 
A rbeits- und Fam ilienverhältnisse zu sorgen, w erden nicht s te ts  m it W ohlwollen 
von der A rbeitnehm erschaft aufgenom m en, sobald sie auch nur e tw as über das 
M indestm aß hinausgehen. N ur zu oft w ittert falscher M am m onism us auf dieser 
Seite N ebenabsichten, die sicherlich nicht ste ts  begründet sind. Mit V orurteilslosig
keit m üssen solche E inrichtungen geprüft w erden, nicht darf von A nfang an die
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Furcht vor Übervorteilung und Gimpelfang herrschen. Ein Unternehmen unterhält 
wohl solche Fürsorgeeinrichtungen gewiß nicht ausschließlich aus altruistischen 
oder sozialpolitischen Gründen. Sondern es will damit eine gesunde und arbeits
freudige Belegschaft fördern, um durch eine freiwillig gesteigerte Arbeitsleistung 
die Produktivität des Unternehmens zu heben.

Als ethischer G rundgedanke trit t hinzu der in vielen Fällen gewollte Dienst 
an der Menschheit. W enn auch dieser Beweggrund nicht stets laut in der Öffent
lichkeit vernommen zu werden braucht, so laufen doch unbew ußt alle diese Be
strebungen dem einen großen Ziel zu, im kommenden Menschen der W irtschaft 
w ieder mehr zu sehen, als nur eine unpersönliche Arbeitsnummer, vollgepfropft 
mit einem mehr oder weniger großen technischen Wissen. Aufgabe der nächsten 
Zeit ist, die unbew ußte  Strömung zur vollbewußten Handlung unserer gesamten 
Wirtschaft werden zu lassen. Sie dürfen nicht ein Privileg einiger weniger W irt
schaftsführer bleiben, die sich rascher wie andere aus den Krallen des Mammonis
mus befreien konnten.

Alle diese Bestrebungen, die Gesundheit der W erkangehörigen und der kom
menden Generation zu erhöhen, wollen den M e n s c h e n  wieder pfleglich be
handelt wissen. Doch ist darauf zu achten, daß  nicht ausschließlich die körperliche 
Gesundheit betreut wird, sondern die Zukunft m uß sich wieder ihrer Aufgabe 
bew ußt werden, auch die geistige Einstellung des Menschen entwickeln zu helfen. 
Der Mensch m uß in allem wieder Mittelpunkt werden, nicht nur als Objekt des 
Fürsorgegedankens, sondern als Subjekt der Wirtschaft,  körperlich und auch geistig
seelisch. Denn w as  hilft alle materielle Sicherstellung und Hilfe, wenn sie von 
dem Geiste des Menschen nicht sorgsam als eigenes Eigentum erworben wird, 
wenn die seelisch-geistige Menschenbildung vergessen würde!

In diesem Sinne sei mit den W orten  eines unserer lebenden Arbeiterdichter,  
mit Wilhelm Haas, geschlossen:

DIE NEVE ZEIT.
Wir pflanzen uns’re Fahne auf die Zinne 
der unruhvollen, nimmermüden Zeit, 
wir haben uns der Gegenwart geweiht, 
daß jeder von uns recht den Tag 'beginne.

Und doch sind wir, inmitten Buß und Qualm, 
der mütterlichen Erde tie f verbunden.
Wir haben unser Bestes dort gefunden, 
wo heil’ge U rkraft strömt aus jedem Halm.

In unserm Blute liegt seit Anbeginn 
der Bütsel tiefstes und des Wunders Sinn:
W i r  l i e b e n  V o g e l l i e d  u n d  W e r  1c s i r e n e n !

Wenn spät ringsum die Zechen lärmend hämmern,
Urmutter Heimat locM im letzten Dämmern, 
daß uns’re Tage weich sich in den Abend dehnen.
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D ie Ethik der neuen Menschenarbeit.
Arbeit is t der Beweis der inneren K ra ft des Menschen, ist die Offenbarung der Stärke, 
die er bereits in sich frei gemacht hat.
Jede Tat, jede A rbeit wird getragen von dem Gedanken, jeder Gedanke von dem 
seelischen Ich, und das seelische Ich von dem Unendlichen, das ein Leben schafft und 
erhält.

Prof. Dr. A. Friedrich.

Die A rbeit des M enschen, m ag sie im äußerlich Sichtbaren groß oder klein, 
bedeutsam  oder gering sein, m uß in allem w ieder dem U nendlichkeitsw ert unter
stellt w erden. G ottes W irken m uß auch in der W irtschaft und der einzelnen 
M enschenarbeit anerkannt w erden, aber außerdem  gew ollt sein! W enn der freie 
M enschenwille sich entfernt von seinem zw eckbestim m enden Ew igkeitsw ert, dann 
besitzt er dazu wohl die Freiheit. Die Folgen? ln der W irtschaft finden w ir den 
m am m onistischen A usw uchs der kapitalistischen W irtschaftsordnung.

D er M aterialism us m uß überw unden w erden, überw unden von jedem  einzelnen, 
von der G esellschaft, von der W irtschaft. D as übertriebene Ich-Streben, das keine 
R ücksicht auf das W ohl und W ehe des M enschen kennt, m uß w eichen vor der 
V eran tw ortung  gegenüber der Allgemeinheit. D as E igeninteresse w ird dabei genau 
so gu t gew ahrt w erden können, ja  vielleicht besser, w ie gegenw ärtig . Denn die 
G egensätze sind nicht m ehr so scharf. D as Ich des M enschen ist nicht sein 
K örper, das Ich liegt tief gegründet in seiner Seele. A ber diese ist tro tz  ihrer 
E igenpersönlichkeit w eltum spannend.

So m uß auch das Denken der W irtschaft w ieder w erden. Sie darf nicht m ehr 
schattenhaft nur den äußerlichen M aterialism us kennen, sondern m uß den tiefeigenen, 
inneren Sinn des W irtschaftens fühlen! Die W irtschaft w ird w ieder die Dienerin 
der M enschen, ist nicht m ehr ihre H errscherin. Jedes einzelne U nternehm en w ird 
nach wie vor bestim m t sein, die höchste P roduktiv itä t durch beste L eistungsw erte 
zu erzielen. D ieses S treben nach vollendeter Leistungsfähigkeit w ird aber nicht 
im G egensatz stehen können zu den Interessen der A llgem einheit der M enschen. 
D er M ensch w ird vielm ehr w ieder zum M ittelpunkt der W irtschaft!

Der neue Betrieb w ird die Urform kapitalistischer W irtschaftsordnung  auf
w eisen. Die technischen Fortschritte  m üssen in w eiterer Vervollkom m nung dazu 
dienen, die L eistungsfähigkeit der W irtschaft zu erhöhen. D as Kapital w ird in der 
V olksw irtschaft und im U nternehm en sorgfältig  gepflegt w erden, sollen dam it doch 
neue L eistungsw erte fü r die M enschheit erzeugt w erden. D as Kapital der U nter
nehm ung w ird jedoch wohl als pfleglicher, aber doch als lebloser B etriebsfaktor 
gew erte t w erden, das Kapital ist ausschließlich O bjekt des W irtschaftsführers.

N eben dem K apital s teh t der M ensch des neuen Betriebes. Seine L eistungs
fähigkeit w ird verschiedene A usm aße besitzen, deren T ragw eite  ebenfalls ver
schieden sein wird. D er verantw ortliche Leiter des U nternehm ens, der auch über 
dessen K apitalm acht disponieren kann, daneben der einfache A rbeiter und Lehrling, 
der einen Teil dieser K apitalseinrichtung bedient und deren regelm äßigen G ang 
überw acht! Jeder M ensch aber ist die T riebkraft solcher K apitaleinrichtungen des 
U nternehm ens. D er M ensch se tz t das to te  O bjekt von außen  her in Bew egung. 
Ohne den M enschen sind die K apitaldispositionen g rößten  A usm aßes der W irt
schaft ebenso unm öglich, wie der sichere G ang einer auch noch so w eitgehend 
autom atisierten  M aschine ohne jegliche M enschenaufsicht nicht gew ährleistet ist. 
D er M ensch als Subjekt der W irtschaft ist der H errscher über das Kapital.
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Das Arbeiten der U nternehm ung w ird durch die zu erstrebende höchste P ro 
duktiv itä t bestim m t. D as G esetz, zw eckm äßig  und rationell zu arbeiten, kann 
nicht verm ißt w erden. Falschdispositionen und nachlässiges Arbeiten dürfen nicht 
Vorkommen! L etztes Ziel eines solchen A rbeitens der U nternehm ung ist aber nicht 
m ehr die Rente des Kapitals, der U nternehm ungsgew inn. W ohl m uß das im Be
trieb investierte Kapital, nicht nur das sichtbare N om inalkapital, sondern  das 
gesam te sichtbare und unsichtbare Realkapital der U nternehm ung en tsprechend der 
allgem einen M arktlage verzinst w erden. Dies verlangt das Prinzip der kapitalisti
schen W irtschaft, dies verlang t die M itarbeit des K apitals an der U nternehm ungs
leistung. D as Streben, diese K apitalrente zu sichern, ist jedoch auf dieselbe Stufe 
zu stellen wie das Bemühen, Löhne und G ehälter der M itarbeiter pünktlich aus
zahlen zu können, diese Löhne und G ehälter auf einer gerechten, menschlichen 
Höhe zu halten.

Ü ber dem R entenstreben der U nternehm ung steh t daher die V eran tw ortung  
der gesam ten U nternehm ungsarbeit vor der Allgemeinheit. Die B etriebsarbeit ist 
ein von der V orsehung bestim m ter T eilfaktor der G egenw art. Die Sorge, diese Auf
gabe richtig  zu lösen, richtig  für den irdischen und überirdischen M aßstab , w ird 
die P roduktiv itä t des U nternehm ens genau so stark  ansteigen lassen, wie das bei 
der m am m onistischen W irtschaftseinstellung übertriebene G ew innsuchen. Jeder Be
trieb hat seine bestim m te A ufgabe in der gegenw ärtigen G esellschaft, im gegen
w ärtigen  S taat, in der gegenw ärtigen W irtschaft. D as V erantw ortungsgefühl der 
L eitung und säm tlicher M itarbeiter m uß dieses Ziel richtig  einschätzen, alle m üssen 
sich bem ühen, m it dem geringsten  L eistungsverbrauch die gestellte A ufgabe bestens 
zu lösen.

Die V eran tw ortung  der B etriebsarbeit, ihr U nterordnen un ter die irdischen und 
überirdischen Ziele des W eltgeschehens zw ingt auch, die im Betrieb B eschäftigten 
pfleglich zu behandeln. Die A rbeitsbedingungen, die A rbeitsausrüstung  und Ein
richtung der W erkräum e, die gesam te A rbeitsplanung m üssen auf die G esundheit 
der M enschen Rücksicht nehm en. Alle notw endigen M aßnahm en sind zu treffen, 
um eine m enschenw ürdige A rbeitsform  zu finden. Dies heiß t nicht, das Extrem  
m enschlicher Bequem lichkeit und T räghe it zum M aßstab  zu w ählen, dies heiß t 
vielmehr, die menschliche A rbeitsfähigkeit zu fördern und zu unterhalten. D as 
U nternehm en selbst hat dam it den Vorteil erhöhter Leistungsfähigkeit. Die A rbeits
kraft des einzelnen A rbeiters und A ngestellten kann sich dadurch  besser entfalten. 
Noch g rößer ist jedoch die E inw irkung auf die ganze M enschheit. G esunde A rbeits
bedingungen lassen ein neues gesundes A rbeitsgeschlecht heranw achsen, das mit 
innerer A rbeitsfreude, m it neuer Kraft an die A rbeit tritt.

Eine frei geleistete H öchstarbeit ist für das U nternehm en produktiver wie 
das bestausgedach te  Kontrollsystem . Diese H öchstleistung kann aber nur erreicht 
w erden, w enn zu der gesunden A usgestaltung  der ganzen A rbeitsorganisation  auch 
die psychologisch erm öglichte A rbeitsfreudigkeit komm t. D as V erhältnis zw ischen 
V orgesetzten und U ntergebenen m uß erkennen lassen, daß  beides M enschen gleicher 
Art sind, daß nur ihr A rbeitskreis im gesam ten L eistungsw ert der U nternehm ung 
verschieden ist, daß  jedoch ihre V eran tw ortung  vor der U nendlichkeit gleich groß^ 
ist. V oraussetzung für ein solches V erhältnis zw ischen V orgesetzten und U nter
gebenen ist jedoch, daß  beide auch von dem selben Geiste ge treuer Pflichterfüllung 
beseelt sind.

Dieses Z usam m enarbeiten an dem selben großen Ziele verlang t strengste  Ar
beitsdisziplin. Jedoch nicht m ehr erzw ungen durch die A rbeitskontrolle allein! Die 
A rbeitskontrolle w ird bleiben und ist notw endig, um ste ts  die A rbeitsverfahren 
überprüfen zu können, um sie dauernd zu verbessern  und dam it die m enschliche 
A rbeitsausführung w eiter zu erleichtern. Die A rbeitskontrolle w ird auch notw endig  
bleiben, um die nie vollständig ausro ttbaren  m enschlichen Schw ächen der T rägheit 
und U ngenauigkeit m öglichst auszuschalten. Sie ist jedoch vor allem A rbeits
und nicht A rbeiterkontrolle. Die Arbeitsdisziplin und die A rbeitskontrolle w erden
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dadurch einen neuen Geist atmen können. Die Ordnung im Unternehmen, das 
gesetzmäßige Abrollen des Arbeitsrhythmus wird vor allem durch die freiwillige 
Selbstdisziplin sämtlicher Mitarbeiter abhängen müssen. Die innere Verantwortung 
vor der Allgemeinheit, und die durch die Arbeitsverfassung ermöglichte Arbeits
freude werden diese Selbstdisziplin erblühen lassen. Ordnung ist aber stets das 
oberste Prinzip sämtlicher Wirtschaftsarbeit.

Wird in diesem Sinne von jedem einzelnen und von der Allgemeinheit die 
Arbeit auf gef aßt, dann gilt tatsächlich das W ort Professor Friedrichs, das diesen 
Vortrag einleitet:
A rbeit is t der Beweis der inneren K r a f t  des Menschen, is t die Offenbarung der S tärke, 
die er bereits in  sich freigem acht hat.

Der Kampf gegen die materialistische W irtschafts- und Arbeitsauffassung der 
Gegenwart muß auf breiter Linie aufgenommen werden. Arbeitgeber und Arbeit
nehmer müssen daran teilnehmen. Der wirtschaftlich Schwächere kann jedoch 
nicht als erster die schwersten Hindernisse hinwegräumen, selbst wenn er den 
besten Willen dazu hätte. Er hat dazu nicht mehr die notwendige innere Möglich
keit. Daher muß der wirtschaftlich Stärkere, das Unternehmen und die Wirtschaft, 
zuerst die Hand dazu bieten, wirklich menschwürdige Arbeitsgelegenheiten und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, die nicht den Menschen vergöttern und seine 
Schwächen übergroß werden zu lassen brauchen, die ihm jedoch seine naturhafte, 
gesunde Veranlagung und Gefühle wieder erwecken.

Ist dies geschehen, dann wird der Arbeiter und Angestellte eine neue Arbeits
auffassung gewinnen, nicht plötzlich auf einmal, aber sie wird sich stetig von innen 
heraus ändern. Die Arbeitsleistung darf nicht mehr die ausschließliche Zweck
bestimmung haben, möglichst viel und vielleicht auch möglichst bequem Geld zu 
verdienen, gleichzeitig auch im Ansehen der Mitmenschen voranzukommen. Dieses 
echte Mammonstreben muß überwunden werden. Auch der Leiter einer Unter
nehmung wird nicht mehr ausschließlich arbeiten, um für seinen Betrieb die best
mögliche Gewinnquote zu erzielen und damit unter seinesgleichen angesehen und 
geachtet zu sein. Bei beiden wird vielmehr das Prinzip gelten müssen, keinen 
Arbeitserfolg, auch nicht den geringsten, mit irgendwelchen Mitteln zu erstreben, 
die gegen die Gerechtigkeit und die Moral verstoßen. Das Streben nach hohem 
Gewinn und hohem Einkommen wird auf das gesunde Maß zurückgeschraubt, wie 
es die Wirtschaftsethik verlangt. Dieses Streben nach Erfolg und Einkommen wird 
stets vorhanden bleiben, es wird jedoch die höhere Einstellung erlangen, allen 
Beteiligten in gleicher Weise Nutzen zu verschaffen. Der Dienst an der Mensch
heit wird der Leitstern alles Handelns sein.

Das innere Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit wird wieder ehrlich 
und offen sein. Nicht mehr der Zwang der Not beugt Sklavenhäupter unter das 
Joch nicht verstandener Frondienste. Die eigene Mitverantwortung für das gemein
same Arbeiten sämtlicher Mitarbeiter eines Werkes im Dienste der Menschheit 
wird vielmehr die Arbeit bestimmen. Ein neues Berufsideal taucht auf, das ver
geistigt den W ert des Menschen hebt. Hemmungen im privaten und Berufsleben 
werden nach wie vor bestehen. Unter der Einstellung des verantwortungsbewußten 
Arbeitens gegenüber der Allgemeinheit wird jedoch die innere Harmonie des Men
schen so gestärkt sein können, daß solche Hemmungen leichter zu überwinden sind. 
Nicht tatenlos sich vom Strudel des Zufalles treiben lassen, sondern tatkräftig 
die eigene Persönlichkeit stärken und diese Hindernisse des Ichs überwinden, ist 
das Gebot der Stunde!

Die verantwortungsbewußte, tätige Mitarbeit eines jeden Menschen an der 
gesamten W erkarbeit im Dienste der Menschheit verlangt das Einsetzen der besten 
Kräfte. Notwendig ist eine vollständige Beherrschung der Berufsarbeit, in dem 
der Betreffende steht, berufen von der überirdischen Vorsehung. Stets wird der 
Mensch in seiner Berufsarbeit Neues lernen müssen. Stillstand bedeutet Rückschritt! 
Diese Vervollkommnung in der Berufsarbeit, erleichtert durch eingerichtete Kurse
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und Vorträge des Werkes, der Berufsverbände und der Gemeinden, trägt dazu bei, 
die Arbeitsfreude zu heben. Auch eigene Weiterbildung hebt die Berufsfreude.

Dieses Streben nach eigenem Fortschritt darf sich jedoch nicht ausschließlich 
auf die technische Seite des Berufes beschränken. Die erhöhten Anforderungen 
des Berufslebens kann nur ein auch innerlich entsprechend gewachsener Mensch 
wirklich voll erfüllen. Mit der eigentlichen Berufsausbildung muß sich daher die 
Entwicklung zur selbstgefestigten Persönlichkeit verbinden, beides ist untrennbar. 
Das geistig-seelische üefüge des Menschen muß wachsen, muß die große, echte 
Berufseinstellung schaffen. Dies muß das Ziel sein, das jedem Menschen vor Augen 
schwebt: eine wirkliche Persönlichkeit echter Eigenart zu sein, die in dem von 
ü o tt gestellten Beruf ihr bestes leistet. Dies ist der Lichtstrahl, der das düstere 
üewölic der gegenwärtigen materialistischen W irtschafts- und Berufsauffassung hell 
durchbricht! Nicht mehr der Diesseitszweck mammonistischen üeldverdienens darf 
der Leitstern sein. Er kann nur Unzufriedenheit, Mißgunst und Neid wecken, die 
Arbeitsfreude bereits in der jugendlichen Brust ersticken und damit äußeren Arbeits
zwang schaffen. Vielmehr muß die Persönlichkeit des Menschen standsicher das 
innerlich erfaßte Berufsideal vertreten, in der Verantwortung vor ü o tt und den 
Menschen seine volle Arbeitsleistung einsetzen. Dieses Ziel muß sich die Gegen
w art stellen!

ln diesem Sinne sei hier das Lied der neuen Zeit verstanden, das beginnt:
Und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein Licht, 
das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht.

Dieses Licht sei der neue Menschengeist, der Beruf und Leben, Staat und 
W irtschaft mit hellem Strahle durchflutet. Unser gegenwärtiges W andern durch 
die wüsten Niederungen materialistischer Lebensauffassung sei hingeführt zu diesem 
Gipfel einer alten und doch wieder neuen, vollwertigen Menschheitsauffassung.

Notwendig ist jedoch, daß auch die materielle Notlage verschwindet, daß nicht 
Sorge um kleinliche Einzelheiten den Ausblick zum erstrebten Gipfel mit Nebel
wolken verhüllen. Die von der W irtschaft bezahlten Löhne und Gehälter müssen 
gerecht die wirkliche Leistung des Menschen bewerten. Je vollwertiger der einzelne 
seine Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit und damit für die Produktivität 
seines Unternehmens einsetzt, desto höher ist seine Leistung zu vergüten. Die Höhe 
des menschenwürdigen Einkommens hat jedoch so bemessen zu sein, daß für alle 
Fälle die drückendsten materiellen Sorgen verscheucht sind. Die Rentabilität einer 
durchschnittlichen W irtschaftslage erlaubt dies, wenn die Einkommen sämtlicher 
Menschen in der gerechten Relation zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen, wenn nicht 
Vorrechtseinkommen mit zu großer Höhe den anderen Einkommen die notwendige 
Basis wegnehmen, wenn nicht das Gewinnstreben nach Kapitalrente mehr gilt, 
wie die Einkommenssicherung der Menschen.

Aber auch der einzelne Arbeiter und Angestellte muß aus seiner Berufsauf
fassung den Egoismus verbannen. Vorwärtsstreben und Vorwärtskommen durch 
rücksichtsloses Zertreten der Schicksale anderer, vielleicht durch bewußte Arglist 
erreicht, entspricht nur dem Geiste materialistischer Denkweise. Keine brutale 
Selbstsucht, sondern ein zielsicheres Betonen seiner eigenen wohlerkannten Lei
stungsfähigkeit ist notwendig! Voraussetzung ist, daß der Protektionismus, auf
gebaut auf verwandtschaftliche, gesellschaftliche oder geldliche Beziehungen, ver
schwindet, daß die wirkliche Leistungstüchtigkeit den Erfolg des Fortschrittes be
stimmt. Dieses Gerechtigkeitsempfinden, die Leistung nach ihrem wirklichen W erte 
zu beurteilen und in ihre entsprechende Stellen einzusetzen, wird für den einzelnen 
den Vorteil der Charakterstärkung, für die Allgemeinheit und für den Betrieb den 
Vorteil höherer Produktivität bringen. Dieses Gerechtigkeitsstreben läßt dann auch 
keinen Neid auf die Leistungsfähigkeit der Konkurrenz oder der Mitarbeiter auf- 
kommen. Höhere Leistungsfähigkeit, die dort zu bemerken ist, wird vielmehr dazu 
anspornen, auch die eigenen Kräfte sorgsam zusammenzunehmen und die eigene
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L eistungsfähigkeit dadurch zu steigern. M enschliche Schw ächen kleinlicher Miß
gunst dürfen nur noch die seltene A usnahm e sein.

D ieser G em einschaftssinn w ird die g roße Stärke schaffen, w elche die neuen 
M enschen befähigt, die Leistungen der G egenw art zum W ohle der G esam theit zu 
steigern. Kein G egeneinander, sondern ein N ebeneinanderarbeiten w ird einsetzen 
können. Jeden w ird dasselbe Ziel leiten, D iener der M enschheit zu sein, an seiner 
eigenen Stelle den go ttgesetzten  B eruf voll und ganz auszufüllen. Die Harmonie 
des W eltgeschehens w ird die Lebensfreude und dam it die Berufsfreude stärken.

Dann gilt der zw eite V ers des Liedes einer neuen Zeit:
Und wenn wir uns finden "beim Marsch durch das Land, 
dann glüht in uns allen heiliger Brand.

Dieses heilige Feuer innerer B egeisterung m uß der G egenw art die Kraft geben, 
sich vom M am m onstreben der m aterialistischen Zeitauffassung freizum achen. N ur 
auf diese W eise lassen sich die derzeitigen A rbeitsergebnisse, die derzeitige A rbeits
gesinnung und A rbeitsfreude verbessern. D ieses Ringen um die neue Zeit ist schw er. 
Die V ersuchungen der G egenw art sind zu groß, die B ande der G ew ohnheit zu 
stark. Klagen und S töhnen um den negativen Sinn des m odernen W irtschaftslebens 
helfen nichts, auch nicht die O rganisation der M asse, die w iederum  m aterialistisch 
denken soll. G ew alt se tz t ste ts  neue G ew alt an die Stelle, ändert jedoch nicht die 
geistige Einstellung. D aher m uß diese gew andelt w erden, nicht die äußere Form. 
Dies ist das Schw ere: eine neue geistige E instellung zu erringen, nicht nur bei 
w enigen, sondern bei allen. A ber der Kampf m uß gekäm pft w erden, dieser Kampf 
um den neuen M enschen einer vollen Persönlichkeit, die in allen Volkskreisen zu 
finden sein m uß!

D as Berufsideal des M enschen m uß w ieder höher gehoben w erden. Beruf 
ist vom M enschenw ert nicht zu trennen. G elingt es, den innerlich vollw ertigen 
M enschen w ieder zu erringen, der seine w irkliche positive Ü berzeugung und Ge
sinnung besitzt und anw endet, dann w ird der äußerliche T and  der G egenw art 
bald zusam m enbrechen. Volle A rbeitsleistung kann nur von innerlich großen Men
schen geleistet w erden. Diese innere Harm onie des M enschen ist die V oraus
se tzung  für die äußere  H arm onie der G esellschaft und der W irtschaft, dam it auch 
der U nternehm ung.

Die eigene A rbeit m uß w ieder zum Vorbild w erden für alle M itarbeiter. D ieses 
Beispiel hoher Pflichterfüllung kann der Lehrling allen anderen genau so geben, 
w ie der G enerald irektor eines W erkes. W ohl bringen die verschiedenen Berufs
anforderungen, die verschiedenen Stellungen in der G esam tarbeit auch verschiedene 
Rechte und Pflichten m it sich. Die V eran tw ortung  für die eigene A rbeit vor G ott 
und den M enschen ist aber fü r jeden gleich groß. Diese gleiche V eran tw ortung  
verlang t von iedem dasselbe Pflichtgefühl, es gibt kein zweierlei M aß für die Arbeit 
im Betrieb. D asselbe G esetz h a t fü r alle zu herrschen!

Aus diesem gem einsam en V erantw ortungsgefühl heraus w ird die A rbeitsfreund
schaft entstehen können, die dem M enschen nicht nur das sachliche Interesse an 
seinem B eruf verleiht, sondern ihm auch das persönlich m enschliche Empfinden 
für seinen M itm enschen w eckt. W ir sind alle M enschen gleichen Fleisches, gleichen 
G eistes und gleicher Seele. Die vielgegliederte Zw eckbestim m ung irdischen Ge
schehens se tz t jeden an einen anderen Platz, g ibt jedem  seine eigene veran tw or
tungsvolle Aufgabe. D ieses ordnungsgem äße Ineinandergreifen säm tlicher Einzelnen 
wird die Harm onie des Ganzen schaffen, so wie sie im positiven Sinne des unend
lichen G ottes liegt. Die kleinlichen Zänkereien der M enschen dürfen dieses große 
E w igkeitsgesetz nicht stören.

D as gegenseitige Beispiel der M enschen im Berufs- und Privatleben w ird die 
H ärten überw inden lassen, die heute den G egensatz zw ischen A rbeitnehm er und 
A rbeitgeber, zw ischen U ntergebenen und V orgesetzten  bedingen. Die freiwillige 
U nterordnung unter die Z w ecksetzung der G em einschaftsarbeit wird die notw endige 
Selbst- und Betriebsdisziplin herbeiführen. Sie w ird tro tz  der beruflichen A rbeits-
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Verhältnisse von Vorgesetzten und Untergebenen doch dieselben Menschenrechte 
schaffen, da jeder dieselben Menschheitspflichten einer vollen Berufsauffassung mit
bringen muß. Dies ist allerdings die Voraussetzung für das andere. Das gemeinsame 
Pflichtgefühl wird dies aber fördern und erleichtern. Dann wird von selbst auch 
eine neue soziale O rdnung gefunden sein, die keineswegs alle Menschen gleichartig 
machen will. Denn diese haben ihre verschiedenen Naturen und Veranlagungen. 
Diese neue soziale Ordnung kennt aber keine gegenseitige Bedrückung und Aus
beutung, da alle Menschen Mitarbeiter derselben Aufgabe der gesamten Menschheit 
sind, ihre gegenwärtige Lage in Harmonie zu lösen, eingestellt unter dem Gedanken 
der ewigen Verantwortung.

Dies ist das heilige Feuer, das den neuen Menschen zu seiner neuen Arbeits
auffassung führt, das die neue W irtschaft und den neuen Betrieb zu neuer Pro
duktivität gelangen läßt. Das Lied einer neuen Zeit fährt daher fort:

Und wenn wir im Sturme dem Ziel uns genaht,
dann liegt vor uns allen Neuland der Tat.

Das Neuland der T a t  ist der neue Berufsgeist, der jeden erfüllt, welcher der 
ganzen W irtschaft ihren alten Sinn zurückgibt. Beruf muß wieder der Gottesdienst 
des Menschen sein. Der Beruf muß ihm wieder die ihm persönlich von Gott gestellte
Aufgabe sein, die ihm von Anfang an gesetzte Ewigkeit durch eigenen Willen
zurückzugewinnen. Die Wirtschaft ha t  dann die Aufgabe zu erfüllen, eine solche 
Berufsauffassung wirklich zu ermöglichen, ihren Sinn in der Forderung der Mensch
heit zu finden.

Neuland der Tat!  Nicht Neuland der Träumerei! Der neue W irtschaftsgeist 
läß t sich nicht durch konstruktive und vielleicht theoretisch gut ausgedachte  neue 
Wirtschaftssysteme finden. Auch die kapitalistische W irtschaft ha t  sich gottgewollt 
aus den vergangenen W irtschaftsstufen entwickelt. Das Kapital ist mit seinen 
technischen und organisatorischen Neuerungen die Dienerin der Menschen gewor
den. Das vorhandene System läß t sich nicht zerstören, wenn neues erreicht werden 
soll. Vorwärts, nicht rückwärts!

Es kann kein neues idealhaftes Traumland geschaffen werden, das nach dem 
Willen ihrer Denker kooperativ, kollektivistisch, kommunistisch, sozialistisch und 
sonstwie genannt sein mag. Ein solches Traumland kann nicht auf Befehl eines 
Menschen oder auch sämtlicher Menschen plötzlich das bestehende W irtschafts
system ablösen. Das Gesetz innerer Entwicklung ist zu beachten. W enn das Neu
land der T a t  ersehnt wird, dann m uß organisch das Gute der derzeitigen W irtschaft 
losgelöst werden aus der mammonistischen Schale, die einen eisernen Panzer 
bildet. Die Struktur und das System der kapitalist ischen Wirtschaft kann aber bleiben.

Geändert muß werden die Geisteseinstellung, die bei der Mehrzahl unserer 
Menschen heute den Sinn der Wirtschaft, den ganzen Sinn des Lebens nicht mehr 
erkennen läßt. Arbeitnehmer leiden darunter genau so wie die Arbeitgeber! An 
die Stelle des Mammonismus muß wieder die V erantw ortung vor Gott treten. Das Ar
beiten der Wirtschaft,  das Arbeiten eines jeden einzelnen wird dann einen ganz 
anderen Sinn erhalten. Der Kampf um das ersehnte Neuland der T a t  muß geistig 
ausgefochten werden, nicht mit Wirtschaftsexperimenten.

Aufgabe der vorausgegangenen Ausführungen w ar  daher, zu zeigen, wie in der 
gegenwärtigen Wirtschaft,  mit ihrer gegenwärtigen Einstellung zum Gewinn, zum 
Mitarbeiter, zur Leistung, zur Arbeit und zum W erk  ein neuer Arbeitsgeist geweckt 
werden kann. Langsam, Schritt für Schritt, kann nur der Gipfel erstiegen werden, 
der Sturm der Begeisterung muß auch die schwersten Hindernisse beiseite schieben. 
Die gegenw ärtige Wirtschaftsauffassung erlaubt diese Änderuner, diese neue Ein
stellung zum Menschen, der wieder zum Mittelpunkt alles wirtschaftlichen Ge
schehens werden soll. Die Arbeitsfreude und A rbeitsverantwortung wird dadurch 
neu belebt, damit die Produktivität der W irtschaft und des Betriebes gehoben, da
mit zuletzt die Lebensbedingungen der Menschen verbessert. Das gegenwärtige
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Wirtschaftssystem muß mit dem neuen und doch so alten Geist überirdischer Pflicht
erfüllung durchdrungen werden, kein neues W irtschaftssystem braucht konstruiert 
zu werden.

Ist dieser neue Sinn vom Lebenswerk, vom Arbeitszweck durch die Neuein
stellung der W irtschaft erreicht, erlaubt das Arbeitssystem auch dem stets in ab
hängiger Stellung bleibenden Arbeiter und Angestellten wieder, als Mensch seine 
Pflicht zu erfüllen, dann kann in der Menschenbrust die neue Liebe zu seinem 
Leben und zu seinen Mitmenschen aufblühen. Die W irtschaft m uß die Voraussetzung 
schaffen, dann wird sich der Mensch von selbst wieder auf sein geistiges, ewiges 
Ich besinnen. Aber auch w er diese geistige Ewigkeitsbestimmung des Menschen 
leugnen will, muß überzeugt sein von der Notwendigkeit , die gegenwärtige Arbeits
auffassung und Arbeitsstimmung zu verbessern. Er m ag  an die Stelle der über
irdischen Wir tschaftsethik die irdische Wir tschaftsethik setzen. Arbeiter und An
gestellte, denen durch ihre Arbeitsumgebung, ihre Arbeitsbedingungen und mensch
liche Arbeitsbehandlung wieder die eigene Arbeitsfreude und Arbeitsverantwortung 
gewachsen ist, werden höhere Leistungswerte schaffen, werden die Produktivität 
des W erkes und der Wirtschaft heben. Das Interesse des Betriebes und seiner 
rationellen Arbeitsgestaltung verlangt daher ebenfalls, den Menschen im Arbeiter 
und Angestellten zu achten und entsprechend zu behandeln.

Doch der letzte Vers des Liedes einer neuen Zeit heißt:

W ir sind heute das Volk des Materialismus, aus dessen Tiefe wir emporsteigen! 
Das W achtfeuer sei angezündet, es ist das Feuer hoher Persönlichkeitswertung im 
Privat- und Berufsleben vor Gott und den Mitmenschen! Die pflichterfüllte Arbeit 
sei wieder der Gottesdienst eines jeden Menschen, sei der Gottesdienst, der seinen 
W erk tag  heiligt. Das alte ora et labora (Bete und arbeite) sei vereinigt zu ora 
labore (Bete durch Arbeiten). Dann kann das freigewordene ora gelten für den 
Sonntag  in neuer Kraft.

Das neue Lied ruft uns aber auf zur sorgsamen Wacht. Der Mammon droht 
seit Anbeginn dem Menschen, er droht besonders stark in der Gegenwart , in der er 
heute ihr eigentlicher Herrscher ist. Von ihm müssen wir uns freimachen! Hat 
sich der einzelne, hat sich schließlich sogar die Menschheit wieder seiner Banden 
entledigt, so wird er jedoch noch seine Herrschaft in den ste ts  vorhandenen Aus
nahmen ausüben. Und von hier aus droht er aufs neue der Allgemeinheit. Daher 
muß besonders die neue W irtschaft und die neue Arbeitsauffassung, die wieder 
von der inneren Pflichterfüllung des gottgewollten Berufes ausgehen, diese W acht 
halten, die W ach t  für eine befriedigte Menschheit, für eine gerechte Wirtschaft.

Daher erklinge zum Schlüsse sieghaft das Lied von der neuen Zeit, das Lied 
der neuen Wirtschaft,  der neuen Menschheit:

Und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein Licht, 
das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht.

Und wenn wir uns finden beim Marsch durch das Land, 
dann glüht in uns allen heiliger Brand.

Und wenn wir im Sturme dem Ziel uns genaht, 
dann liegt vor uns allen Neuland der Tat.

Du Volle aus der Tiefe, du, Volk aus der Nacht, 
vergiß nicht das Feuer, bleib auf der Wacht!

Du Volk aus der Tiefe, du Volk aus der Nacht, 
vergiß nicht das Feuer, bleib auf der Wacht.
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